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Sie ist eine der vier Säulen der sozialen 
Absicherung in der Landwirtschaft: die 
landwirtschaftliche Unfallversicherung. 
Seit 125 Jahren können sich Landwir-
tinnen und Landwirte auf ihre Unfallver-
sicherung verlassen. Das ist ein stolzes 
Jubiläum! Zusammen mit der Alterssi-
cherung, der Kranken- und der Pflege-
versicherung steht die landwirtschaft-
liche Unfallversicherung für ein umfas-
sendes Sicherungssystem, das auf die 
Besonderheiten der Landwirtschaft zu-
geschnitten ist.

Landwirtschaftliche Betriebe sind so 
präzise organisiert wie ein Uhrwerk: 
Exakt aufeinander abgestimmt und klar 
getaktet greifen alle Kräfte ineinander. 
Fällt jemand aus, droht oft der gesamte 
Betrieb aus den Fugen zu geraten. Die 
landwirtschaftliche Unfallversicherung 

ist darauf ausgerichtet: Ihre be sondere 
Leistung der Betriebs- und Haushalts-
hilfe nimmt eine herausragende Bedeu-
tung für die Versicherten ein.

Für die Organisation der landwirtschaft-
lichen Unfallversi cherung gelten die 
Prinzipien, die auch die allgemeine ge-
setzliche Unfallversicherung zum Er-
folgsmodell gemacht haben und an 
denen wir festhalten wollen: Branchen-
bezug und Selbstver waltung.

Wie wirkungsvoll das Branchenprinzip 
ist, zeigt sich beispielsweise in der Prä-
vention. Unfälle zu verhüten ist besser 
als Unfälle zu entschädigen – diesem 
Grundsatz tragen die landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften in be-
sonderer Weise Rechnung. Sie haben 
es zu ihrem Anliegen gemacht, Arbeits-

Grußwort

„Soziale Sicherheit 
aus einer Hand“
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unfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren in der 
Landwirtschaft gezielt vorzubeugen. 
Sie schulen, beraten und überwachen, 
immer mit den neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen im Blick und nah an 
den Betrieben. Wie erfolgreich dieses 
große Engagement ist, belegen auch 
die Statistiken: Die Zahl der schweren 
oder gar tödlichen Arbeitsunfälle in der 
Landwirtschaft hat im Laufe der Jahre 
signifikant abgenommen.

Die landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung steht auch vor der Herausforde-
rung, sich an die tiefgreifenden Wand-
lungsprozesse in der Landwirtschaft 
und der veränderten Altersstruktur der 
Menschen in den landwirtschaftlichen 
Betrieben anzupassen. 

In den vergangenen Jahren hat sich 
bereits Einiges getan: 2001 wurde das 

System durch das Gesetz zur Orga-
nisationsreform in der landwirtschaft-
li chen Sozialversicherung gestrafft 
und der Einfluss des Bundes gestärkt. 
Das Gesetz zur Modernisierung des 
Rechts der landwirt schaft lichen Sozial-
versicherung im Jahr 2007, das am 
1. Januar 2008 in Kraft trat, war ein wei-
terer wichtiger Schritt, um die Eigen-
ständigkeit des Systems zu sichern.

Berufsstand und Selbstverwaltung 
haben gezeigt, dass sie den Wandel 
ak tiv gestalten wollen und können. Das 
wird auch weiterhin notwendig sein, um 
die landwirtschaftliche Unfallversiche-
rung zukunftsfest zu machen. Nur ge-
meinsam können wir die landwirtschaft-
liche Sozialversicherung weiterentwik-
keln. Deshalb lade ich alle ein, sich 
konstruktiv zu beteiligen!

Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin
für Arbeit und Soziales
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Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz sind drei zentrale ge-
sellschaftliche Handlungsfelder unse-
rer Zeit. Das heißt für mich, die Grundla-
gen für ein breites Angebot an qualitativ 
hochwertigen und sicheren Lebensmit-
teln für eine ausgewogene, gesunde 
Er nährung zu schaffen. Klare Verbrau-
cherrechte und transparente Informatio-
nen sind dafür Voraussetzungen. Denn 
damit ermöglichen wir den Menschen, 
sich in der Vielfalt der Warenwelt zu-
recht zu finden. 

Unsere heimische Landwirtschaft er-
zeugt zunächst und vorrangig Lebens-
mittel sowie Rohstoffe für die Industrie. 
Sie dient aber auch zunehmend als En-
ergieträger. Ein wichtiges Ziel meiner 
Politik ist es, die Landwirtinnen und 
Landwirte mit maßgeschneiderten För-

derungen für die zentralen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre zu wapp-
nen. Zudem soll unsere Landwirtschaft 
international leistungsstark bleiben. 
Unsere Landwirte setzen dazu hohe 
Sachkenntnis, unternehmerisches Ge-
schick und Innovationskraft ein. Aufga-
be der Politik ist es, dafür optimale Rah-
menbedingungen zu schaffen. Dement-
sprechend setzt sich mein Haus sowohl 
in Berlin als auch in Brüssel aktiv für die 
Landwirte und ihre berechtigten Anlie-
gen ein. 

Dazu gehört auch die soziale Absiche-
rung selbstständiger Bäuerinnen und 
Bauern durch ein berufsständisch ge-
prägtes Sondersystem. Die Agrarsozial-
politik trägt dazu bei, den Strukturwan-
del in der Landwirtschaft zu flankieren. 
Mit über 3,7 Milliarden Euro werden im 

„Landwirtschaftliche 
Unfallversicherung 

zukunftsfähig gestalten“



10

gig Beschäftigten ausgerichtet, umfasst 
sie nunmehr auch die Selbstständi-
gen. Es gab auch strukturelle Änderun-
gen: Waren es anfangs noch 48 land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaf-
ten von ganz unterschiedlicher Größe, 
wird die gesetzliche Unfallversicherung 
für die Land- und Forstwirtschaft, den 
Garten- und Weinbau und weitere Be-
reiche aktuell von neun landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften durch-
geführt. Insgesamt betreuen sie damit 
mehr als 1,5 Millionen Unternehmen! 

Prävention hilft Unfälle zu  
vermeiden und Kosten zu sparen

Die Bäuerinnen und Bauern in Deutsch-
land profitieren von einem Sozialsys-
tem, das speziell auf ihre Bedürfnisse 
und die konkreten Lebensumstände der 
Landwirtschaft zugeschnitten ist. Die 
land wirtschaftliche Unfallversicherung 
blieb im Laufe der Zeit allerdings nicht 
statisch. Hierin liegt auch ein Garant für 
ihren dauerhaften Bestand. Sie wurde 
fortwährend angepasst, sowohl in ihrer 
Organisation als auch in den Bereichen 
Leistung und Versicherung. Eines ist 
aber bis heute unverändert geblieben: 
die Verknüpfung einer Versicherung 
mit dem Ziel der Prävention. Die Soli-
dargemeinschaft der Berufsgenossen 
trägt nicht nur die Lasten gemeinsam. 
Sie sorgt auch dafür, dass Unfälle und 
damit viel menschliches Leid vermie-
den und gleichzeitig erhebliche Ausga-
ben gespart werden können. Das ist ein 
großer Gewinn in zweifacher Hinsicht. 

Die landwirtschaftliche Unfallversiche-
rung muss auch in Zukunft wirksam und 

Jahr 2011 erneut mehr als zwei Drittel 
meines Haushalts für die landwirtschaft-
liche Sozialversicherung zur Verfügung 
gestellt. Diese erheblichen finanziellen 
Mittel sind Ausdruck einer gestaltenden 
Politik zugunsten engagierter Landwirte 
und ihrer Familien. Dadurch verbessern 
wir zielorientiert die Voraussetzungen 
für die Entfaltung einer modernen und 
nachhaltigen Landwirtschaft.

Auch 2011 Bundesmittel zur  
Senkung der  LUV-Beiträge

In diesem Jahr werden zur Senkung der 
Beiträge in der landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung 200 Millionen Euro aus 
Bundesmitteln bereitgestellt. Das senkt 
die Beitragslast der zuschussberech-
tigten Unternehmen unmittelbar. Nach 
meiner Erfahrung wird diese Unterstüt-
zung von den Landwirten ausdrücklich 
gewürdigt – obwohl sie ungleich niedri-
ger ist als die Zuschüsse für die Kran-
ken- und Alterskasse. Es ist uns also 
gelungen, wirkungsvoll eine helfende 
Hand zu reichen. Zusätzliche Mittel zu 
gewähren ist vor dem Hintergrund der 
notwendigen Haushaltsdisziplin und an-
gesichts anderer wichtiger Aufgaben 
nicht immer leicht. Wir müssen daher 
weiterhin klug Schwerpunkte setzen.

Der Einsatz für eine stabile landwirt-
schaft liche Unfallversicherung lohnt 
sich. Denn sie war und ist ein Erfolgs-
modell. Mit der landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung wurde vor 125 Jahren 
der Startschuss für ein eigenständiges 
agrarsoziales Sicherungssystem ge-
geben. Zu Beginn noch auf die abhän-

Grußwort



125 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung 11

effizient bleiben. Sie darf sich erforder-
lichen Anpassungen nicht verschließen, 
wenn nicht das System der agrarsozi-
alen Sicherung insgesamt in Gefahr ge-
raten soll. Ihr kommt demnach erneut 
eine Vorreiterrolle zu. Es ist in unser 
aller Interesse, die Geschichte der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung im 
Lichte der Entwicklungen in anderen 
Bereichen der gesetzlichen Sozialver-

sicherung erfolgreich fortzuschreiben. 
Hierfür sage ich meine umfassende 
Unterstützung zu und bin mir sicher: 
Wenn wir diesen Weg konsequent be-
schreiten, leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu einer starken Landwirtschaft 
und einer gesicherten Ernährung zum 
Wohle der Verbraucherinnen und Ver-
braucher in unserem Land.

Ilse Aigner
Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Der landwirtschaftliche Berufsstand 
steht zu seiner landwirtschaftlichen Un-
fallversicherung und ihrer eigenständi-
gen Organisation. Die LUV hat seit ihrer 
Gründung immer wieder bewiesen, dass 
sie in der Lage ist, sich den Bedürfnis-
sen der Versicherten entsprechend an-
zupassen und neu auszurichten. Der 
Berufs stand hat dabei in enger Zusam-
men arbeit mit den landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften und ihrer Spit-
zenorganisation die Grundlage für eine 
solidarische Bewältigung des Unfallge-
sche hens in der Land- und Forstwirt-
schaft gelegt. Die ehrenamtlichen 
Selbst ver wal tungen in den Organen der 
regionalen landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften und deren Spitzen-
verband sind Garant für eine effiziente 
und praxisgerechte Betreuung der Ver-
sicherten. 

Die 125jährige Geschichte der LUV 
begann am 5. Mai 1886 mit dem „Gesetz 
betreffend die Unfall- und Krankenver-
sicherung der in land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben beschäftigten 
Personen“. Zum 1. Januar 1890 starte-
te die LUV mit 48 landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften, die sowohl 
von ihrer Organisation als auch Größe 
unterschied lich ausgestaltet waren. 
Vom Kaiser reich bis heute sind gravie-
rende Veränderungen aufgetreten. Im 
Jahr 1949 existierten noch 18 Träger 
der LUV, die 1960 nach der Rückkehr 
des Saarlandes zur Bundesrepublik 
Deutschland durch die landwirtschaf-
ltiche Berufsgenossenschaft für das 
Saarland aufgestockt wurden. Kurz 
nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands kamen die sächsische land-
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft 

„Besonderheiten des 
landwirtschaftlichen 

Sozialversicherungs-
systems müssen 

erhalten bleiben “
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und die landwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaft Mittel- und Ostdeutsch-
land hinzu. Durch die zwischenzeitli-
che Vereinigung von mehreren Trägern 
existieren derzeit noch neun landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaf ten in 
Deutschland. Der anhaltende Struktur-
wandel in der Landwirtschaft wird durch 
Zuschüsse des Bundes in seiner Wir-
kung auf die Versicherten abgepuffert. 
Auch die steuerfinanzierte Abfindung 
von Renten führte zu einer finanziellen 
Stabilisierung des Systems. Aber auch 
die Eingriffe in das Leistungsspektrum 
für die versicherten Landwirte entlaste-
ten die Beitragszahler. 

Soziale Sicherheit aus  
einer Hand  

Die landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften bilden einen wichtigen 
Pfeiler des landwirtschaftlichen Sozial-
versicherungssystems. Dieses umfasst 
neben den landwirtschschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften auch die land-
wirtschaftlichen Alterskassen, land-
wirtschaftlichen Krankenkassen und 
landwirtschaftlichen Pflegekassen. Die 
enge Zusammenarbeit der Träger der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
in Verwaltungsgemeinschaften führt zu 

einer Stärkung des gesamten LSV-Sy-
stems. Dieses gilt es zu nutzen, um die 
Besonderheiten im Bereich der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung wie z.B. 
den versicherten Personenkreis (Un-
ternehmerversicherung), die Beitrags-
bemessung, die Rentenermittlung für 
Unternehmer, das Leistungsrecht (Be-
triebs- und Haushaltshilfe) und die Un-
terstützung durch Bundesmittel zu er-
halten. 

Anpassung der Organisation  
an Strukturwandel 

Deswegen ist es notwendig, dass die 
Organisation weiterhin dem fortschrei-
tenden Strukturwandel angepasst wird. 
Die Organisation ist kein Selbstzweck, 
sondern Instrument, um den gesetz-
lichen Versicherungsschutz der land-
wirtschaftlichen Unternehmer, ihrer Fa-
milien und Beschäftigten kostengün-
stig sicherzustellen. In diesem Sinne gilt 
es, die LUV weiterzuentwickeln. Dabei 
bedarf es, wie in der Vergangenheit, 
eines gemeinsamen Vorgehens aller 
Regionen in Deutschland. Die Grund-
lagen für den langfristigen Erhalt einer 
selbstständigen LUV müssen fest im 
Blick bleiben.

Gerd Sonnleitner
Präsident des
Deutschen Bauernverbandes
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Als 1886, ein Jahr nach der Einführung 
der gewerblichen Unfallkassen durch 
Bismarck, mit der Errichtung der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten vor nunmehr 125 Jahren die Sozi-
alversicherung auch in den ländlichen 
Räumen Deutschlands Einzug hielt, 
konnte noch niemand ahnen, wie sehr 
dieser sozialpolitische Schritt die Welt 
des Kapitalismus und der Arbeitsbe-
ziehungen in Landwirtschaft und länd-
lichen Regionen ändern sollte. „Mein 
Gedanke war, die arbeitenden Klassen 
zu gewinnen, oder soll ich sagen zu be-
stechen, den Staat als soziale Einrich-
tung anzusehen, die ihretwegen besteht 
und für ihr Wohl sorgen möchte“, so der 
Reichskanzler Bismarck in seinen Me-
moiren.

Das Unfallversicherungsgesetz wurde 
am 6. Juli 1884 vom Reichstag beschlos-
sen und trat 1885 in Kraft. Die Beiträ-
ge zur Unfallkasse wurden von den Ar-
beitgebern gezahlt. Die Unfallversiche-
rung ermöglichte den Arbeitnehmern 
erst mals verdienst abhängige Unfallren-
ten ab der 14. Unfallwoche und medi-
zinische Heilbehandlung. Uns Gewerk-
schaften gelang es, die Nachweispflicht 
über die Unfallursache zu beenden: un-
abhängig von der Schuldfrage traten die 
Leis tungen der Kasse in Kraft. 

„Mit einer starken 
Selbstverwaltung  

in die Zukunft“
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Die Landwirtschaftliche  
Sozialversicherung heute

In den letzten 125 Jahren konnten unsere 
Vertreter in den Selbstverwaltungsorga-
nen die landwirtschaftliche Unfallver-
sicherung zu dem entwickeln, was wir 
heute haben und auf das wir stolz sind. 
So verfügen wir mit der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung (LSV) über 
ein System, um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren zu verhüten, bei 
Arbeitsunfällen oder Berufskrankhei-
ten die Gesundheit und die Leistungs-
fähigkeit der Betroffenen wieder her-
zustellen sowie die Versicherten oder 
ihre Hinterbliebenen durch Geldleistun-
gen zu entschädigen. Dazu setzen wir 
auf Heilbehandlung und Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation, Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Lei-
stungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft, Ergänzende Leistun-
gen wie Rehabilitationssport, Reiseko-
sten, Betriebs- und Haushaltshilfe usw. 
sowie Leistungen bei Pflegebedürftig-
keit und Geldleistungen wie das Verletz-
tengeld während der Arbeitsunfähigkeit 
und weitere Leistungen. Mit der Mitglie-
derzeitung „LSV kompakt“, den versi-
chertennahen Außenstellen und einem 
umfangreichen Internet-Auftritt stellt die 
LSV ihre Arbeit und Leistungen schnell, 
modern und transparent vor. 

Sozialwahlen

Mit Blick auf die Arbeitsbeziehungen 
in der Landwirtschaft kann heute fest-
gestellt werden, dass die Beteiligung 

der Arbeitnehmer durch ihre Gewerk-
schaft IG BAU Stück für Stück ausge-
baut werden konnte. Die Verwaltung der 
Sozialversicherung durch die Selbst-
verwalter aus Gewerkschaft und Be-
rufsverband und ihr Einfluss auf die Ge-
schäftsführung führten im Laufe dieser 
letzten 125 Jahre dazu, dass die Sozi-
alversicherung nunmehr wirklich ein In-
strument der Sozialpartner geworden 
ist. Auch wenn Staat und Politik immer 
wieder versuchen, ihren Einfluss auf die 
Entwicklung der Sozialversicherung zu-
lasten der Selbstverwaltung zu stärken, 
so garantieren die Mitglieder der Ver-
treterversammlungen und der Vorstän-
de, dass die Interessen der Versicher-
ten – Arbeitnehmer, Landwirte und ihre 
Familienangehörigen – direkt durch die 
von ihnen selbst gewählten Vertreter ge-
wahrt werden. Deshalb werben wir als 
IG BAU bei unseren Mitgliedern dafür, 
an den Sozialwahlen teilzunehmen. Und 
wir sind stolz darauf, zu wissen, dass 
unsere LSV das mitgliedernaheste So-
zialversicherungssystem in Deutsch-
land ist. Beteiligungen bei Sozialwah-
len von über 30 Prozent der Versicher-
ten – davon können andere Systeme 
nur träumen. Und diese Versichertennä-
he ist Ergebnis der guten und täglichen 
Arbeit unserer Selbstverwalter und der 
Beschäftigten in der LSV, denen ich an 
dieser Stelle dafür danke.  

Aktuelle Reformen

Mit dem Organisationsgesetz (LSV 
OrgG) von 2001 und dem Modernisie-
rungsgesetz (LSVMG) von 2008 ist es 
der LSV gelungen, die Anzahl von ehe-
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statt bei den Menschen. Wir setzen uns 
dauerhaft dafür ein, dass dies geändert 
wird. Dazu muss allerdings die Bereit-
schaft bestehen, endlich einmal mit der 
Erfassung der Menschen zu beginnen, 
die in der Landwirtschaft arbeiten. Dazu 
gehören auch all diejenigen Arbeitneh-
mer, die saisonal oder Teilzeit arbei-
ten. Wie in der Sozialversicherung für 
den Gartenbau können dann durch die 
Erfassung der arbeitenden Menschen 
auch in der Landwirtschaft moderne 
Unfallverhütungsinstrumente entwickelt 
werden, die die Arbeit in diesem Hochri-
sikosektor sicherer machen. Und das ist 
längst überfällig.

Leistungen auch  
für Saisonarbeiter

Immer wieder wird auf die große Bedeu-
tung der Saisonarbeiter für die deutsche 
Landwirtschaft hingewiesen. Sie leis-
ten Arbeit bei geringer Bezahlung und 
haben immer noch keinen ausreichen-
den Zugang zu Leistungen aus der So-
zialversicherung. Diese Situation, die 
gerade in der Landwirtschaft besteht, ist 
für uns als Gewerkschaft unannehmbar. 
Es darf nicht länger möglich sein, dass 
Saisonarbeiter zwar jahrelang Beiträ-
ge in das System entrichten, dann aber 
im Hilfsfall von bestimmten Leistungen 
ausgeschlossen bleiben. Das wollen wir 
ändern.

Ausblick

Die Landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung ist ein Grundpfeiler unserer so-
zialen Marktwirtschaft. Die Selbstver-

mals 17 auf nunmehr neun regiona-
le Träger und einen Spitzenverband zu 
reduzieren. Nun liegt der Vorschlag auf 
dem Tisch, einen Bundesträger zu er-
richten, um den Agrarstrukturwandel 
auch in dem sozialpolitischen Arm der 
Landwirtschaft abzubilden. Uns ist klar: 
viele Aufgaben, die früher vor Ort er-
ledigt werden mussten, können heute 
mittels technischer Entwicklung besser 
zentral für alle abgearbeitet werden. 
Doch unsere Stärke – die Versicherten-
nähe – darf bei solchen Prozessen nicht 
verloren gehen. Deshalb setzt sich die 
IG BAU für eine künftig verbesserte Zu-
sammenarbeit zwischen dem Bund und 
den Bundesländern ein. 

Auch die Mitwirkung der Arbeitnehmer 
in diesem Konzentrationsprozess muss 
gestärkt werden. So haben wir in der 
Sozialversicherung für den Gartenbau 
eine Halbparität zwischen Arbeitgebern 
und Gewerkschaften, die modernste 
Unfallverhütungsinstrumente entwik-
kelt und dadurch Leib und Leben unse-
rer Versicherten im Gartenbau schützt. 
Darauf werden wir bei der anstehenden 
Reform besonders hinweisen und die 
Basis für eine kraftvolle Unfallverhütung 
für das gesamte System ausbauen.  

Arbeitswert statt flächen- 
bezogener Beitragsstrukturen

Trotz der Einführung der Risikogrup-
pen sind immer noch nicht diejenigen, 
die in den Betrieben arbeiten, Grund-
lage für die Beiträge. Aufgrund unse-
rer Geschichte liegen die Beitragsrisi-
ken immer noch zu stark auf der Fläche 

Grußwort



125 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung 17

In diesem Sinne gratuliere ich der land-
wirtschaftlichen Unfallversicherung zu 
ihrem 125. Geburtstag und wünsche 
allen – Selbstverwaltern, den Mitarbei-
tern und vor allem unseren Versicher-
ten – eine gute Zukunft, Kraft und Zu-
versicht bei der Lösung der anstehen-
den Aufgaben.

wal ter aus Berufsverband und Gewerk-
schaft modernisieren das System und 
führen es in eine kraftvolle Zukunft. 
Dabei werden unsere Arbeiten durch 
erhebliche Bundesmittel unterstützt, 
auf die auch in Zukunft nicht verzichtet 
werden kann.

Viele Probleme sind noch ungeklärt, 
aber die Arbeiten für ihre Lösungen 
ge hen voran.

Klaus Wiesehügel
Bundesvorsitzender der  
Industriegewerkschaft  
Bauen-Agrar-Umwelt
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Es ist wohl nicht möglich zu er mes-
sen, wie viele Unfälle durch die land-
wirt schaft liche Unfallversicherung in 
den vergangenen 125 Jahren ver hin dert 
wurden und wie viel Leid an Leib und 
Seele den Versicherten dadurch erspart 
blieb.

Ebenso ist es wohl nicht zu ermessen, 
wie viele finanzielle Härten, die der 
Einzelne nicht hätte tragen können, 
durch die Solidargemeinschaft gelindert 
wur den.

Beurteilen können wir aber, wel-
chen hohen Sicherheitsstandard wir 
heute durch das Wirken der land wirt-
schaftlichen Unfallversicherung und 
durch die Prävention in unseren Betrie-
ben haben.

Der Mehraufwand, der durch die 
flächige Verteilung der Betriebe, Ein-
zel beratung und den immensen tech-
nischen Fortschritt für die Prävention 
ent steht, wird durch das enorme Enga-
ge ment der Mitarbeiter der LUV mehr 
als ausgeglichen. Von den hohen Si-
cherheitsstandards in der Land- und 
Forstwirtschaft profitieren nicht nur der 
Unternehmer und mitarbeitende Fa-
milien angehörige, Kinder und Altenteiler, 
sondern auch unsere Mitarbeiter.

Gute Ausbildung senkt Unfallrisiko

Der Arbeitgeber trägt im Sinne einer 
hippokratischen Denkweise in der Prä-
vention eine besondere Verant wor tung. 
Nicht nur die Umsetzung der hohen 

Grußwort

„Für Sicherheit und 
Gesundheit –  

die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung“



125 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung 19

Stand  ards, die die Berufs ge nossen-
schaft vorgibt, sondern auch ein gutes 
Betriebsklima fördern das Engagement 
und damit die Eigenverantwortung 
unserer Mitarbeiter. Eine gute und fun-
dier te Ausbildung in den Betrieben 
schärft den Blick für Risiken und schult 
vorausschauendes Denken unserer 
Aus zu bildenden und Praktikanten.

Gerade bei dem hohen Grad der Tech-
ni sie rung ist Umsicht und Voraus sicht 
zu einem tragenden Teil der Un fall-
verhütung geworden. Der Arbeit ge ber 
hat dies zu fördern und zu unter stützen. 
Nur wenn er den Gedan ken der Prä-
vention vorlebt, kann er ihn seinen Mit-
ar beitern übermitteln.

Als am 5. Mai 1886 die landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaften ins Le  ben 
gerufen wurden, war nicht abzu se hen, 
dass sie sich zu einer ganzheitlichen 
Sozialversicherung entwickeln wür den 
– zu DER landwirtschaft lichen So zial-
versicherung, die es unter allen Um  stän-
den in ihrer Einheit zu schützen gilt.

Unter dem Dach des Spitzenverbandes 
arbeiten heute Berufsgenossenschaft, 
Alterssicherung, Kranken- und Pflege-

ver sicherung Hand in Hand – für unsere 
Familien und unsere Beschäftigten.

Mehr Orientierung am Kunden

Wir sind heute dabei zu begreifen, 
Sicherheit und Gesundheit ganzheitlich 
zu betrachten und den Menschen in 
seinem Lebens- und Arbeitsumfeld 
in den Mittelpunkt zu stellen. Alles 
hat Einfluss auf die Gesundheit des 
Men schen, auf Körper und Geist: die 
Arbeit an sich, wirtschaftliche Pers-
pek tiven und Zukunftsfragen, wie 
auch ein positives Betriebsumfeld. 
Bleibt der Körper gesund, hilft es dem 
Menschen und auch dem System. 
Vertrauen in die eigene Schaffenskraft, 
ein stabiles Selbstwertgefühl, ein gutes 
Arbeitsklima und Freude am Beruf 
sind genauso wichtig wie ein hoher 
Sicherheitsstandard.

Unsere Berufsgenossenschaft – in-
te griert im System der LSV – kann zu 
all diesem beitragen. Kundennähe und 
Bedürfnisorientierung gehören ge nau so 
dazu, wie, sich den neuen He raus for de-
run gen zu stellen.

Martin Empl 
Präsident 
des Gesamtverbandes der Deutschen 
Land- und Forstwirtschaftlichen  
Arbeitgeberverbände e.V.
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genossenschaften (LBGen) gesehen 
werden. So weit die LBGen ursprünglich 
aufgrund von Landesregelungen mit re-
gional unterschiedlichen Strukturen or-
ganisiert waren, führten im Jahr 1995 
noch 21 LBGen und mit dem LSVOrgG2 
aufgrund mehrfacher Fusionen aktuell 
neun LBGen die gesetzlichen Aufga-
ben der LUV als landesunmittelbare und 
bundesunmittelbare Verwaltung durch.

Ursprünglich war auch die LUV, wie 
schon der Name des Reichsgesetzes 
vom 5. Mai 1886 vermuten lässt, eine 
grundsätzlich auf den Versicherungs-
schutz der Arbeitnehmer in der Land-
wirtschaft gerichtete Versicherung. Ins-
besondere war es eines der primären 
Ziele des Gesetzes über die Ausdeh-
nung der Unfallversicherung und Kran-
kenversicherung vom 28. Mai 18853, die 

Diese Festschrift zum 125-jährigen Be-
stehen der LUV bietet Gelegenheit, sich 
die Geschichte der LUV zu vergegen-
wärtigen und vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen zur Schaffung 
eines Bundesträgers der Bedeutung und 
Besonderheiten der LUV (erneut) be-
wusst zu werden. Denn die Besonder-
heiten der LUV sind das, was ihr Wesen 
ausmacht.

Die Geschichte der LUV – eine 
Entwicklung mit Besonderheiten

Nach allgemeiner Auffassung1 kann 
der Beginn der Landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung (LUV) in der seit 
1886 vollzogenen Gründung der ins-
gesamt bis zum 1. Januar 1890 errich-
teten 48 landwirtschaftlichen Berufs-

„Soziale Sicherung  
der Landwirte 

auch künftig 
wichtigste Aufgabe 

der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung“
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Unternehmerhaftpflicht abzulösen. Erst 
im Laufe der Zeit ist die LUV auch zu 
einer Unternehmerpflichtversicherung 
geworden.4 Dem liegt der Gedanke zu-
grunde, dass diese Personengruppe, 
ebenso wie die der abhängig Tätigen, 
selbst die landwirtschaftlichen Tätigkei-
ten verrichtet und damit den gleichen 
Risiken und Gefahren ausgesetzt ist.5

Erst 1939 ist die Versicherungspflicht 
für landwirtschaftliche Unternehmer 
und ihre Ehegatten eingeführt worden.6 
1991 wurde die Pflichtversicherung auf 
Unternehmer in Personen- und Kapital-
gesellschaften ausgeweitet.7 Ziel war, 
den Arbeitnehmern mit Entscheidungs-
befugnissen und maßgeblichem Ein-
fluss auf die Geschicke der Gesellschaft 
der im Beitrittsgebiet ehemals bestan-
denen Landwirtschaftlichen Produkti-
onsgenossenschaften (LPGen) mit Um-
wandlung in Gesellschaftsformen der 
neuen Rechtsordnung weiterhin Versi-
cherungsschutz zu gewähren. Der Bei-
tritt der neuen Bundesländer bedingte 
jedoch auch eine generelle Strukturän-
derung in der LUV, da sich der Anteil der 
zu versichernden in der Landwirtschaft 
tätigen Arbeitnehmer erheblich erhöhte.

In der Gesamtschau steht jedoch wegen 
des starken Drucks zur Rationalisierung 
und dem damit einhergehenden Verlust 
von Fremdarbeitskräften die Versiche-
rung der Unternehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen eindeutig im Vorder-
grund.8

Besonderheiten der LUV  
im Versicherungs- und  
Leistungsumfang

Wie oben gezeigt, unterscheidet sich 
die LUV wesentlich dadurch von der all-
gemeinen Unfallversicherung, dass sie 
sich immer mehr zur Versicherung der 
Unternehmer entwickelt und damit ihre 
Rechtsnatur gewandelt hat.9 Die LUV be-
deutet nicht nur Ablösung der Unterneh-
merhaftpflicht durch „genossenschaftli-
che Fremdhilfe“, sondern mit der Pflicht-
versicherung der Unternehmer und ihrer 
mitarbeitenden Ehegatten auch „genos-
senschaftliche Selbsthilfe“.10 Durch die 
Geltung zweier verschiedener Grund-
prinzipien in einem Versicherungszweig 
ergibt sich eine besondere Sozialpart-
nerschaft zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern mit entsprechendem Ein-
fluss auf die Organisation der LBGen 
über die Selbstverwaltung.11

Die weitergehenden Besonderheiten der 
LUV resultieren aus der Notwendig keit 
einer versicherten Tätigkeit i. S. d. § 2 
Abs. 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch – Siebtes 
Buch – (SGB VII). Im Rahmen der Unter-
nehmerpflichtversicherung ist z.B. auch 
der Besuch von dem landwirtschaftli-
chen Unternehmen dienenden Ausstel-
lungen und Messen versichert, wobei 
auch der bloße Erwerb von Kenntnis-
sen über Belange der gesamten Berufs-
gruppe mit einer mittelbaren Nutzbarma-
chung im Unternehmen für den Versi-
cherungsschutz ausreichend ist.

Weiterhin abweichend von den versi-
cherten Tätigkeiten in der gewerblichen 
Unfallversicherung sind als Besonder-
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„Haushalts-Unternehmern“ den Zugang 
zum gesetzlichen Unfallversicherungs-
schutz, sondern auch den unentgeltlich 
mitarbeitenden Familienangehörigen.15

Hinsichtlich der Leistungen für Arbeit-
nehmer und in der Rehabilitation bzw. 
Heilbehandlung ergeben sich grund-
sätzlich keine Besonderheiten in der 
LUV gegenüber der allgemeinen Unfall-
versicherung. Auch ist die Umsetzung 
der Vorschriften zur Unfallverhütung 
und Prävention gleich der allgemeinen 
Unfallversicherung wohl vordringlichste 
Aufgabe der LUV.16

Besondere Erwähnung hinsichtlich des 
Leistungsrechts der LUV soll jedoch 
finden, dass für landwirtschaftliche Un-
ternehmer, ihre mitarbeitenden Ehe-
gatten und Familienangehörigen oder 
Lebenspartner mit der Einführung des 
§ 80a SGB VII ein Rentenanspruch 
wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit 
infolge eines Versicherungsfalles erst 
ab einem Grad der Minderung der Er-
werbsfähigkeit i. H. v. 30 v. H. entsteht. 
Überdies ist für landwirtschaftliche Un-
ternehmer eine Wartezeit für die ersten 
26 Wochen eingeführt worden, in denen 
eine Rente nicht gezahlt wird. Begrün-
det wird diese Wartezeit damit, dass der 
Unternehmer mit Eintritt eines Arbeits-
unfalles nicht unbedingt sofort sein Ar-
beitseinkommen verliert.17 Diese Be-
sonderheiten resultieren aus einer der 
vielen Reformüberlegungen des Ge-
setzgebers, um auf den fortschreiten-
den Strukturwandel und das entstan-
dene strukturwandelbedingte Finanzie-
rungsdefizit18 zu reagieren.

heit der LUV hervorzuheben die versi-
cherte Mitarbeit in berufsständischen 
Organisationen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 c 
SGB VII sowie Tätigkeiten im dem land-
wirtschaftlichen Unternehmen wesent-
lich dienenden Haushalt i. S. d. § 124 
Nr. 1 SGB VII. Dient der Haushalt dem 
landwirtschaftlichen Unternehmen we-
sentlich, stehen alle mit ihm zusammen-
hängenden Tätigkeiten unter Versiche-
rungsschutz, sofern sie nicht rein ei-
genwirtschaftlich sind, so z. B. auch die 
Erziehung der Kinder.12

Letzteres entspringt dem hauptsächli-
chen Rechtfertigungsgrund für das Be-
stehen des Sondersystems der Land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung, 
nämlich dem historisch gewachsenen 
engen Bezug der landwirtschaftlichen 
Unternehmen zur Familie. So ist im Be-
reich der Landwirtschaft die von der in-
dustriellen Revolution ausgelöste Tren-
nung von Haushalt und Berufs- und 
Gewerbetätigkeit nicht mit vollzogen 
worden.13 Vor diesem Hintergrund ist 
auch die Mitarbeit von Kindern, soweit 
sie die entsprechende geistige und kör-
perliche Reife besitzen und Arbeiten von 
hinreichendem wirtschaftlichen Wert 
verrichten können, in Abhängigkeit vom 
mutmaßlichen Unternehmerwillen mit-
versichert.14

Mit dieser Einbeziehung von Famili-
enangehörigen in den Unfallversiche-
rungsschutz steht die LUV im Gegen-
satz zur allgemeinen gesetzlichen Un-
fallversicherung. Diese verwehrt, um 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu Tä-
tigkeiten, die der Privatsphäre zuzu-
rechnen sind, zu vermeiden, nicht nur 
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(damals freiwillig) versicherten Landwirt 
angenommen, während bei besonders 
kleinen Nebenerwerbsbetrieben ein Ein-
kommensverlust regelmäßig nicht vorlie-
gen wird.21 Gleichwohl können die Vor-
aussetzungen auch für einen Nebener-
werbslandwirt gegeben sein, so dass 
unter Umständen neben einem außer-
landwirtschaftlichen Einkommen aus 
einer etwaigen Beschäftigung pauscha-
liertes Verletztengeld22 zu zahlen ist. Ein 
solches außerlandwirtschaftliches Ein-
kommen führt dann nicht zur Kürzung 
oder zum Ruhen der Geldleis tung, da 
dieses nicht geeignet ist, den Einkom-
mensverlust aus dem landwirt schaft-
lichen Unternehmen auszugleichen.

Abschließend erwähnt werden soll die 
von der allgemeinen Unfallversicherung 
bislang abweichende risikounabhän-
gige Beitragsberechnung der LBGen 
nach flächenbezogenen Beitragsbe-
messungsmaßstäben. Allerdings gehen 
die heutigen Entwicklungen wegen des 
bereits oben genannten strukturwandel-
bedingten Defizits der LUV dahin, die 
Beitragsbemessung auch hier u. a. am 
Unfallrisiko auszurichten.23

Ausblick

Die soziale Sicherung der Landwirte 
wird von einem steten Wandel geprägt 
bleiben. Es sollte dennoch an dem er-
folgreichen Modell der genossenschaft-
lichen Hilfe wegen der beschriebenen 
Besonderheiten in einem eigenstän-
digen System der sozialen Sicherung 
festgehalten werden. Insoweit gilt der 
Glückwunsch zum 125- jährigen Beste-

Die Unternehmerversicherung selbst 
weist einige Besonderheiten in den Leis-
tungen auf. Erwähnt werden soll hier zu-
nächst der für Rentenleistungen ledig-
lich pauschaliert anzusetzende Jahres-
arbeitsverdienst. Die Pauschalierung 
rechtfertigt sich insbesondere daraus, 
dass die Einkünfte eines landwirtschaft-
lichen Unternehmens aus dem Vor-
jahr zum Teil oft nur schwer ermittel-
bar sind sowie aus der Tatsache, dass 
die Rentenleistung nicht als vollwerti-
ger Einkommensersatz, sondern viel-
mehr als Mindestversicherungsschutz 
im Falle dau erhafter Folgen eines 
Versicherungs falles wirken soll. Über-
dies ist so eine angemessene Steue-
rung der Beitragsbelastung möglich.19

Die für den versicherten Landwirt wohl 
wichtigste Leistungsart der LUV ist die 
Betriebs- und Haushaltshaltshilfe, wenn 
wegen bestehender Arbeitsunfähig-
keit der Betrieb nicht fortgeführt werden 
kann und im Unternehmen keine Ar-
beitnehmer oder mitarbeitende Famili-
enangehörige beschäftigt werden. Die 
Möglichkeit zwischen dem Einsatz ge-
schulter Ersatzkräfte und der Erstat-
tung der Kosten für selbst beschaffte 
Ersatzkräfte (Betriebshelfer/-innen und 
Haushaltshelfer/-innen) in angemesse-
ner Höhe zu wählen, wird den Beson-
derheiten der landwirtschaftlichen Un-
ternehmen gerecht. Nachrangig hierzu 
ist das pauschalierte Verletztengeld 
als monetäre Ersatzleistung, wenn Be-
triebs- und Haushaltshilfe nicht bean-
sprucht wird und ein Einkommensver-
lust anzunehmen ist. Letzteres wird seit 
dem BSG-Urteil vom 23. August 197320 

bei einem voll im Betrieb mitarbeitenden 
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10 Vgl. dazu auch Noell, in: Schriftreihe für länd-
liche Sozialfragen – „Soziale Sicherheit für die 
Bauernfamilie“, Heft 39 (1963), S. 17ff.

11 Bogs a. a. O.

12 Nach BSG Urt. v. 9. März 1978, Az. RU 47/76 
ist die Fahrt eines Landwirts, um sein Kind 
zur zahnärztlichen Untersuchung zu bringen, 
versichert.

13 Köbl, Zur Ausgrenzung vom gesetzlichen Un-
fallversicherungsschutz, in: Perspektiven des 
Familienrechts 2005, Familienarbeit und sozi-
ale Sicherheit S. 997 (1004).

14 Schwerdtfeger, in: Lauterbach, Unfallversi-
cherung – Sozialgesetzbuch VII, § 2 Abs. 2 
Rn. 647 m. w. N., Band 2, 4. Auflage, 39 Lfg., 
März 2009 

15  Köbel a. a. O. S. 1001.

16 Der Präventionsauftrag der BGen ist seit 
Beginn der gesetzlichen UV im Wesent-
lichen gleich geblieben und wurde insbeson-
dere durch das Unfallversicherungs-Neure-
gelungsgesetz (UVNG) vom 30. April 1963 
(jährlicher Unfallbericht an die Bundesregie-
rung, Bestellung Sicherheitsbeauftragter) er-
heblich ausgeweitet.

17 Mehrtens, in: Bereiter-Hahn, Gesetzliche Un-
fallversicherung – Siebtes Buch Sozialgesetz-
buch, § 80 a, Rn. 5, EL 4/09.

18 Eine immer kleiner werdende Sozialgemein-
schaft muss erhebliche „Alte Lasten“ tragen. 
Vgl. dazu auch die Begründung des Gesetz-
gebers BT- Drs. 16/6520 S. 28 und BT-Drs. 
16/6984 (wegen der Eigenschaft einer ge-
nossenschaftlich organisierten Selbsthilfe ist 
die  Ausnahmevorschrift für die LUV gerecht-
fertigt).

19 Vgl. Sauer, a. a. O. S. 360f.

20 BSG Urt. v. 23. August 1973 E 36, S. 133 
(134).

21 Vgl. Mell, a. a. O. Rn. 163.

22 Die Höhe des pauschalierten Verletztengelds 
ergibt sich aus § 13 Abs. 1 KVLG 1989 und 
wird in Höhe des pauschalierten Kranken-
geldes gezahlt.

23 Vgl. nur Neufassung der Satzung der LBG-
Mittel- und Ostdeutschland 2010 mit der Ein-
führung neuer Berechnungsmaßstäbe u.a. 
unter Einführung eines Unfall- und Risiko-
gruppenfaktors.

hen allen, die an der erfolgreichen Um-
setzung der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung mitgewirkt haben und sie 
mit verschiedensten Impulsen fortent-
wickeln.

Eckhart Stüwe 
Geschäftsführer des Spitzenverbandes 
der landwirtschaftlichen  
Sozialversicherung 
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Die landwirtschaftliche  
Unfallversicherung 
im Spiegel der 
Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts 

Peter Masuch1

 
1. Herausbildung der  
Landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung als besonderer Teil der 
gesetzlichen Unfallversicherung 

Vor 125 Jahren wurde2 der Grundstein 
für die heutige landwirtschaftliche Unfall-
versicherung (LUV) gelegt. Das LUVG, 
das als Reichsgesetz in den einzelnen 
Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten 
in Kraft trat und ab 1. Oktober 1889 im 
ganzen Deutschen Reich galt3, räumte 
der Landesgesetzgebung und den Be-
rufsgenossenschaften ausreichend Ge-
staltungsspielraum ein, um den regiona-
len Besonderheiten und Erfordernissen 
Rechnung tragen zu können. Von ihrer 
Ermächtigung zu Landesausführungs-
gesetzen haben alle Länder Gebrauch 
gemacht. So wurden bis Ende 1889 ins-
gesamt 48 landwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaften (LBG) mit regional un-
terschiedlicher Organisation und Größe4 
gegründet. Ist es vielleicht der von 
Anfang an im Gesetz angelegten Offen-
heit und Flexibilität zu danken, dass sich 
die LUV bis heute bewährt hat? 

Als wichtiges Beispiel der im LUVG 
1886 belassenen (individuellen wie nor-

mativen) Gestaltungsmöglichkeiten ist 
sicher die Ausgestaltung des einbe-
zogenen Personenkreises zu nennen. 
Gemäß § 1 Abs. 1 LUVG 1886 (pflicht-)
versichert waren alle in land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieben beschäftig-
ten Arbeiter und Betriebsbeamte mit 
einem Jahresarbeitsverdienst (JAV) von 
maximal 2.000 Mark; jedoch konnte 
der Unternehmer weitere Beschäftig-
te und – sofern sein JAV 2.000 Mark 
nicht überstieg – auch sich selbst ver-
sichern (§ 2 LUVG 1886). Zugleich 
wurde dem Landesgesetzgeber er-
möglicht, Umfang und Voraussetzun-
gen für eine Unternehmerpflichtversi-
cherung zu bestimmen bzw. im Betrieb 
des Familien(ober-)hauptes beschäftig-
te Familienangehörige von der Pflicht-
versicherung auszunehmen (vgl. § 1 
Abs. 3 LUVG 1886). Auf einer weiteren 
Stufe der Normierung konnte die jewei-
lige LBG durch Statut die Pflichtversi-
cherung auf Betriebsunternehmer bis zu 
einem JAV von 2.000 Mark ausdehnen 
(vgl. § 2 Abs. 2 LUVG 1886) und – jen-
seits dieser Einkommensgrenze – wirt-
schaftlich stärkeren Unternehmern die 
freiwillige Versicherung eröffnen (vgl. 
§ 2 Abs. 1 LUVG 1886). Diese flexib-
le Rechtsgrundlage erlaubte z.B. dem 
Königreich Bayern und dem Großher-
zogtum Hessen, deren Gebiete von 
der kleinbetrieblichen Struktur süddeut-
scher Realteilung geprägt waren, mittels 
Landesgesetz die Unternehmerpflicht-
versicherung einzuführen.5

Erst 1939 – mit dem 5. Gesetz über Än-
derungen in der Unfallversicherung vom 
17. Februar 19396 – wurde die Pflicht-
versicherung aller landwirtschaftlicher 
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Unternehmer und der mit ihnen in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Ehegat-
ten unmittelbar in der Reichsversiche-
rungsordnung statuiert. Gerade diese 
bei Erlass des LUVG 1886 noch um-
strittene Pflichtversicherung7 des Un-
ternehmers hat angesichts des Struk-
turwandels in der Landwirtschaft – wie 

zunehmende Mechanisierung, verbes-
serte Produktionsverfahren, Arbeits-
kräfterückgang und sinkende Betriebs-
zahlen8 – wesentlich an Bedeutung ge-
wonnen. 

Heute bildet die LUV gemeinsam mit 
der Alterssicherung, Kranken- und 

 Die Schaffung der deutschen Sozialversicherung beruht auf der vom Reichskanz ler 
von Bismarck am 17. November 1881 verlesenen Kaiserlichen Botschaft. 
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Belas tungen durch Altrenten bei gleich-
zeitigem Rückgang landwirtschaftlicher 
Betriebe12 in den Blick. Im Mittelpunkt 
der Diskussion um die Möglichkeit von 
Kos tensenkungen stand immer wieder 
die Zusammenlegung von Berufsgenos-
senschaften.13 Nach dem Zusammen-
schluss vieler LBGen bestehen heute 
bundesweit neun landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaften. Ihr Spektrum 
ist weiter, als es der Ausdruck „landwirt-
schaftliche“ Berufsgenossenschaften 
ver mu ten lässt: Denn neben Land- und 
Forstwirtschaft, Garten- und Weinbau 
fallen in ihre Zuständigkeit so unter-
schiedliche Bereiche wie Fischzucht, 
Teichwirtschaft, Binnenfischerei, Im-
kerei, Landschaftspflege, Haltung von 
Nutz- oder Zuchttieren, Park- und Gar-
tenpflege, Friedhöfe oder Jagden.

Diese Veränderungen lassen naturge-
mäß auch die Rechtsprechung nicht 
unberührt. Der Wandel des landwirt-
schaftlichen Unfallversicherungsrechts 
spiegelt sich dabei ebenso in der Recht-
sprechung speziell unseres Bundesso-
zialgerichts wider wie die Besonderhei-
ten tatsächlicher und rechtlicher Art, die 
diesen Versicherungszweig gegenüber 
anderen Gewerbezweigen auszeich-
nen. Eine lückenlose Darstellung der 
umfangreichen Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts zur LUV würde 
naturgemäß den Rahmen dieses Bei-
trags sprengen. Zur Ehrung dessen, 
was die LUV in 125 Jahren vollbracht 
hat, sei ihr aus Anlass des Jubiläums 
gleichsam ein kleiner Strauß von inter-
essanten und bemerkenswerten Fällen 
zusammengestellt und dargeboten!

Pflegeversicherung der Landwirte die 
Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
(LSV). Zugleich ist die LUV eingebet-
tet in die Gesamtheit der Gesetzlichen 
Unfallversicherung (GUV), deren ge-
setzliches Regelwerk mit Wirkung zum 
1. Januar 1997 als Siebtes Buch in das 
Sozialgesetzbuch (SGB VII) überführt 
wurde. Werfen wir einen Blick auf die 
Vorläufer: Schon durch das Gesetz vom 
30. Juni 19009 waren die bis dahin er-
lassenen Unfallversicherungsgesetze 
einschließ lich desjenigen für Land- und 
Forstwirtschaft10 zusammengestellt 
wor den. Vor nun 100 Jahren fasste die 
Reichs versiche rungs ordnung (RVO) 
vom 19. Juli 191111 die Vorschriften der 
gesetz lichen Unfallversicherungen ein -
schließ  lich der LUV in einem einzigen 
Gesetz buch – dem Dritten Buch der 
RVO – zusammen. Auch wenn durch 
spä ter folgende Gesetzesänderun gen 
die Integration der Regelungen der LUV 
noch vertieft wurde, wird ihren Beson-
der heiten doch auch heute noch durch 
spe zielle Regelungen Rechnung getra-
gen: Als Beispiele sind hier die Haus-
halts- und Betriebshilfe in §§ 54 bis 
55 a SGB VII, besondere Vorschrif-
ten zum JAV in § 93 SGB VII oder das 
Beitrags recht in den §§ 182 ff. SGB VII 
zu nennen.

Die Systeme der sozialen Sicherung 
folgen mit Notwendigkeit der gesell-
schaftlichen Entwicklung, insbeson-
dere den Veränderungen in Arbeit und 
Wirtschaft. Reformen erfordert somit 
der bereits angesprochene Struktur-
wandel in der Agrarwirtschaft auch in 
der Landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung. Hier geraten die finanziellen 
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sentlichen übereinstimmenden Defini-
tionen seit dem LUVG 1886 derjenige 
gesehen, für dessen Rechnung der Be-
trieb erfolgt14 oder das Unternehmen 
geht15 bzw. dem das Ergebnis des Un-
ternehmens unmittelbar zum Vor- oder 
Nachteil gereicht (§ 136 Abs. 3 Nr. 1 
SGB VII). Da in Land- und Forstwirt-
schaft „Zuwächse“ – im übertragenen 
wie wörtlichen Sinn – auch ohne äußere 
Einwirkung möglich sind, wundert es 
vielleicht nicht, wenn häufig strittig war, 
ob ein „landwirtschaftliches Unterneh-
men“ vorliegt. 

2.1.1 Garten- oder Waldgrund stücke 
als Land- oder Forstwirtschaft? 
So sahen sich viele Grundstücksbesit-
zer zu Unrecht als „landwirtschaftliche 
Unternehmer“ eingeordnet, insbeson-
dere wenn aus ihrer Sicht keine Bewirt-
schaftung ihrer „Gärten“ oder Wald-
flächen (mehr) erfolgte; welche Linien 
hat das Bundessozialgericht hier ge-
zogen? Dass fehlende Gewinnerzie-
lungsabsicht bzw. die Motivation für die 
Bewirtschaftung eines Hofgutes, Dro-
genabhängige ein Leben ohne Drogen 
und Kriminalität zu lehren, die Einbe-
ziehung in die LUV und die Zuständig-
keit der LBG nicht ausschließt, hat das 
Bundessozialgericht u.a. in einem Be-
schluss vom 14. Juni 1988 (Az. 2 BU 
30/88)16 klargestellt. Wiederholt war 
die Frage nach einer Mindest- oder Ge-
ringfügigkeitsgrenze für die Annahme 
eines landwirtschaftlichen Unterneh-
mens aufgeworfen worden. In einschlä-
gigen Entscheidungen hat das Bun-
dessozialgericht auf Folgendes hinge-
wiesen: Nach der Gesetzessystematik 

2. Die LUV in der  
Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts 

2.1. Das Unternehmen der LUV –  
Definition, Beginn, Umfang und  
Beendigung 
Bereits die Frage, was den landwirt-
schaftlichen Unternehmer ausmacht, 
war häufig Streitgegenstand in der 
Rechtsprechung, sei es wegen des er-
strebten Versicherungsschutzes oder 
wegen der belastenden Beitragspflicht. 
Als Unternehmer wird nach den im We-

Ist auch der private Garten  
versicherungs pflichtig?



29Rechtsprechung

mit Bodenbewirtschaftung näher erläu-
tert. Er hat dargelegt, dass der beson-
ders weite unfallversicherungsrechtli-
che Begriff des „landwirtschaftlichen 
Unternehmens“ nach dem gesetzlichen 
Schutzkonzept für gesetzlich unfallver-
sicherte gefährliche Handlungen nicht 
auf landwirtschaftliche Betriebe, Ein-
richtungen und Verwaltungen begrenzt 
sei. Für ausreichend hält der 2. Senat 
vielmehr jede Tätigkeit (§ 121 Abs. 1 
SGB VII), die in irgendeiner Art „Boden 
bewirtschaftet“. Dafür reiche aus, dass 

sowohl der RVO als auch des SGB VII 
sind lediglich Klein-, Haus- und Ziergär-
ten unter bestimmten Voraussetzungen 
ausdrücklich vom Versicherungsschutz 
ausgenommen (§ 778 RVO i.d.F. des 
UVNG bzw. § 123 Abs. 2 SGB VII) und 
für Grundstücke unter einer bestimmten 
Größe ist eine Versicherungsbefreiung 
nur auf Antrag möglich (§ 5 SGB VII). 
Dies legt nahe, dass das Gesetz grund-
sätzlich auch Zwerg- und Kleinstunter-
nehmen in die LUV einbezieht. Dafür 
spricht nach Auffassung des Bundes-
sozialgerichts zudem, dass das Gesetz 
zur LUV – im Gegensatz zur landwirt-
schaftlichen Renten- und Krankenversi-
cherung – keine Mindestgröße für das 
Unternehmen vorsieht, bei deren Errei-
chen Versicherungspflicht und -schutz 
begründet wird.18 Letztlich konnte diese 
Rechtsfrage in den dort zu entscheiden-
den Fällen zur Bodenbewirtschaftung 
aber offen bleiben, weil angesichts der 
konkreten Verhältnisse und des Um-
fangs der Bewirtschaftung – Aufzucht 
von Obst und Gemüse auf ca. 1.200 
qm, Pflege und Abernten der Obst-
bäume und -sträucher, Heumahd für 
die Fütterung von fünf Kaninchen und 
Pflege dieser Tiere19 bzw. Grundstück 
mit 2.028 qm, 30 Obstbäumen sowie 
einem Gemüsegarten20 – Tätigkeiten 
von nicht ganz kurzer Dauer und eini-
gem Umfang entfaltet worden waren. Es 
deutet sich indessen an, dass wir es mit 
einem weit gespannten Schutzkonzept 
zu tun haben.

Neuerdings hat der 2. Senat des Bundes-
sozialgerichts im Urteil vom 18. Januar 
2011 unter dem Az. B 2 U 16/10 R21 die 
Reichweite der LUV im Zusammenhang 

Allein der Besitz eines Grundstücks ver-
ursacht noch keine Versicherungspflicht 
bei der LUV.
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selung der landwirtschaftlichen Über-
produktion22 – haben neue Fragen 
über die Reichweite der LUV aufgewor-
fen. So hatte das Bundessozialgericht 
im Jahr 1998 die Frage zu entschei-
den, ob ein landwirtschaftlicher Unter-
nehmer, der seine Betriebsflächen vor-
übergehend stillgelegt und für die Dauer 
von fünf Jahren nach einem Ackerflä-
chenstilllegungsprogramms eine jähr-
liche Zuwendung von etwa 50.000 DM 
erhalten hatte, seine Eigenschaft als 
landwirtschaftlicher Unternehmer im 
Sinne von § 776 Abs. 1 Nr. 1 RVO be-
halten hatte; er hätte die Beitragspflich-
ten zu tragen, obwohl keine landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten auf den Acker-
flächen verrichtet wurden (und lediglich 
das Gras von selbständigen Lohnun-
ternehmen bzw. anderen Landwirten 
gegen Entlohnung gemulcht wurde). 
Dennoch hat das Bundessozialgericht 
die Unternehmereigenschaft bejaht23, 
und zwar mit der bemerkenswerten Be-
gründung, dass im Zeitraum der Still-
legung die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung im Wege einer Umwidmung 
durch Pflegemaßnahmen im Rahmen 
des Natur- bzw. Umweltschutzes sowie 
der Landschaftspflege ersetzt wurde; 
dafür konnte es sich auf die zur Durch-
führung erlassene Verwaltungsvor-
schrift des Landesministeriums stützen, 
die einen entsprechenden Katalog von 
Pflegemaßnahmen aufführte. Solche 
Tätigkeiten werden aber – so auch das 
Bundessozialgericht – aufgrund der Ge-
setzesänderung des § 776 Abs. 1 Nr. 1 
RVO24 seit dem 1. Juli 1988 als eine 
Form eines Unternehmens der Land-
wirtschaft von der LUV umfasst. Auch 
konnte das Bundessozialgericht darauf 

am Boden Handlungen vorgenommen 
werden, die der Erzeugung oder dem 
Abschneiden von Bodengewächsen – 
wie dort das Mähen – dienen. Ausge-
schlossen als landwirtschaftliche Unter-
nehmen sind nach § 123 Abs. 2 SGB VII 
nur Haus- oder Ziergarten bzw. Klein-
gärten im Sinne des Bundeskleingar-
tengesetzes unter den dort genannten 
Voraussetzungen; ein solcher Sachver-
halt lag jedoch nicht vor. Auch auf eine 
Gewinnerzielungsabsicht komme es 
für den unfallversicherungsrechtlichen 
Begriff des landwirtschaftlichen Unter-
nehmers nicht an. Der Kläger des Aus-
gangsverfahrens, der Vorteile aus dem 
zweimal jährlichen Mähen seiner knapp 
einen halben Hektar großen Wiese ge-
zogen hatte und nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit worden war, galt dem 
Bundessozialgericht damit als landwirt-
schaftlicher Unternehmer im unfallversi-
cherungsrechtlichen Sinne. Zur Abgren-
zung hat der Senat nun betont: Wird 
kein landwirtschaftlicher Betrieb, eine 
solche Einrichtung oder eine darauf be-
zogene Verwaltung geführt, macht das 
bloße Innehaben eines Grundstücks mit 
Pflanzenbewuchs (als Eigentümer, Be-
sitzer oder Nutzungsberechtigter), ohne 
eine mit dem Boden wirtschaftende Tä-
tigkeit zu entfalten oder durch Dritte vor-
nehmen zu lassen, den Berechtigten 
nicht bereits zum landwirtschaftlichen 
Unternehmer.

Aufgabenänderungen der Landwirt-
schaft und agrarwirtschaftliche Pro-
gramme gerade auch mit europarecht-
lichem Hintergrund – wie Maßnahmen 
der damaligen EG zur Stilllegung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen und Dros-
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grenze als Bagatellgrenze nicht von der 
LUV erfasst werde26, hat der 2. Senat 
des Bundessozialgerichts im Urteil vom 
7. Dezember 2004 dargelegt, dass der 
Gesetzgeber mit dem SGB VII durch die 
Befreiungsmöglichkeit in § 5 SGB VII 
und Präzisierung des Begriffs Kleingar-
ten in § 123 Abs. 2 Nr. 2 SGB VII selbst 
klargestellt habe, wo bei landwirtschaft-
lichen Kleinstbetrieben die Grenze der 
Versicherungspflicht verlaufen solle.27 
Für eine weitere richterrechtliche Baga-
tellgrenze sah der Senat daher keinen 
Raum.

Gewisse weitere Schwierigkeiten be-
reitet es, wann eine forstwirtschaftliche 
Tätigkeit im Sinne der LUV anzunehmen 
ist, wird doch die Forstwirtschaft durch 
besonders lange Bewirtschaftungszeit-
räume geprägt; dies ist insbesondere 
bei sogenannten „aussetzenden Un-
ternehmen“ gegeben, bei denen nur in 
mehrjährigen Zwischenräumen schlag-
reifes Holz geerntet wird. Nach seiner 
Rechtsprechung setzt das Bundesso-
zialgericht für die Annahme eines Un-
ternehmens der Forstwirtschaft voraus, 
dass der Inhaber des Unternehmens 
über Grund und Boden verfügt, der zum 
Zwecke der Gewinnung von Forster-
zeugnissen bearbeitet wird.28 Wegen 
der langen Bewirtschaftungszeiträume 
hat das Bundessozialgericht im Urteil 
vom 7. Dezember 2004 an der Auffas-
sung festgehalten, wonach eine – al-
lerdings widerlegbare – Vermutung be-
steht, dass bei Nutzungsrechten an 
forstwirtschaftlichen Flächen selbst 
bei fehlenden konkreten Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen eine forstwirtschaftli-
che Tätigkeit und damit die Eigenschaft 

hinweisen, dass der Kläger während der 
gesamten Dauer der Stilllegungsver-
pflichtung unfallversicherungsrechtlich 
geschützte landwirtschaftliche Tätigkei-
ten im Sinne von § 776 Abs. 1 Nr. 1 RVO 
ausüben musste wie z.B. die Sorge für 
eine Mindestunterhaltung der Bäume 
und Hecken, gewisse Pflege der Dau-
ergrasflächen wie das Verhindern einer 
Verbuschung, wodurch er entsprechen-
den Unfallgefahren ausgesetzt war.

Im Gegensatz zu diesem Fall einer vor-
übergehenden Stilllegung ist die Ein-
stellung der Bodenbewirtschaftung auf 
Dauer zu sehen, bei der die Eigen-
schaft als landwirtschaftlicher Unter-
nehmer entfällt, z.B. durch Verkauf oder 
Verpachtung. Im Urteil vom 7. Novem-
ber 200025 hat das Bundessozialgericht 
ausgeführt, dass zwar Abwicklungs-
arbeiten für ein ehemaliges landwirt-
schaftliches Unternehmen oder Vorbe-
reitungen zur Wiederaufnahme dieses 
Unternehmens unter dem Schutz der 
LUV stehen können, dass aber allein 
die bloße Möglichkeit einer zukünfti-
gen (Wieder-)Aufnahme einer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit nicht ausreicht, 
um ein landwirtschaftliches Unterneh-
men im Sinne von § 776 Abs.1 Nr.1 RVO 
zu bejahen. 

Nicht weniger umstritten ist die Abgren-
zung, wann ein forstwirtschaftliches Un-
ternehmen vorliegt, insbesondere bei 
kleinen Waldflächen bzw. deren fehlen-
der Bearbeitung. Während unter Gel-
tung der RVO diskutiert wurde, ob ein 
forstwirtschaftliches Kleinstunterneh-
men bei Unterschreiten einer arbeits-
aufwandsbezogenen Geringfügigkeits-
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jedoch nicht, und zwar selbst dann 
nicht, wenn eine wirtschaftlich sinnvol-
le forstliche Nutzung nicht möglich ist.30

2.1.2 Der Landwirt und das liebe 
Vieh – Tierhaltung in der LUV 
Vor Geltung des SGB VII, das in § 123 
Abs. 1 Nr. 2 SGB VII eine ausdrückliche 
Regelung für Tierhaltung ohne Boden-
bewirtschaftung enthält, war schon strit-
tig, unter welchen Voraussetzungen das 
Halten von Vieh als Landwirtschaft von 
der LUV umschlossen wird.

So hatte das Bundessozialgericht im 
Urteil vom 21. März 1974 Versiche-
rungsschutz in der LUV bei Zubereitung 
von Hühnerfutter bejaht. Es hat in An-
knüpfung an die Rechtsprechung des 
Reichsversicherungsamtes (RVA) aus-
geführt, ein versicherungsrechtlich we-
sentlicher Zusammenhang zwischen 
Bodenbewirtschaftung und Kleinvieh-
haltung sei nicht nur anzunehmen, wenn 
sich die Viehhaltung förderlich auf die 
Bodenbewirtschaftung auswirkt oder 
die Bodenbewirtschaftung die Viehfüt-
terung „im Wesentlichen“ sicherstellt; 
dieser Zusammenhang bestehe auch 
dann, wenn ein – nach natürlicher Be-
trachtungsweise – ins Gewicht fallen-
der Teil des Futters (im Ausgangsfall ein 
Fünftel) unmittelbar dem Bodenertrag 
entstammt.31

Dass nun ein Unternehmen, in dem 
Viehzucht ohne Bodenbewirtschaftung 
betrieben wird, auch nach Neugestal-
tung der RVO durch das UVNG32 der 
LUV und damit der Zuständigkeit der 
LBG unterfällt, hat das Bundessozial-

des Nutzungsberechtigten als forstwirt-
schaftlicher Unternehmer gegeben ist.29 
Solange auf den in Rede stehenden Flä-
chen Bäume (nach-)wachsen, sieht das 
Bundessozialgericht darin kein „Brach-
liegenlassen“, selbst wenn über einen 
langen Zeitraum keine Pflege- oder Er-
haltungsmaßnahmen vorgenommen 
werden. Widerlegt werden kann diese 
Vermutung durch den Nachweis der 
Nutzung der Flächen zu anderen Zwek-
ken; die bloße Behauptung, die Forstflä-
che werde nicht bewirtschaftet, genügt 
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organische Einfügung in einen versiche-
rungspflichtigen gewerblichen (Brenne-
rei-, Brauerei- usw.) Betrieb Bestandteil 
des letzteren geworden ist. Hierunter ist 
das Halten eines oder weniger Stücke 
Vieh lediglich oder überwiegend zur Be-
friedigung des eigenen Hausbedarfs 
nicht begriffen.“34 Das Bundessozialge-
richt hat dazu im Einzelnen dargelegt, 
dass dies auch nach Neuregelung der 
entsprechenden RVO-Bestimmung in 
§ 776 Abs. 2 RVO i.d.F. des UVNG wei-
terhin geltendes Recht war und diese 
Betriebe durch das UVNG nicht der Zu-
ständigkeit der landwirtschaftlichen BG 
entzogen werden sollten.35 Diese Zu-
ständigkeitsbestimmungen des RVA 
wur den bei Schaffung des SGB VII36 in 

gericht im Urteil vom 20. März 197333 
ausgeführt und entschieden, die Lege-
hennenhaltung mit etwa 5.000 Tieren, 
für die Futtermittel vollständig von Fut-
termittelfirmen gekauft worden waren, 
gelte als landwirtschaftliches Unterneh-
men. Denn bereits nach der Entschei-
dung des RVA vom 02.06.1889, die auf-
grund von § 1 Abs. 6 LUVG 1886 er-
gangen und als Akt der Rechtsetzung 
zu beurteilen war, galten „Viehhaltungs-
betriebe, in welchen, ohne gleichzeiti-
ge Bodenbewirtschaftung Vieh in meh-
reren Stücken (ein Viehstapel, eine 
Herde) zum Zweck der Aufzucht, der 
Milchgewinnung oder der Mast gehalten 
wird […] als landwirtschaftliche Betrie-
be, soweit nicht die Viehhaltung durch 

Eine wichtige beitragsrechtliche Frage: Unter welchen Voraussetzungen gilt das 
Halten von Vieh als Landwirtschaft?
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schneiden bzw. berühren, die aber jeder 
für sich ein besonderes wirtschaftliches 
Gewicht besitzen und damit – mangels 
wirtschaftlicher Abhängigkeit voneinan-
der – nicht als bloßes Nebenunterneh-
men oder als Teil des jeweils anderen 
Betriebes angesehen werden können.39

Wenn Landwirte nach neuen Verdienst-
möglichkeiten suchen, können Abgren-
zungsschwierigkeiten auftreten, wie die 
Fallgestaltung des Urteils vom 7. No-
vember 2000 (Az. B 2 U 42/99 R)40 
zeigt. Dort betrieb ein Landwirt neben 
einem landwirtschaftlichen Betrieb eine 
Pferdepension mit durchschnittlich 15, 
fremden Eigentümern gehörenden Pfer-
den. Da die Pferde nur für deren Ei-
gentümer zur Ausübung des Reitsports 
und nicht für die Bodenbewirtschaf-
tung oder als Mast- oder Zuchtpferde 
gehalten wurden, hat das Bundesso-
zialgericht die Pferdepension nicht als 
Teil des landwirtschaftlichen Unterneh-
mens i.S.v. § 776 Abs. 1 Nr. 1 RVO an-
gesehen, sondern als landwirtschaftli-
ches Nebenunternehmen gemäß § 779 
Abs. 1 Satz 1 RVO. Dafür war entschei-
dend, dass die Pferde überwiegend mit 
Futter aus dem Hauptunternehmen ver-
sorgt und für sie dem Hauptunterneh-
men zuzurechnende Weiden, ein Reit-
platz und eine Reithalle zur Verfügung 
gestellt wurden, weshalb die Pferde-
pension wirtschaftlich von dem landwirt-
schaftlichen Hauptunternehmen abhän-
gig war. 

Zwar wird seit 1. Januar 1997 im SGB 
VII das Nebenunternehmen – mangels 
Sonderregelung für landwirtschaftli-
che Nebenunternehmen im Sinne von 

§ 123 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII zusammen-
gefasst.37

Weitere beitragrechtliche Entscheidun-
gen des Bundessozialgerichts befas-
sten sich mit der Frage, ob das Halten 
von Tieren 

als Teil eines landwirtschaftlichen 
Unternehmens,

als eigenständiges landwirtschaftli-
ches Unternehmen 

oder als landwirtschaftliches Neben-
unternehmen einer Bodenbewirt-
schaftung 

anzusehen war. 

So hat das Bundessozialgericht im 
Urteil vom 14. Dezember 1999 ausge-
führt, dass zur Absicherung der unter-
schiedlichen Risikobereiche der Beitrag 
zur LUV von dem Unternehmer mehre-
rer landwirtschaftlicher Unternehmen 
für jedes einzelne Unternehmen geson-
dert zu entrichten ist, selbst wenn die 
Unternehmen auf ein und demselben 
Boden betrieben werden, sofern nicht 
wegen der Voraussetzungen des § 777 
RVO oder des § 779 RVO Abweichun-
gen gelten.38 Im dort zu entscheiden-
den Fall hat das Bundessozialgericht 
im Rahmen einer Gesamtschau der be-
ruflichen Aktivitäten – einerseits Lege-
hennenbetrieb, andererseits Anbau von 
Getreide, Obst und Gemüse, Halten 
von Schweinen und Hasen sowie Ver-
marktung aller Produkte – das Vorlie-
gen von zwei Betrieben angenommen, 
die sich zwar in Teilbereichen über-
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LUV zu bereiten, greifen doch in land-
wirtschaftlichen Unternehmen oft ver-
schiedene Tätigkeiten ineinander und 
sind privater und beruflicher Bereich 
häufig eng miteinander verknüpft. Wie 
facettenreich die Fallgestaltungen sein 
können, zeigen folgende Beispiele aus 
der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts. 

2.2.1 „Wie-Beschäftigung“ von  
Kindern und Jugendlichen
Unfälle von Kindern und Jugendlichen 
waren – leider – immer wieder Gegen-
stand sozialgerichtlicher Rechtspre-
chung zur LUV. Gerade in den häufig 
als Familienbetrieb geführten landwirt-
schaftlichen Unternehmen ist anzutref-
fen, dass Kinder und Jugendliche zu al-
tersgerechten Arbeiten herangezogen 
werden. Aber schon die räumliche Nähe 
zum Betrieb birgt für die Kinder weite-
re Gefahren. Vor diesen Hintergrund 
musste das Bundessozialgericht wie-
derholt zu der Frage Stellung nehmen, 
ob Kindern bzw. Jugendlichen Unfall-
versicherungsschutz als sogenann-
te Wie-Beschäftigte zuzusprechen war 
(§ 537 Nr. 10 RVO i.d.F. des 6. Geset-
zes über Änderungen in der Unfallversi-
cherung vom 9. März 194243 bzw. § 539 
Abs. 2 idF des UVNG, deren Nachfolge-
regelung § 2 Abs. 2 SGB VII ist). 

Voraussetzung für eine beschäftigten-
ähnliche Tätigkeit in diesem Sinne ist 
danach eine ernstliche, dem in Betracht 
kommenden fremden Unternehmen zu 
dienen bestimmte Tätigkeit von wirt-
schaftlichem Wert, die dem wirklichen 
oder mutmaßlichen Willen des Unter-

§ 779 Abs. 1 RVO – für alle Bereiche 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
ein heitlich in § 131 Abs 2 SGB VII de-
finiert.41 Auch nach diesen Kriterien hat 
das Bundessozialgericht die Pferde-
pension in dieser Fallkonstellation aber 
als Nebenunternehmen des landwirt-
schaftlichen Hauptunternehmens ange-
sehen, zumal Neben- und Hauptunter-
nehmen in technischer und wirtschaftli-
cher Hinsicht eine Einheit bildeten, unter 
gemeinsamer Leitung standen und ein 
Austausch zwischen beiden Unterneh-
men stattfand. Auch sah der erkennen-
de Senat die weitere Voraussetzung 
eines Nebenunternehmens in seiner 
Abgrenzung von einem Hilfsunterneh-
men als erfüllt an, wonach das Neben-
unternehmen überwiegend eigene wirt-
schaftliche Zwecke (i.S. von § 131 Abs. 2 
Satz 2 SGB VII) verfolgen muss42. Denn 
der Betrieb der Pferdepension habe in 
erster Linie die Erzielung von Einkünften 
durch Unterbringung und Versorgung 
fremder Pferde bezweckt, und nicht – 
wie der landwirtschaftliche Hauptbe-
trieb – der Gewinnung und Veräußerung 
agrarischer Produkte durch Boden-
bewirtschaftung. Diese Ausführungen 
zeigen allerdings, dass die Abgrenzung 
von Haupt-, Neben- und Hilfsunterneh-
men diffizil sein kann und hohe Anforde-
rungen an die gerichtlichen Tatsachen-
feststellungen stellt.

2.2 Versicherte Verrichtungen in 
der LUV und ihre Abgrenzung

Rechte Schwierigkeiten vermag auch 
die Abgrenzung von versicherten zu 
unversicherten Verrichtungen in der 
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grenzen, ob die Tätigkeit eher einer in-
nerfamiliären Gefälligkeit entspricht.46

Im Urteil vom 30. Juni 1993 (Az. 2 RU 
40/92) hat das Bundessozialgericht da-
rauf abgestellt, ob die Unfall bringende 
Handlung in einem inneren bzw. sach-
lichen Zusammenhang mit dem in Be-
tracht kommenden landwirtschaftlichen 
Unternehmen gestanden hat.47 Im dort 
streitigen Fall hatte eine 15-jährige Hob-
byreiterin den Unfall beim Reiten des 
nass geschwitzten Pferdes ihrer Cousi-
ne, das trocken geritten werden musste, 
erlitten. Das Bundessozialgericht hat 
klargestellt, es reiche nicht aus, dass 
die Verrichtung dem Unternehmen ob-
jektiv nützlich und der Art der Verrich-

nehmers entspricht und – ungeachtet 
des Beweggrundes für den Entschluss, 
tätig zu werden – unter solchen Um-
ständen tatsächlich geleistet wird, dass 
sie einer Tätigkeit aufgrund eines Be-
schäftigungsverhältnisses ähnlich ist.44 
Unerheblich sind nach der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts Alter, 
Geschlecht und wirtschaftliche oder ge-
sellschaftliche Stellung der handelnden 
Person; folglich können auch Kinder wie 
ein Beschäftigter tätig werden, sofern es 
sich um eine ihren Kräften und Fähigkei-
ten entsprechende ernsthafte Arbeitstä-
tigkeit, nicht aber um eine spielerische 
Beschäftigung handelt.45 Allerdings ist 
mit Blick auf die Verwandtschaft abzu-

Leider immer wieder ein Thema vor dem Sozialgericht: Unfälle mit Kindern und Ju-
gendlichen
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22. September 198850 dargelegt, dass 
ein Landwirt und Winzer, der in seinem 
Bauernverband auf der örtlichen Ebene 
einer kleineren Gemeinde mitarbeitet, 
bei Teilnahme an einem Kerwe-Umzug 
unter dem Schutz der LUV stehen kann. 
Der Kläger, der beim Umzug auf dem 
Festwagen mitfuhr, vom Bauernver-
band kostenlos zur Verfügung gestell-
ten Wein an die Zuschauer ausschenk-
te und auf Anfragen Erläuterungen zum 
Wein gab, verletzte sich, als der Wagen 
beim Wenden umkippte. Wie das Bun-
dessozialgericht befand, kann sowohl 
die Mitarbeit bei einer Berufsorganisati-
on als auch der Besuch einer ihrer Ver-
anstaltungen im inneren Zusammen-
hang zur versicherten Tätigkeit stehen, 
wenn dies dem Unternehmen des Ver-
sicherten dient.51 Dabei ging der Senat 
im konkreten Fall davon aus, dass die 
individuellen Betriebs- und Absatzchan-
cen des einzelnen Betriebes des klei-

tung nach üblicherweise sonst dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt zugänglich ge-
wesen sei; vielmehr komme der mit dem 
– objektiv arbeitnehmerähnlichen – Tun 
verbundenen Handlungstendenz aus-
schlaggebende Bedeutung zu: Ein An-
spruch begründender innerer Zusam-
menhang mit dem unterstützten Un-
ternehmen entfalle, wenn eine Person 
wesentlich allein im Rahmen und im In-
teresse ihres eigenen Unternehmens 
für dieses oder wie eine Unternehmerin 
tätig wird.48 

In einem weiteren Fall ließ sich nicht 
feststellen, ob der (8-jährige) Enkel 
des Landwirts, dem von einer Zapf-
welle zwischen Miststreuer und Traktor 
der rechte Arm abgerissen worden war, 
zum Unfallzeitpunkt eine Tätigkeit aus-
geübt hat oder ausüben wollte, die im in-
neren bzw. sachlichen Zusammenhang 
mit einer versicherten Tätigkeit stand. 
Auch hier kam es maßgeblich für diesen 
Zusammenhang auf die Handlungsten-
denz des Versicherten an, für die der 
Betroffene beweispflichtig ist.49 

2.2.2. Versicherungsschutz bei  
Veranstaltungen und Festen 
Gerade in ländlichen Gemeinden be-
steht bis in die heutige Zeit hinein re-
gelmäßig ein großer Zusammenhalt 
und Gemeinschaftssinn mit der Bereit-
schaft, sich für gemeinsame Veranstal-
tungen zu engagieren. Dass dabei Un-
fälle geschehen, bleibt nicht aus. Auch 
in diesem Zusammenhang musste das 
Bundessozialgericht die Reichweite 
der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung abstecken. So hat es im Urteil vom 

Erstreckt sich der Unfallversicherungs-
schutz der LUV auch auf die Teilnahme 
an ländlichen Festen?
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lich wegen des „guten Eindrucks“ beim 
Festzug noch rechtzeitig angebracht 
werden sollten, war nach Erkenntnis 
des Bundessozialgerichts die Hand-
lungstendenz des Klägers nicht wesent-
lich auf die Belange des landwirtschaft-
lichen Unternehmens seines Vaters ge-
richtet und diente die Instandhaltung 
keinen betrieblichen Zwecken.53 Auch 
eine versicherte ehrenamtliche Tätigkeit 
(§ 539 Abs. 1 Nr. 10 RVO) musste das 
Bundessozialgericht verneinen, weil der 
Kläger – im Gegensatz zu seinem Vater 
– weder einen Auftrag der Gemeinde 
hatte noch das seinem Vater übertra-
gene Ehrenamt übernehmen wollte.54 
Handlungstendenz und subjektive Vor-
stellung des Klägers waren somit auf 
die Ausführung eines Auftrags seines 
Vaters, nicht auf ein Tätigwerden für die 
Gemeinde gerichtet.55

2.2.3 Abgrenzung von versicherten  
Verrichtungen vom unversicherten 
Privatbereich 
Die besondere Nähe von Betrieb und 
Privatbereich, z.B. in räumlicher Hin-
sicht, und die Sonderregelung des Ver-
sicherungsschutzes für Haushaltung 
bzw. den Haushalt, wenn diese dem Un-
ternehmen wesentlich dienen, stellt die 
Rechtsprechung vor besondere Her-
ausforderungen bei der Abgrenzung der 
unversicherten, privaten Verrichtungen 
von versicherten betriebsdienlichen Tä-
tigkeiten. 

Die Einbeziehung der Haushaltung bzw. 
des Haushalts (§ 916 Abs. 1 Nr. 1 RVO 
i.d.F. des 5. Änderungsgesetzes vom 
17. Februar 193956, § 777 Nr. 1 RVO 

nen Ortes weitgehend vom Ansehen 
der örtlichen Gruppe des Berufsstandes 
der Bauern und Winzer abhing, der vom 
Ortsbauernverein repräsentiert wurde, 
und dass der Kläger die Tätigkeiten auf 
dem Festwagen auch wesentlich im In-
teresse seines eigenen Unternehmens 
vornahm.

Anders im Urteil vom 24. Januar 199252, 
hier hat das Bundessozialgericht den 
Unfallversicherungsschutz für den 
Kläger verneint. Dessen Vater war land-
wirtschaftlicher Unternehmer und hatte 
für einen historischen Festzug zum 
Guntherfest auf Ersuchen des Gun-
ther-Vereins und der Gemeinde gegen 
eine Aufwands entschädigung von 150 
DM ein Pferdegespann für einen ge-
schmückten Festwagen zur Verfügung 
gestellt. Im Auftrag seines Vaters suchte 
der Kläger sonntags einen befreundeten 
Schlosser auf, um zwei am Pferdege-
schirr fehlende Zierplättchen aus Mes-
sing anlöten zu lassen, die bei Wald-
arbeiten am Vortag verlorengegangen 
waren. Als der Kläger in der Hobbywerk-
statt des Schlossers einen Lötbrenner 
anzünden wollte, erlitt er erhebliche Ver-
brennungen bei der Explosion der Gas-
flasche. Der Versicherungsschutz des 
Klägers in der LUV scheiterte sowohl als 
Beschäftigter (§ 539 Abs. 1 Nr. 1 RVO) 
– mangels Beschäftigung durch den 
Vater – als auch als Wie-Beschäftigter 
(§ 539 Abs. 2 iVm Abs. 1 RVO). Letzte-
res, weil das Anlöten der Zierplättchen 
nicht für den Einsatz des Geschirrs bei 
Wald- oder Feldarbeiten vorgesehen 
und damit nicht dem landwirtschaft-
lichen Unternehmen zu dienen be-
stimmt war. Da sie vielmehr ausschließ-
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als auch die sonstige häusliche Betäti-
gung, aber nicht Angelegenheiten rein 
persönlicher Art wie z.B. Essen, Trinken, 
Aufsuchen und Verlassen des Schlaf-
zimmers, An- und Auskleiden und ähnli-
che Verrichtungen.58 Zweierlei ist wich-
tig: Versichert werden sollten also nur 
Tätigkeiten, die mit der Haushaltung in 
innerer Beziehung stehen59; die Haus-
haltung muss der Landwirtschaft we-
sentlich dienen, d.h. wesentlich im Inter-
esse des landwirtschaftlichen Betriebes 
geführt werden. 

Für eine nebenberuflich ausgeübte 
Landwirtschaft gilt die Vorschrift nach 
der amtlichen Begründung nur einge-

i.d.F. des UVNG bzw. in § 124 Nr. 1 
SGB VII) sollte – nach der Gesetzesbe-
gründung zum 5. Änderungsgesetz57 – 
Streitfälle bei der Abgrenzung von rein 
hauswirt schaftlicher Tätigkeit und sol-
cher hauswirtschaftlicher, mit der Land-
wirtschaft zusammenhängender Tätig-
keit beseitigen, indem er die Haushal-
tungen, die mit dem landwirtschaftlichen 
Betrieb räumlich verbunden sind und 
ihm wesentlich dienen, der Versiche-
rung unterstellte. Dem lag der Gedanke 
zugrunde, dass der landwirtschaftliche 
Betrieb seiner Natur nach eine Ergän-
zung durch eine ihm dienende Haus-
haltung erfordere. Die Haushaltung um-
fasst dabei sowohl hauswirtschaftliche 

Auch hauswirtschaftliche Verrichtungen, so sie dem landwirtschaftlichen Unterneh-
men dienen, sind bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung versichert.
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erlichen Unternehmen – doch meist an 
klar definierten Arbeitszeiten und ist die 
örtliche Abgrenzung zwischen dem Be-
reich, der dem Unternehmen dient, und 
dem persönlichen Lebensbereich häufig 
mit Schwierigkeiten verbunden.63 

Nach diesen Grundsätzen steht auch in 
einem landwirtschaftlichen Unterneh-
men, wenn sich Betriebs- und Wohnräu-
me innerhalb eines Gebäudes befinden, 
ein Versicherter auf dem Weg von der 
Wohnung zur Aufnahme einer betriebli-
chen Tätigkeit grundsätzlich (noch) nicht 
unter dem Schutz der LUV, solange er 
den rein persönlichen Lebensbereich 
noch nicht verlassen hat.64 Ausnahms-
weise kann hier Versicherungs schutz 
dann eintreten, wenn der Versicherte 
durch besondere Umstände – wie etwa 
eine drohende Gefahr – veranlasst wird, 
die beabsichtigte Tätigkeit gerade in 
einem bestimmten Zeitpunkt und mög-
licherweise in Hast oder Eile auszufüh-
ren.65 Eine exakte Trennung zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte gestal-
tet sich meist schwierig; auch in den 
Wohngebäuden eines landwirtschaftli-
chen Unternehmers finden sich Räume, 
die auch für Betriebszwecke bestimmt 
sind, wie z.B. Lager- und Vorratsräu-
me, zumal die betriebliche Sphäre des 
Hauses durch die Haushaltung noch er-
weitert sein kann.66 Dieser Problema-
tik begegnete das Bundessozialgericht 
mit folgender Überlegung: Bei Wegen 
innerhalb eines solchen Hauses ohne 
räumliche Trennung hängt der Versi-
cherungsschutz davon ab, ob der Teil 
des Gebäudes, den der Verunglück-
te im Zeitpunkt des Unfalls erreicht hat, 
in rechtlich wesentlichem Umfang den 

schränkt.60 Bei Kleinstbetrieben muss 
besonders sorgfältig geprüft werden, 
ob die Haushaltung dem Betrieb we-
sentlich dient.61 Die Zweckrichtung der 
Betätigung muss mindestens wesent-
lich dem Haushalt selbst und damit dem 
landwirtschaftlichen Unternehmen zu 
dienen bestimmt sein.62 Daher kann 
nach dem Bundessozialgericht eine 
Betätigung dem Haushalt nicht zuge-
rechnet werden, wenn auf Entschluss 
und Verhalten des landwirtschaftlichen 
Unternehmers persönliche Bedürfnis-
se und Interessen eines Angehörigen 
wesentlich eingewirkt haben: Die Be-
ziehung dieser Tätigkeit zum Haushalt 
hat als nicht wesentlich außer Betracht 
zu bleiben im Fall der Begleitung der 
volljährigen Tochter des Landwirts zu 
einem Vorstellungsgespräch. 

Wie fließend in landwirtschaftlichen, vor 
allem den kleinbäuerlichen Unterneh-
men die Übergänge zwischen persön-
lichem und betrieblichem Bereich sind 
und welche Probleme daraus für die 
Festlegung der Reichweite des Unfall-
versicherungsschutzes resultieren, ver-
deutlichen Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichts zu Unfällen beim 
Zurücklegen von Wegen in bzw. auf 
bäuerlichen Anwesen. Die Grundsätze 
der Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts, die für den Versicherungs-
schutz auf Wegen (Betriebswege, Ar-
beitsstätten-Wege) entwickelt worden 
sind, sind – so das Bundessozialge-
richt – auch im Bereich landwirtschaft-
licher Unternehmen zu beachten; dies 
gilt selbst dann, wenn aus tatsächli-
chen Gründen Schwierigkeiten auftre-
ten, fehlt es – besonders in kleinbäu-
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gericht hat in diesem Fall einen in der 
LUV versicherten Arbeitsunfall mit der 
Begründung bejaht, der Unfall habe sich 
in einem wesentlich den Zwecken des 
landwirtschaftlichen Unternehmens die-
nenden Bereich ereignet.69

2.3 Zuständigkeitskonflikte bei 
Bauarbeiten in der Landwirtschaft 
Aufgrund der Vielfalt in der Landwirt-
schaft anfallender Aufgaben war die Zu-
ständigkeit der Berufsgenossenschaft 
wiederholt Gegenstand höchstrichterli-
cher Rechtsprechung. Als besonderes 
Problem erwies sich in der Vergangen-
heit, ob Bauarbeiten des Landwirts als 
Teil des landwirtschaftlichen Unterneh-
mens in der LUV versichert waren.

Zwecken des Unternehmens dient; hin-
gegen reicht eine nur selten und gele-
gentlich vorkommende Nutzung solcher 
Gebäudeteile nicht aus.67 

Zur Illustration der (problematischen) 
Verzahnung von privaten und betriebli-
chen Verrichtungen im landwirtschaft-
lichen Alltag mag folgendes Urteil 
dienen68: Die Klägerin, Inhaberin eines 
landwirtschaftlichen Unternehmens, 
hat te einen Futtereimer zum Schweine-
stall für die spätere Fütterung getragen 
und an der Tür abgesetzt, um den einige 
Meter entfernt auf dem Hof liegenden 
Abort aufzusuchen. Auf dem Rückweg 
zum Futtereimer verletzte sie sich beim 
Sturz auf dem regennassen Kopfstein-
pflaster des Hofes. Das Bundessozial-

Bauarbeiten in der Landwirtschaft haben gegenwärtig Konjunktur.
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Wiederum anknüpfend an die Recht-
sprechung des Reichsversicherungs-
amtes verlangte das Bundessozialge-
richt, dass die Arbeiten – zwar nicht 
ausschließlich oder überwiegend, aber 
wesentlich – dem landwirtschaftlichen 
Betrieb dienen und sich in seinem 
Rahmen halten müssen.71 Aus Wortlaut, 
Entstehungsgeschichte sowie Sinn und 
Zweck der Norm hat es abgeleitet, es 
würden nur solche Bauarbeiten erfasst, 
die im Rahmen dieses Wirtschaftsbe-
triebes liegen.72 Denn das Gesetz trage 
der „bäuerlichen Übung“ Rechnung, ge-
wisse Bauarbeiten, die andere Bauher-
ren an Bauunternehmer zu vergeben 
pflegen, eigenhändig bzw. mit eigenen 
Arbeitern auszuführen. Erfasst würden 
daher auch nur Bauarbeiten, die ein 
landwirtschaftlicher Unternehmer mit 
Kräften oder Mitteln seines Betriebs 
durchführen könne, nicht aber umfang-
reichere Bauarbeiten, deren Arbeitsauf-
wand die Arbeitskapazität des landwirt-
schaftlichen Betriebes übersteige.73 Als 
maßgebend für die Abgrenzung hat das 
Bundessozialgericht insbesondere das 
Verhältnis zwischen dem Umfang der 
Bauarbeiten und der Größe des Wirt-
schaftsbetriebes, die Art der Ausfüh-
rung und das Verhältnis der mit eigenen 
und fremden Arbeitskräften auszufüh-
renden Arbeiten erachtet.74 Überschrit-
ten wird die insoweit geschützte Arbeits-
kapazität eines Wirtschaftsbetriebes in 
der Regel, wenn Arbeitskräfte nur zur 
Bewältigung der (vorbehaltenen) Bau-
arbeiten ausnahmsweise in das land-
wirtschaftliche Unternehmen einbezo-
gen werden und der Einsatz einer sol-
chen Zahl von Arbeitskräften sonst nicht 
einmal zu Zeiten des Spitzenbedarfs in 

Nach den wesentlich gleichlautenden 
Regelungen der RVO (§ 916 Abs. 2 
RVO a.F. bzw. § 777 Nr. 3 RVO i.d.F. 
des UVNG70) galten als Teile des land-
wirtschaftlichen Unternehmens laufen-
de Ausbesserungen an Gebäuden, die 
dem Unternehmen der Landwirtschaft 
dienen, Bodenkultur- und andere Bauar-
beiten für den Wirtschaftsbetrieb, wenn 
ein landwirtschaftlicher Unternehmer 
die Arbeiten auf seinen Grundstücken 
oder für sein eigenes landwirtschaftli-
ches Unternehmen auf fremden Grund-
stücken ausführt, ohne sie anderen Un-
ternehmern zu übertragen. 

Wichtig bei Bauarbeiten ist auch der 
Versicherungsschutz.



43Rechtsprechung

2.4 Beitragsmaßstäbe auf dem  
Prüfstand
Ein Kernbereich berufsgenossenschaft-
licher Selbstverwaltung ist schon seit 
Schaffung des LUVG 1886 die Beitrags-
gestaltung. Der damit verbundene Ge-
staltungsspielraum ermöglicht es be-
sonders, regionalen Unterschieden und 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen.77 
Trotzdem – oder gerade deswegen? – 
waren Streitigkeiten über die Beitrags-
gestaltung wiederholt Gegenstand revi-
sionsgerichtlicher Verfahren. 

Das Bundessozialgericht hat den Ge-
staltungsspielraum stets geachtet und 
betont, dass Satzungsbestimmungen 
als vom Unfallversicherungsträger au-
tonom gesetztes objektives Recht durch 
die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit 
nicht daraufhin zu prüfen sind, ob die 
(vermeintlich) zweckmäßigste, vernünf-
tigste oder gerechteste Lösung gewählt 
wurde; die Prüfung erstreckt sich viel-
mehr nur darauf, ob die Satzungsrege-
lungen mit dem Gesetz, auf dem die Er-
mächtigung beruht, und mit sonstigem 
höherrangigem Recht vereinbar sind.78 

Seit der grundsätzlichen Neugestaltung 
der Vorschriften über die Beitragserhe-
bung in der LUV durch das UVNG vom 
30. April 196379 ist die Unfallgefahr in 
der landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung kein so bestimmender parlaments-
gesetzlicher Faktor für die Beitragserhe-
bung wie in der allgemeinen Unfallver-
sicherung.80 Denn der Gesetzgeber hat 
es in § 803 Abs. 2 Satz 2 RVO i.d.F. des 
UVNG ausdrücklich der Entscheidung 
der Selbstverwaltung in der LUV über-

einem Wirtschaftsjahr im landwirtschaft-
lichen Bereich des Unternehmens not-
wendig ist.75 Schwierigkeiten bereitete 
die Abgrenzung bei großen Bauvorha-
ben, die über einen längeren Zeitraum 
und in verschiedenen Schritten durch-
zuführen sind. Hier musste ggf. geklärt 
werden, ob es sich um ein einheitliches 
Bauprojekt oder um mehrere selbstän-
dige Bauarbeiten handelte, um den Ge-
samtumfang der (vorbehaltenen) Arbei-
ten zu bestimmen und in das Verhältnis 
zur Arbeitskapazität des landwirtschaft-
lichen Betriebes zu setzen.76 

Der seit 1. Juli 1997 geltende § 124 
Nr. 2 SGB VII, wonach „Bauarbeiten des 
Landwirts für den Wirtschaftsbetrieb“ 
zum landwirtschaftlichen Unternehmen 
gehören, war hingegen bislang nicht 
Gegenstand der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts. Manches spricht 
dafür, dass die Verwaltungsvereinba-
rung der Träger der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung und der Bau-Berufs-
genossenschaften vom 3. Februar 1998 
betreffend die versicherungsrechtliche 
Zuständigkeit für Bauarbeiten des Land-
wirts für den Wirtschaftsbetrieb gemäß 
§ 124 Nr. 2 SGB VII das Konfliktpotenzial 
verringert. Denn in dessen § 1 Abs. 1 
wurde vereinbart, dass die LBGen für 
alle durch den landwirtschaftlichen Un-
ternehmer selbst durchgeführten Bauar-
beiten, die dem landwirtschaftlichen Un-
ternehmen wesentlich dienen, zustän-
dig sind (Eigenbauarbeiten), ohne dass 
es auf den Umfang der Bauarbeiten und 
den eventuellen Einsatz betriebsfrem-
der Personen ankommt. 
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wird die Berücksichtigung der Kulturar-
ten nun ausdrücklich genannt. 

Im Beitragsmaßstab „Einheitswert“, der 
sich gemäß § 811 RVO i.d.F. des UVNG 
nach dem von den Finanzbehörden er-
mittelten Ertragswert bestimmt, sieht 
das Bundessozialgericht die Unfallge-
fahr grundsätzlich dadurch auskömm-
lich berücksichtigt, dass der Ertrags-
wert – ein Vielfaches des Reinertra-
ges – ein Ergebnis der im Unternehmen 
geleisteten Arbeit ist und das Ausmaß 
der Arbeit vornehmlich die Unfallgefahr 
bedingt.85 Es hat insbesondere darauf 
hingewiesen, es reiche aus, dass sach-
gerechte, plausible Gründe für die au-
tonome Rechtsetzung in Form der Bei-
tragsgestaltung in der LUV durch Sat-
zung sprechen, denn das Abwägen 
zwischen mehreren, jeweils für die 
eine oder die andere Regelung bei der 
Beitragsgestal tung sprechenden we-
sentlichen Gesichtspunkten und die 
daraus folgende Entscheidung obliege 
grundsätzlich dem Satzungsgeber.86

Wiederholt musste das Bundessozial-
gericht dazu Stellung nehmen, ob Bei-
tragsmaßstäbe rechtswidrig auf (wei-
tergehende) Differenzierung oder Här-
teklauseln verzichtet hatten. Nun sind 
aber gewisse Härten bei dem Arbeits-
bedarfsmaßstab mit einheitlichem Ab-
schätzungstarif und der damit verbun-
denen Typisierung nach dem Durch-
schnittsmaß hinzunehmen, es sei denn, 
dass es im Zuständigkeitsbereich der 
BG in nicht geringer Anzahl gleichartige 
Betriebe gibt, bei denen z.B. aufgrund 
ihrer Betriebsstruktur eine derartige Ab-
weichung vom Durchschnittsmaß vor-

lassen, ob sie die Beiträge nach der Un-
fallgefahr abstufen will. 

Gleichwohl ist – wie das Bundesso-
zialgericht in Urteilen zum Beitrags-
recht nach Maßstab der RVO i.d.F. des 
UVNG dargelegt hat – auch in der LUV 
die Unfallgefahr für die Beitragsbemes-
sung von Bedeutung; dies zeigen auch 
die Hinweise auf dieses Merkmal z.B. in 
§§ 806, 812 RVO i.d.F. des UVNG. Ihre 
Berücksichtigung bei der Wahl des Bei-
tragsmaßstabes kann aber gegenüber 
den ebenfalls zu beachtenden Gesichts-
punkten der Praktikabilität des Maßsta-
bes und der Solidargemeinschaft der 
Unternehmer unter Umständen weni-
ger ausgeprägt sein.81 So hat das Bun-
dessozialgericht mehrfach betont, dass 
selbst dann, wenn eine Differenzierung 
nach der Unfallgefahr angesichts der 
tatsächlichen Gegebenheiten durch-
führbar wäre, die eingeräumte Möglich-
keit der Beitragsabstufung nach der Un-
fallgefahr für die LBG nicht zum gesetz-
lichen Zwang wird.82 

Wie in dieser Rechtsprechung zudem 
dargelegt, war der Gesetzgeber für den 
Beitragsmaßstab des Arbeitsbedarfs 
(§ 809 Abs. 1 RVO i.d.F. des UVNG) 
davon ausgegangen, dass schon die 
unterschiedliche Abschätzung des Ar-
beitsbedarfs der einzelnen Kulturarten 
ihren Gefahrenunterschieden genügend 
Rechnung tragen kann, sofern der tat-
sächliche durchschnittliche Arbeitsbe-
darf in Ansatz gebracht wird; dann ist 
eine weitergehende Differenzierung der 
Beiträge nach Unfallgefahren nicht er-
forderlich.83 In § 182 Abs. 6 SGB VII als 
Nachfolgeregelung des § 809 RVO84 
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ge in ähnlicher Weise wie die im Gesetz 
angeführten Maßstäbe erlaubt und die 
Unfallgefahr ausreichend berücksich-
tigt.91 Im dort zu entscheidenden Fall 
hat das Bundessozialgericht den Maß-
stab eines Flächenwertes (Produkt aus 
der Größe der land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Fläche und dem durch-
schnittlichen landwirtschaftlichen bzw. 
forstwirtschaftlichen Gemeinde-Hektar-
wert) als angemessen und insbesonde-
re die Verwendung eines Durchschnitt-
hektarwerts als unschädlich erachtet. 
Denn auch bei der Beitragserhebung 
nach Arbeitsbedarf oder Einheitswert 
können teilweise Durchschnittswerte – 
z.B. durchschnittlicher Ertragswert nach 
§ 814 Nr. 1 RVO bzw. Durchschnittsmaß 
der menschlichen Arbeit nach § 809 
Abs. 1 Satz 1 RVO – angesetzt werden; 
die mit Durchschnittswerten verbunde-
ne Typisierung trägt der notwendigen 
Praktikabilität der Beitragsberechnung 
Rechnung. Zudem konnten grobe Unbil-
ligkeiten durch weitere Vorschriften der 
Satzung (über einen Hektarhöchstwert 
und Angleichungsmöglichkeiten auf 
Antrag) ausgeglichen bzw. abgemildert 
werden.92

Die Beitragserhebung, insbesonde-
re der Maßstab des Flächenwertes, 
war insbesondere Gegenstand von Ur-
teilen zur LUV im Zusammenhang mit 
der deutschen Wiedervereinigung. So 
war im Fall 2 RU 23/95 streitig, ob die 
Rechtsnachfolgerin dreier zum Zweck 
der Liquidation zusammengeschlosse-
ner Landwirtschaftlicher Produktionsge-
nossenschaften (LPG) trotz Rückgabe 
von bewirtschafteten Bodenflächen an 
271 Alteigentümer bis zum 30. Septem-

liegt, dass die durchgeführte Abschät-
zung nach Arbeitstagen zu einem of-
fensichtlich unbilligen Ergebnis führt.87 
Dass zwangsläufig eine Differenzierung 
nach der Betriebsgröße oder stets eine 
Härteklausel erforderlich sei, hat das 
Bundessozialgericht hingegen abge-
lehnt.88 

Nach diesem Maßstab hat das Bundes-
sozialgericht im Urteil vom 9. Dezember 
199389 keinen Verstoß gegen höherran-
giges Recht darin gesehen, dass bei 
Beitragserhebung nach dem Arbeits-
bedarf für Obstbaubetriebe mit Selbst-
vermarktung höhere Berechnungsein-
heiten je Jahr und Hektar veranschlagt 
wurden als bei Obstbaubetrieben ohne 
Selbstvermarktung, ohne zusätzlich die 
Beiträge nach Art der Selbstvermark-
tung (z.B. reiner Ab-Hof-Verkauf, Ver-
kauf auf Märkten etc.) zu differenzieren. 
Denn neben der grundsätzlich erhöhten 
Unfallgefahr und dem höheren Arbeits-
bedarf bei Selbstvermarktung sei auch 
die Praktikabilität der Beitragsbemes-
sung als sachlicher Grund für die Bei-
tragsgestaltung zu sehen. 

Bereits vor Aufnahme des Flächenwerts 
als Beitragsmaßstab in § 182 SGB VII 
hat das Bundessozialgericht im Urteil 
vom 25. Januar 198390 diesen als ande-
ren angemessenen Maßstab im Sinne 
von § 803 Abs. 1 RVO anerkannt. Es hat 
dargelegt, dass anhand eines Vergleichs 
mit den beispielhaft vom Gesetzgeber 
zur Wahl gestellten Maßstäben zu ent-
scheiden sei, ob ein „anderer angemes-
sener Maßstab“ vorliegt; angemessen 
will sagen, dass dieser Maßstab eine 
Berechnung und Erhebung der Beiträ-
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tagsregelung. Nach seiner Überzeu-
gung trägt die Stichtagsregelung der 
Überschaubarkeit der im Jahresverlauf 
möglicherweise schwankenden wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Mitglieder, 
praktischen Erfordernissen der Verwal-
tung und dem Bedürfnis der BG-Mitglie-
der nach längerfristiger Planung Rech-
nung.94 Ob der festgelegte Stichtagster-
min (1. Juli eines Geschäftsjahres) der 
geeignetste Zeitpunkt sei, habe das Ge-
richt nicht zu überprüfen; maßgebend 
und ausreichend sei vielmehr, dass 
sachgerechte, plausible Gründe für die 
autonome Rechtssetzung bzw. die Wahl 
des 1. Juli – der regelmäßig in der Mitte 
zwischen Anbau und Ernte liege – anzu-
führen sind. 

Mit einem weiteren Urteil hat das Bun-
dessozialgericht 1997 den Flächen-
wert als anderen angemessenen Maß-
stab i.S.d. § 803 Abs. 1 RVO nochmals 
ausdrücklich auch mit Blick auf die Ver-
hältnisse in der Landwirtschaft in den 
neuen Bundesländern bestätigt. Durch 
diesen Maßstab würden Großbetriebe 
in den neuen Bundesländern gegenüber 
Großbetrieben in den alten Bundeslän-
dern nicht benachteiligt. Eine Ungeeig-
netheit des Beitragsmaßstabes folge für 
die neuen Bundesländer vor allem nicht 
daraus, dass er auf eine größere Anzahl 
von Großbetrieben anzuwenden sei; 
vielmehr könne sich daraus sogar eine 
stärker ausgleichende Wirkung ergeben 
als bei weniger Großbetrieben.95 

Daran hat das Bundessozialgericht 
im Jahre 2001 für die Rechtslage ab 
1. Januar 1997 unter Geltung des § 182 
SGB VII festgehalten und klargestellt, 

ber 1991 an die LBG Beiträge für das 
gesamte Jahr 1991 entrichten musste. 
Dabei sah die Satzung neben einem 
Grundbeitrag den Flächenwert als Bei-
tragsmaßstab für Unternehmen mit Bo-
denbewirtschaftung vor; Änderungen 
bzw. Überlassungen von Grundstük-
ken an Dritte wurden nur berücksichtigt, 
wenn die Änderung vor dem 1. Juli des 
Geschäftsjahres eingetreten war. Mit 
Urteil vom 31. Mai 199693 hat das Bun-
dessozialgericht sowohl den Flächen-
wert als anderen angemessenen Maß-
stab i.S.v. § 803 Abs. 1 RVO bestätigt 
als auch die Rechtmäßigkeit der Stich-
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normativen Grundlage bedürften, aus 
der die Folgen der Regelung für den 
Normadressaten erkennbar und bere-
chenbar seien, müssten die Merkma-
le zur Beitragsbemessung im Rahmen 
des Möglichen in der Satzung so genau 
bestimmt werden, dass die Beitragslast 
vorausberechnet werden könne. Der 
weite Entscheidungs- und Gestaltungs-
spielraum bei der Beitragsgestaltung 
entbinde davon nicht, sondern verstärke 
angesichts der Wahlmöglichkeiten die 
Notwendigkeit, die Berechnungsgrund-
lagen in der Satzung klar und nachvoll-
ziehbar festzulegen. Delegieren dürfe 
der Satzungsgeber solche Festlegun-
gen, die er selbst nicht treffen könne, 
weil z.B. eine benötigte Berechnungs-
grundlage nicht im Vorhinein bekannt 
sei; auch insoweit müssten aber die Be-
rechnungsmodalitäten aus der Satzung 
ersichtlich sein, so dass nur die Umset-
zung der Vertreterversammlung oder, 
sofern es sich um eine reine Rechen-
operation handele, auch dem Vorstand 
überlassen werden dürfe.100 

Mit Urteil vom 4. Dezember 2007 (Az. B 
2 U 36/06 R)101 hat der 2. Senat des 
Bundessozialgerichts diese Recht-
sprechung fortgeführt und beanstan-
det, dass die dortige, zum 1. Septem-
ber 2000 in Kraft tretende Satzung der 
– durch Zusammenschluss der Badi-
schen LBG und der LBG Württemberg 
entstandenen – LBG Baden-Württem-
berg hinsichtlich der Re ge lungen über 
die Erhebung fester Beiträge für land- 
und forstwirtschaftliche Lohnunterneh-
men, Jagden und gewerbsmäßige Im-
kereien inhaltlich unbestimmt waren 
und bundesrechtlichen Vorgaben für 

dass § 182 Abs. 2 SGB VII die bishe-
rige Regelung in § 803 Abs. 2 Satz 2 
RVO fortführe, so dass die nun im Ge-
setz vorgesehene Option zur Aufstel-
lung eines Gefahrtarifs keine wesentli-
che Änderung der Rechtslage bedeute. 
Der Flächenwertmaßstab sei daher – 
einzeln oder in Kombination mit ande-
ren genannten Maßstäben – weiterhin 
geeignet, die Unfallgefahr ausreichend 
zu berücksichtigen.96 Ob ein Gefahrta-
rif aufzustellen, Zu- oder Abschläge vor-
zusehen oder ein sonstiger Beitrags-
maßstab geeignet sei, die Unfallgefahr 
besser zu berücksichtigen, müsse im 
Rahmen der Selbstverwaltung dem Ver-
sicherungsträger überlassen werden 
und könne nicht vom Gericht entschie-
den werden. Auch hat der Senat darauf 
hingewiesen, dass wegen einer not-
wendig typisierenden Regelung gewis-
se Härten hinzunehmen sind und eine 
Härteklausel nur erforderlich ist, um of-
fensichtlich unbillige Ergebnisse zu mil-
dern; diese könnten aber auch ohne 
Härteklausel z.B. durch entsprechende 
Gestaltung des Beitragsmaßstabs ver-
mieden werden.97 

Die Ansicht, dass der Satzungsgeber 
den Vorstand auf Grundlage der §§ 798, 
803 Abs. 1 RVO bzw. § 183 Abs. 2 
SGB VII ermächtigen dürfe, den Grund-
beitrag festzusetzen98, hat der Senat in 
folgenden Urteilen jedoch ausdrücklich 
aufgegeben. Ein etwaiger Grund- oder 
Mindestbeitrag ist vielmehr in der Sat-
zung selbst „zu bestimmen“, entspre-
chend dem im Rechtsstaatsprinzip wur-
zelnden Vorbehalt des (materiellen) Ge-
setzes und dem Bestimmtheitsgebot.99 
Da Eingriffsakte der Verwaltung einer 
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eine transparente Beitragsgestaltung 
nicht genügten. Der Senat hat moniert, 
dass die Konkretisierung, insbesonde-
re die Festlegung der Hebesätze, letzt-
lich dem freien Ermessen der nach der 
Satzung für die Festsetzung der Beiträ-
ge zuständigen Vorstands der beklag-
ten LBG überlassen geblieben und für 
den Beitragspflichtigen die zu erwarten-
de finanzielle Belastung aufgrund dieser 
Vorschriften nicht absehbar gewesen 
sei102. 

Abschließend ist auf den zum 
1. Januar 2009 neu geschaffenen 
§ 143 e Abs. 3 SGB VII hinzuweisen103, 
wonach der Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung 
Richtlinien für die Berechnungsgrundla-
gen nach § 182 Abs. 2 bis 6 SGB VII er-
lässt sowie für ein einheitliches Verfah-
ren zur Ermittlung der für die beitragsbe-
lastbaren Flächenwerte maßgebenden 
Daten sowie die Führung der Flächen- 
und Arbeitswertkataster. Nach der Ge-
setzesbegründung soll so ein Rahmen 
für einen bundesweit einheitlichen Bei-
tragsmaßstab geschaffen werden, in-
nerhalb dessen die einzelnen Träger die 
Befugnis zur autonomen Rechtsetzung 
nach ihren berufsgenossenschaftlichen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen be-
halten104. Ob diese zwischenzeitlich 
vom Spitzenverband beschlossenen 
Richtlinien105 dazu beitragen können, 
Streitpotenzial bei der Beitragsbemes-
sung zu verringern, bzw. welche Bedeu-
tung die Richtlinien künftig in der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts 
einnehmen werden, bleibt abzuwarten. 

3. Resümee

Kommen wir zurück auf den eingangs 
versprochenen kleinen Strauß anläs-
slich des 125. Jubiläums. Auch dieses 
Bouquet vermag nur eine Auswahl von 
Blüten zu bieten. Weitere, nicht ange-
sprochene Themen finden sich zuhauf, 
Konflikte entzünden sich etwa in der 
Rechtsprechung zur LUV oft bei der Tat-
sachenfeststellung, die der ersten und 
zweiten Instanz vorbehalten ist. Aber es 
darf auch nicht vergessen werden, dass 
viele Bereiche der LUV bislang keiner 
oder nur weniger Entscheidungen durch 
das Bundessozialgericht bedurften, 
obwohl auch sie für die Betroffenen un-
verzichtbar sind. Dazu zählen insbeson-
dere die Maßnahmen der Prävention, 
Leistungen zur Teilhabe, Heilverfahren 
oder die Betriebs- und Haushaltshilfe. 

In den vergangenen 125 Jahren musste 
gerade die Landwirtschaft erhebliche 
Umbrüche und einen gewaltigen Struk-
turwandel bewältigen, was für die LUV 
– in Verwaltung, Gesetzgebung und 
Rechtsprechung – nicht folgenlos blei-
ben konnte. Daran wird auch die Zu-
kunft nichts ändern, das Recht wird und 
darf nicht erstarren; also sind auch zu-
künftig interessante Fallkonstellationen 
und Weiterentwicklungen zu erwarten, 
mit denen die Rechtsprechung nicht zu-
letzt durch unser oberstes Bundesge-
richt zum Wohl der Landwirte und ihres 
Unfallversicherungsschutzes aufwarten 
wird. Gerade durch ihr Bestehen trotz 
aller Herausforderungen hat sich die 
LUV – wie die Gesetzliche Unfallver-
sicherung insgesamt, in die sie einge-
bettet ist – als famoser und unverzicht-
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barer Tragpfeiler unseres sozialen Si-
cherungssystems erwiesen. Ad multos 
annos!
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76 Vgl. dazu BSG, Urteil vom 26.05.1982 ebenda 
(Fn. 74), Juris RdNr. 12 f.; BSG, Urteil vom 
27.06.1991, ebenda (Fn. 74), Juris RdNr. 21.

77 Vgl. dazu auch BT-Drucks. VI/ 120 S. 71 zum 
UVNG Zu §§ 801 bis 813.

78 Vgl. BSG, Urteil vom 13.12.1960 – Az. 2 RU 
67/58 –, BSGE 13, 189, 193 f.–, Juris RdNr. 24; 
BSG, Urteil vom 15.12.1982 – Az. 2 RU 62/81 
–, Juris RdNr. 14; BSG, Urteil vom 15.12.1982 
– 2 RU 61/81 -, BSGE 54, 232, 233 f. = SozR 
2200 § 809 Nr. 1 S. 2 –, Juris RdNr. 13.

79 UVNG (Fn. 14). Zur Ausgestaltung nach der 
vorherigen Fassung der RVO vgl. BSG, Urteil 
vom 13.12.1960 – Az. 2 RU 67/58 –, BSGE 
13, 189, 193 f., Juris RdNr. 24. Durch die Um-
gestaltung des UVNG wollte der Gesetzge-
ber der Entwicklung der berufsgenossen-
schaftlichen Praxis und Änderungen der Be-
steuerung von Grund und Boden Rechnung 
tragen, vgl. BT-Drucks. VI/120 S. 71 Zu §§ 
801 bis 813.

80 Vgl. BSG, Urteil vom 25.01.1983 – 2 RU 1/82 
–, BSGE 54, 243, 246, Juris RdNr. 15; vgl. zur 
Rechtslage unter Geltung des SGB VII: BSG, 
Urteil vom 20.02.2001 – Az. B 2 U 2/00 R –, 
Juris RdNr. 26.

81 Vgl. BSG, Urteil vom 25.01.1983, ebenda (Fn. 
79), Juris RdNr. 15.

82 Vgl. BSG, Urteile vom 15.12.1982 – Az. 2 
RU 61/81 –, Juris RdNr. 16 und – Az. 2 RU 
62/81 –, Juris RdNr. 17 (vgl. Fn. 77); BSG, 
Urteil vom 25.01.1983, ebenda (Fn. 79), Juris 
RdNr. 15.

83 Vgl. BSG, Urteil vom 15.12.1982 – Az. 2 RU 
62/81 –, ebenda (Fn. 81), Juris RdNr. 17 mit 
Verweis auf die BT-Drucks VI/120 S. 72 Zu §§ 
801 bis 813; BSG, Urteil vom 24.01.1991 – Az. 
2 RU 62/89 –, BSGE 68, 111, 113, Juris RdNr. 
17.

84 Vgl. BT-Drucks. 13/2204 S. 115 Zu § 182 
Absatz 6.

60 Näher dazu wiederum die Gesetzesbegrün-
dung bei Deisler (Fn. 56).

61 Vgl. BSG, Urteil vom 15.06.1976 - Az. 2 RU 
141/75 -, Juris, RdNr. 20 f.

62 Vgl. BSG, Urteil vom 16.03.1995 - Az. 2 RU 
27/94 -, SozR 3-2200 § 777 Nr. 2, Juris RdNr. 
19 f.

63 Vgl. hierzu BSG, Urteil vom 24.05.1960 – Az. 
2 RU 122/59 –, BSGE 12, 165, 166 f., Juris 
RdNr. 14; BSG, Urteil vom 31.03.1965 - Az. 2 
RU 182/60 -, Juris RdNr. 21.

64 Vgl. BSG, Urteil vom 24.05.1960 (Fn. 62), Juris 
RdNr. 14; BSG, Beschluss vom 19.10.1982 – 
Az. 2 BU 101/82 –, Juris RdNr. 4.

65 Vgl. BSG, Urteil vom 24.05.1960 (Fn. 62), 
Juris RdNr. 14; BSG, Urteil vom 27.10.1987 – 2 
RU 32/87 –, Juris RdNr. 16.

66 Vgl. dazu BSG, Urteil vom 24.05.1960 (Fn. 62), 
Juris RdNr. 14; BSG, Urteil vom 27.10.1987 
(Fn. 64), Juris RdNr. 15.

67 Vgl. BSG, Urteil vom 24.05.1960 (Fn. 62), Juris 
RdNr. 15; ebenso BSG, Urteil vom 27.10.1987 
(Fn. 64), Juris RdNr. 14 f.; vgl. zu den Kriterien 
auch Urteil vom 12.12.2006 – Az. B 2 U 28/05 
R –, SozR 4-2700 § 8 Nr. 20,J uris RdNr. 18.

68 Vgl. BSG, Urteil vom 31.03.1965 - Az. 2 RU 
182/60 -, Juris.

69 Vgl. BSG, ebenda, Juris RdNr. 22.

70 Vgl. UVNG (Fn. 14).

71 Vgl. BSG, Urteil vom 29.06.1962 – Az. 2 RU 
73/60 –, BSGE 17, 148, 149 f., Juris RdNr. 16 f.

72 Vgl. BSG, ebenda, S. 151, BSG, Urteil vom 
26.05.1982 – Az. 2 RU 80/80 –, Juris RdNr. 12 
m.w.N.

73 Vgl. hierzu BSG, Urteil vom 29.06.1962 – Az. 
2 RU 73/60 – BSGE 17, 148 150 f. –, Juris 
RdNr. 18; BSG, Urteil vom 25.01.1973 – Az. 
2 RU 135/71 –, BSGE 35, 144, 145 f., Juris 
RdNr. 23; BSG, Urteil vom 27.06.1991 – Az. 2 
RU 22/90 –, Juris RdNr. 24.

74 Vgl. ebenda sowie zu Besonderheiten 
bei Kleinstunternehmen BSG, Urteil vom 
05.05.1994 – Az. 2 RU 18/93 –, SozR 3-2200 
§ 777 Nr. 1 S. 3, Juris RdNr. 18.
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95 Vgl. BSG, Urteil vom 23. September 1997 –  
Az. 2 RU 21/96 –, Juris RdNr. 16 f.

96 Vgl. BSG, Urteil vom 20. Februar 2001 – Az. B 
2 U 2/00 R –, Juris RdNr. 26 f.

97 Vgl. BSG, ebenda, Juris RdNr. 28 f.

98 Vgl. BSG, ebenda, Juris RdNr. 32.

99 Vgl. BSG, Urteil vom 7. Dezember 2004 – Az. 
B 2 U 43/03 R –, BSGE 94, 38, 44 f. RdNr 15 
f., Juris RdNr. 26 f. 

100  Vgl. BSG, ebenda, Juris RdNr. 27.

101 Vgl. BSG, Urteil vom 4. Dezember 2007 – Az. 
B 2 U 36/06 R –, SozR 4-2700 § 182 Nr. 3.  

102  Vgl. BSG, ebenda (Fn. 100), Juris RdNr. 13 ff.

103 Vgl. Art. 1 Nr. 9 des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Rechts der landwirtschaftlichen So-
zialversicherung (LSVMG) vom 18. Dezember 
2007, BGBl. I S. 2984. 

104 Vgl. BT-Drucks. 16/6520 S. 32 Zu Absatz 3, 
Zu Nummer 1 Buchstabe a.

105 Zu finden unter www.ebundesanzeiger.de 
unter Eingabe des Suchbegriffs „Richtlinie 
des LSV-SpV“, Bereich: Verschiedene Be-
kanntmachungen/Verschiedenes, unter dem 
Veröffentlichungsdatum 8. September 2010.

85 Vgl. BSG, Urteil vom 25. Januar 1983, ebenda 
(Fn. 79), Juris RdNr. 15 mit Verweis auf BT-
Drucks. VI/120 S. 73 Zu § 809 RVO. 

86 Vgl. BSG, Urteil vom 24. Januar 1991, ebenda 
(Fn. 82), Juris RdNr. 19 ff.

87 Vgl. BSG, Urteil vom 15. Dezember 1982 – 
Az. 2 RU 62/81 –, Juris  RdNr. 19 (vgl. Fn. 77); 
BSG, Urteil vom 15. Dezember 1982 – Az. 2 
RU 61/81 –, ebenda (Fn. 77), Juris RdNr. 18.

88 Vgl. BSG, Urteil vom 15. Dezember 1982 – 
Az. 2 RU 61/81 –, Juris RdNr. 19 (vgl. Fn. 77); 
24. Januar 1991, ebenda (Fn. 82), Juris RdNr. 
19.

89 Vgl. BSG, Urteil vom 9. Dezember 1993 – Az. 
2 RU 32/92 –, BSGE 73, 253, 256 ff., Juris 
RdNr. 25. 

90 Vgl. BSG, Urteil vom 25. Januar 1983, ebenda 
(Fn. 79).

91 Vgl. BSG, Urteil vom 25. Januar 1983, ebenda 
(Fn. 79), S. 245 ff., Juris RdNr. 13 - 15.

92 Vgl. BSG, ebenda.

93 Vgl. BSG, Urteil vom 31. Mai 1996 – Az. 2 RU 
23/95 –, BSGE 78, 255.

94 Vgl. BSG, ebenda (Fn. 92), Juris RdNr. 25 ff.
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Auf- und Ausbau des 
agrarsozialen  
Sicherungssystems im 
Zusammenwirken von  
sozialer Sicherung,  
Änderungen der 
Agrarstrukturen und  
finanzieller Unterstützung 
des Bundes

Bernhard Schmidt

1. Einleitung

Die im Jahr 1886 gegründete landwirt-
schaftliche Unfallversicherung (LUV) ist 
der älteste Zweig des uns heute vertrau-
ten eigenständigen agrarsozialen Siche-
rungssystems. Das 125-jährige Beste-
hen dieses Sozialversicherungssystems 
zu würdigen ist Gegenstand dieses 
Heftes mit der Betrachtung unterschied-
licher Aspekte der LUV und ihrer Ein-
ordnung in unser deutsches Sozialver-
sicherungssystem. Gleichwohl fällt es 
schwer, die LUV als den Ursprung des 
eigenständigen agrarsozialen Siche-
rungssystems zu bezeichnen, allenfalls 
lässt sich die These vertreten, durch die 
Schaffung landwirtschaftlicher Berufs-
genossenschaften sei der Weg zu einer 
organisatorischen Eigenständigkeit der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
vorgezeichnet worden. Erst mit großem 
zeitlichen Abstand zwischen der Einfüh-
rung der LUV und dem nächsten Schritt, 
der Gründung der damaligen Altershil-
fe für Landwirte im Jahr 1957, wurde die 

landwirtschaftliche Sozialversicherung 
auf eine breitere Basis gestellt. 

Soziale Sicherung und soziale Teilhabe 
können nur gewährleistet werden, wenn 
zum einen der Staat mit Garantien, aber 
auch mit staatlicher Regulierung – wie 
gesetzlicher Versicherungspflicht und 
Strukturvorgaben – für funktionierende 
Leistungen zur sozialen Absicherung 
Sorge trägt, zum anderen aber auch die 
Selbstverantwortung zur eigenen Vor-
sorge einbezogen wird. Dies gilt insbe-
sondere auch für die landwirtschaftli-
chen Unternehmer, ihre Ehegatten und 
mitarbeitenden Familienangehörigen, 
die vor allem deshalb erst sehr spät und 
nur schrittweise in das soziale Siche-
rungssystem eingegliedert worden sind, 
weil die selbstständige landwirtschaftli-
che Bevölkerung aufgrund ihrer persön-
lichen und wirtschaftlichen Situation ein 
besonderes Schutzbedürfnis aufweist. 

Mit der Schaffung eines eigenen berufs-
ständischen agrarsozialen Sicherungs-
systems und der Einführung einer Ver-
sicherungspflicht für landwirtschaftliche 
Unternehmer wurden sozial- und agrar-
politische Gegebenheiten und Erforder-
nisse miteinander verbunden. Das hat 
zur Folge, dass Probleme und Hand-
lungsoptionen in der agrarsozialen Si-
cherung nicht nur von der demografi-
schen Entwicklung oder den Folgen der 
Globalisierung geprägt werden. Bestim-
mende Faktoren in diesem Sondersy-
stem sind vielmehr

natürlich primär die Ausgestaltung 
der sozialrechtlichen Absicherung,
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es zu den Wurzeln unserer sozialen Si-
cherung. Nach dem Haftpflichtgesetz 
von 1871 musste ein unfallgeschädig-
ter Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
ein Verschulden an dem Unfall nach-
weisen. Was natürlich nur sehr selten 
gelang, schon gar nicht bei der seiner-
zeitigen Arbeitsverfassung in der Land-
wirtschaft. Auch nach Aufhebung der 
Leibeigenschaft waren die wirtschaft-
lich unselbstständigen Land- und Lohn-
arbeiter auf ihre Arbeitskraft angewie-
sen, nach Arbeitsunfällen blieben sie 
mehr oder weniger sich selbst überlas-
sen. Die ersten Anläufe zur Ablösung 
der Unternehmerhaftung durch eine öf-
fentlich-rechtliche Versicherung schei-
terten.3 Erst mit dem „Gesetz betreffend 
die Unfall- und Krankenversicherung 
der in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Personen“ vom 
5. Mai 1886 gelang der Durchbruch zu 
einer öffentlich-rechtlichen Versiche-
rung und damit der Ablösung der per-
sönlichen Haftung des Arbeitgebers 
seinen Beschäftigten gegenüber. Lange 
Zeit blieb dabei die gerade für die land-
wirtschaftliche Unfallversicherung be-
deutsame Einbeziehung der Unterneh-
mer selbst in den Versicherungsschutz 
landesgesetzlichen Regelungen bzw. 
dem autonomen Recht überlassen.

Bis zum heutigen Tag hat dieses Prin-
zip der gesetzlichen Unfallversiche-
rung ebenso große Bedeutung wie die 
ebenfalls bereits damals geschaffenen 
Strukturen, nämlich die Bildung von Be-
rufsgenossenschaften mit dem Recht 
zur Selbstverwaltung. Und ein weite-
res Element hat 125 Jahre durchaus 
wechselhafte Geschichte überstanden, 

aber auch die strukturellen Rahmen-
bedingungen und Entwicklungen

sowie nicht zuletzt die Flankierung 
beider Elemente durch die Gewäh-
rung von Bundeszuschüssen, worauf 
aber auch allgemeine finanzpoliti-
sche Gegebenheiten einen Einfluss 
haben. 

Nachfolgend wird versucht, über eine 
knappe1 historische Betrachtung von 
Auf- und Ausbau der agrarsozialen Si-
cherungssysteme2 hinaus auch diese 
Faktoren mit ihren Wechselwirkun-
gen zu beleuchten. Der Strukturwan-
del in der Landwirtschaft hat Auswir-
kungen auf den sozialen Sicherungs-
bedarf der bäuerlichen Familien, damit 
zugleich aber auch auf das notwendige 
Maß staatlicher Unterstützung. Die Aus-
gestaltung der sozialen Sicherung wirkt 
sich aber ihrerseits auf die strukturellen 
Gegebenheiten aus. Und letztlich bleibt 
auch die Balance zwischen externer So-
lidarität der Steuerzahler mit der Land-
wirtschaft und interner Solidarität nicht 
ohne Auswirkungen auf die beiden an-
deren Faktoren.

2. Ausgestaltung der  
sozialrechtlichen Absicherung

2.1 Landwirtschaftliche  
Unfallversicherung
„Ablösung der Unternehmerhaft-
pflicht“ – mit diesem Begriff hätte man 
heute (leider) gute Aussichten bei 
der Nominierung für das „Unwort des 
Jahres“, weil sich kaum jemand darun-
ter etwas vorstellen kann. Dabei gehört 
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hatte sich die Unfallversicherung als für 
die Arbeitswelt unverzichtbar erwiesen. 

Eine grundlegende Reform auch des 
Leis tungsrechts wurde zwar in der Zeit 
der großen Koalition ab dem Jahr 2005 
intensiv diskutiert, dann aber doch nicht 
verwirklicht. Vielmehr beschränkte sich 
das Unfallversicherungsmodernisie-
rungs  gesetz5 auf die Bereiche Organi-
sa tions recht und Lastenausgleich. Von 
erheblicher Bedeutung für das System 
der gesetzlichen Unfallversiche rung war 

die erfolgreiche Verknüpfung von Ver-
sicherung und Prävention. Denn schon 
im Jahr 1888 haben die seinerzeitigen 
Berufsgenossenschaften die ersten Un-
fallverhütungsvorschriften erlassen. Aus 
heutiger Sicht kann man nur staunen, 
welche Erfolgsgeschichte mit dem da-
maligen Experiment begann. Anders als 
heute gab es in jener Zeit aber auch die 
Geduld, ein solches System wachsen 
und sich entwickeln zu lassen. Der Ge-
setzgeber jener Tage ließ den Berufsge-
nossenschaften immerhin rund 25 Jahre 
Zeit zur Entwicklung, bis im Jahr 1911 
mit der Reichsversicherungsordnung 
eine grundlegende Neuordnung erfolg-
te. Man stelle sich das in die heutige Zeit 
transformiert vor, dass der Gesetzgeber 
nach einer grundlegenden Reform gut 
sechs Legislaturperioden abwartet, bis 
er aus der Entwicklung seine Konse-
quenzen zieht. 

Überspringt man die Entwicklung der 
Unfallversicherung in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts, kann 
man konstatieren, dass sich auch unter 
dem Einfluss des Sozialstaates der 
Bundesrepublik Deutschland die ge-
setzliche und damit landwirtschaftliche 
Unfallversicherung in ihren wesentli-
chen strukturellen Merkmalen kaum ge-
ändert hat. Weder das Unfallversiche-
rungs-Neuregelungsgesetz aus dem 
Jahr 1963 noch das Unfallversiche-
rungs-Einordnungsgesetz aus dem Jahr 
1996 bewirkten eine grundlegende Um-
gestaltung der bewährten Instrumente 
der gesetzlichen Unfallversicherung.4 
Auch bei tiefgreifenden Veränderungen 
in der staatlichen Ordnung und dem ge-
sellschaftlichen Leben in Deutschland 

Schon 1888 wurden die ersten Unfall-
verhütungsvorschriften erlassen.
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te die Zahl geringer wurde, dauerte es 
bis zum Jahr 2001, bis durch freiwil-
lige Zu sam men schlüsse wenigstens 
kleinste Berufsgenossenschaften7 ihre 
Selbstständig keit aufgaben. Eine Rolle 
spielte hier aber auch die finanzielle Un-
terstützung durch den Bund. Die ge-
werblichen Berufsgenossenschaften 
nahmen zu keiner Zeit finanzielle Unter-
stützung durch den Bund in Anspruch. 
Die finanziellen Zuwendungen des Bun-
des an die landwirtschaftliche Unfallver-
sicherung führten demgegenüber über 
die Prüfung der Mittelverwendung hi-
naus immer wieder zu politischen Dis-
kussionen über Beitragsbemessung, 
Ausgestaltung des Leistungsrechts und 
Organisation dieses Zweiges der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Da An-
satzpunkt hierfür aber nicht (vorrangig) 
ein Reformbedarf der sozialrechtlichen 
Ausgestaltung war, sondern Finanzie-
rungsgesichtspunkte im Vordergrund 
standen, wird dieser Komplex unter 4. 
abgehandelt.

Eine partielle Ausnahme stellte insoweit 
das LSVMG dar. Über eine Reihe von 
Jahren hinweg wurde kontrovers dis-
kutiert, ob Einschränkungen im Leis-
tungsrecht der LUV nicht wegen der 
Unterschiede zur gewerblichen Unfall-
versicherung zu rechtfertigen, ja sogar 
geboten wären. Es wurde darauf hinge-
wiesen, die Ablösung der Unternehmer-
haftung spiele in der LUV angesichts 
des Rückganges der Fremdarbeitskräf-
te kaum noch eine Rolle, die LUV sei zu 
einer genossenschaftlichen Selbsthil-
fe von Unternehmern für Unternehmer 
geworden. Dem sei auch bei der Aus-
gestaltung des Leistungsrechts Rech-

zuletzt die Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofes vom 5. März 2009, 
nach der unser bewährtes System mit 
Versicherungspflicht bei einer öffentlich-
rechtlichen Berufsgenossenschaft mit 
dem europäischen Gemeinschaftsrecht 
vereinbar ist. Über Jahre hinweg geäu-
ßerte Zweifel an der Europarechtskon-
formität der Unfallversicherung waren 
damit widerlegt und ausgeräumt. Für die 
ihre Berufsgenossenschaft bildenden 
Mitglieder, also die Arbeitgeber, waren 
vor allem im letzten Jahrzehnt die Ent-
wicklungen in unserer Wirtschaftsord-
nung bedeutsamer als Änderungen in 
den Rechtsgrundlagen der gesetzlichen 
Unfallversicherung. In der gewerblichen 
Wirtschaft mündeten sie ein in einen 
Konzentrationsprozess bei der Bildung 
der Solidargemeinschaften. Ende des 
Jahres 2010 war mit der Schaffung von 
nur noch neun gewerblichen Berufsge-
nossenschaften und neuen Formen der 
internen Solidarität zwischen den Be-
rufsgenossenschaften dieser Prozess 
abgeschlossen. 

Eine andere Entwicklung nahm die land-
wirtschaftliche Unfallversicherung. Dies 
beruhte zum einen darauf, dass es für 
diese eine Branche schon seit der Zeit 
der Schaffung der gesetzlichen Unfall-
versicherung eine relativ starke regiona-
le Zersplitterung gab. Sie beruhte in der 
Anfangszeit auf den damaligen staat-
lichen Gegebenheiten, aber auch auf 
weit gestreuten agrarstrukturellen Un-
terschieden. So entstanden im seiner-
zeitigen Reichsgebiet 48 landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaften von ganz 
unterschiedlicher Größenordnung.6 
Wenn gleich im Lauf der Geschich-
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nahmen im bestehenden System ergrif-
fen, die auch bei Beibehaltung des Um-
lageverfahrens die Ausgaben spürbar 
und dauerhaft verringern sollten. Einen 
Schwerpunkt dieser Maßnahmen stellte 
die auch durch zusätzlich bereitgestell-
te Bundesmittel finanzierte Abfindungs-
aktion für Bestandsrenten dar. Hinzu 
kamen weitere Änderungen im Beitrags-
recht sowie im Leistungsrecht für land-
wirtschaftliche Unternehmer und deren 
Ehegatten. Diese Maßnahmen haben 
auch gegriffen, in der Folgezeit ist die 
grundsätzlich durch Beiträge der Unter-
nehmer zu finanzierende Umlage spür-
bar gesunken.

2.2 Alterssicherung der Landwirte
Eingebettet in die Phase des großen 
Aufbruchs der Sozialpolitik Mitte der 
50er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts erfolgte im Jahr 1957 die Errich-

nung zu tragen. Seitens der Bundesre-
gierung wurden derartige Einschnitte 
in das Leistungsrecht in einem Bericht 
an den Rechnungsprüfungsausschuss 
des Deutschen Bundestages im Jahr 
1994 mit Blick auf die anstehende Ge-
samtreform der gesetzlichen Unfallver-
sicherung noch abgelehnt.8 Zunehmen-
de Finanzierungsprobleme und eine 
ungewisse Gesamtreform der gesetzli-
chen Unfallversicherung führten aber zu 
einer anderen Sichtweise. Ausgehend 
von eher programmatischen Aussagen 
im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und 
SPD aus dem Jahre 2005 wurden zu-
nächst Maßnahmen zu einer Umstel-
lung des Finanzierungssystems der LUV 
geprüft. Dabei erwies sich, dass sowohl 
eine Privatisierung als auch eine teilwei-
se Umstellung auf eine kapitalgedeckte 
Finanzierung nicht in Betracht kamen. 
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse 
wurden im Rahmen des LSVMG Maß-

Einen Beitrag zur Absicherung des Lebensabends bietet die Altershilfe für Landwir-
te – sie wurde 1957 errichtet.
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Lebensunterhalt im Rahmen des pri-
vatrechtlichen Altenteils sichern. In der 
Regel verpflichteten sich die Hofnach-
folger zur Pflege der älteren Generati-
on „in gesunden und kranken Tagen“. 
Erst mit der ökonomischen Entwik-
klung in der Bundesrepublik Deutsch-
land in der ersten Hälfte der Fünfziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 
aber auch der strukturellen Entwi cklung 
der Landwirtschaft (vgl. dazu unter 3.) 
wuchs die Überzeugung, dass man 
allein mit Selbstverantwortung in den 
bäuerlichen Familien den Erfordernis-
sen im Alter nicht mehr gewachsen sein 
konnte. Eine Einbeziehung einer zwei-
ten großen Gruppe selbstständiger Un-
ternehmer neben den Handwerkern in 
die gesetzliche Absicherung konnte auf 

tung der Altershilfe für Landwirte, wie 
sie damals noch hieß. Damit fanden 
längere und intensiv, oft leidenschaft-
lich geführte Diskussionen innerhalb 
und außerhalb des landwirtschaftlichen 
Berufsstandes ihren Abschluss. Das 
Gesetz9 wurde dann letztlich im Deut-
schen Bundestag einstimmig beschlos-
sen, schon rund zwei Monate nach der 
Verkündung, am 1. Oktober 1957, trat es 
in Kraft.

Wie bei allen selbständigen Unterneh-
mern lag auch bei den bäuerlichen Fa-
milien die Vorsorge für Alter und Krank-
heit lange Zeit ausschließlich im Be-
reich der persönlichen Eigenvorsorge. 
Bei Hofübergabe konnte sich der Land-
wirt ein Wohnrecht und den sonstigen 

1. November 1957: Auszahlung des ersten Altersgeldes an Heinrich H. aus Wabern 
durch den Vorstandsvorsitzenden der Alterskasse Hessen-Nassau, Arnold Betten-
häuser (Bildmitte)
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Umgekehrt lagen den neuen Alters-
kassen schon nach wenigen Mona-
ten weit mehr als 300.000 Anträge 
auf Gewährung eines Altersgeldes 
vor.

Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstell-
bar, wie diese Flut von Verwaltungsent-
scheidungen ohne die heutigen tech-
nischen Hilfsmittel bewältigt werden 
konnte. Es ist jedoch offenbar gelungen, 
erstattete doch schon am 30. Juli 1958 
die Bundesregierung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag auf eine kleine 
Anfrage einen ersten Bericht über die 
Erfolge bei der Umsetzung des Geset-
zes. In diesem wurde u.a. hervorgeho-
ben, dass sich die soziale Lage der Al-
tenteiler erheblich verbessert habe, weil 
sie in zahlreichen Fällen erstmalig seit 
der Übergabe des Hofes oder sonsti-
ger Entäußerung des Betriebes über 
Bargeld verfügen konnten. Die Ansatz-
punkte für Spannungen in den bäuerli-
chen Familien seien dadurch vermindert 
worden.10

Die sozialpolitischen Erwartungen 
waren demzufolge schon nach sehr 
kurzer Zeit erfüllt. Nicht wirklich über-
raschen kann dabei jedoch, dass diese 
sozial politischen Erfolge beim Aufbau 
eines neuen Alterssicherungssystems 
zu erheblichen finanziellen Problemen 
führten; darauf wird unter 4. näher ein-
gegangen. Trotzdem kam es schon im 
ersten Jahrzehnt des Bestehens der Al-
tershilfe für Landwirte zu grundlegen-
den Änderungen, und zwar im Sinne 
von nicht unerheblichen Verbesserun-
gen. Ursache dafür waren einerseits 
der fortschreitende Strukturwandel in 

dieser Grundlage in Erwägung gezogen 
werden.

Allerdings wurde dabei bewusst von 
einer Vollversorgung im Alter abgese-
hen, denn es war davon auszugehen, 
dass auch weiterhin ein Recht auf Woh-
nung und Versorgung durch die Überga-
beverträge gewährleistet sein würde. Es 
ging deshalb vorrangig darum, den Bar-
geldbedarf der Altenteiler zu decken, 
denn dessen Sicherstellung war den 
Hofübernehmern häufig nicht möglich. 
Dieses Zusammenwirken von gesetzli-
cher Absicherung und privater Vorsor-
ge wurde nicht nur unterstellt, sondern 
zu einem wesentlichen Grundsatz der 
neuen Altershilfe gemacht. Zentrales 
Ziel der Altershilfe war, die Hofübergabe 
zu fördern und sie sozial abzusichern. 
Diese Entscheidung, im Gesetz über 
eine Altershilfe für Landwirte sozialpoli-
tische und agrarpolitische Ziele mitein-
ander zu verknüpfen, war richtungwei-
send, aber auch ein Experiment. Bis 
heute hat sich trotz aller Umgestaltun-
gen dieses Alterssicherungssystems 
und trotz der gewaltigen strukturellen 
Änderungen in der Landwirtschaft diese 
Verknüpfung im Grundsatz bewährt. 

Die Anlaufphase eines völlig neu 
geschaf fenen Sozialversicherungssys-
tems brachte naturgemäß beträchtliche 
Schwie rigkeiten mit sich:

Im ersten Jahr der Errichtung mus-
sten rund eine Million landwirtschaft-
liche Unternehmer erfasst und auf 
eine Versicherungspflicht hin über-
prüft werden.
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Sicherungssysteme, sondern um deren 
Umbau. Wirkliche Ausweitungen des 
Spektrums der Leistungen gab es nur 
noch selten, in der Altershilfe der Land-
wirte etwa durch die Einführung von ein-
kommensabhängigen Beitragszuschüs-
sen im Jahr 1986 sowie die grundlegen-
de Umgestaltung und Verbesserung 
des Beitragszuschuss rechts im Jahr 
1991 durch Integration der Mittel aus 
dem vormaligen Sozialversicherungs-
Beitragsentlastungsgesetz. Zu je ner 
Zeit bestand allerdings bereits un über-
seh bar ein dringender Reformbedarf 
die ses Alterssicherungssystems für die 
Land wirte, um es zukunftsfest zu ma-
chen. 

Der Entscheidungsprozess über dieses 
wichtige Reformvorhaben gestalte-
te sich aber sehr schwierig und zog 
sich über Jahre hin. Dass das Vorha-
ben dann im Jahre 1994 doch zustan-
de kam, wurde von einer Reihe von 
Faktoren begünstigt. So gab es neben 
entsprechenden Interessen des Berufs-
standes die Notwendigkeit der Überlei-
tung dieses Alterssicherungssystems 
auf das Beitrittsgebiet, aber auch die 
glückliche Fügung, dass aus anderen 
auslaufenden agrarpolitischen Maßnah-
men erhebliche finanzielle Mittel bereit 
standen. Das wohl wichtigste Vorha-
ben im Rahmen des Agrarsozialreform-
gesetzes 199513 war die Ersetzung der 
Altershilfe für Landwirte durch die neue 
Alterssicherung der Landwirte.14 Mit 
diesem Gesetz wurde nicht nur ein Be-
griff ausgetauscht, vielmehr handelte es 
sich um eine grundlegende und langfri-
stig angelegte Reform des Alterssiche-
rungssystems für die Landwirte. Die 

der Landwirtschaft, aber auch die im 
Zuge des wirtschaftlichen Aufschwun-
ges vorgenommenen Verbesserungen 
in der gesamten Sozialversicherung. 
Nur beispielhaft seien hierfür die Ein-
führung des vorzeitigen Altersgeldes – 
also einer Invaliditätssicherung – im 
Jahr 1963 sowie der Schaffung von An-
sprüchen auf Leistungen zur Rehabilita-
tion und Betriebs- und Haushaltshilfe im 
Jahr 1965 genannt. 

Eine Reihe weiterer Verbesserungen im 
System11, aber auch flankierend dazu 
(Einführung sozialer Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung – Landabgabe-
rente) folgten noch vor 1972. Zur Er-
innerung: erst im Jahr 1972 begann 
das „Normalrecht“, vorher konnte nie-
mand aufgrund einer Beitragszahlung 
von mindestens 15 Jahren eine An-
wartschaft erworben haben. Und der 
Ausbau ging rasant weiter – hier nur ein 
kurzer Überblick12:

 1974: Dynamisierung des Altersgel-
des und Einführung der Staffelung

 1975: Einführung des Waisengeldes

 1980: Einführung von Leistungen an 
jüngere Hinterbliebene.

Dieser rasante Aufbau ging ausgerech-
net im Jahr 1982, also zum 25-jährigen 
Bestehen der Altershilfe für Landwirte, 
zu Ende, es kam erstmals zu Leistungs-
einschränkungen. Dies war Folge der all-
gemeinen Notwendigkeit der Haushalts-
konsolidierung zu Beginn der 80er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts. Es ging 
nicht mehr um den Ausbau der sozialen 
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auch, 1957 wie heute, die konsequente 
agrarstrukturelle Ausrichtung des Sys-
tems. Die Hofübergabeverpflichtung als 
Übergabeanreiz auf sozialrechtlicher 
Ebene war 1957 überaus erfolgreich 
und sie ist auch heute ein Katalysator 
des Strukturwandels, indem sie den Ge-
nerationenwechsel und die Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Deutschland 
fördert (vgl. dazu auch 3.).

2.3 Landwirtschaftliche 
Krankenversicherung
Nach Einführung der Altershilfe für 
Landwirte im Jahr 1957 glaubte man an-

Konzeption einer Teilsicherung wurde 
beibehalten, die auch künftig der ergän-
zenden Altersvorsorge bedarf. Auch an 
der Verknüpfung von Sozial- und Agrar-
politik in Form der Hofabgabeverpflich-
tung wurde trotz einiger Modifizierungen 
festgehalten. Weitreichende Änderun-
gen waren aber mit der Einführung einer 
eigenständigen Sicherung der Ehefrau-
en, der Neuordnung der Rentenberech-
nung einschließlich einer Verknüpfung 
mit anderen Alterssicherungssystemen 
sowie einer neu gestalteten Finanzie-
rung verbunden (siehe dazu Näheres 
unter 4.).

Nicht nur die Tatsache, dass es in 
den gut 15 Jahren seit dem ASRG zu 
keinen grundlegenden Änderungen im 
Recht der Alterssicherung der Landwir-
te gekommen ist, belegt das Gelingen 
dieser Reform. Wenn sich über einen so 
langen Zeitraum hinweg kein grundle-
gender Änderungsbedarf ergeben hat, 
kann man von einer auf Nachhaltig-
keit angelegten Weichenstellung spre-
chen. Auch im Schrifttum15 wird bestä-
tigt, dass die Reform der Alterssiche-
rung der Landwirte aus dem Jahr 1995 
ihre Hauptziele – Schaffung einer eigen-
ständigen Sicherung für die Bäuerinnen 
und finanzielle Stabilisierung – erreicht 
habe bzw. diese mittelfristig erreichen 
wird. Gerade auch die Diskussionen 
um die gesetzliche Rentenversiche-
rung würden zeigen, dass die Alterssi-
cherung der Landwirte eine moderne 
Lösung darstellt. Hinzufügen kann man, 
dass gerade mit dieser Lösung die Ei-
genständigkeit des berufsständischen 
Sondersystems unterstrichen wurde. 
Zu dieser Eigenständigkeit gehört aber 

Zentrales Ziel der Altershilfe war es, die 
Hofübergabe zu fördern und sozial ab-
zusichern.
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nischen Rehabilitation in der Altershil-
fe für Landwirte hatte sich aber gezeigt, 
dass aufgrund des schlechten Gesund-
heitszustandes vieler Landwirte Abhilfe 
geboten war. Dahin gehendes Drängen 
des Berufsstandes war durchaus erfolg-
reich, die entscheidende Hürde bestand 
jedoch in der Frage des „Wie“:

 Eine Möglichkeit bestand in der 
Schaffung einer Versicherungsbe-
rechtigung bei den Allgemeinen 
Ortskrankenkassen;

 auch die Ausdehnung der Landkran-
kenkassen und eine obligatorische 
Einbeziehung aller Landwirte stellte 
eine Option dar;

 schließlich kam – ähnlich der land-
wirtschaftlichen Alterskassen – auch 
die Schaffung einer neuen eigen-
ständigen Krankenkasse für die bäu-
erlichen Familien in Betracht.

Entschieden hat sich der Gesetzgeber 
letztlich für die Option eigenständiger 
landwirtschaftlicher Krankenkassen16,, 
weil auf diese Weise nicht nur die Ver-
sicherungslücke geschlossen werden 
konnte, sondern auch eine Belastung 
der Solidargemeinschaft der übrigen 
gesetzlichen Krankenkassen mit den 
aus dem Strukturwandel in der Land-
wirtschaft resultierenden Lasten ver-
mieden wurde.

Folgerichtig unterschied sich die neue 
landwirtschaftliche Krankenversiche-
rung im Leistungsrecht kaum von der 
übrigen gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Die wesentlichen Sonderre-

fangs, es sei nur noch eine Frage der 
Zeit, bis für diesen Personenkreis auch 
ein Krankenversicherungsschutz ge-
schaffen würde. Vor allem bei den Alten-
teilern war offenkundig, dass sie nicht 
oder nicht ausreichend gegen dieses 
Risiko versichert waren. Denn trotz der 
Verbesserung der Sicherung für das 
Alter reichte das Altersgeld natürlich 
nicht aus, einen Schutz für Krankheits-
fälle daraus zu finanzieren. Aber auch 
zur Frage der sozialen Absicherung 
selbstständiger Landwirte für die finan-
ziellen Risiken von Krankheit gab es 
längere und kontroverse Diskussionen. 
Eine Rolle mag dabei gespielt haben, 
dass es durchaus Möglichkeiten einer 
Absicherung gab. Nur: nicht alle Land-
wirte hatten die Mittel, diese Möglich-
keiten zu nutzen. Inhaber kleinerer Be-
triebe, ältere Landwirte und vor allem 
die Altenteiler hatten die dazu erforder-
lichen Mittel in der Regel nicht. Mit der 
Einführung der Leistungen zur medizi-

Feldarbeit in den vierziger Jahren: eine 
Krankenversicherung war in dieser Zeit 
– weil zu teuer – nur wenigen Landwir-
ten vorbehalten.
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lende gesetzgeberische Maßnahmen 
betrafen nicht den Leistungs-, sondern 
den Finanzierungsbereich; auf sie wird 
daher unter 4. eingegangen.

3. Strukturelle Rahmen-
bedingungen und  
Entwicklungen

3.1 Politische Rahmenbedingungen 
bis 1957
Verständnis für die Zusammenhänge 
vieler Besonderheiten des agrarsozi-
alen Sicherungssystems erfordert einen 
Rückblick auf die Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Die hoch entwickelte und leis-
tungsfähige deutsche Industrie stand 
unter Expansionszwang. Dazu benötig-
te sie einen möglichst großen und vor 
allem zollfreien Markt. Diese Einschät-
zung wurde auch von Nachbarländern 
geteilt. Zu dieser Konzeption eines „ge-
meinsamen Marktes“ gibt es auch aus 
heutiger Sicht keine Alternative. Von 
Beginn an waren aber Probleme für 
die deutsche Landwirtschaft durch die 
Gründung der EWG absehbar, obwohl 
die Bemühungen der Landwirtschaft, 
ihren Leistungsstand aus der Vorkriegs-
zeit wieder zu erreichen, durchaus er-
folgreich waren.18 Dieses Ziel war bis zu 
den Jahren 1948 bis 1952 erreicht, auch 
die Einbindung der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft in die Markt- und Au-
ßenwirtschaft der Bundesrepublik war 
gelungen. 

Mit der in den Folgejahren zu beobach-
tenden Steigerung des individuellen 
Wohlstandes als Folge der zunehmen-

gelungen dieses weiteren Zweiges der 
agrarsozialen Sicherung betrafen die 
Finanzierung. Sie bestanden (und be-
stehen) in einer besonderen Beitrags-
bemessung für die selbstständigen 
Landwirte, weil hier das Prinzip eines 
Beitragssatzes auf ein aktuelles Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen 
nicht umgesetzt werden kann. Weitaus 
gravierender ist aber der Unterschied 
bei der Finanzierung der Ausgaben für 
die nicht mehr aktiven Mitglieder. Deren 
Beiträge reichen in der gesamten ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht 
aus, um die für sie anfallenden Leis-
tungsausgaben zu decken. Während 
aber in der allgemeinen gesetzlichen 
Krankenversicherung das hierbei ent-
stehende Defizit von den aktiven Mit-
gliedern finanziert wird, übernimmt in 
der landwirtschaftlichen Krankenver-
sicherung die Deckung dieses Defizits 
grundsätzlich der Bund (zu dieser be-
sonderen Finanzierung sowie deren 
Auswirkungen vgl. unter 4.).

Wegen der weitgehenden Übereinstim-
mung des Umfanges des Versicherungs-
schutzes wurde die landwirtschaftliche 
Krankenversicherung in den fast vierzig 
Jahren ihres Bestehens in alle Maßnah-
men zur Weiterentwic  klung des Rechts 
der gesetzlichen Kranken versicherung 
einbezogen. Neben grundlegenden 
Strukturreformen wie z. B. 1989, 1993, 
1997, 2000 und 200417 handelte es sich 
dabei immer wieder um gesetzgeberi-
sche Maßnahmen, um einen Ausgleich 
zwischen Einnahmen und Ausgaben zu 
bewirken oder zumindest zu versuchen. 
Andere, unmittelbar auf die landwirt-
schaftliche Krankenversicherung abzie-
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andererseits aber die zunehmende Me-
chanisierung der Betriebe bei. Ohne die 
notwendige Kapitalausstattung waren 
viele Landwirte gezwungen, in eine au-
ßerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit 
zu wechseln oder zumindest den Betrieb 
nur noch im Nebenerwerb zu führen. 
Die Kehrseite dieser Entwicklung führte 
zu spürbaren sozialen Problemen in den 
bäuerlichen Familien. Ohne Beschäfti-
gung von Fremdarbeitskräften war die 
Existenz des Betriebes von der dauer-
haften Einsatzfähigkeit der Betriebs-
leiter abhängig. Die „Wechselfälle des 
Lebens“ konnten folglich unmittelbar zu 
einer Existenzgefährdung des Betrie-
bes führen. Auch der Unterhalt für die 
Altbauern konnte von diesen Betrieben 
nicht mehr gewährleistet werden. Abhil-
fe ließ sich durch eine bessere soziale 
Absicherung schaffen. Diese Konstella-
tion erklärt die Verknüpfung von Agrar- 
und Sozialpolitik bei der Gründung der 
Altershilfe für Landwirte im Jahr 1957. 

3.2 Auswirkungen des Agrar-
strukturwandels auf die land-
wirtschaft liche Sozialversicherung
Die Anpassungsprozesse der Nach-
kriegszeit in der bundesdeutschen 
Landwirtschaft waren bis zur Gründung 
der Altershilfe der Landwirte im Jahr 
1957 bereits weit fortgeschritten, insbe-
sondere war die Eingliederung von mehr 
als 300.000 vertriebenen selbstständi-
gen Landwirten weitgehend erreicht. Ab 
Mitte der 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts spielte neben der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung in der Bun-
desrepublik die größte Rolle die Ein-
bindung der deutschen Landwirtschaft 

den Industrialisierung konnte die Land-
wirtschaft allerdings nicht Schritt halten. 
Nach der Bundestagswahl 1953 wurde 
daher ein Schwergewicht auf Maßnah-
men zur Verbesserung der Agrarstruk-
tur gelegt. Einen ersten Schwerpunkt 
hierzu bildete das im Jahr 1955 ver-
abschiedete Landwirtschaftsgesetz19, 
als dessen Folge alljährlich dem Deut-
schen Bundestag und dem Bundes-
rat ein Bericht über die Lage der Land-
wirtschaft („Grüner Bericht“) vorzule-
gen war. Die se Berichte belegten eine 
zunehmende Disparität zwischen der 
Landwirt schaft und den anderen Wirt-
schaftsbereichen. 

Aus dem Landwirtschaftsgesetz resul-
tierte der Auftrag, der Landwirtschaft die 
Teilnahme an der fortschreitenden Ent-
wicklung der deutschen Volkswirtschaft 
zu sichern. Damit sollte gleichzeitig die 
soziale Lage der in der Landwirtschaft 
tätigen Menschen an die vergleichba-
rer Berufsgruppen angeglichen werden. 
Dieser Auftrag des Gesetzgebers ei-
nerseits und die zunehmende Dispari-
tät andererseits prägten die agrarpoliti-
sche Debatte in der zweiten Hälfte der 
Fünfziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts. Von der Bundesregierung be-
absichtigte Maßnahmen zu deren Ver-
ringerung und damit zur Verbesserung 
der sozialen Lage der Landwirtschaft 
enthielt der jährliche „Grüne Plan“; als 
vorrangiges Ziel definiert wurden ins-
besondere Verbesserungen der Agrar- 
und Marktstrukturen. 

Zum Umbruch in den agrarstrukturellen 
Verhältnissen trugen einerseits die Auf-
gabe vieler Klein- und Mittelbetriebe, 



65Agrarsoziales Sicherungssystem

in ein europäisches Agrarsys tem mit 
einer weiter voranschreitenden Konzen-
tration und Technisierung. Der Wandel 
vom Agrarstaat (1949 rund 1,8 Millionen 
landwirtschaftliche Betriebe mit fast 5 
Millionen Erwerbstätigen) hin zu einer 
von Industrie und Dienstleistungen ge-
prägten Wirtschaft war in vollem Gange. 
Waren zur Zeit der Gründung der Bun-
desrepublik noch über 20 Prozent aller 
Erwerbstätigen in der Land- und Forst-
wirtschaft tätig, sind es gegenwärtig nur 
noch rd. zwei Prozent. Welche Auswir-
kungen der stetig weiter fortschreitende 
Strukturwandel auf die landwirtschaftli-
che Sozialversicherung hatte, lässt sich 
durch einige wenige Zahlen sehr ein-
drucksvoll belegen.

Ausgehend vom Abschluss der Konsoli-
dierungsphase beim Aufbau der Alters-
hilfe für Landwirte am Jahresende 1958 
als Start des eigenständigen agrarsozi-
alen Sicherungssystems zeigt sich fol-
gende Entwicklung:

Die zunehmende Technisierung bedingt 
einen tiefgreifenden Wandel in den sozi-
alen Strukturen der Landwirtschaft.

Jahresende Anzahl  
Beitragspflichtige

Anzahl  
laufende Renten

Beitragszahler  
je 100 Rentner

1958 800.000 256.000 312

1973 727.000 566.000 128

1988 538.000 549.000 98

2003 328.000*) 606.000 54

*) Einschließlich seit 1995 beitragspflichtiger Ehegatten
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Die ständige Verschlechterung dieses 
Verhältnisses ist an sich schon bemer-
kenswert, wie dramatisch sie ist, lässt 
sich durch einen Vergleich des Sonder-
systems mit der allgemeinen gesetzli-
chen Krankenversicherung ermessen. 
Dort entfielen 1973 auf 100 Aktive rund 
37 Rentner. Seither ist dieser Wert zwar 
auch angestiegen, jedoch „nur“ auf rund 
49 Rentner je 100 Aktive im Jahr 2009. 

3.3 Auswirkungen der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung  
auf die Agrarstruktur
Der Strukturwandel in der Landwirt-
schaft hatte und hat aber nicht nur gra-
vierende Auswirkungen auf die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung. Auch 
deren Auf- und Ausbau kann umge-
kehrt durchaus Auswirkungen auf die 
Agrarstrukturen haben. Bestes Beispiel 
dafür ist die Wirkung der Hofabgabever-
pflichtung als Rentenvoraussetzung. Im 
Jahr 1957, also vor Einführung der Al-

Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
die „Existenzgrundlage“ als eine Art Ver-
sicherungspflichtgrenze für die Altershil-
fe für Landwirte noch eine wesentlich 
größere Bedeutung hatte als dies heute 
der Fall ist. Mit den rund 800.000 Bei-
tragspflichtigen im Jahr 1958 gehörten 
der Altershilfe für Landwirte nur rund die 
Hälfte aller damals vorhandenen Betrie-
be an. Allein die Zahl der Betriebe unter 
2 ha lag bei fast 400.000. Das Verhält-
nis von Beitragszahlern zu Rentner war 
mit rund 3 : 1 aber deutlich schlechter 
als bei den Vorarbeiten für das Gesetz 
geschätzt worden war (rund 5 : 1). Die 
Ursache dafür waren – als Folge des 
Krieges – in vielen Betrieben ungeklärte 
Rechts- und Eigentumsverhältnisse. In-
sofern trug die Einführung der Altershil-
fe für Landwirte auch zu einer Bereini-
gung bei und hatte damit ihrerseits Aus-
wirkungen auf die Agrarstruktur.

Auch in der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung zeigte sich nach deren 
Einführung im Jahr 1972 eine vergleich-
bare Entwicklung:

Jahresende Anzahl aktive 
Mitglieder

Anzahl Rentner 
bzw. Altenteiler

Verhältnis  
Rentner je 100 Aktive

1973 615.000 392.000 63

1988 429.000 319.000 74

2003 269.000 347.000*) 129

*) Einschließlich seit 1995 selbst rentenberechtigter Ehegatten
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sonenkreises in der landwirtschaftli-
chen Krankenversicherung).

Gelegentlich wird auch angeführt, poli-
tische Entscheidungen im Zusammen-
hang mit der Ausgestaltung der agrarso-
zialen Sicherungssysteme könnten zu-
mindest unterschwellig auch die Wahl 
des Berufs Landwirt beeinflussen.

3. 4 Auswirkungen sozialrechtlicher 
Änderungen auf die Versicherten-
gemeinschaft
Wieder sehr viel einfacher feststellbar 
sind Auswirkungen auf die Versicher-
tengemeinschaft, die sich unmittelbar 
(oder auch mittelbar) durch Änderungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen im 
agrarsozialen Sicherungssystem selbst 
ergeben. Besonders offenkundig ist 
das bei der Einführung der eigenständi-
gen Sicherung der Ehegatten in der Al-
terssicherung der Landwirte durch das 
Agrarsozialreformgesetz 1995. Die Zu-
sammensetzung des versicherten Per-
sonenkreises wurde dadurch spürbar 
verändert. Weniger messbar sind da-
gegen Auswirkungen von Änderungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die individuelle Entscheidungen beein-
flussen, von Gestaltungsmöglichkeiten 
Gebrauch zu machen. Dabei kann es 
durchaus um größere Personengruppen 
gehen, wie etwa im Zusammenhang mit 
der Einführung der eigenständigen Si-
cherung der Ehegatten, der fehlenden 
Anpassung der Beitragszuschüsse oder 
als Folge der weggefallenen Verpflich-
tung zu lückenloser Beitragszahlung in 
der Alterssicherung der Landwirte.

tershilfe für Landwirte, waren ungefähr 
20 Prozent der Landwirte älter als 65 
Jahre, das Durchschnittsalter lag bei 
über 55 Jahren. Die sofortige und nach-
haltige Verbesserung der Altersstruk-
tur der Landwirte erreichte die günstig-
sten Werte Anfang der 80er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts, als über 60 
Prozent der aktiven Landwirte jünger 
als 50 Jahre und nur noch 1,5 Prozent 
älter als 65 Jahre alt waren. Im letzten 
Jahrzehnt waren ca. drei Prozent der 
aktiven Landwirte älter als 65 Jahre, 
zuletzt sogar mit leicht steigender Ten-
denz etwa vier Prozent. Aber nach wie 
vor gehören die deutschen Landwirte 
zu den jüngsten im europäischen Ver-
gleich, denn über 30 Prozent sind jünger 
als 45 Jahre.

Nicht messbar sind weitere Auswirkun-
gen von Maßnahmen in der Agrarsozial-
politik auf die Agrarstruktur, aber unbe-
streitbar sind sie vorhanden. Zu denken 
ist beispielsweise an folgende Fallge-
staltungen in der Vergangenheit:

 Kauf oder Pacht von landwirt schaft-
lichen Flächen, nur um eine güns-
tige Sozialversicherung zu erlan-
gen; dieses Problem so genan n ter 
Tritt brett fahrer wurde letztlich durch 
ge setz liche Änderungen ge löst. 

 Konzentration des Bundesmittelein-
satzes durch Maßnahmen zur Ein-
grenzung des hiervon profitierenden 
Personenkreises (z. B. bei der Mittel-
verteilung in der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung oder bei der Ein-
schränkung des versicherten Per-
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liche finanzielle Auswirkungen für den 
Bund absehbar. Mit jedem Landwirt, der 
ohne Hofabgabe die Altersrente erhält, 
würde sich das vom Bund zu tragende 
Defizit der Alterssicherung der Landwir-
te vergrößern, da mit der Rentengewäh-
rung die Beitragspflicht des betreffenden 
Landwirts endet. Ohne Hofübergabe 
stünde dem Zugang an Rentenbezie-
hern gleichzeitig ein Abgang eines Bei-
tragszahlers gegenüber, womit sich das 
Verhältnis von Beitragszahlern zu Rent-
nern weiter verschlechtern würde.

4. Gewährung von Bundes-
zuschüssen

4.1 Allgemeines
Mit Ausnahme der Unfallversicherung, 
bei der die Beiträge gewissermaßen als 
Gegenleistung für die Ablösung der Un-
ternehmerhaftung allein vom Unterneh-
mer aufzubringen sind, sah die Sozial-
ver sicherung ursprünglich eine paritä-
tische Finanzierung durch Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vor. Lediglich in der 
Arbeiter-Rentenversicherung gab es 
schon sehr früh einen – wenn auch be-
scheidenen – Reichszuschuss. Die 
1911 geschaffene Rentenversicherung 
der Angestellten musste ohne derarti-
ge finanzielle Unterstützung aus öffent-
lichen Mitteln auskommen. Eine grund-
legende Änderung in der Finanzierung 
ergab sich erst durch das Inkrafttre-
ten des Grundgesetzes, in dessen Ar-
tikel 120 die Verpflichtung des Bundes 
zur Tragung der Zuschüsse zu den 
Lasten der Sozialversicherung normiert 
wurde. Eine mit heutigen Verhältnis-
sen vergleich bare Dimension hatten die 

3.5 Zwischenfazit
Alle hier beschriebenen oder auch nur 
kurz angedeuteten Auswirkungen auf 
die Zusammensetzung der Versicher-
tengemeinschaften der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung beruhen auf 
dem Verhalten oder Verhaltensände-
rungen von Landwirten. Diese sind im 
politischen Diskussionsprozess, aber 
auch im Zusammenhang mit gesetz-
geberischen Maßnahmen kaum plan- 
oder berechenbar. Gleichwohl lehrt die 
Erfahrung, dass eine Verunsicherung 
der Versicherten oder ein nachlassen-
des Vertrauen in die Stabilität der Si-
cherungssysteme möglichst vermieden 
werden sollte. Das gilt etwa dann, wenn 
vorgeschlagen wird, auf vermeintlich 
nicht mehr zeitgemäße Regelungen zu 
verzichten. 

So wären die Folgen einer Abschaffung 
der Hofabgabeverpflichtung als Renten-
voraussetzung in der Alterssicherung, 
wie sie gegenwärtig in der Diskussion 
ist, kaum vorhersehbar. Selbst wenn 
davon nur ein Teil der Landwirte bei Er-
reichen der Altersgrenze für die Regel-
altersgrenze Gebrauch machen würde, 
wären sie jedenfalls erheblich. Die Aus-
wirkungen beträfen nicht nur eine aus 
agrar- und sozialpolitischen Gründen 
bedenkliche Verschlechterung der Al-
tersstruktur der aktiven Landwirte. Auch 
die beruflichen Perspektiven für die jün-
gere Generation wären beeinträchtigt. 
Zu erwarten wären auch spürbare Aus-
wirkungen auf den Bodenmarkt, da der 
Nachfrage nach Flächen kaum mehr ein 
Angebot gegenüberstünde oder sich 
das Preisgefüge deutlich verändern 
würde. Schließlich wären auch erheb-
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zeigte sich sehr schnell ein massives 
finanzielles Problem, denn der großen 
Zahl der schon im ersten Jahr bewillig-
ten Altersgelder standen zunächst nur 
geringe Einnahmen gegenüber. Schon 
am 25. Oktober 1957 schloss daher 
der Bund mit dem Gesamtverband der 
landwirtschaftlichen Alterskassen einen 
Darlehensvertrag zur Deckung der Auf-
wendungen im Sinne einer Überbrük-
kung in Höhe von 70 Millionen DM. 
Doch auch in den folgenden Jahren 
reichten die Beitragseinnahmen nicht 
aus, die Gesamtausgaben zu decken. 
Es war absehbar geworden, dass sich 
die Altershilfe auf Dauer nicht allein aus 
Beiträgen würde finanzieren können. 
Ursächlich dafür war vor allem, dass 
man bei der Vorschätzung von einem 

Bundeszuschüsse in der frühen Phase 
der Bundesrepublik Deutschland zwar 
nicht, der Bundeszuschuss zur gesetz-
lichen Rentenversicherung belief sich 
im Jahr 1950 auf insgesamt20 rund 780 
Millionen DM. Allerdings wurden damit 
die Ausgaben seinerzeit auch schon zu 
ca. 23 Prozent aus Bundeszuschüssen 
finanziert.

4.2 Alterssicherung der Landwirte
Obwohl der Bundeszuschuss an die 
Rentenversicherung im Jahr 1957 be-
reits bei rund 4 Milliarden DM lag, war 
die Altershilfe für Landwirte bei ihrer Er-
richtung zunächst so konzipiert, dass 
sie sich ausschließlich durch Beiträ-
ge der Mitglieder finanziert. Allerdings 

Ursprünglich war die Altershilfe der Landwirte so konzipiert, dass sie sich aus-
schließlich durch Mitgliederbeiträge finanziert.
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schüsse fielen in der ersten Zeit auch 
kaum ins Gewicht, sie beliefen sich auf 
ca. zwei bis drei Prozent der Ausgaben 
aus dem nationalen Agrarhaushalt (Ein-
zelplan 10 des Bundeshaushalts). 

Mit der erstmaligen Gewährung von 
Bundeszuschüssen an die landwirt-
schaftliche Unfallversicherung im Jahr 
1963 stieg der Anteil der Ausgaben für 
die sozialpolitischen Maßnahmen am 
Einzelplan 10 des Bundeshaushalts 
dann schon auf acht Prozent, im Jahr 
1971 (also im Jahr vor Einführung der 
landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung) waren schon gut 16 Prozent er-
reicht. Da sich die Konzeption des Al-
tershilfegesetzes insgesamt bewährt 
hatte, erfolgten zügig weitere Leistungs-
verbesserungen, als deren Folge aber 
auch der Bundesmittelbedarf anstieg. 
Im Zuge der ersten Rezession in der 
Bundesrepublik Mitte der 60er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts kam es 
dann erstmals zu Einsparmaßnahmen 
beim Bundeszuschuss, als deren Folge 
vor allem die uneingeschränkte Fehlbe-
darfsdeckung beendet wurde. 

Allerdings beruhten Änderungen des 
Anteils der Ausgaben für Agrarsozial-
politik an den Gesamtausgaben im Ein-
zelplan 10 nicht nur auf der Entwicklung 
der Ausgaben für die soziale Siche-
rung. Bis in die 70er Jahre hinein gab 
es nationale Spielräume für verschiede-
ne direkt einkommenswirksame Maß-
nahmen wie Anpassungshilfen, Liquidi-
tätshilfen etc. Der Anteil der Ausgaben 
für Agrarsozialpolitik lag bei nur ca. 20 
Prozent des Agrarhaushalts. Nachdem 
im Zuge der gemeinsamen Agrarpolitik 

Verhältnis von 1,2 Millionen Beitrags-
zahlern zu 240.000 Leistungsempfän-
gern (5:1) ausgegangen war. Tatsäch-
lich zeichnete sich aber ab, dass auf 
einen Leis tungsempfänger nur zwei bis 
drei Beitragszahler kamen. Daher war 
es unumgänglich, die Finanzierung auf 
eine neue Grundlage zu stellen. Dies 
geschah im Jahr 1961, indem einerseits 
der Monatsbeitrag erhöht, gleichzeitig 
aber auch eine „Fehlbedarfsdeckung 
durch Bundesmittel“ eingeführt wurde. 
Der erste Bundeszuschuss an das 
agrarsoziale Sicherungssystem wurde 
für das Jahr 1960 in Höhe von 69 Millio-
nen DM gewährt, damit wurden ca. 30 
Prozent der Ausgaben der Altershilfe fi-
nanziert.

Damals (wie heute) bedurfte eine der-
artige Finanzierung aus öffentlichen Mit-
teln einer stichhaltigen Begründung. Sie 
fiel 1960 relativ leicht, waren doch mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes Leis-
tungsansprüche ohne jede vorherige 
Beitragszahlung geschaffen worden, 
was man üblicherweise als „alte Last“ 
bezeichnet. Als ein weiteres stichhalti-
ges Argument für eine Beteiligung des 
Bundes an der Finanzierung wurde an-
geführt, dass die Gewährung der Alters-
gelder an die Hofabgabe anknüpft. Ziel 
dieser agrarstrukturellen Komponente 
sei die Senkung des Alters der Hofnach-
folger bei einer Betriebsübernahme. 
Schließlich diente auch ein besonders 
ungünstiges Verhältnis zwischen Bei-
tragszahlern und Leistungsempfängern 
als Begründung für die Beteiligung des 
Bundes, obwohl im Jahr 1960 auf 1000 
Beitragszahler nur rund 300 Leistungs-
empfänger kamen. Diese Bundeszu-
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Attraktivität und Verlässlichkeit des Sys-
tems. Die gesamten 80er Jahre und die 
beginnenden 90er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts waren geprägt von 
vielfältigen Rechtsänderungen in der 
Altershilfe für Landwirte, ohne dass der 
„große Wurf“ einer auf Dauer angeleg-
ten Reform gelang.

Erst mit dem Agrarsozialreformgesetz 
1995 (ASRG 1995) erfolgte eine grund-
legende Neuordnung der AdL, insbe-
sondere durch folgende Maßnahmen:

Einführung einer eigenständigen 
Al ters sicherung der Bäuerin; 

und später des Binnenmarktes seitens 
der EG-Kommission immer stärker auf 
den Abbau wettbewerbsverfälschender 
nationaler Hilfsmaßnahmen geachtet 
wurde, wurde die Agrarsozialpolitik als 
das Instrument, mit dem Einkommens-
transfers noch zulässig waren, Zug um 
Zug ausgebaut (Anteil am Einzelplan 10 
1986 ca. 66 Prozent). Mit der Eröffnung 
neuer Spielräume der Agrarpolitik (so-
zio-struktureller Einkommensausgleich, 
Hilfen im Zuge der Wiedervereinigung) 
sank der Anteil der Agrarsozialpolitik 
am Einzelplan 10 wieder stark ab (z. B. 
1990 bis 1992 auf 30 bis 40 Prozent). 
Mit dem Ende dieser Maßnahmen kam 
es – nicht zuletzt durch bewusste Mittel-
verlagerung in den Bereich der Agrarso-
zialpolitik – wieder zu einem Anstieg bis 
auf rund 66 Prozent. 

Gleichwohl trugen auch agrarsoziale 
Maßnahmen selbst zu dieser Entwick-
lung bei. Ab dem Jahr 1969 folgte bei-
spielsweise eine weitere Ausbauphase 
der Altershilfe mit zwangsläufig wieder 
steigendem Bundesmittelbedarf. Auch 
die Einführung der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung führte dazu, dass 
die Ausgaben des Bundes für agrarso-
ziale Maßnahmen sprunghaft anstie-
gen. Das Zusammenwirken von stei-
genden Ausgaben für die Agrarsozi-
alpolitik und der enge finanzpolitische 
Spielraum führten immer wieder zu Ein-
griffen des Gesetzgebers vor allem in 
die Finanzierungsvorschriften der Al-
tershilfe für Landwirte. Da jedoch der-
artige Maßnahmen keinen Einfluss auf 
die Entwicklung der Gesamtausgaben 
hatten, gingen sie regelmäßig zu Lasten 
der Beitragszahler und minderten damit 

1995 wird die eigenständige Alters-
sicherung der Bäuerin eingeführt.
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AdL sicher. Zusätzlich wurde das Bei-
tragszuschussrecht grundlegend umge-
staltet, um auch hierdurch sicherzustel-
len, dass kein Beitragszahler der AdL fi-
nanziell überfordert wird.

Nachhaltigkeit in der Finanzierung un-
serer sozialen Sicherungssysteme war 
damals noch kein politischer Grundsatz, 
erreicht wurde sie durch das ASRG 
1995 jedoch in beispielgebender Weise. 
In den über 15 Jahren seit Inkrafttre-
ten des ASRG 1995 gab es keine ein-
zige Änderung an den Finanzierungs-
regelungen der AdL. Einziges Manko 
ist die fehlende Dynamisierung der Ein-
kommensgrenzen und Abstufungen im 
Beitragszuschussrecht. Dadurch ist der 
Kreis der Zuschussberechtigten immer 
kleiner geworden, die Wirkung dieses 
Instruments – vor allem zur Verringe-
rung der Belastung im Zuge der Versi-
cherungspflicht der Ehegatten – geht 
mehr und mehr verloren. Diese bisher 
ausgebliebene Anpassung hat vorran-
gig finanzielle Gründe. Angesichts des 
vergleichsweise geringen Mehraufwan-
des, der aus einer Verbesserung resul-
tieren würde, bleibt zu hoffen, dass bei 
einer günstigeren Entwicklung der Fi-
nanzlage des Bundes die notwendigen 
Mittel bereitgestellt werden können.

4.3 Landwirtschaftliche  
Unfallversicherung
Erstmals im Jahr 1963 gewährte der 
Bund auch Zuschüsse an die Träger 
der LUV, um damit die von den Unter-
nehmern zu entrichtenden Beiträge zu 
senken. Hintergrund war die Umgestal-
tung des Beitragsverfahrens durch das 

Neuabgrenzung der Versicherungs-
pflicht; 

Umstellung auf eine linearisierte 
Ren ten berechnung; 

Einführung der Defizitdeckung durch 
den Bund; 

Kopplung der Entwicklung des Ein-
heits beitrags an das Durchschnitts-
entgelt und den Beitragssatz in der 
gesetzlichen Rentenversicherung; 

Überleitung auf die neuen Bundes-
länder.

Diese grundlegende Neuordnung ins-
besondere auch der Finanzierung der 
AdL brachte für die Versicherten eine 
lange vermisste Berechenbarkeit und 
Verlässlichkeit. In der Zeit zuvor wurde 
ein Bundeszuschuss auch nach Kas-
senlage gewährt und die Beitragszah-
ler mussten für das Defizit aufkommen. 
Das hatte teilweise gravierende Verän-
derungen in der Beitragshöhe zur Folge. 
Der bei der Einführung der Altershilfe für 
Landwirte im Jahr 1957 auf 10 DM fest-
gelegte Monatsbeitrag war bis 1967 auf 
20 DM angestiegen, innerhalb der näch-
sten zehn Jahre stieg er auf 63 DM an 
und nach weiteren zehn Jahren belief er 
sich im Jahr 1987 bereits auf 162 DM. 
Nach 1995 war hingegen die Beitrags-
entwicklung an jene in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gekoppelt. Für das 
Defizit kam jetzt der Bund auf. Das be-
deutete zweierlei: der Bund trug fortan 
die finanziellen Folgen des Strukturwan-
dels in der Landwirtschaft und er stell-
te die dauerhafte Leistungsfähigkeit der 
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Jahr (e) Betrag in 

Mio. Euro

1963 51,1

1964 48,1

1965 102,3

1966 117,6

1967 107,4

1968 102,1

1969 105,5

1970 109,9

1971 132,9

1972 107,4

1973 153,4

1974 270,0

1975 207,8

1976 bis 1980 204,5

1981 184,1

1982 173,8

1983 und 1984 142,7

1985 und 1986 204,5

1987 bis 1990 230,1

1991 265,9

1992 bis 1998 314,4

1999 281,2

2000 bis 2002 255,6

2003 und 2004 250,0

2005 bis 2009 200,0

2008 und 2009
je 200 ,0

für Abfindungen

2010 300,0

2011 200,0

UVNG.21 Der Übergang auf eine nach-
trägliche Umlageerhebung – das heute 
noch gültige Prinzip zur Finanzierung 
der gesetzlichen Unfallversicherung – 
wurde durch die Gewährung der Bun-
deszuschüsse abgefedert. Was an-
fangs als finanzielle Unterstützung zur 
Umstellung der Beitragserhebung ein-
geführt worden war, hat sich in der Fol-
gezeit zu einer Dauereinrichtung entwik-
kelt. Bis heute unverändert geblieben ist 
der Umstand, dass diese Bundesmit-
telgewährung – anders als in der AdL 
und der LKV – keine Grundlage im So-
zialrecht hat. Rechtsgrundlage sind viel-
mehr die jährlichen Haushaltsgesetze 
des Bundes sowie die Zuwendungsbe-
scheide des BMELV. Mehrere Anläufe, 
dies zu ändern – zuletzt mit dem „Dis-
kussionsentwurf“ zum LSVMG – waren 
zum Scheitern verurteilt. Diese Tatsa-
che der Bewilligung nur auf der Grund-
lage des jährlichen Haushaltsgesetzes 
erklärt, dass es relativ häufig politischer 
Diskussionen zur Gewährung und Höhe 
der Bundesmittel LUV bedurfte, weil 
darüber Jahr für Jahr neu zu entschei-
den ist. Ausfluss dieser Diskussionen 
sind auch die Schwankungen im Haus-
haltsansatz – durchaus noch oben und 
unten – in der nebenstehenden Über-
sicht:
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kung. Festgelegt werden diese Rege-
lungen im jeweiligen Zuwendungsbe-
scheid des BMELV.

4.4 Landwirtschaftliche  
Krankenversicherung
Wie oben unter 2.3 dargestellt wurde, 
gehörte zu der im breiten politischen 
Konsens beschlossenen Schaffung 
einer besonderen landwirtschaftlichen 
Kran ken ver sicherung (LKV) auch eine 
auf dieses Sondersystem zugeschnitte-
ne Fi nan zie rung. Anders als bei Einfüh-
rung der Altershilfe für Landwirte wurde 
hier von Beginn an eine Finanzierung 
der nicht durch eigene Beiträge gedek-
kten Leistungsaufwendungen für die 
Altentei ler aus Bundesmitteln vorgese-

In der Summe wurden damit seit dem 
Jahr 1963 den LBGen rd. 10 Milliarden 
Euro an Bundesmitteln gewährt. Mit 
den unterschiedlichen Beträgen wurde 
sowohl besonderen agrarpolitischen 
Belangen (zuletzt etwa dem Sonderpro-
gramm für die Landwirtschaft im Jahr 
2010) als auch den finanzpolitischen 
Gegebenheiten Rechnung getragen (so 
etwa mit dem 1981 eingeleiteten stufen-
weisen Abbau, der ab 1985 wieder rück-
gängig gemacht wurde). Die Verteilung 
der Bundesmittel erfolgt in einem zwei-
stufigen Verfahren. In der ersten Stufe 
erfolgt eine Aufteilung auf die LBGen22, 
in der zweiten Stufe geht es um die Ver-
teilung der Mittel innerhalb der jeweili-
gen LBG an die zuschussberechtigten 
Landwirte in Form einer Beitragssen-

Rund 10 Milliarden Euro an Bundesmitteln flossen seit 1963 an die landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften. 
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Infolgedessen wurde nach einer ersten 
einmaligen Bundesmittelkürzung im 
Jahr 2000 mit dem Haushaltsbegleit-
gesetz 2005 eine befristete Kürzung 
des Bundeszuschusses zur Finanzie-
rung des Defizits der Altenteiler-Kran-
kenversicherung für die Jahre 2005 bis 
2008 eingeführt. Diese Kürzung verfolg-
te das Ziel, auch den aktiven Landwir-
ten einen Beitrag zur Finanzierung der 
Kosten der nicht mehr aktiven Genera-
tion abzuverlangen, der in etwa jenem 
in der allgemeinen gesetzlichen Kran-
kenversicherung entsprach. Der soli-
darische Ausgleich zwischen den Ge-
nerationen beschränkte sich zuvor in 
der LKV im Gegensatz zur allgemeinen 

hen. Ohne eine derartige Finanzierung 
hät te die Schaffung des Sondersystems 
keinen Sinn gemacht.23 Die finanziel-
len Folgen des Strukturwandels in der 
Land wirt schaft konnten schon 1972 
nicht von den aktiven Landwirten getra-
gen werden. Sie sollten aber auch nicht 
der Solidargemeinschaft der allgemei-
nen gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) auf ge bür det werden, da es sich 
um eine ge samt gesellschaftliche Aufga-
be handelt.

Diese besondere Finanzierung der LKV 
war trotz des wachsenden Bedarfs an 
Bundesmitteln24 über lange Zeit hinweg 
unbestritten. Erst im Zuge der intensi-
ven Diskussionen über eine grundle-
gende Umgestaltung der GKV ab dem 
Jahr 2003 (Stichworte: Bürgerversiche-
rung und Prämienmodell) stellte sich 
auch die Frage nach einer künftigen 
Finanzierung der LKV.25 Nicht selten 
wurde die Diskussion mittels Schlag-
worten geführt, besonders „beliebt“ war 
dabei längere Zeit eine Einbeziehung 
der LKV in den Risikostrukturausgleich 
der allgemeinen gesetzlichen Kranken-
versicherung, ohne jedoch Vorschläge 
für eine Realisierung dieses Vorhabens 
zu unterbreiten. Verdrängt wurde zeit-
weise, dass die Finanzierung der LKV 
als solche keineswegs grundlegend re-
formbedürftig war. Es ging nicht darum, 
Fehl entwicklungen zu korrigieren, An-
satzpunkt für Änderungsüberlegun-
gen war die angespannte Haushaltsla-
ge des Bundes, der zunehmend ein 
ho hes strukturelles Defizit aufwies. Dies 
machte auch finanzielle Eingriffe in sozi-
alpolitische Besitzstände oder agrarpo-
litische Maßnahmen unumgänglich. 

Auch in der LKV beteiligen sich die  
aktiven Mitglieder an der Finanzierung 
der Kosten für die ältere Generation.
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cherung auch die Finanzierung der LKV 
auf den Prüfstand zu stellen. Deshalb 
wurde der für die Deckung des Defizits 
erforderliche Betrag an Bundesmitteln 
über eine Vorschrift im Übergangsrecht 
im Zeitraum des Finanzplanes jährlich 
um einen absoluten Betrag verringert 
(beginnend im Jahr 2005 mit 82 Mil-
lionen Euro). Der Kürzungsbetrag war 
von den aktiven Mitgliedern der LKV 
in Form einer vom Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Krankenkassen bei 
den einzelnen LKKen einzuhebenden 
Umlage aufzubringen. 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz (GKV-WSG) vom 26. März 2007 
wurde diese vorübergehende Maßnah-
me systemkonform in das Dauerrecht 
der LKV übernommen. Dabei wurde 
auch die Zielsetzung verdeutlicht, die ak-
tiven Mitglieder der LKV in einer Weise 
zur Finanzierung des Defizits der Alten-
teiler-Krankenversicherung heranzuzie-
hen, wie dies auch in der allgemeinen 
Krankenversicherung der Fall ist. Diese 
Einführung eines „Solidarbeitrags“ der 
aktiven Landwirte beließ es aber bei 
einer LKV-internen Lösung dieses inter-
generativen Problems. Von einer Einbe-
ziehung der LKV insgesamt oder auch 
nur der Kosten der Krankenversiche-
rung der Rentner bzw. Altenteiler in den 
Risikostrukturausgleich der allgemei-
nen gesetzlichen Krankenversicherung 
wurde auch weiterhin abgesehen. Nach 
anfangs heftiger Kritik an diesem „Wort- 
und Systembruch“ bei der Finanzierung 
der LKV wird mehr und mehr anerkannt, 
dass die LKV durch diese maßvolle Be-
teiligung der aktiven Mitglieder an den 
Kosten der nicht mehr aktiven Generati-

Krankenversicherung auf die Finanzie-
rung der Verwaltungskosten der Kran-
kenversicherung der Altenteiler durch 
die aktiven Mitglieder; dieser Anteil der 
aktiven Mitglieder an der Finanzierung 
des Defizits der Krankenversicherung 
der Altenteiler kann auf ca. 10 Prozent 
veranschlagt werden. Das von den ak-
tiven Mitgliedern der allgemeinen Kran-
kenversicherung zu tragende Defizit der 
Krankenversicherung der Rentner belief 
sich im Jahr 1973 (dem ersten vollen 
Jahr, in dem die LKV bestand) auch auf 
rund 10 Prozent des Beitragsaufkom-
mens der aktiven Mitglieder, es war aber 
bis zum Jahr 2003 auf rund 30 Prozent 
angestiegen. Ursache dafür war u.a. die 
demografische Entwicklung in unserer 
Gesellschaft, denn die Beitragslast der 
Rentner selbst war in diesem Zeitraum 
durchaus spürbar gestiegen.

Eine Beteiligung der aktiven Landwir-
te an den Kosten der nicht mehr ak-
tiven Mitglieder ließ sich ohne eine 
Abkehr vom bisherigen Finanzierungs-
system damit rechtfertigen, dass nicht 
alle Kosten der Rentner und Altenteiler 
eine Folge des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft sind. Zudem erschien es 
rund 30 Jahre nach Errichtung der LKV 
sachgerecht, auch in diesem Sondersy-
stem in Grundzügen einen finanziellen 
Ausgleich zwischen den Generationen 
einzuführen. Mit einer zeitlich befriste-
ten Änderung sollte vermieden werden, 
dauerhaft in die Finanzierungsregelung 
der LKV einzugreifen. Damit sollte der 
Spielraum erhalten bleiben, bei den in 
den folgenden Jahren zu treffenden Ent-
scheidungen über die künftige Finanzie-
rung der solidarischen Krankenversi-
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ler) ihren Sonderstatus bis zur Regelung 
dieser offenen Fragen behalten.28 Ge-
genwärtig sind keine Ansätze erkenn-
bar, diese „offenen Fragen“ einer (an-
deren) Lösung zuzuführen. Sollte die 
Ab sicht verwirklicht werden, einen Bun-
desträger für die gesamte LSV zu bilden, 
könnte diese Organisationsmaßnahme 
auch positive Auswirkungen auf die Fi-
nanzierungsstrukur der LKV haben. Mit 
einer solchen Verfestigung des eigen-
ständigen agrarsozialen Sicherungssy-
stems dürfte es nicht einfacher werden, 
die LKV aus diesem Verbund herauszu-
lösen und in eine andere Finanzierungs-
struktur überzuführen.

4.5 Zwischenfazit
Aus heutiger Sicht kann festgestellt 
werden, dass Auf- und Ausbau der LSV 
finanzpolitisch gesehen in den „fetten 
Jahren“ der Bundesrepublik erfolgten. 
Aber auch aus der Sicht der Sozialpoli-
tik verlief dieser Prozess in einer Phase 
expansiver Sozialreformen. Hinzu kam 
schließlich im Zuge der damals begin-
nenden europäischen Integration die 
Überlegung, dass im Rahmen der Ver-
gemeinschaftung der Agrarpolitik sozi-
alpolitische Maßnahmen als ein Mittel 
nationaler Gestaltungsmöglichkeiten 
zu gunsten der Landwirtschaft genutzt 
werden können. Dies als reine Einkom-
menspolitik abzutun, würde aber zu kurz 
greifen. Vielmehr wurden tatsächlich 
über die schon bestehenden agrarstruk-
turpolitischen Elemente (Hofabgabever-
pflichtung) hinaus eine Reihe von Instru-
mentarien geschaffen, die agrar- und 
strukturpolitische Ziele verfolgten. Ohne 
dies hier vertiefen zu können, soll nur an 

on ein Stück weit auch aus der Schussli-
nie als ein privilegiertes System geraten 
ist. Wie inzwischen auch wissenschaft-
lich untermauert wurde26, kann die LKV 
inzwischen mit Recht darauf verweisen, 
dass sich ihre Finanzierungsstruktur 
kaum noch von jener der übrigen GKV 
unterscheidet, insbesondere die den 
Bundesmitteln zugeschriebene Wirkung 
einer Einkommenshilfe nur noch eine 
untergeordnete Bedeutung hat.

Die Trennung der Krankenversiche-
rungssysteme für Arbeitnehmer einer-
seits und für selbständige Landwirte 
andererseits wurde auch bei der Neu-
ordnung der Finanzierungsgrundlagen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
durch das GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetz beibehalten. Ab dem Jahr 2009 
wurde die gesamte Finanzierungsstruk-
tur der GKV neu geordnet. Seit der 
nochmaligen Modifizierung durch das 
GKV-Finanzierungsgesetz27 gilt für alle 
Krankenkassen der allgemeinen ge-
setzlichen Krankenversicherung, also 
für die Orts-, Betriebs-, Innungskran-
kenkassen und Ersatzkassen ein bun-
deseinheitlicher Beitragssatz, der ggf. 
um kassenindividuelle, einkommensun-
abhängige Zusatzbeiträge ergänzt wird. 
Die Beiträge der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, aber auch jene der gesetz-
lichen Rentenversicherung sowie der 
Zahlstellen für die Versorgungsbezüge, 
fließen an den Gesundheitsfonds. Von 
diesem werden die Gelder über Zuwei-
sungen an die einzelnen Krankenkas-
sen verteilt. Die LKV hat wegen ihrer 
besonderen Finanzierungsbedingungen 
(keine einkommensabhängigen Beiträ-
ge, Bundeszuschüsse für die Altentei-
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genen Jahrhunderts die Ausgaben für 
die Agrarsozialpolitik mehr als 60 Pro-
zent der Ausgaben des Einzelplanes 10 
beanspruchten.

Es kann daher nicht verwundern, dass 
zu Beginn der 80er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts erstmals eine Re-
formdiskussion aufkam, in deren Mit-
telpunkt die Finanzierung und Finan-
zierbarkeit agrarsozialer Maßnahmen 
stand.29 Dabei wurde keineswegs ver-
kannt, dass die finanziellen Folgen des 
Strukturwandels in der Landwirtschaft 
auf die sozialen Sicherungssysteme 
nicht von deren Beitragszahlern allein 
getragen werden können. Hier unter-
stützend einzugreifen, wurde durch-
aus als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe angesehen. Zeitweilig angestell-

die sozialrechtlichen Maßnahmen zur 
Strukturverbesserung wie Landabgabe-
rente und Zuschüsse zur Beitragsnach-
entrichtung erinnert werden. Teilweise 
standen solche Maßnahmen auch un-
mittelbar im Zusammenhang mit der 
EG-Agrarpolitik, die auf diese Weise 
sozial flankiert wurde. Auch hierfür seien 
nur kurz als Beispiele genannt die Um-
wandlung des sozio-strukturellen Ein-
kommensausgleichs oder verschiedene 
Maßnahmen zum Währungsausgleich. 
Schließlich bewirkte einen Anstieg der 
Ausgaben für die Agrarsozialpolitik auch 
das sich als Folge des Strukturwandels 
in der Landwirtschaft ständig weiter ver-
schlechternde Verhältnis von Beitrags-
zahlern zu Leistungsempfängern. Alle 
diese Faktoren trugen dazu bei, dass 
zu Beginn der 80er Jahre des vergan-

Entwicklung von Beitragszahlern und Leistungsempfängern in der landwirtschaftli-
chen Alterssicherung
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Damit verbleiben als noch offenes Dis-
kussionsfeld die Zuschüsse des Bundes 
an die LBGen zur Senkung der Unter-
nehmerbeiträge. Sie waren zwar seit 
ihrer Einführung im Jahr 1963 immer 
wieder Gegenstand politischer Ausein-
andersetzungen, wie auch die Zeitrei-
he unter 4.2 zeigt. Spätestens seit dem 
LSVMG haben diese Diskussionen aber 
eine neue Qualität erhalten. Neben dem 
Einsatz erheblicher zusätzlicher Bun-
desmittel wurde Vorschlägen aus dem 
Berufsstand folgend das Leistungsrecht 
in der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung zielgenauer ausgestaltet. Ein 
wichtiger Bestandteil dieser Maßnah-
men war die erfolgreich umgesetzte Ab-
findungsaktion, die zu einer spürbaren 
und nachhaltigen Entlastung der Bei-
tragsumlagen geführt hat. Dafür hat der 
Bund zusätzliche Mittel in Höhe von 400 
Millionen Euro bereitgestellt. Die politi-
sche Zielsetzung des LSVMG bestand 
darin, die Ausgaben der LBGen durch 
dieses Maßnahmenbündel zu reduzie-
ren, um sie in die Lage zu versetzen, 
eine Kürzung der Bundesmittel LUV auf 
100 Millionen Euro ab 2010 ohne Bei-
tragserhöhung verkraften zu können. 

Aufgrund der agrarpolitischen Rahmen-
bedingungen wurden zwar die Bun-
desmittel LUV in den Jahren 2010 und 
2011 nochmals auf 300 Millionen Euro 
bzw. 200 Millionen Euro aufgestockt. 
Es wurde aber festgelegt, dass es sich 
dabei um vorübergehende Maßnah-
men handelt, nach deren Abschluss 
die Vorgaben des Finanzplanes Gül-
tigkeit haben sollen. Die gegenwärtige 
Beschlusslage zu einer nochmaligen 
Erhöhung der Bundes zuschüsse zur 

te Überlegungen, das Sondersystem 
für die Landwirtschaft aufzulösen und 
die Landwirte in die allgemeine Sozi-
alversicherung zu integrieren, wurden 
auch deshalb nicht weiterverfolgt, weil 
diese Lasten dann von der Solidarge-
meinschaft der Steuerzahler auf jene 
der gesetzlichen Sozialversicherung, 
also auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
verlagert worden wären. Aber auch bei 
einer Beibehaltung eines eigenständi-
gen agrarsozialen Sicherungssystems 
war unverkennbar, dass ein Balance-
akt erforderlich war zwischen Einspar-
forderungen der Haushaltspolitik, den 
Maßnahmen zum Umbau des Sozial-
staates und der Kritik der Landwirte an 
ihrer Beitragsbelastung. Der daraus re-
sultierende Diskussionsprozess mit un-
terschiedlichen – teilweise eingeleite-
ten und dann wieder korrigierten – Lö-
sungsansätzen wurde letztlich mit dem 
Agrarsozialreformgesetz 1995 zu einem 
erfolgreichen Abschluss gebracht.

Während als Folge dieser Reform bis 
heute, also über einen Zeitraum von 
gut 15 Jahren hinweg, die Finanzie-
rung der Alterssicherung der Landwirte 
keinen Anlass zu Einsparüberlegungen 
oder sonstigen Systemkorrekturen gab, 
rückte ab dem Jahr 2003 die LKV in den 
Vordergrund der Kritik an ihrer Finan-
zierung. Mit der Beteiligung der aktiven 
Mitglieder an den Kosten für die nicht 
mehr aktive Generation im Rahmen des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2005 und des 
GKV-WSG im Jahr 2009 scheint auch 
die Umgestaltung der Finanzierungs-
grundlagen dieses Bestandteils des 
agrarsozialen Sicherungssystems (vor-
erst) abgeschlossen zu sein.
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be rufs ständisch geprägte Sondersys-
tem der landwirtschaftlichen Sozialver-
si che rung bedarf daher der solidari-
schen Mit finan zierung durch die gesam-
te Gesellschaft, weil die Beitragszahler 
in diesem System damit überfordert wä-
ren. Einen wesentlichen Bestandteil der 
nationalen Agrarpolitik stellen daher 
die Hilfen des Bundes im Rahmen der 
Agrar so zial politik dar, mit denen die Fi-
nanzierbarkeit des agrarsozialen Siche-
rungssystems gewährleistet wird. Hier-
für stellt der Bund für 2011 insgesamt 
rund 3,8 Milliarden Euro zur Verfügung.

Der Strukturwandel in der Landwirt-
schaft ist aber keineswegs abgeschlos-
sen. Ein eigenständiges agrarsoziales 
Sicherungssystem wird davon auch in 
der Zukunft betroffen sein. Das bedeu-
tet, dass es weiterhin der finanziellen Un-
terstützung durch die Allgemeinheit der 
Steuerzahler bedarf. Auf diese finanziel-
le Unterstützung durch Steuergelder be-
steht auch ein Anspruch im Rahmen der 
Einstandspflicht des Staates für von ihm 
geschaffene Systeme der sozialen Si-
cherheit. Diese Einstandspflicht hat aber 
Grenzen, beispielsweise kann nicht ver-
langt werden, dass der Bund auf immer 
und ewig für ineffiziente Verwaltungs-
strukturen aufkommt. Ferner kann die 
Solidarität der Steuerzahler erst dann in 
Anspruch genommen werden, wenn die 
innerlandwirtschaftliche Solidarität aus-
geschöpft ist.

Es verdient Anerkennung, dass diese 
Voraussetzungen für die externe Solida-
rität  vom Berufsstand nicht nur erkannt 
wurden, sondern er im Rahmen seines 
Präsidiumsbeschlusses vom Oktober 

LUV, jedoch unter der Bedingung der 
Schaffung eines Bundesträgers, sollte 
als eine Chance, vielleicht als die letzte 
derartige Möglichkeit der finanziellen 
Flankierung der Schaffung effizienter 
Verwaltungsstrukturen wahrgenommen 
werden. Die eigentliche Bedrohung für 
das eigenständige agrarsoziale Siche-
rungssystem könnte sonst darin liegen, 
immer nur auf weitere Bundesmittel zu 
setzen und notwendige Anpassungen 
des Systems zu verweigern.

5. Zusammenfassung und  
Ausblick

Die Agrarsozialpolitik trägt als zielori-
entierte, gestaltende Politik zugunsten 
der aktiven Landwirte und ihrer Familien 
dazu bei, die Voraussetzungen für die 
Entfaltung einer leistungs- und wettbe-
werbsfähigen Landwirtschaft zu schaf-
fen. Die landwirtschaftliche Sozialver-
sicherung bietet den Landwirten und 
ihren Familien finanziellen Schutz bei 
Wechselfällen des Lebens (Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfall, Er-
werbsminderung, Alter und Tod eines 
Versicherten). Als berufsständisch ge-
prägtes Sondersystem ist sie darauf 
ausgerichtet, die besonderen Belange 
selbständiger Landwirte bei ihrer sozi-
alen Absicherung bestmöglich zu be-
rücksichtigen und den Strukturwandel in 
der Landwirtschaft sozial zu flankieren. 

Der Strukturwandel ist durch eine deutli-
che Abnahme der Zahl der Beitragszah-
ler bei einer gleichzeitig sehr viel lang-
samer sinkenden Zahl von Leistungs-
empfängern gekennzeichnet. Das 



81Agrarsoziales Sicherungssystem

Literatur:

1 In Hinblick auf die anderen Beiträge dieser 
Festschrift beschränkt sich die Darstellung 
der historischen Entwicklung in diesem Bei-
trag auf das zum Verständnis der übrigen 
Ausführungen Erforderliche.

2 Die Pflegeversicherung wird in diesem Bei-
trag ausgeklammert, weil es eine spezielle 
Ausformung einer landwirtschaftlichen Pfle-
geversicherung nicht gibt.

3 Zu vielfältigen historischen Dokumenten und 
Erläuterungen vgl. anstelle vieler Quellen 
beispielsweise „Es begann in Berlin – Bilder 
und Dokumente aus der deutschen Sozial-
geschichte“, hrsg. vom BMAS, Bonn, Mai 
1987 und „Über 650 Jahre soziale Sicherheit 
aus einer Hand“ – Festschrift des LSV-Trä-
gers Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, 
Darmstadt, 2007.

4 Es handelte sich nach gebräuchlicher Termi-
nologie um Kodifizierungen mit begrenzter 
Sachreform.

5 Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 
Unfallversicherung vom 30. Oktober 2008 
(BGBl I S. 2130).

6 Zur Entstehungsgeschichte und einem Ver-
zeichnis dieser LBGen vgl. Deisler, 75 Jahre 
Verbandstätigkeit – Eine Darstellung der histo-
rischen Entwicklung in Festschrift: 75 Jahre 
Bundesverband der LBGen S. 37 ff. (38, 65), 
hrsg. vom Bundesverband der LBGen 1994.

7 Z.B. LBGen für den Regierungsbezirk Det-
mold oder Braunschweig.

8 Vgl. Darstellung des Diskussionsstandes in 
AgraEurope 19/04. Länderberichte 24.

9 Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte 
vom 27. Juli 1957 (BGBl. I S. 1063).

10 Vgl. ausführliche Wiedergabe von Teilen des 
Berichts in: 25 Jahre Altershilfe für Landwir-
te, hrsg. vom Gesamtverband der landwirt-
schaftlichen Alterskassen.

11 Näheres siehe Chronologie zur Geschichte 
der Alterskasse, SdL Sonderheft 50 Jahre Al-
terssicherung der Landwirte, 2/2007, S. 129.

12 Auf eine vollständige historische Darstellung 
des Ausbaues der Altershilfe für Landwir-
te wird hier nicht nur aus Platzgründen ver-

2010 auch die notwendigen Anpassun-
gen vorgeschlagen hat:

 Ausschöpfung der innerlandwirt-
schaft lichen Solidarität durch Abbau 
der Belastungsunterschiede für iden-
tische Betriebe in den bisherigen 
re gionalen Trägern;

 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
und Effizienz des eigenständigen 
Systems durch Überwindung der 
kleinteiligen, nicht mehr zeitgemä-
ßen Organisationsstruktur in Form 
der Schaffung eines Bundesträgers. 

Mit diesen Vorschlägen wurde eine 
breite politische Diskussion angesto-
ßen. Soweit gegenwärtig die Positio-
nen erkennbar sind, besteht ein breiter 
Konsens, das eigenständige agrarsozi-
ale Sicherungssystem zukunftsfest zu 
machen durch Reformen im System. 
Würde dieser Ansatz scheitern, könnte 
sich als Alternative die Frage nach 
einem Fortbestand des Sondersy-
stems stellen. Es ist zu hoffen, die für 
das Fortbestehen eines eigenständigen 
agrarsozialen Sicherungssystems in der 
Verantwortung Stehenden mögen er-
kennen, dass es dafür nicht mehr sehr 
viele Gelegenheiten geben wird.

Verfasser:

Bernhard Schmidt 

Bundesministerium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz

Rochusstr. 1

53123 Bonn



82 Bernhard Schmidt

23 Zu Einzelheiten der Einführung einer eigen-
ständigen LKV vgl. Siebert, Stand der Dis-
kussion über das eigenständige LKV-System, 
SdL 2005 S. 73.

24 Der Bundesmittelbedarf von 1973 – 2005

Bundesmittelbedarf in ausgewählten 
Jahren (umgerechnet in Millionen Euro)

1973 219,9 

1975 322,1 

1980 450,6

1985 545,9

1990 695,8

1995 1017,9

2000 1033,0

2005 1112,0

25 Zu den verschiedenen Vorschlägen und Dis-
kussionsbeiträgen vgl. die zusammenfassen-
de Darstellung bei Siebert – Fn. 23.

26 Risikostruktur und strukturwandelbedingte 
Belastungen der landwirtschaftlichen Kran-
kenversicherung, Gutachten des Heinrich 
von Thünen-Instituts, BT-Drs. 16/10713.

27 Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewo-
genen Finanzierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung vom 22. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 2309).

28 So bereits Eckpunktebeschluss der Bundes-
regierung vom 4. Juli 2006 zur Vorbereitung 
des GKV-WSG.

29 Siehe dazu insbesondere Mehl, Agrarsozi-
ale Sicherung als politisches Reformproblem: 
Rückblick und Ausblick, Festschrift zum 
65. Geburtstag von Eckhart Neander, Wis-
senschaftliche Mitteilungen der FAL 1999, 
S. 129 ff.

zichtet; bei näherem Interesse vgl. Veröffent-
lichung unter Fn. 3 sowie Wirth, 50 Jahre Al-
terssicherung der Landwirte, SdL 2007, S. 96.

13 Gesetz zur Reform der agrarsozialen Siche-
rung (Agrarsozialreformgesetz 1995 – ASRG 
1995) vom 29. Juli 1994, BGBl. I S. 1890.

14 Gesetz über die Alterssicherung der Landwir-
te, Artikel 1 des ASRG 1995.

15 Vgl. z.B. Mehl, Agrarsoziale Sicherung als po-
litisches Reformvorhaben – Rückblick und 
Ausblick, in: Festschrift zum 65. Geburtstag 
von Eckhart Neander, Wissenschaftliche Mit-
teilungen der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft, Sonderheft 2001, S. 129.

16 Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte vom 18. August 1972 (BGBl. I S. 
1433).

17 Die angeführten Beispiele betreffen Gesetze, 
die eine entsprechende Bezeichnung trugen 
oder die für sich in Anspruch nahmen, das 
Gesundheitswesen grundlegend zu refor-
mieren; eine Unterscheidung zu „normalen“ 
Kostendämpfungsgesetzen ist hier letztlich 
ohne Bedeutung.

18 Die folgende Nachzeichnung der Entwicklun-
gen von Landwirtschaft und Agrarpolitik ist 
der Festschrift: 50 Jahre Reichsernährungs-
ministerium – Bundesernährungsministerium, 
hrsg. vom BML, März 1969, entnommen. 

19 Landwirtschaftsgesetz vom 5. September 
1955.

20 Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten sowie knappschaftliche Rentenversi-
cherung. 

21 Gesetz zur Neuregelung der Unfallversiche-
rung (Unfallversicherungs-Neuregelungsge-
setz – UVNG) vom 30. April 1963 (BGBl. I 
S. 241).

22 Bis 1979 erfolgte die Verteilung nach den Lei-
stungsausgaben der LBGen, ab 1980/1981 
erfolgte eine Umstellung auf den „79er 
Schlüssel“ zur Annäherung der regionalen 
Belastungsunterschiede, seit dem Jahr 2011 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
der Lastenverteilung.



83

Organisatorische 
Weiterentwicklung 
des agrarsozialen 
Sicherungssystems – 
ein Dauerthema ?

Jürgen Landgrebe
Michael Hauck

1. Warum wird die Schaffung 
eines Bundesträgers gefordert?

Die landwirtschaftliche Sozialversiche-
rung (LSV) bildet einen kleinen Aus-
schnitt des gesamten Sozialversiche-
rungssystems in Deutschland. Sie 
ordnet sich als berufsständisch gepräg-
tes Sondersystem für die Bereiche Al-
terssicherung, Kranken-, Pflege- und 
Unfallversicherung für die Landwirte 
sowie ihre Familien und die Altenteiler 
ein in die Landschaft der gesetzlichen 
Sozialversicherung. Die LSV ist eng ver-
zahnt mit den rechtlichen Grundlagen 
für die anderen Bereiche der gesetzli-
chen Sozialversicherung. Damit kann 
sichergestellt werden, dass einerseits 
die Fortentwicklung des Rechts der ge-
setzlichen Sozialversicherung auch auf 
die LSV übertragen wird, andererseits 
aber auch die Besonderheiten für die 
Landwirtschaft berücksichtigt werden 
können. Die LSV besitzt zwar eine ei-
genständige Organisation, kann aber 
nicht völlig losgelöst von den Entwick-
lungen in den anderen Bereichen der 
gesetzlichen Sozialversicherung be-
trachtet werden.

In der LSV sind – verglichen mit der all-
gemeinen gesetzlichen Kranken-, Pfle-
ge-, Renten- und Unfallversicherung – 
sehr wenige Personen versichert. Wie 
sich die LSV einordnen lässt, zeigen fol-
gende Vergleiche:

So steht zum Beispiel die Landwirt-
schaftliche Krankenkasse Niedersach-
sen-Bremen als mitgliederstärkste land-
wirtschaftliche Krankenkasse in einem 
durch den Dienst für Gesellschaftspoli-
tik (dfg) veröffentlichten Ranking der ge-
setzlichen Krankenkassen1 nach deren 
Mitgliederzahlen auf Rang 51. Selbst 
eine Vielzahl „kleiner“ Betriebskranken-
kassen erreichen einen höheren Rang:
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Rang Krankenkasse Mitglieder

1 Barmer GEK 8.584.534

2 Techniker Krankenkasse (TK) 7.677.213

3 Deutsche Angestellten Krankenkasse 5.732.405

4 AOK Bayern 4.275.309

5 AOK Baden-Württemberg 3.779.615

…

48 LKK Niedersachsen-Bremen 135.088

50 LKK Franken und Oberbayern 129.173

51 BKK für Heilberufe 127.684

52 BKK Dr. Oetker 122.539

53 LKK Niederbayern/Oberpfalz und Schwaben 117.278

…

56 LKK Nordrhein-Westfalen 99.002

59 LKK Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 94.064

…

61 LKK Baden-Württemberg 91.355

…

73 KK für den Gartenbau 52.542

…

76 LKK Schleswig-Holstein und Hamburg 49.286

…

95 LKK Mittel- und Ostdeutschland 27.515

…

Für rund 47 Millionen Versicherte in der 
gewerblichen Unfallversicherung2 be-
stehen seit Anfang 2011 nur noch neun 
gewerbliche Berufsgenossenschaften. 
Für die rund 3,5 Millionen Versicherten 
in der Landwirtschaft, darunter eine Viel-
zahl nur gelegentlich aushelfende Per-
sonen, existieren ebenfalls neun land-

wirtschaftliche Berufsgenossenschaf-
ten. Diese neun landwirtschaftlichen 
Be rufs genossenschaften haben einzeln 
be trach tet im Vergleich mit den gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften die ge-
ringste Anzahl an Mitarbeitern (als Indi-
kator für die Größe einer Verwaltung):
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senschaften erhebliche Vorteile gegen-
über einem Rentenversicherungsträger.

Insgesamt lässt sich für die Organisati-
onsentwicklung der nichtlandwirtschaft-
lichen Bereiche der gesetzlichen Sozial-
versicherung seit 2004 Folgendes fest-
halten:

 In der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wurde die Anzahl der Träger von 
26 auf 16 reduziert.

 In der gesetzlichen Unfallversiche-
rung wurde durch die jüngsten Fusio-
nen von Trägern Anfang des Jahres 
2011 die Anzahl von neun Trägern 
erreicht.

Berufsgenossenschaft Mitarbeiter3

BG der Bauwirtschaft (BG Bau) 3.370

BG Holz und Metall (BGHM) 2.202

Verwaltungs-BG (VBG) 1.701

BG Rohstoffe und Chemische Industrie (RCI) 1.320

BG Handel und Warendistribution (BGHW) 1.250

BG für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW) 1.241

BG Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) 1.194

BG Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 949

BG für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr) 820

LBG Franken und Oberbayern (LBG FOB) 311

LBG Mittel- und Ostdeutschland (LBG MOD) 295

Gartenbau BG 219

LBG Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (LBG HRS) 205

LBG Nordrhein-Westfalen (LBG NRW) 188

 LBG Baden-Württemberg (LBG BW) 186

LBG Niederbayern/Oberpfalz/Schwaben (LBG NOS) 183

LBG Niedersachsen-Bremen (LBG NSB) 148

LBG Schleswig-Holstein und Hamburg (LBG SHH) 51

Der im Bereich der Rentenversicherung 
mit Abstand kleinste Träger (Deutsche 
Rentenversicherung Saarland) hat rund 
0,25 Millionen aktiv Versicherte, die von 
rund 430 Mitarbeitern4 betreut werden. 
Daran gemessen betreuen die Land-
wirtschaftliche Alterskasse Nordrhein-
Westfalen und die Landwirtschaftliche 
Alterskasse Franken und Oberbayern 
mit zahlenmäßig halber Personalstär-
ke der Deutschen Rentenversicherung 
Saarland einen Versichertenstamm, 
der nicht einmal 20 Prozent der Versi-
cherten der Deutschen Rentenversiche-
rung Saarland umfasst. Dabei haben 
die landwirtschaftlichen Alterskassen 
durch Verwaltungsgemeinschaften mit 
den landwirtschaftlichen Berufsgenos-
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Die Alterskassen hatten 1990 noch rund 
488.000 Mitglieder. Trotz der zwischen-
zeitlichen Einführung der Versiche-
rungspflicht für Ehegatten von Landwir-
ten im Jahr 1995 ist die Mitgliederzahl 
auf rund 257.000 in 2010 deutlich zu-
rückgegangen.

Nur auf den ersten Blick anders stellt 
sich die Mitgliederentwicklung in der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
dar. Die Mitgliederzahlen der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
sind in den vergangenen Jahren nur 
leicht rückläufig (z. B. 2002 rund 1,673 
Millionen Unternehmen; 2009 rund 
1,598 Millionen Unternehmen). Die Zahl 
der land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe über 5 ha ist dagegen auch deut-
lich rückläufig; erkennbar z. B. am Rück-
gang der Zahl der bundesmittelberech-
tigten Unternehmen mit voller Senkung 

 Auch in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist in den letzten 
Jahren ein zunehmender Konzentra-
tionsprozess zu beobachten, um ein 
Gegengewicht zur Marktmacht der 
Leistungserbringer zu schaffen.

Dagegen verfügt die LSV weiterhin über 
eine nicht angepasste kleinteilige Orga-
nisationsstruktur mit neun Verwaltungs-
gemeinschaften von 36 Sozialversiche-
rungsträgern.

Weiterer wichtiger Aspekt für die Bewer-
tung der Organisationsstrukturen der 
LSV ist der anhaltende Strukturwandel 
in der Landwirtschaft. Als dessen Folge 
ist beispielsweise die Zahl der aktiven 
Mitglieder in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung von 1990 bis 2010 
von rund 402.000 auf rund 234.000 zu-
rückgegangen.

Anzahl der Versicherten bei den landwirtschaftlichen Alterskassen von 1990 bis 
2010, Anstieg 1995 bedingt durch die Einbeziehung der Landwirtinnen
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den Ländern alle Lösungsansätze, die 
die Schaffung eines Bundesträgers vor-
gesehen hatten, einmütig abgelehnt. 
Ein Konsens in dieser Hinsicht konnte 
mit den Ländern damals nicht erzielt 
werden. Deshalb wurden bei Beibehal-
tung der bisherigen Anzahl der Träger 
Maßnahmen ergriffen, um die Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz der Organi-
sation der LSV zu steigern.

Vor dem Hintergrund eines sparsamen 
Umgangs mit den Beitragsgeldern der 
landwirtschaftlichen Betriebe und den 
Bundesmitteln für die landwirtschaftli-
che Sozialversicherung stellte sich auch 
für den Berufsstand die Frage, ob die 
landwirtschaftliche Sozialversicherung 
mit der gegenwärtigen Organisation 
noch zeitgemäß ist. Dies hat wohl das 
Präsidium des Deutschen Bauernver-

als Maß für größere land- und forstwirt-
schaftliche Unternehmen. Diese Zahl 
ist ohne Änderung der Zuwendungsbe-
stimmungen im gleichen Zeitraum von 
rund 370.000 auf 300.000 zurückge-
gangen.

Mit dem „Gesetz zur Modernisierung 
des Rechts der landwirtschaftlichen So-
zialversicherung“ (LSVMG vom 21. De-
zember 2007) wurden Maßnahmen zur 
Modernisierung der Organisationsstruk-
turen eingeleitet. Anliegen war bereits 
damals, in größtmöglichem Umfang 
regionale Arbeitsplätze zu erhalten. 
Hierzu wurde zunächst ein Modell ent-
wickelt, das trotz Schaffung eines Bun-
desträgers eine dezentrale Aufgabe-
nerledigung des operativen Geschäfts 
vor Ort gewährleistet hätte. Als Ergeb-
nis vielfältiger Gespräche wurden von 

Anzahl der aktiven Mitglieder bei den landwirtschaftlichen Krankenkassen von 
1990 bis 2009
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hen. Nach der weiteren Finanzplanung 
sollen für 2013 150 Millionen Euro und 
für 2014 125 Millionen Euro veranschlagt 
werden. Bisher sind in der Finanzpla-
nung des Bundes ab 2012 jeweils 100 
Millionen Euro vorgesehen. Diese zu-
sätzlichen Mittel in Höhe von insgesamt 
150 Millionen Euro sind allerdings mit 
einer Bedingung verknüpft: Es bleibt bei 
einem Bundeszuschuss von 100 Millio-
nen Euro für die Jahre 2012 bis 2014, 
falls es nicht gelingt, einen einheitlichen 
Bundesträger zu schaffen. Damit steht 
für die Landwirtschaft ein Betrag von 
insgesamt 150 Millionen Euro auf dem 
Spiel.

Folgerichtig muss der Weg der Weiter-
entwicklung der Organisation der LSV 
konsequent fortbeschritten werden, um 
die Trägerstruktur weiter an die sich 
ständig ändernden Verhältnisse anzu-
passen. Nur mit der Schaffung eines 
Bundesträgers für die LSV könnte dem 
fortschreitenden Strukturwandel in der 
Landwirtschaft Rechnung getragen 
werden. Das Ziel einheitlicher Wett-
bewerbsbedingungen für die landwirt-
schaftlichen Betriebe in Deutschland 
würde erreicht und die von der Bundes-
regierung vorgesehenen Bundesmittel 
für die Landwirtschaft könnten gesichert 
werden.

Auch der Bundesbeauftragte für die 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 
fordert bereits in dem Bericht „Chan-
cen zur Entlastung und Modernisierung 
des Bundeshaushalts“ vom 23. Novem-
ber 2009 eine „effizientere Organisati-
on der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung“. Der Bundesbeauftragte stellt 

bandes im Oktober 2010 dazu bewogen, 
sich in einem einstimmigen Beschluss 
dafür auszusprechen, dass unter Bei-
behaltung des Bundeszuschusses zur 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
auf dem Niveau des Jahres 2011 ein 
einheitlicher Bundesträger für die LSV 
geschaffen werden soll. 

Besondere Bedeutung für die Organisa-
tion der LSV hat der Eckwertebeschluss 
der Bundesregierung zum Bundeshaus-
halt 2012. Danach sollen die Zuschüsse 
an die Träger der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung ab 2012 aufgestockt 
werden. Für 2012 sind von der Bundes-
regierung 175 Millionen Euro vorgese-

Der Strukturwandel der Landwirtschaft 
hat auch Auswirkungen auf die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung.
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Mit dem Gesetz zur Modernisie-
rung des Rechts der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung (LSVMG) 
vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I 
2007 S. 2984) wurde ein wichtiges 
agrarpolitisches Schwerpunktthe-
ma zum Abschluss gebracht. Durch 
das Gesetz wurde dem Ziel Rech-
nung getragen, die landwirtschaft-
liche Sozialversicherung als eigen-
ständiges, auf die Bedürfnisse der 
selbstständigen Landwirte zuge-
schnittenes System der sozialen 
Sicherung zukunftsfähig zu gestal-
ten und es für die Landwirte be-
zahlbar zu halten. Hierzu wurden 
Grundsatz- und Querschnittsaufga-
ben beim Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung 
aus Gründen der sparsamen Mittel-
verwendung konzentriert.

fest, dass die „Organisationsreform der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
bisher nicht zu schlanken, wirtschaftli-
chen und zukunftssicheren Strukturen 
geführt“ habe. Der Bundeseinfluss sei 
schwach und entspreche nicht seinem 
Finanzierungsanteil. Weiter wird ausge-
führt, dass „für eine Konzentration der 
Zuständigkeit an zentraler Stelle auch 
die rückläufige Zahl der beitragspflich-
tigen Versicherten“ spreche. Deshalb 
wird vorgeschlagen, „die landwirtschaft-
liche Sozialversicherung neu zu gestal-
ten. Hierzu sollten vier bundesunmittel-
bare selbständige Körperschaften für 
Alterssicherung, Unfall-, Kranken- und 
Pflegeversicherung mit einer gemein-
samen Verwaltung geschaffen werden. 
Die bei der Berufsgenossenschaft ein-
zurichtende Hauptverwaltung sollte trä-
gerübergreifende Aufgaben z. B. der 
Selbstverwaltung, Geschäftsführung 
und Finanzen übernehmen. Anstelle der 
bisherigen 20 Standorte sollten neben 
der Hauptverwaltung vier Außenstellen 
fortbestehen. Der erforderliche Perso-
nalabbau kann im Wesentlichen durch 
altersbedingte Abgänge von 1.650 Be-
schäftigten in den nächsten 15 Jahren 
erbracht werden.“

2. Warum soll nicht zunächst eine 
Evaluierung des LSVMG  
abgewartet werden?

In der Diskussion um die etwaige Schaf-
fung eines Bundesträgers für die LSV 
wird wiederholt die Erwartung geäußert, 
dass das LSVMG bzw. dessen Aus-
wirkungen zunächst evaluiert werden 
müssen, um auf der Basis der Ergeb-
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dass der Vorschlag des Bundesrates 
nicht erkennen lässt, in welchem Ver-
fahren festgestellt werden soll, ob die 
Bedingung erfüllt ist, und in welcher 
Art und Weise die Aufgabe in diesem 
Fall auf den Spitzenverband übertra-
gen wird.“

Im zweiten Durchgang hatte der Bun-
desrat in einer Entschließung6 noch-
mals kritisiert, dass es mit dem LSVMG 
zu einer umfassenden Zentralisierung 
von Aufgaben beim Spitzenverband zu 
Lasten der Regionalträger komme, ohne 
dass hierfür ein Wirtschaftlichkeitsnach-
weis geführt werde.

Daraus wird nun offenbar seitens ein-
zelner Interessenverbände die Notwen-
digkeit abgeleitet, im Nachhinein eine 
solche Evaluierung vorzunehmen.

Eine Evaluierung des LSVMG hat der 
Gesetzgeber dagegen nicht vorgese-
hen, sie wäre auch im Hinblick auf an-
stehende politische Entscheidungen zur 
Neuordnung der Organisationsstruktu-
ren der LSV nicht zielführend.

2.1 Wesen und Ziel einer Evaluierung
Unter Evaluierung wird im Allgemeinen 
die systematische Untersuchung des 
Nutzens oder Wertes eines Gegenstan-
des verstanden. Die erzielten Ergebnis-
se, Schlussfolgerungen oder Empfeh-
lungen müssen nachvollziehbar auf em-
pirisch gewonnenen qualitativen und/
oder quantitativen Daten beruhen. Dies 
soll der politischen und der Programm-
ebene helfen, Maßnahmen, Program-
me oder Initiativen zu konzipieren und 

nisse dieser Untersuchung über die 
Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu 
entscheiden. Dabei wurde teilweise der 
Eindruck erweckt, eine solche Evaluie-
rung sei vom Gesetzgeber im Zusam-
menhang mit der Beschlussfassung 
über das LSVMG für das Jahr 2014 an-
gekündigt worden. Diese Einschätzung 
kann dagegen nur als Fortführung der 
Argumentation des Bundesrates rich-
tig eingeordnet werden. Der Bundesrat 
hatte in seinem ersten Durchgang zur 
Beratung des LSVMG folgende Stel-
lungnahme5 abgegeben:

„Eine Zentralisierung von Aufga-
ben beim Spitzenverband führt nicht 
automatisch und zwangsläufig zu 
einer wirtschaftlicheren Aufgaben-
erfüllung. Als zwingende Vorausset-
zung sollte daher der Nachweis der 
Wirtschaftlich keit geführt werden müs-
sen, um das mit dem LSVMG ange-
strebte Ziel einer Kostenreduktion 
nicht zu gefährden. 

Eine generelle Verpflichtung zur Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit ist 
nicht ausreichend, da die vorgeschla-
genen Regelungen hiervon unabhän-
gig eine Aufgabenübertragung vorse-
hen.“

In der Gegenäußerung der Bundesre-
gierung wurde hierzu Folgendes ausge-
führt:

„Eine Übertragung der Aufgaben auf 
den Verband unter einer Bedingung 
würde zu einer nicht vertretbaren 
Rechtsunsicherheit führen. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, 
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 die Zielerreichung einer Rechtsvor-
schrift im Nachhinein zu erfassen,

 Nebenfolgen und weitere eingetre-
tene Effekte einer Rechtsvorschrift 
zu erkennen,

 Novellierungsbedarf und -umfang der 
vorhandenen Regelung festzustellen.

Zentrale Prüfkriterien, um die Folgen 
einer Rechtsvorschrift mit Hilfe der re-
trospektiven Gesetzesfolgenabschät-
zung zu ermitteln, sind Zielerreichungs-
grad, Kostenentwicklung, Kosten-Nut-
zen-Effekte, Akzeptanz, Praktikabilität, 
Nebeneffekte und Novellierungs- oder 
Aufhebungsbedarf.

Eine solche Gesetzesfolgenabschät-
zung bezüglich der Maßnahmen des 
LSVMG wurde und wird fortlaufend 
durchgeführt. In allen Phasen der Um-
setzung, und damit keineswegs erst 
nach deren Abschluss, wurde zudem 
die Wirksamkeit der ergriffenen Maß-
nahmen fortlaufend auch durch weitere 
Institutionen überprüft:

Eine intensive Begleitung des 
Um setzungsprozesses erfolgte 
durch das Bundesversicherungsamt 
als Aufsichts behörde des Spitzen-
ver ban des der landwirtschaft lichen 
Sozial versicherung, das auch das 
verbindliche Rahmenkonzept ge neh-
migt hatte.

Auf Initiative des Bundesversiche-
rungsamtes erfolgte ein regelmäßi-
ger Erfahrungsaustausch mit den 
Aufsichtsbehörden der einzelnen 

deren Konzeptionen zu verbessern. Die 
Evaluierung muss durch unabhängige 
Stellen und anhand objektiver Kriterien 
erfolgen und aufzeigen, wo Instrumen-
te untauglich sind oder wo die negativen 
Folgewirkungen überwiegen. Wenn die 
Folgen einer Rechtsvorschrift oder von 
Gesetzen im Ganzen evaluiert werden 
sollen, sind Prüfkriterien festzulegen. 

Eine so verstandene Evaluierung der 
Maßnahmen des LSVMG ist schon aus 
methodischen Gründen nicht möglich. 
Dies vor allem deshalb, weil nicht nach 
objektiven Kriterien und anhand qualita-
tiver und quantitativer Daten empirisch 
festgestellt werden kann, welche Wir-
kungen eingetreten wären, wenn das 
LSVMG nicht umgesetzt worden wäre. 

2.2 Gesetzesfolgenabschätzung
Demgegenüber wird mit einer Geset-
zesfolgenabschätzung auf praktikable 
Weise das Ziel verfolgt, die wahrschein-
lichen Folgen und Nebenwirkungen 
rechtsförmiger Regelungsvorhaben er-
mitteln und beurteilen zu können. Gel-
tende Rechtsvorschriften können auf 
ihre Bewährung hin geprüft werden. 
Eine Gesetzesfolgenabschätzung soll 
insbesondere bei Rechtsvorschrif-
ten mit beträchtlicher Wirkungsbreite 
und erheblichen Folgen angewendet 
werden. Sie muss Zukunftsperspektiven 
und Entwicklungen berücksichtigen und 
in die Folgenabschätzung einbeziehen. 

Die retrospektive Gesetzesfolgenab-
schätzung soll eingetretene Folgen 
ei ner Rechtsvorschrift ermitteln. Sie 
kann eingesetzt werden, um
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versicherungsmodernisierungsge-
setz (UVMG) vom 30. Oktober 2008, 
Gesetz zur Neuordnung des Arz-
neimittelmarktes in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (AMNOG) vom 
22. Dezember 2010).

Im Bericht des BMELV vom 26. August 
2010 zum Stand der Umsetzung des 
LSVMG7 wird als Fazit Folgendes fest-
gehalten:

„Das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz beabsichtigt, in enger Abstim-
mung mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im kommen-
den Jahr Bilanz zu ziehen, inwieweit 
die Erwartungen des Gesetzgebers 
erfüllt wurden und ob es ggf. einer 
Nachsteuerung bedarf.“

Diese damalige Bewertung und Voraus-
schau schränkt den Handlungsspiel-
raum der Politik nicht ein, bestehende 
Gesetze laufend zu bewerten und Maß-
nahmen zu ergreifen, um notwendige 
Änderungen vorzunehmen. Im Gegen-
teil: Vorhaben müssen aufgrund neuer 
politischer Rahmenbedingungen (vgl. 
z. B. den Eckwertebeschluss der Bun-
desregierung zum Bundeshaushalt 
2012) immer neu bewertet werden.

Daher besteht Übereinstimmung mit 
den Befürwortern einer Evaluierung des 
LSVMG dahingehend, dass die Not-
wendigkeit einer Prüfung, ob die klein-
teilige Organisation der LSV noch zeit-
gemäß ist, erneut und aktuell bewertet 
werden muss. Hierzu besteht auch ein 
breiter politischer Konsens. 

LSV-Träger, um diese umfassend in 
diesen Prozess einzubeziehen.

In allen Sitzungen der Selbstver wal-
tungs gremien des LSV-Spitzen ver-
ban  des wurde der Stand der Umset-
zung des LSVMG dargestellt und 
erörtert.

Im Rahmen der gesetzlich vorge-
schrie benen Genehmigung der 
Haus hal te aller LSV-Träger, die im 
Be neh men mit dem BMELV erteilt 
wird, waren auch die aufsichts-
führenden Länder intensiv in den 
Umsetzungspro zess eingebunden.

Des Weiteren hat auch der Bundes-
rechnungshof bereits mehrere Prü-
fungsverfahren zur Umsetzung des 
LSVMG eingeleitet.

Die Ergebnisse der Gesetzesfolgenab-
schätzung haben sich bereits auf viel-
fältige Weise in politischen Beschlüs-
sen niedergeschlagen und werden dies 
auch künftig tun. Beispiele dafür sind:

Aufstockung der Bundesmittel zur 
landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung aufgrund der Erkenntnis, dass 
die Umlage der landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung zwar seit 
vielen Jahren den niedrigsten Stand 
erreicht hat, gleichwohl aber die 
beabsichtigten Einsparungen noch 
nicht in vollem Umfang realisiert 
werden konnten.

Weiterentwicklung der Konzeption 
des LSVMG durch spätere gesetz-
geberische Maßnahmen (z. B. Unfall-
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zusetzen: Stärkung der innerlandwirt-
schaftlichen Solidarität und möglichst 
wirtschaft liche Verwendung der Bei-
tragsgelder der landwirtschaftlichen Be-
triebe und der Bundesmittel für die land-
wirtschaftliche Sozialversicherung.

Mit dem LSVMG wurden die Organisa-
tionsstrukturen der LSV modernisiert, 
um Effizienz und Wirtschaftlichkeit des 
Systems zu verbessern. Hierzu wurden 
Grundsatz- und Querschnittsaufga-
ben beim Spitzenverband der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung aus 
Gründen der sparsamen Mittelverwen-
dung konzentriert. Dies darf bei den 
Überlegungen, wie ein Bundesträger in 
der LSV zukünftig ausgestaltet sein soll, 
nicht außer Acht gelassen werden.

Einen Soll-Ist-Vergleich zu bestimmten 
Maßnahmen des LSVMG im Sinne einer 
Evaluierung im Jahre 2014 abzuwarten, 
würde dem erkannten politischen Ent-
scheidungsbedarf aber nicht gerecht.

3. Was ist das Ziel einer weiteren 
Organisationsreform in der LSV?

Im Jahr 2011 finanziert der Bund die Ge-
samtausgaben der LSV mit Bundesmit-
teln in Höhe von rund 3,74 Milliarden 
Euro. Allein durch ständig steigende 
Bundesmittel lassen sich die strukturel-
len Probleme der LSV jedoch nicht lösen. 
Ohne eine Anpassung der Organisati-
onsstrukturen an den Strukturwandel 
in der Landwirtschaft würde es zuneh-
mend schwerer werden, das Fortbeste-
hen eines eigenständigen und überle-
bensfähigen agrarsozialen Sicherungs-
systems nur durch hohe Zahlungen aus 
dem Bundeshaushalt zu rechtfertigen.  
Die kleinteilige Organisationsstruk-
tur stößt aber auch bei den Landwir-
ten selbst auf Unverständnis. Vor allem 
in der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung bestehen weiterhin erhebliche 
Wettbewerbsverzerrungen, die für die 
Landwirte nicht zu beeinflussen sind. 
Ihnen ist längst klar, dass auch oder 
gerade mit der Schaffung eines Bun-
desträgers eine auf die Bedürfnisse der 
landwirtschaftlichen Unternehmer zu-
geschnittene soziale Absicherung zu 
angemessenen Beiträgen angeboten 
werden kann.

Ziel einer anstehenden Neuordnung 
der LSV muss es daher sein, den mit 
dem LSVMG eingeleiteten Prozess fort-

Die Betreuung des Versicherten vor Ort 
ist und bleibt ein wichtiges Anliegen der 
LSV.
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durchaus an verschiedenen Orten erfol-
gen. Auch das im Vorfeld des LSVMG 
entwickelte „Servicestellenmodell“ sah 
eine Wahrnehmung von zentralen Auf-
gaben an verschiedenen Standorten 
vor. Zudem wird es auch weiterhin Auf-
gaben geben, die eine regionale Wahr-
nehmung erfordern, wie z. B. die Ver-
sichertenbetreuung vor Ort. Versicher-
tenbetreuung vor Ort ist ein wichtiges 
Anliegen, dem auch bei einem Bundes-
träger weiterhin Rechnung getragen 
werden muss. Beispiele anderer Sozial-
versicherungsträger zeigen, dass dieser 
Notwendigkeit auch weiterhin entspro-
chen werden kann. Um einen weitge-
hend reibungslosen Übergang in die 
neue Organisationsform zu gewährlei-
sten und Qualitätsverluste bei der Be-
treuung der Versicherten zu vermeiden 
ist es wichtig, die vorhandenen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen vor Ort zu 
nutzen. 

Unter Berücksichtigung dieser allge-
meinen Überlegungen wäre es nahe-
liegend und sinnvoll, die Struktur eines 
Bundesträgers zweistufig zu gestalten, 
d. h. Aufgaben könnten sowohl auf einer 
Bundesebene als auch auf einer regio-
nalen Ebene wahrgenommen werden.

4. Wie soll die Aufgaben-
verteilung auf Bundes- und 
 Regionalebene organisiert 
werden?

Die Schwäche der gegenwärtigen Orga-
nisation der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung besteht in der ausschließ-
lich räumlichen Aufgabenverteilung: Die 

Im Zuge der Diskussion um die Schaf-
fung eines Bundesträgers für die LSV 
wurde zuweilen der Eindruck vermittelt, 
ein Bundesträger bedeute, dass alle 
bisherigen Einrichtungen und Beschäf-
tigten der LSV an einer Stelle konzen-
triert werden müssten. Eine Konzentra-
tion aller Aufgaben an einer zentralen 
Stelle wäre zwar grundsätzlich mög-
lich, aber nicht zwingende Vorausset-
zung für einen Bundesträger. Wie teil-
weise schon nach den Vorschriften des 
LSVMG vorgesehen und auch umge-
setzt, kann eine Aufgabenbündelung 

Die Zentralisierung von Aufgaben ist 
für eine moderne, kostengünstige und  
effektive Verwaltung unverzichtbar.



95Weiterentwicklung der LSV

Zentrale Dienste zur Führung des 
Versicherungsträgers wie z. B. Allge-
meine Verwaltung, Personalwesen, 
Finanzwesen, Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten,

zentrale Aufgabenbereiche für alle 
LSV-Zweige, die bereits im Rahmen 
des LSVMG dem LSV-SpV übertra-
gen wurden, wie z. B. Informations-
technik, Regress, Vertragsangele-
genheiten, Abrechnungsprüfungen,

Grundsatzangelegenheiten zur ein-
heitlichen Erledigung der Aufga-
ben für die Bereiche Versicherung, 
Mitgliedschaft, Beitrag, Prävention 
sowie Rehabilitation und Entschä-
digung sowie Steuerungsfunktionen 
für diese Bereiche,

übergangsweise die Steuerung des 
Prozesses der Neuordnung, z. B. 
durch einen Errichtungsausschuss.

Darüber hinaus sind weitere Aufgaben-
bereiche denkbar, bei denen wegen des 
benötigten speziellen Fachwissens und/
oder der geringen Fallzahlen eine Er-
ledigung an nur einer Stelle effektiver 
wäre. Durch eine Bündelung weiterer 
Aufgaben auf Bundesebene würde der 
mit dem LSVMG eingeleitete Prozess 
konsequent fortgeführt. Beispiele dafür 
sind:

Vertrags- und Abrechnungsprüfung 
in anderen Leistungsbereichen,

Forderungseinzug und Zwangsvoll-
streckung,

regionalen Verwaltungsgemeinschaf-
ten erledigen weitgehend das gleiche 
Auf gaben spektrum der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung mit einem 
erheblichen personellen Aufwand. So 
werden beispielsweise die systemsteu-
ernden Aufgaben bislang von den ein-
zelnen Trägern und vom Spitzenver-
band der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung an mehreren Standorten 
wahrgenommen.

Um Synergieeffekte zu nutzen, wäre ein 
Wechsel hin zu einer funktionalen Auf-
gabenverteilung erforderlich. Künftig 
könnte dann zwischen versichertenbe-
zogenen Aufgaben und systemsteuern-
den Aufgaben unterschieden werden.

Eine solche Neuausrichtung der Aufga-
benverteilung wäre in der gegenwärti-
gen Organisationsstruktur nur möglich, 
wenn alle systemsteuernden Aufga-
ben bei einer Stelle zusammengefasst 
würden. Das erscheint aber nicht realis-
tisch, weil aus verfassungsrechtlichen 
Gründen weder eine Zusammenfas-
sung all dieser Aufgaben beim Spitzen-
verband der landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung noch bei einem einzelnen 
Träger in Betracht kommt. Vorausset-
zung ist daher, die derzeit neun Verwal-
tungsgemeinschaften sowie den Spit-
zenverband der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung zu einem Bundes-
träger zusammenzuführen. 

Eine Aufgabenbündelung auf Bundes-
ebene käme vorrangig für Grundsatz- 
und Querschnittsangelegenheiten in 
Betracht. Diese könnten sein:
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Sozialversicherung vorhandene, gut aus-
gebildete Personal weitgehend am bis-
herigen Dienstort zu beschäftigen. 

Wie schon bei den bisherigen Organisa-
tionsreformen der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung soll dem Grundsatz 
Rechnung getragen werden, „wir brin-
gen die Arbeit zu den Beschäftigten“ 
und nicht „die Beschäftigten zur Arbeit“. 
So könnten unwirtschaftliche Umschu-
lungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
vermieden werden. Zudem könnte die 
Mitarbeitermotivation durch weitgehen-
de regionale Arbeitsplatzsicherung ge-
stärkt werden. 

Durch den bereits beschriebenen zwei-
stufigen Aufbau eines Bundesträgers 
für die landwirtschaftliche Sozialversi-
cherung mit Aufgabenwahrnehmung 
auf einer Bundes- und einer regionalen 
Ebene müsste auch künftig nur der klei-
nere Teil der Arbeitsplätze am Sitz der 
Hauptverwaltung angesiedelt werden. 
Neben einer Bündelung der sytemsteu-
ernden Aufgaben auf der Bundesebene 
blieben die versichertenbezogenen Auf-
gabenbereiche (Versicherung, Mitglied-
schaft und Beitrag sowie Leistung) oh-
nehin der regionalen Ebene zugeordnet.

Mit dieser Neuordnung würde gewähr-
leistet, dass für die Mitarbeiter der 
Träger eine größtmögliche Anzahl an 
Arbeitsplätzen an ihrem bisherigen 
Beschäftigungsort erhalten bleibt. Im 
Rahmen von Personalentwicklungskon-
zepten könnte der mit der Reform erziel-
bare Synergieeffekt bei gleichzeitiger 
Wahrung der Interessen der Beschäftig-
ten genutzt werden.

Stelle zur Bekämpfung von Fehlver-
halten im Gesundheitswesen,

Erbringung von Entgeltersatzleistun-
gen,

Erbringung von Leistungen zur medi-
zinischen und beruflichen Rehabilita-
tion sowie von Betriebs- und Haus-
haltshilfe,

Durchführung von Widerspruchsver-
fahren.

Diese Aufgabenbereiche bieten sich 
jeweils für eine Bündelung bei einem 
Standort (übergangsweise auch an 
mehreren Standorten) an. Dem Bun-
desträger sollte die Möglichkeit eröffnet 
werden, die Erledigung dieser Aufgaben 
unter Nutzung von Erkenntnissen aus 
dem Benchmarking auch auf regiona-
le Standorte zu übertragen. Eine solche 
dezentrale Erledigung von Aufgaben 
der Bundesebene könnte einen wichti-
gen Beitrag zur bestmöglichen Nutzung 
personeller Ressourcen leisten.

5. Wie können die Interessen der 
Mitarbeiter der bisherigen regio-
nalen Träger gewahrt werden?

Mit derzeit rund 5.300 Beschäftigten bei 
den regionalen Trägern, aufgeteilt auf 
über 20 Standorte, haben die LSV-Trä-
ger für die Arbeitsplätze in den Regio-
nen zwar eine eher untergeordnete Be-
deutung. Ziel ist es dennoch, auch nach 
der Neuorganisation der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung das bei den bis-
herigen Trägern der landwirtschaftlichen 
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30 Jahre und länger zurückliegen. Die 
heute wirtschaftenden und im Wett-
bewerb stehenden Landwirte können 
diese Faktoren nicht beeinflussen. Sie 
haben aber auch keine Wahl, sich bei 
einer anderen Berufsgenossenschaft 
zu versichern. Über die Verteilung der 
vom Bund zur Beitragssenkung bereit-
gestellten Mittel wird seit dem Jahr 1980 
ein gewisser Ausgleich dieser regiona-
len Belastungsunterschiede durch Um-
verteilung eines Teils der Bundesmittel 
bewirkt. Zusätzlich wurde ab dem Jahr 
2010 eine partielle Lastenverteilung 
eingeführt, mit der die Kosten aus den 
lange zurück liegenden Rentenfällen 
zwischen den Berufsgenossenschaften 
gerechter verteilt werden.

Damit könnte voraussichtlich Personal-
wechsel in größerem Umfang vermie-
den werden. Zusätzlich sollte der Selbst-
verwaltung die Möglichkeit eröffnet wer-
den, der regionalen Ebene zumindest 
übergangsweise im Interesse einer 
bestmöglichen Nutzung der personellen 
Kapazitäten die Wahrnehmung von Auf-
gaben der Bundesebene zu übertragen. 
Dabei bietet es sich auch an, das Poten-
zial der bisherigen Selbstverwaltungs-
organe vor Ort zu nutzen. Sie würden 
im Zuge des Umbaus ein wichtiges Bin-
deglied zwischen der Selbstverwaltung 
auf Bundesebene und den Belangen 
der regionalen Verwaltungen darstellen. 
Außerdem könnten sie als Ansprech-
partner für die Institutionen vor Ort fun-
gieren.

Soweit durch die im weiteren Verlauf 
wirksam werdende Steigerung der Effi-
zienz in den Verwaltungsabläufen Per-
sonalüberhänge entstehen, ist es wich-
tig, diese sozialverträglich abzubauen. 

6. Stimmt es, dass in manchen 
Regionen mit einem  
erheblichen Beitragsanstieg  
gerechnet werden muss?

Die zersplitterte Organisationsstruktur 
führt vor allem bei den landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften dazu, 
dass bei den von den Unternehmern zu 
zahlenden Beiträgen erhebliche Wett-
bewerbsverzerrungen bestehen. Dafür 
gibt es viele Gründe, besonderes Ge-
wicht haben dabei die strukturellen Ge-
gebenheiten und die zu finanzieren-
den Rentenlasten aus Unfällen, die oft 

Ziel der Reformen ist auch eine  
einheitliche Beitragsgestaltung.
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lichen Berufsgenossenschaften für die 
Beitragsbemessung den Maßstab des 
so genannten Arbeitsbedarfes. Hierzu 
wird bei jeder landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft auf Basis wissen-
schaftlicher Gutachten eine Ermittlung 
des Arbeitsaufwands anhand von stan-
dardisierten Berechnungseinheiten an-
gewandt, um eine risikogerechtere Be-
messung des Beitrags zu erreichen. 
Mit diesem verwaltungspraktikablen Ar-
beitsbedarfsmaßstab werden die unter-
schiedlichen Produktionsverfahren der 
Land- und Forstwirtschaft sowie die un-
terschiedlichen Formen der Tierhaltung 
in Risikogruppen zusammengefasst. 
Die in den Risikogruppen angefallenen 
Leistungsaufwendungen sollen größ-
tenteils von den Beitragszahlern der je-
weiligen Risikogruppe gezahlt werden.

Die Notwendigkeit solcher Ausgleichs-
verfahren macht aber deutlich, dass nur 
eine solidarische Finanzierung unter 
Beteiligung aller Landwirte in Deutsch-
land dafür sorgen kann, dass identische 
Betriebe den gleichen Beitrag zahlen, 
unabhängig von ihrem Betriebssitz. 
Das kann nur durch die Bildung einer 
neuen gemeinsamen Versichertenge-
meinschaft anstelle der bisherigen neun 
voneinander unabhängigen Versicher-
tengemeinschaften erreicht werden. 
Deshalb setzt sich auch der Berufs-
stand dafür ein, dass alle Landwirte in 
Deutschland gemeinsam die Kosten der 
Entschädigung der Verletzten und ihrer 
Hinterbliebenen in einer gemeinsamen 
Berufsgenossenschaft finanzieren.

Seit Beginn des Jahres 2011 verwen-
den mit Ausnahme der Gartenbau-Be-
rufsgenossenschaft alle landwirtschaft-

Für die Beitragsbemessung werden künftig Arbeitsbedaf und Risiko wichtige Krite-
rien sein.
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die Selbstverwaltung eines  neuen Bun-
desträgers Festlegungen zu allen be-
deutsamen Elementen  der Beitrags-
bemessung, wie z. B. Risikogruppen, 
Degressionsfaktoren, Grund- und Min-
destbeiträge, treffen.

Jeder landwirtschaftliche Betrieb in 
Deutschland würde daher eine neue 
Einstufung seines Arbeitsbedarfs er-
halten. Dies ist aber nur die eine Seite 
der Beitragsveranlagung. Auf der an-
deren Seite würde sich auch der Bei-
tragsbedarf ändern, also der je Berech-
nungseinheit zu zahlende Beitrag. In der 
neuen Berufsgenossenschaft müssten 
nicht mehr die Ausgaben einer bestimm-
ten Region finanziert werden, sondern 
alle Ausgaben des ganzen Bundesge-
bietes. Wie hoch der Beitrag dann in der 
Zukunft sein wird, kann deshalb heute 
niemand seriös vorhersagen. 

Eines ist allerdings sicher: identische 
Betriebe würden dann in ganz Deutsch-
land den gleichen Beitrag zahlen. 
Darum geht es bei der Schaffung des 
Bundesträgers. Aber das geschieht na-
türlich nicht von heute auf morgen. Wie 
bei den freiwilligen Fusionen von land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten in den Jahren 2001 bis 2004 wäre 
auch bei der Bildung einer neuen land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
ein allmählicher Angleichungsprozess 
notwendig. Dessen Ausgestaltung kann 
allerdings nur die Selbstverwaltung be-
stimmen. In einem Gesetz könnte allen-
falls festgelegt werden, dass ein Über-
gangszeitraum (beispielsweise bis zum 
Jahr 2017) vorzusehen wäre. Sollte die 
Selbstverwaltung eine solche Anglei-

Die konkrete Ausformung dieses Ab-
schätztarifs einer jeden landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft erfordert 
einerseits eine Abwägung zwischen 
Gerechtigkeit und Praktikabilität. Um 
den Verwaltungsaufwand in Grenzen 
zu halten, kann nur zwischen einer be-
stimmten Anzahl von Produktionsver-
fahren unterschieden werden. Hinzu 
kommen auf der anderen Seite auch re-
gionale Gegebenheiten und die Zusam-
mensetzung der Solidargemeinschaft. 
Schließlich ist als letzter Gesichtspunkt 
zu bedenken, dass eine jede landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft ihren 
Beitragsbedarf decken muss. Das heißt, 
die von dieser Versichertengemein-
schaft verursachten Ausgaben müssen 
auch von ihr finanziert werden. In der 
gegenwärtigen Praxis der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
bedeutet das, dass es nicht einen ein-
heitlichen Maßstab des Arbeitsbedarfs 
gibt, sondern acht sehr unterschiedliche 
Maßstäbe.

Würde nun ein Bundesträger geschaf-
fen, entstünde eine völlig neue Solidar-
gemeinschaft. Auch wenn die Selbst-
verwaltung dieser neuen landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft über 
den Maßstab des Arbeitsbedarfes ent-
scheidet, muss dieser für diese Soli-
dargemeinschaft auf der Basis eines 
wissenschaftlichen Gutachtens konzi-
piert werden. Dazu wurde Anfang des 
Jahres vom Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung be-
reits ein entsprechender Auftrag verge-
ben. Sollte durch ein Gesetz ein Bun-
desträger geschaffen werden, muss 
unter Auswertung dieses Gutachtens 
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Weitere Folge wäre, dass auch künf-
tig die Verteilung der Rentenlasten zwi-
schen den landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften praktiziert werden 
müsste, und zwar nach den Vorgaben 
im LSVMG in steigendem Maß. Wäh-
rend bei der Schaffung eines Bundes-
trägers diese Lastenverteilung entfiele, 
müssten bei dem Scheitern der entspre-
chenden Bemühungen die Landwirte 
bei den ausgleichspflichtigen landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
im Zeitraum von 2012 bis 2014 rund 112 
Millionen Euro aufbringen. Diese Zah-
lungsverpflichtung würde durch den ver-
ringerten Ansatz der Bundesmittel auch 
in geringerem Maße abgefedert.

Bei den ausgleichsberechtigten land-
wirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften würden die Folgen der bei 
100 Millionen Euro eingefrorenen Bun-
desmittel durch die im Wege der La-
stenverteilung erhaltenen Mittel zwar 
kompensiert. Damit ergäbe sich zu-
nächst bei diesen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaf ten ein positiver 
Saldo aus Absenkung der Bundesmittel 
und Lastenausgleich. „Gewinner“ wären 
die Mitglieder dieser land wirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaf ten aber dennoch 
nicht. Auch die von ihnen aufzubringen-
de Nettoumlage würde gegenüber dem 
Jahr 2011 deutlich ansteigen.

8. Wie kann den besonderen  
Belangen des Gartenbaus  
Rechnung getragen werden?

Die Sozialversicherung für den Garten-
bau ist als eigenständiger Träger bun-

chungsphase beschließen, könnte der 
neue, einheitliche Beitragsmaßstab 
erstmals für das Jahr 2018 zum Tragen 
kommen.

7. Was geschieht, wenn die  
angestrebte Schaffung eines 
Bundesträgers scheitert?

Bedingung für die Bundesmittelauf-
stockung ab dem Jahr 2012 ist nach 
dem Eckwertebeschluss der Bundes-
regierung, wie bereits beschrieben, die 
Schaffung eines Bundesträgers in der 
landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung. Deshalb wurde festgelegt, dass 
es bei einem Scheitern dieses Vorha-
bens bei den im Finanzplan vorgese-
henen Bun des mitteln von 100 Millionen 
Euro pro Jahr bleibt. Dies soll durch eine 
Haushaltssper re abgesichert werden. 
In einer Modellrechnung des BMELV 
wurde überprüft, welche Auswirkungen 
das Scheitern der Schaffung eines Bun-
desträgers auf die einzelnen LSV-Träger 
hätte. Um die Ergebnisse nicht durch 
spekulative Annahmen zur künftigen 
Entwicklung der Ausgaben der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten zu verfälschen, wurden alle übrigen 
Rechengrößen des Jahres 2011 für den 
Zeitraum 2012 bis 2014 beibehalten.

Die unmittelbare Folge wäre natürlich, 
dass die zuschussberechtigten Land-
wirte aller landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften in den Jahren 2012 
bis 2014 zusätzlich zu der von ihnen zu 
zahlenden Umlage 150 Millionen Euro 
aufbringen müssten, weil der Bundeszu-
schuss entsprechend niedriger ausfällt. 
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tung sowie der Beschäftigtenstruktur 
zwischen Gartenbau und Landwirtschaft 
grundlegende Unterschiede bestehen. 
Zudem verläuft aus heutiger Sicht inner-
halb dieser Branche der Strukturwandel 
unterschiedlich und insgesamt anders 
als in der Landwirtschaft.

Darüber hinausgehend bestehen für 
die Sozialversicherung für den Garten-
bau Besonderheiten in folgenden Berei-
chen:

Selbstverwaltung,

Unfallverhütung und 

Bemessung der Unfall- und  
Krankenversicherungsbeiträge.

desweit für die Unfallversicherung, die 
Altersicherung, die Krankenversiche-
rung sowie die Pflegeversicherung zu-
ständig. Versichert sind Beschäftigte 
von Unternehmen des Erwerbsgarten-
baues, des Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbaues, der Baumschulen, der 
Park- und Gartenpflege und auf Fried-
höfen. 

Im Rahmen des LSVMG wurde den Be-
sonderheiten des Gartenbaus bereits 
durch eine Reihe von Sonderregelun-
gen angemessen Rechnung getragen. 
So wurde als notwendig erachtet, für 
den Bereich des Gartenbaus einen ei-
genständigen Unfallversicherungsträ-
ger zu erhalten, da hinsichtlich der Flä-
chenbewirtschaftung, der Unfallverhü-

Spielt innerhalb der landwirtschaftlichen Sozialversicherung eine Sonderrolle: der 
Gartenbau mit eigenem Unfallversicherungsträger
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es, die Diskussion um die organisatori-
sche Weiterentwicklung der LSV zu ver-
sachlichen und darauf aufmerksam zu 
machen, dass Lösungen denkbar sind, 
die allen Belangen angemessen Rech-
nung tragen. Deshalb würde dem Arti-
kel auch dann nicht der Boden entzo-
gen, wenn bis zum Erscheinen der Fest-
schrift politische Entscheidungen für 
oder gegen eine Errichtung eines Bun-
desträgers getroffen sein sollten.

Verfasser:

Jürgen Landgrebe / Michael Hauck

Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Rochusstr. 1

53123 Bonn
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Keine Besonderheiten bestehen für die 
Versicherten der Sozialversicherung für 
den Gartenbau dagegen bei der Lei-
stungserbringung und den Beiträgen 
zur Alterssicherung.

Um den besonderen Belangen der Ver-
sicherten der Sozialversicherung für 
den Gartenbau auch weiterhin Rech-
nung zu tragen, bestünden Möglichkei-
ten, dies auch in einem Bundesträger 
für die LSV sicherzustellen. Entspre-
chende Maßnahmen, wie z. B. beson-
dere Organisationseinheiten mit Steue-
rungsfunktion auf Bundesebene, bieten 
die Gewähr, dass sich auch Betriebe 
des Gartenbaus mit dem zu schaffen-
den Bundesträger identifizieren können. 

9. Fazit

Mit dem LSVMG wurde der Weg zur 
Zukunftssicherung des eigenständigen 
Systems der agrarsozialen Sicherung 
eingeschlagen. Diesen Weg weiter zu 
beschreiten muss das Ziel aller Beteilig-
ten sein. Mit einem Bundesträger würde 
die LSV auf ein Fundament gestellt, 
das mindestens die Augenhöhe der seit 
2004 erfolgten organisatorischen Maß-
nahmen in den anderen Bereichen der 
gesetzlichen Sozialversicherung er-
reicht. Daneben wären dadurch die Vor-
aussetzungen für 150 Millionen Euro zu-
sätzliche Bundesmittel für die Landwirt-
schaft erfüllt.

Bis zum Redaktionsschluss dieser Fest-
schrift sind noch keine politischen Ent-
scheidungen zur Organisation der LSV 
getroffen worden. Ziel dieses Artikels ist 
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Strukturwandel in der 
Landwirtschaft –
eine Bestandsaufnahme  
und Prognose

Erich vom Hofe

Der Spitzenverband der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung hat eine Aus-
wertung 

 des strukturwandelbedingten Rück-
gangs der Zahl an Unternehmen in 
der LUV für den Zeitraum von 2002 
bis 2009 vorgenommen und mit dem 
daraus abgeleiteten durchschnittli-
chen jährlichen Rückgang eine Pro-
gnose für die Jahre 2010 bis 2017 
erstellt. Zusätzlich ist eine Auswer-
tung der Unternehmen nach § 123 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII mit und ohne 
Bundesmittelberechtigung für die 
Jahre 2002 bis 2008 sowie eine Pro-
gnose für die Jahre 2009 bis 2017 
anhand der Zahlen des Bundesmit-
telverwendungsnachweises durch-
geführt worden (vgl. Auswertung 1 
auf S. 106).

 der bodenbewirtschaftenden Unter-
nehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VII nach den im Verwendungs-
nachweis Bundesmittel LUV vorge-
gebenen Größenklassen und der 
dort für die Jahre 2002 bis 2008 
dokumentierten Zahlen erstellt sowie 
eine Prognose für die Jahre 2009 
bis 2017 durchgeführt (vgl. Auswer-
tung 2 auf S. 107). 

 der Unternehmen nach  § 123 Abs. 1 
Nr. 2 bis 8 SGB VII nach den im 
Bundesmittelverwendungsnachweis 
dokumentierten Zahlen für die Jahre 
2002 bis 2008 erstellt sowie eine Pro-
gnose für die Jahre 2009 bis 2017 
durchgeführt (vgl. Auswertung 3 auf 
S. 108).

1. Strukturwandelbedingter Rück-
gang der Zahl der Unternehmen 
in der LUV insgesamt sowie Pro-
gnose

Im Zeitraum von 2002 bis 2009 ist 
die Gesamtzahl der landwirtschaftli-
chen Unternehmen von 1.673.409 auf 
1.598.842 zurückgegangen; dies ent-
spricht einem Rückgang von 74.567 
Unternehmen. Bei der Ermittlung der 
Zahlen für die Prognose wurde ein jähr-
licher Rückgang von 1,04 Prozent be-
rücksichtigt (durchschnittlicher Rück-
gang 2003 bis 2009). Danach würden 
im Jahr 2017 noch 1.470.561 Mitglieds-
unternehmen in der LUV erfasst sein.

Die Zahl der Unternehmen nach § 123 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII ist im Zeitraum 
von 2002 bis 2009 um 137.302 (9,46 
Prozent) zurückgegangen. Die Zahlen 
für die Prognose wurden der „Auswer-
tung 2“ entnommen. Danach verringert 
sich die Anzahl der vg. Unternehmen bis 
zum Jahr 2017 auf 1.110.251. Der Anteil 
der bundesmittelberechtigten Unterneh-
men mit voller Senkung des BG-Beitra-
ges  an der Gesamtzahl der Unterneh-
men nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII 
wurde für den Prognosezeitraum mit 
24 Prozent angesetzt (Erfahrungswert 
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aus den Jahren 2002 bis 2008). Für die 
Unternehmen mit teilweiser Senkung 
des BG-Beitrages wurde im Prognose-
zeitraum ein Anstieg von 7 Prozent pro 
Jahr berücksichtigt (Erfahrungswert aus 
den Jahren 2002 bis 2008).

2. Bodenbewirtschaftende  
Unternehmen nach § 123 Abs. 1 
Nr. 1 SGB VII

Zunächst ist festzustellen, dass bundes-
weit die Zahl der Betriebe im Auswer-
tungszeitraum in den Betriebsgrößen-

klassen bis 100 ha teilweise deutlich zu-
rückgeht. In den Betriebsgrößenklassen 
über 200 ha ist hingegen ein Anstieg 
der Mitgliedsunternehmen festzustellen 
(vgl. Auswertung 2 auf Seite107). 

In den einzelnen Betriebsgrößenklas-
sen wurden für die Prognoseberech-
nung folgende Werte berücksichtigt:

(1) Die landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften sind für folgende Un-
ternehmen (landwirtschaftliche Unter-
nehmen) zuständig, soweit sich nicht 
aus dem 3. Unterabschnitt eine Zu-
ständigkeit der Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen Hand ergibt:

1. Unternehmen der Land- und 
Forstwirtschaft einschließlich des 
Garten- und Weinbaues, der Fisch-
zucht, Teichwirtschaft, Seen-, Bach- 
und Flussfischerei (Binnenfische-
rei), der Imkerei sowie der den Zie-
len des Natur- und Umweltschutzes 
dienenden Landschaftspflege, 

2. Unternehmen, in denen ohne Bo -
den bewirtschaftung Nutz- oder 
Zucht tiere zum Zwecke der Auf-
zucht, der Mast oder der Gewin-
nung tierischer Produkte gehalten 
werden, 

3. land- und forstwirtschaftliche Lohn-
unternehmen, 

4. Park- und Gartenpflege sowie 
Fried höfe, 

5. Jagden, 

6. die Landwirtschaftskammern und 
die Berufsverbände der Landwirt-
schaft, 

7. Unternehmen, die unmittelbar der 
Sicherung, Überwachung oder För-
derung der Landwirtschaft überwie-
gend (USF-Unternehmen) dienen, 

8. die Träger der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung, deren Ver-
bände und deren weitere Einrich-
tungen sowie die Zusatzversor-
gungskasse und das Zusatzversor-
gungswerk für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft. 

SGB VII §123 Abs. 1 Nr. 1 - 8: 
Zuständigkeit der landwirtschaft lichen Berufsgenossenschaften
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Werte für die Prognose

Fläche des zu 
bewirtschaftenden 

Unternehmens 
(in ha)

voraussichtliche 
Entwicklung 
der Anzahl 

der Unternehmen
(in Prozent)

bis 5 – 2,00

bis 10 – 2,00

bis 30 – 3,00

bis 50 – 3,70 

bis 100 – 0,25 

bis 200 + 3,00

bis 500 + 3,00

bis 1.000 – 0,25  

ohne Boden-
bewirtschaftung  – 2,00

Anzumerken ist, dass die LBG Baden-
Württemberg in 2008 ihre forstwirt-
schaftlichen Flächenunternehmen nicht 
mehr in den einzelnen Betriebsgrößen-
klassen ausgewiesen hat. Diese wurden 
den Unternehmen ohne Bodenbewirt-

schaftung zugewiesen. Folge dieser 
Umstellung ist, dass die Zahlenanga-
ben in den einzelnen Betriebsgrößen-
klassen für das Jahr 2008 nur zu einem 
Teil auf den Strukturwandel zurückzu-
führen sind; es handelt sich hierbei um 
rund 50.000 Unternehmen.

3. Unternehmen nach § 123 
Abs. 1 Nr. 2 bis 8 SGB VII

Im Zeitraum von 2002 bis 2008 ist die 
Gesamtzahl der Unternehmen nach 
§ 123 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 SGB VII von 
146.788 auf 181.682 angestiegen; dies 
entspricht einem Anstieg von 34.894 
Unternehmen (23,77 Prozent). In den 
einzelnen Unternehmensarten wurden 
für die Prognose die Entwicklungswerte 
von 2002 bis 2008  angesetzt (s. unten).

Unter Berücksichtigung dieser Progno-
sewerte  liegt die Zahl der Unternehmen  
nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 - 8 in 2017 bei 
220.228.

Werte für die Prognose

§ 123 Abs. 1 SGB VII

Nr. 2 -8

voraussichtliche Entwicklung 
der Anzahl der Unternehmen

(in Prozent)

Nr. 2 gewerbliche Tierhaltung + 2,60

Nr. 3 Lohnunternehmen + 4,50

Nr. 4 Garten- und Landschaftsbau etc. + 2,50

Nr. 5 Jagden + 0,02 

Nr. 6 Landwirtschaftskammern, Berusverbände + 0,02 

Nr. 7
USF-Unternehmen (die der Sicherung und För-
derung der Landwirtschaft dienen)

+ 4,00

Nr. 8 LSV-Träger, ZLA, ZLF + 0,00
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Unternehmen nach § 123 Abs. 1 SGB VII - Auswertung 1

Jahr Unternehmen 
 nach § 123 Abs. 1  
SGB VII (einschl. 

Nebenunternehmen 
nach § 131 SGB VII)

Unternehmen 
nach § 123 Abs. 1 

Nr. 1 SGB VII

davon mit voller
Senkung Bundes-

mitteln

davon mit teilweiser 
Senkung

davon 
ohne Senkung 

Nebenunternehmen 
sowie beitragsfreie 

Unternehmen

2002 1.673.409 1.450.673 373.657 9.386 1.067.630 222.736

2003 1.702.770 1.469.777 363.615 9.148 1.097.014 232.993

2004 1.681.061 1.411.067 354.867 10.302 1.045.898 269.994

2005 1.670.879 1.384.147 345.127 12.285 1.026.735 286.732

2006 1.645.355 1.355.257 329.976 17.473 1.007.808 290.098

2007 1.638.610 1.342.743 329.304 14.981 998.458 295.867

2008 1.615.397 1.313.317 317.508 17.993 977.816 302.080

2009 1.598.842 1.288.241 309.178 19.253 959.811 310.601

Prognose

Jahr § 123 Abs. 1  
SGB VII (einschl.

Nebenunternehmen 
nach § 131 SGB VII)

Unternehmen 
nach § 123 Abs. 1 

Nr. 1 SGB VII

davon mit voller 
Senkung Bundes-

mitteln

davon mit teilweiser 
Senkung

davon 
ohne Senkung 

Nebenunternehmen 
sowie beitragsfreie 

Unternehmen

2010 1.582.214 1.263.821 303.317 20.600 939.904 318.393

2011 1.565.759 1.240.045 297.611 22.042 920.392 325.714

2012 1.549.475 1.216.899 292.056 23.585 901.258 332.576

2013 1.533.361 1.194.373 286.650 25.236 882.487 338.988

2014 1.517.414 1.172.456 281.389 27.003 864.064 344.958

2015 1.501.633 1.151.137 276.273 28.893 845.971 350.496

2016 1.486.016 1.130.405 271.297 30.915 828.192 355.611

2017 1.470.561 1.110.251 266.460 33.079 810.711 360.310
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Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII (ohne Nebenunternehmen und Hilfsunternehmen 
nach § 131 SGB VII) – aufgeteilt nach Betriebsgrößenklassen und Geschäftsjahren  

– Auswertung 2

Jahr bis 1 ha bis 5 ha bis 10 ha bis 30 ha bis 50 ha bis 100 ha bis 200 ha bis 500 ha bis  
1000 ha

über  
1000 ha

ohne Boden- 
bewirt-

schaftung

Summe

2002 619.054 401.374 108.617 150.922 66.313 65.965 23.258 7.990 2.668 2.311 2.201 1.450.673

2003 641.997 405.552 107.663 145.459 63.627 65.532 24.280 8.326 2.784 2.277 2.280 1.469.777

2004 605.048 392.702 104.006 141.001 61.983 65.367 25.080 8.613 2.862 2.301 2.104 1.411.067

2005 591.872 386.212 101.598 137.637 60.093 64.793 25.614 8.809 2.868 2.308 2.343 1.384.147

2006 568.181 379.451 101.961 131.619 57.435 65.362 32.314 11.252 3.013 2.328 2.341 1.355.257

2007 561.533 377.886 101.389 128.925 56.115 64.616 32.877 11.667 3.105 2.326 2.304 1.342.743

2008 530.132 341.028 96.784 124.940 53.313 60.966 34.117 13.916 3.139 2.237 52.745 1.313.317

Prognose 
Jahr bis 1 ha bis 5 ha bis 10 ha bis 30 ha bis 50 ha bis 100 ha bis 200 ha bis 500 ha bis 

 1000 ha
über  

1000 ha
ohne Boden- 

bewirt-
schaftung

Summe

2009 519.529 334.207 94.848 121.192 51.340 60.356 35.141 14.473 3.233 2.231 51.690 1.288.241

2010 509.139 327.523 92.951 117.556 49.441 59.753 36.195 15.052 3.330 2.226 50.656 1.263.821

2011 498.956 320.972 91.092 114.029 47.612 59.155 37.281 15.654 3.430 2.220 49.643 1.240.045

2012 488.977 314.553 89.270 110.608 45.850 58.564 38.399 16.280 3.533 2.215 48.650 1.216.899

2013 479.197 308.262 87.485 107.290 44.153 57.978 39.551 16.931 3.639 2.209 47.677 1.194.373

2014 469.613 302.097 85.735 104.072 42.520 57.398 40.737 17.608 3.748 2.204 46.724 1.172.456

2015 460.221 296.055 84.021 100.949 40.947 56.824 41.960 18.313 3.861 2.198 45.789 1.151.137

2016 451.017 290.134 82.340 97.921 39.432 56.256 43.218 19.045 3.976 2.193 44.873 1.130.405

2017 441.996 284.331 80.693 94.983 37.973 55.693 44.515 19.807
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Unternehmen nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 SGB VII - Auswertung 3

Jahr § 123 Abs. 1  
Nr. 2 SGB VII 

(gewerbl. Tier- 
halter)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 3 SGB VII 
(Lohnunter- 

nehmen)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 4 SGB VII 

(Galabau etc.)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 5 SGB VII 

(Jagden)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 6 SGB VII 

(Landwirtschafts- 
kammern, Berufs-

verbände)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 7 SGB VII 
(USF-Unter- 

nehmen)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 8 SGB VII 
(LSV-Träger,  

ZLA, ZLF)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 2 bis 8  
SGB VII

Anstieg  
in %

2002 3.837 14.596 65.628 55.343 358 6.984 42 146.788

2003 3.858 16.139 68.546 56.661 358 7.947 39 153.548 4,61

2004 3.773 16.714 73.684 60.022 245 8.898 39 163.375 6,40

2005 3.893 17.630 77.646 58.113 242 10.099 37 167.660 2,62

2006 4.544 18.599 80.106 58.486 258 12.746 27 174.766 4,24

2007 4.697 19.271 82.497 59.386 269 13.418 31 179.569 2,75

2008 4.851 19.886 83.086 59.629 274 13.925 31 181.682 1,18

Prognose

Jahr § 123 Abs. 1  
Nr. 2 SGB VII 

(gewerbl. Tier- 
halter)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 3 SGB VII 
(Lohnunter- 

nehmen)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 4 SGB VII 
(Gartenbau)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 5 SGB VII 

(Jagden)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 6 SGB VII 

(Landwirtschafts-
kammern, Berufs-

verbände)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 7 SGB VII 
(USF-Unter- 

nehmen)

§ 123 Abs. 1  
Nr. 8 SGB VII 
(LSV-Träger,  

ZLA, ZLF)

§ 123 Abs. 1 
Nr. 2 

 bis 8 SGB VII

Anstieg  
in %

2009 4.977 20.781 85.163 59.748 273 14.482 31 185.456

2010 5.107 21.716 87.292 59.868 273 15.061 31 189.348 2,10

2011 5.239 22.693 89.475 59.987 272 15.664 31 193.362 2,12

2012 5.376 23.714 91.711 60.107 272 16.290 31 197.502 2,14

2013 5.515 24.782 94.004 60.228 271 16.942 201.742 2,15

2014 5.659 25.897 96.354 60.348 271 17.620 206.148 2,18

2015 5.806 27.062 98.763 60.469 270 18.324 210.694 2,21

2016 5.957 28.280 101.232 60.590 270 19.057 215.386 2,23

2017 6.112 29.552 103.763 60.711 269 19.820 220.227
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Organisation und  
Selbstverwaltung 
der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung

Roland Gelbke

1. Vorwort

Die landwirtschaftliche Unfallversiche-
rung (LUV) kann als ein selbständi-
ger und in sich geschlossener Teilbe-
reich der deutschen Sozialversiche-
rung am 5. Mai 2011 auf ihr 125jähriges 
erfolgreiches Beste hen zurückblik-
ken. Die Schaffung der deutschen So-
zialversicherung beruht auf der vom 
Reichskanz ler von Bismarck am 17. No-
vember 1881 verlesenen Kaiserlichen 
Botschaft. Die Einführung der LUV er-
folgte somit in relativ kurzem Zeitab-
stand durch das „Gesetz, betreffend die 
Unfall- und Krankenver sicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben beschäftigten Personen“ vom 5. 
Mai 1886. In Anbetracht dieser Historie 
sollen die einzelnen Stufen vom Beginn 
über die Änderungen bis zum der-
zeitigen Stand der Organisation und der 
Selbstverwaltung in der LUV sowie ihre 
abermals anstehende organisatorische 
Änderung aufgezeigt werden. Zugleich 
soll der Beitrag eine Bestandsaufnah-
me und ein Dokument der wesentlichen 
Fakten über die Organisation und die 
Selbstverwaltung auf Träger- und Ver-
bandsebene der LUV sein.

Die Selbstverwaltung ist Teil der Orga-
ni sa tion der LUV, de ren Ausgestaltung 
ebenso ein Schwer punkt dieses Bei-
trages ist. Die Or ga  ni sation der 
landwirtschaftlichen Sozial ver siche-
rung (LSV), deren Ur sprungs zweig die 
LUV ist, erstreckte sich in den zurück-
liegenden Jahrzehnten über die Alters-
sicherung und die Kran ken ver siche-
rung der Landwirte bis hin zur land-
wirt schaftlichen Pflege ver sicherung zu 
ei nem Verbund system der agrarsozi-
alen Sicherung „aus einer Hand – unter 
einem Dach“.

Wie bereits eingangs angesprochen, 
steht die LUV aufgrund ihres Jubiläums 
im Fokus dieses Beitra ges, zumal die 
Organisation und Selbstverwaltung 
der LSV bereits in einem Beitrag in der 
Ausgabe 3/2007 dieser Fachschrift 
ausführlich dargestellt worden ist. Die in 
dem genannten Beitrag über die Orga-
ni sa tion und die Selbstverwaltung der 
LSV enthaltenen Ausführungen über 
die LUV werden in diesem Bei trag ohne 
Verweisung weitgehend wieder ge ge-
ben.

2. Die Träger der LUV

2.1 Die Errichtung der Träger der LUV
Die Struktur und die Organisation der 
LUV haben ihre Wurzeln in dem vorge-
nannten Gesetz, das mit den Vorschrif-
ten über die Organisation und über die 
Krankenversicherung mit seiner Verkün-
dung im Reichsgesetzblatt auf Seite 132 
am 12. Mai 1886 in Kraft getreten ist. 
Im Übrigen war der Zeitpunkt, zu dem 
das Gesetz ganz oder teilweise für den 
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Anhalt. Sodann ist das Gesetz am 1. 
Januar 1889 in den Königreichen Bay-
ern und Sachsen, in den Großherzog-
tümern Hessen, Mecklenburg-Strelitz 
und Oldenburg, in den Herzogtümern 
Braunschweig, Sachsen-Altenburg und 
Sachsen-Co burg-Gotha, in den Für-
stentümern Schwarzburg-Rudolstadt, 
Reuß ä. L., Reuß j. L. und Lippe-Detmold 
sowie in der Freien Hansestadt Bremen, 
am 1. Mai 1889 in der Freien und Han-
sestadt Hamburg und im Reichsland El-
sass-Lothringen und schließlich am 1. 
Oktober 1889 im Herzogtum Sachsen-
Mei ningen wirksam geworden.2

Umfang des Reiches oder Teile des-
selben in Kraft treten sollte, nach § 143 
Abs. 2 des Gesetzes Kaiserlicher Ver-
ordnung vorbehalten, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedurfte.1

Das Gesetz ist in vollem Umfang am 
1. April 1888 in Kraft getreten im König-
reich Preußen, Großher zogtum Sach-
sen-Weimar, Fürstentum Waldeck-Pyr-
mont und in der Freien und Hansestadt 
Lübeck, am 15. Mai 1888 im Königreich 
Württemberg und Fürstentum Schaum-
burg-Lippe, am 1. Juli 1888 im Groß-
herzogtum Mecklenburg-Schwerin und 
Fürstentum Schwarzburg-Sondershau-
sen und am 1. Ok tober 1888 im Groß-
herzogtum Baden und Herzogtum 

Nicht alle landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften hatten anfangs eine Selbst-
verwaltung, einige waren auch staatlicher Verwaltung unterstellt.
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Die Ermächtigung der Landes ge setz-
gebung zur Gestaltung des Auf baus 
der insgesamt 48 LBGen führte auch 
dazu, dass in Preußen die berufs-
genossenschaftlichen Bezirke den zwölf 
Provinzen, in Bayern den acht Regie-
rungsbezirken und in Württemberg den 
vier Regierungskreisen entsprachen. 
Von den 24 weiteren LBGen entfielen 
drei auf Elsass-Lothringen, zwei auf 
Sachsen-Coburg-Gotha und je eine auf 
die übrigen Bundesstaaten, wie z. B. die 
Sächsische LBG mit Sitz in Dresden für 
das Königreich Sachsen.6

Von der gesetzlichen Möglichkeit, ihre 
Gebiete zur Durchführung der LUV an 
andere Staaten anzu schließen, haben 
Waldeck, Lübeck und Oldenburg zugun-
sten von Preußen Gebrauch gemacht, 
Waldeck und Lübeck für ihr ganzes 
Gebiet, Oldenburg für die Fürstentümer 
Lübeck und Birkenfeld. So gehörte Wal-
deck der Hessen-Nassauischen, Pyr-
mont der Hannoverschen und Lübeck 
der Schleswig-Holsteinischen LBG an. 
An Letztere ist das Oldenburgische Für-
stentum Lübeck, an die Rheinische LBG 
das Oldenburgische Fürstentum Birken-
feld und Hohenzollern angeschlossen 
worden, während Berlin der Branden-
burgischen LBG angehörte.7

Nach den historischen Materialien lässt 
sich zusammenfassend sagen, dass 
nach der Verabschie dung des Reichs-
gesetzes im Jahre 1886 die LUV zum 
1. Januar 1890 reichsweit eingeführt 
und auf 48 LBGen übertragen war, 
die sowohl von ihrer Organisation als 
auch Größe unterschiedlich ausges-

Von der im Gesetz verankerten Ermäch-
tigung der Landesgesetzgebung, selb-
ständige und abwei chende Bestim-
mungen u. a. in der Organisation der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften (LBGen) treffen zu können, 
haben alle Länder Gebrauch gemacht. 
Obwohl die Bildung der LBGen einheit-
lich und überall auf territorialer Grundla-
ge und nicht wie bei den gewerblichen 
BGen nach Be rufsgruppen erfolgte, ent-
standen nach den Ausführungsgeset-
zen der Länder unterschiedliche Zustän-
digkeitsregelungen, die sich in den 
Strukturen der LBGen widerspiegelten.3 
Der Landesgesetzgebung war es nach 
dem Reichsgesetz freigestellt, statt der 
freien Selbstverwaltung durch die Land-
wirtschaft die Verwaltung an die staat-
lichen Behörden oder an gemeindliche 
Stellen anzuschließen. Von dem Recht 
des Anschlusses an die Staatsbehör-
den machten Bayern und zum Teil auch 
Württemberg, Baden und Hessen Ge-
brauch. Nach dem preußischen Ausfüh-
rungsgesetz war es den konstituieren-
den Genossenschaftsversammlungen 
frei gestellt, ob sie eine freie Selbstver-
waltung oder den An schluss an die 
Provinzialverwaltungen haben wollten. 
Ohne jede Ausnahme wurde jedoch 
der An schluss an die Provinzialverbän-
de beschlossen. Ferner war nach dem 
preußischen Ausführungsge setz auch 
die Bildung von Sektionen für jeden 
Stadt- und Landkreis angeordnet.4 Die 
starke Zersplitte rung der preußischen 
LBGen durch Bildung besonderer Sek-
tionen für alle Land- und Stadtkreise 
wurde gesetzlich zum 1. Januar 1939 
aufgehoben.5
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höhte sich auf 49 mit der Errichtung 
eines eigenen Unfallversicherungsträ-
gers des gärtnerischen Berufsstandes, 
der Gartenbau-BG durch Ausgliederung 
der gärtnerischen Bereiche aus den re-
gional zuständigen LBGen mit Wirkung 
vom 1. Januar 1913. Die Gartenbau-BG, 
die sich erst am 1. Januar 1936 reichs-
weit erstreckte, ist auch heute noch 
der einzige Träger im Bereich der LUV, 
dessen örtlicher Zuständigkeitsbezirk 
sich bundesweit erstreckt.9

Aufgrund der regionalen Zuständig-
keit der LBGen gingen nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs durch Abtren-
nung von Reichsgebieten LBGen unter 
oder es verkleinerten sich die örtlichen 
Zustän digkeitsbezirke einzelner LGBen. 
Betroffen hiervon waren die drei Träger 
der LUV für das frühere Reichsland El-
sass-Lothringen sowie die Westpreu-
ßische LBG und die Posensche LBG 
mit ihren Sit zen in Danzig und Posen. 
Gebietsverluste hatten die Ostpreußi-
sche LBG, die Schlesische LBG und die 
Schleswig-Holsteinische LBG zu ver-
zeichnen.

Aufgrund der Sondersituation für das 
Saarland, das von 1920 bis 1935 unter 
dem Mandat des Völker bundes stand, 
wurde durch eine Gründungsversamm-
lung am 7. September 1921 und durch 
Verord nung des Präsidenten der Re-
gierungskommission des Saargebietes 
vom 14. Oktober 1921 der Er richtung 
einer LBG für das Saargebiet mit Wir-
kung vom 15. Oktober 1921 zugestimmt. 
Die LBG für das Saargebiet übernahm 
die Entschädigungszahlungen der 
von diesem Zuständigkeitsverlust be-

taltet waren. Sowohl die Organisation 
der LBGen als auch der Bestand dieser 
Träger hatten im Ver lauf der bewegten 
deutschen Geschichte vom Kaiserreich 
bis heute zum Teil gravierende Verände-
rungen aufzuzeigen, wie dies im Weite-
ren dargelegt ist.

2.2 Änderungen im Bestand der 
Träger der LUV bis zum Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges
Der ursprüngliche Bestand der 48 
LBGen zum Ende des vorvergange-
nen Jahrhunderts wurde durch das Un-
fallversicherungsgesetz für Land- und 
Forstwirtschaft vom 30. Juni 19008 be-
stätigt. Die Zahl der Träger der LUV er-

Die Gärtner haben seit 1913 ihre eigene 
Berufsgenossenschaft in der LSV.
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aufgelöst und zu diesem Datum die Ost-
thüringische LBG mit Sitz in Weimar 
und die Westthüringische LBG mit Sitz 
in Meiningen errichtet wurden.11 Diese 
beiden Thüringischen LBGen wurden 
wiederum mit Wirkung vom 1. Januar 
1937 in der Thüringischen LBG mit Sitz 
in Weimar vereinigt.12

troffenen Rheinischen LBG, der LBG 
Pfalz und der Gartenbau-BG mit Wir-
kung vom 1. Januar 1922.10

Nach diesen kriegsbedingten Ände-
rungen gab es eine erste größere Än-
derung im Bestand der LBGen zum 
1. Januar 1926, nachdem acht thüringi-
sche LBGen mit Ablauf des Jahres 1925 

Fusionen sind keine Erfindung der Neuzeit: Schon in den 30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts schlossen sich vermehrt LBGen zusammen – die Karte zeigt die ver-
änderten örtlichen Zuständigkeitsbereiche vier ehemaliger LBGen im Jahr 1933.
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te zur LBG Oldenburg-Bremen mit Sitz 
in Oldenburg vereinigt.17 Schließlich 
fanden die LBG Mecklen burg-Strelitz 
und die LBG Mecklenburg-Schwerin 
ihren Zusammenschluss in der Meck-
lenburgischen LBG mit Sitz in Schwerin.

Zu vermerken bleibt in diesem Zusam-
menhang auch, dass außerhalb des 
Reichsgebietes weiterhin LBGen be-
standen haben, bzw. weiterhin deut-
sches Unfallversicherungsrecht ange-
wendet wurde. Des Weiteren kam es 
vielfach zu Änderungen der örtlichen 
Zuständigkeitsbezirke der LBGen durch 
Ände rungen im Neuzuschnitt von Ge-
bietskörperschaften oder durch den 
Austausch von Gebieten zwischen ein-
zelnen Ländern, wie dies zuletzt in grö-
ßerem Umfang durch die Gebietsreform 
in den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts erfolgte.18 In diesem Zusam-
menhang ist eine Besonderheit festzu-
halten, wonach auch die Badische LBG 
durch den Staatsvertrag zwischen dem 
Land Baden-Württemberg und dem 
Land Hessen über eine Änderung der 
Landesgrenze vom 18. März 198319 
dem Kreis der bundesunmittelbaren 
LBGen20 vom 21. Juni bis zum 29. De-
zember 1983 angehörte.

2.3 Änderungen im Bestand der 
Träger der LUV im Zeitraum 1949 
bis 1999
Von den 30 LBGen vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges existierten in den 
Grenzen der Bundesre publik Deutsch-
land des Jahres 1949 noch 18 Träger 
der LUV. Im Bestand der LBGen gab es 
im Zeit ablauf noch einige weitere Ände-

In den 30er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts sind weitere Vereinigungen 
von LBGen zu verzeichnen. So wurden 
in Bayern die Niederbayerische LBG 
und die Oberpfälzische LBG aufgrund 
der Bayeri schen Zweiten Verordnung 
zum Vollzug des Staatshaushaltes mit 
Wirkung vom 1. Januar 1932 zur LBG 
Niederbayern-Oberpfalz mit Sitz in 
Landshut vereinigt. Zum 1. Januar 1933 
verfügte die Bayeri sche Staatsregie-
rung den Zusammenschluss der Ober-
fränkischen LBG und der Mittelfränki-
schen LBG. Die neue LBG mit Sitz in 
Bayreuth erhielt den Namen LBG Ober-
franken und Mittelfranken. Diese neue 
LBG erfuhr zum 1. Oktober 1936 aber-
mals einen Zusammenschluss mit der 
Coburgischen LBG. Dieser so vergrö-
ßerte Träger der LUV trug weiterhin den 
Namen LBG Oberfranken und Mittel-
franken und behielt seinen Sitz in Bay-
reuth.13

Aufgrund der Vereinigung des Saarge-
bietes mit dem Deutschen Reich zum 
1. März 1935 wurde die LBG für das 
Saargebiet zum gleichen Zeitpunkt als 
Sektion Saarland der LBG Pfalz ange-
gliedert. Am 1. Januar 1937 wurde die 
Vereinigung der LBGen für den Neckar-
kreis, den Donaukreis, den Schwarz-
waldkreis und den Jagdkreis in der LBG 
Württemberg mit Sitz in Stuttgart vollzo-
gen.14 Die LGB Schaumburg-Lippe mit 
Sitz in Bückeburg wurde am 1. Januar 
1937 der Hannoverschen LBG zugeord-
net.15 Die Hamburgische LBG ging zum 
gleichen Zeitpunkt in die Schleswig-Hol-
steinische LBG ein.16 Die BG Oldenbur-
ger Landwirte wurde am 1. Januar 1938 
mit der BG der bremischen Landwir-
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Bran denburg und Berlin eine gemeinsa-
me LBG zu errichten.24 Von dieser Er-
mächtigung hat der Freistaat Sachsen 
Gebrauch gemacht und mit Wirkung zum 
13. März 1992 eine Sächsische LBG mit 
Sitz in Neukieritzsch errichtet.25

Eine weitere umfassende Änderung 
erbrachte Artikel 9 des Gesetzes zur 
Reform der agrarsozialen Sicherung 
(Agrarsozialreformgesetz 1995 - ASRG 
1995) vom 29. Juli 1994.26 Danach 
waren durch Abtrennung der Regie-
rungsbezirke Trier und Koblenz sowie 
der Kreise Rhein-Lahn und Wester-
wald die Rheinische LBG und die LBG 
Hessen-Nassau für ihre rheinland-pfäl-
zischen Gebietsteile mit Wir kung vom 
1. Januar 1995 nicht mehr zuständig 
und wurden damit zugleich landesun-
mittelbare Träger der LUV. Gleichzei-

rungen. So wurde die LBG für das Saar-
land nach Rückkehr des Saarlandes 
zur Bundesrepublik Deutschland am 1. 
April 1960 wieder neu errichtet. 21 Der 
Hannover schen LBG wurden ab 1956 
bis zum 31. Dezember 1990 die mit der 
Durchführung der LUV in Berlin-West 
wahrzunehmenden Aufgaben übertra-
gen.

Noch vor der Wiedervereinigung 
Deutschlands am 3. Oktober 1990 
wur de im Staatsvertrag vom 18. Mai 
1990 der Grundsatz festgelegt, nach 
dem auf dem Gebiet der DDR ein ge-
gliedertes System der Sozialversiche-
rung mit Renten-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung mit Selbst-
verwal tungskörperschaften des öffent-
lichen Rechts unter der Rechtsauf-
sicht des Staates geschaffen werden 
sollte.22 Nach dem Einigungsvertrag 
vom 31. August 1990 war die Hanno-
versche LBG beauftragt, zum 1. Januar 
1991 eine LBG für die neuen Bundes-
länder zu errichten. Die Gartenbau-BG 
erstreckte sich vom gleichen Zeitpunkt 
an auf das Beitrittsgebiet.23 Das Bun-
desversicherungsamt stellte die Selbst -
stän dig keit der neu errichteten LBG 
Berlin mit Wirkung zum 1. Mai 1993 fest. 
Durch den Umzug aus Fried richsfelde in 
Ostberlin hat der neu errichtete Träger 
der LUV seit 1. Juli 1993 seinen Sitz in 
dem im Land Brandenburg gelegenen 
Hönow, dem heutigem Hoppegarten.

Nach dem Einigungsvertrag waren die 
Regierungen der neuen Bundesländer 
ermächtigt, unter Be achtung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit durch 
Gesetz für jedes Land eine, für die Länder 

Folgen des Zweiten Weltkrieges und der 
Teilung Deutschlands: Von ehemals 30 
existieren 1949 nur noch 18 LBGen. Das 
Foto zeigt das zerstörte  Kassel.  
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in Hessen und übereinstimmende Be-
schlüsse der Vorstände und Vertreter-
versammlungen der beiden hessi schen 
LBGen im Sinne einer Vereinigung vor-
ausgegangen. Als vorbereitende Maß-
nahme hatten beide Vorstände bereits 
am 17. Juni 1994 eine Verwaltungs-
vereinbarung zur intensiveren Zusam-
menarbeit mit Wirksamkeit ab 1. Sep-
tember 1994 getroffen.30

Die Verordnung trat mit Wirkung vom 
30. März 1995 in Kraft. Die nach § 2 der 
Verordnung bestimm ten Selbstverwal-
tungsorgane der neu errichteten LBG 
Hessen konstituierten sich am 1. April 
1995. Die von der Vertreterversamm-
lung beschlossene neue Satzung be-

tig erstreckte sich die LBG Rheinhes-
sen-Pfalz auf das gesamte Gebiet des 
Landes Rheinland-Pfalz und wurde in 
LBG Rheinland-Pfalz umbenannt.

Zugleich sind durch Artikel 8 Nr. 4 des 
ASRG 1995 Landesregierungen er-
mächtigt worden27, mehrere in ihrem 
Gebiet liegende landesunmittelbare 
Träger der LUV durch Rechtsverord-
nung zu einem neuen Träger zu verei-
nigen.28 Hiervon hat der hessische Ver-
ordnungsgeber mit der Verordnung zur 
Vereini gung der LBG Darmstadt und der 
LBG Hessen-Nassau zur LBG Hessen 
vom 16. März 199529 Gebrauch ge-
macht. Dem Verordnungserlass waren 
aller dings Initiativen des Berufsstandes 

Zum 30. März 1995 entsteht die LBG Hessen mit Sitz in Darmstadt (Bild rechts) und 
Kassel (Bild links); im Jahr 2002 kommt es zur Fusion mit den LBGen Rheinland und 
Saarland: Die LBG Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland entsteht.
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Bundesrates33, die vorgesehenen Ver-
einigungen auf freiwilliger Entscheidung 
der Selbst verwaltung bis zum 1. Januar 
2003 herbeizuführen. In den Jahren zu 
Beginn dieses Jahrhunderts fasste die 
Selbstverwaltung die notwendigen und 
für viele Beteiligte nicht leichten Be-
schlüsse für die fünf weiteren Vereini-
gungen und damit eine Reduzierung auf 
neun LBGen.34

Die Selbstverwaltungsorgane wurden 
im Wege von Übergangsregelungen bis 
zur Sozialversiche rungswahl im Jahr 
2005 entsprechend den Vereinigungen 
zusammengelegt und entsprechend der 
Grö ße der vorherigen Träger ein ge-
wichtetes Stimmrecht bei der LBG Nord-
rhein-Westfalen und der LBG Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland, LBG 
Franken und Oberbayern eingeführt. 
Die LBG Nie dersachsen-Bremen hatte 
neben der auf 60 Mitglieder begrenzten 
Vertreter versammlung – wovon die Han-
noversche LBG 30 Mitglieder, die LBG 
Oldenburg-Bremen 20 Mitglieder und 
die Braunschweigi sche LBG 10 Mitglie-
der einbrachte – 30 weitere Mitglieder in 
ei nem Beirat geführt. Die satzungsmä ßi-
ge Neuausrichtung und damit die redu-
zierte Zusammensetzung der Selbst-
verwaltungsorgane der LBGen von 765 
Mandatsträgern im Jahre 1999 auf 498 
erfolgte durch autonom gesetztes Recht 
der Selbstverwaltung mit Wirksam-
keit zum 1. Juni 2005, dem Tag der 10. 
Sozial versicherungswahlen seit Wieder-
einführung der Selbstverwaltung nach 
dem Krieg.

stimmte als Sitz die Städte Darm stadt 
und Kassel. Hierdurch wurde der Be-
stand der Verwaltungen in beiden Städ-
ten gewährleistet.

2.4 Änderungen im Bestand der 
Träger der LUV seit dem Jahr 2000
Schon im Vorfeld des Gesetzes zur Or-
ganisationsreform in der landwirtschaft-
lichen Sozialversiche rung (LSVOrgG) 
vom 17. Juli 200131 fusionierten nach 
den am 15. Juni 2000 freiwillig gefassten 
Be schlüssen der Vertreterversammlun-
gen die Badische LBG und die Württem-
bergischen LBG zum 1. September 
2000 mit Er richtung der LBG Baden-
Württemberg nach § 118 Abs. 1 Satz 
SGB VII. Be reits im April 1999 hatten 
die Vertreterversammlungen der LBG 
Unterfranken, der LBG Oberfranken und 
Mittelfranken und der LBG Oberbayern 
entsprechende Fusionsbeschlüsse ge-
fasst. Das Bayeri sche Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit genehmigte 
die zum 1. Januar 2001 erfolgte Vereini-
gung mit der Errichtung der LBG Fran-
ken und Oberbayern bereits am 16. Juni 
1999 gemäß § 118 Abs. 1 Satz 2 SGB 
VII. Die noch Anfang des Jahres 2000 
auf 20 lau tende Zahl der LBGen sollte 
durch Vereinigungen mehr als halbiert 
werden. Im Entwurf des LSVOrgG war 
vorgesehen32, die im Frühjahr 2001 ver-
bliebenen 17 Träger der LUV durch wei-
tere freiwillige Ver einigungen oder per 
Rechtsverordnung zum 1. Januar 2003 
auf neun zu reduzieren. Dieser Ansatz 
mündete schließlich in den beiden 
gleichlautenden Entschließungsanträge 
des Deutschen Bundesta ges und des 
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dern an den Bedürfnissen des Berufs-
standes der Landwirte aus ge rich tete 
Sozialversicherung „aus einer Hand – 
unter einem Dach“. 

3. Der Verband der LBGen

3.1 Historische Entwicklung
Die Errichtung der Träger der LUV findet 
ihre Parallele auf Verbandsebene. Bei 
der Einführung der LUV ergaben sich 
im Anfangsstadium große Schwierig-
keiten auf dem Gebiet des Beitrags-
wesens. Hinzu kamen Schwierigkei-
ten in der Rentenfestsetzung und Be-
stimmung der Entschädigungen nach 
Prozenten sowie Fragen des Heilver-
fahrens. Auf Vorgänge für die Lösung 
dieser Probleme konnte nicht zurück-
gegriffen werden, so dass es der Er-
örterung von auftretenden Fragen und 
des Erfah rungsaustausches unter den 
LBGen bedurfte. Zu einer ersten Konfe-
renz kam es bereits am 10. Mai 1889 in 
Berlin, zu der das Reichsversicherungs-
amt einlud. Dieser Konferenz folgten 
fast alljährlich Konferenzen, zuweilen 
auch zweimal im Jahr, die bis 1898 stets 
in Berlin unter dem Vorsitz des Präsi-
denten des Reichsversicherungsamtes 
stattfanden.

In der im Jahre 1902 in Tübingen durch-
geführten Konferenz wurde die formelle 
Bildung eines Konfe renzverbandes der 
Deutschen LBGen beschlossen, dem 
nach und nach alle LBGen beigetreten 
sind. Mit der Bildung des lose organi-
sierten Konferenzverbandes der Deut-
schen LBGen im Jahr 1902 än derten 
sich auch die Bezeichnungen der bis 

2.5 Die Träger der LUV  
im weiteren Verbund
Nach § 119a SGB VII bildet jede LBG 
mit der bei ihr errichteten landwirt-
schaft lichen Alterskasse (LAK), land-
wirtschaftlichen Kran ken kasse (LKK) 
und landwirt schaft li chen Pflegekasse 
(LPK) eine Ver wal tungs ge mein schaft. 
Beim Auf- und Ausbau der LSV war 
in Politik, Berufs stand und Selbst ver-
wal tung eine ver wal tungs prak ti kab-
le und effi ziente Umsetzung des je-
wei ligen Gesetzes auf trages obers-
tes Ziel, das sich dement spre chend im 
orga nisatorischen Aufbau wider spie-
gelt. So entstand eine ver sicher ten-
nahe, kostensparende und damit mo-

Versichertennah, kostensparend und an 
den Bedürfnissen der Versicherten ausge-
richtet:  die Organisation der LSV
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die Verabschiedung einer Satzung am 
21. Januar 1954 mündeten. Obwohl die 
LBGen als Mitglieder des Vereins alle-
samt Körperschaften des öffentlichen 
Rechts waren37, wurde der Verband 
selbst auf vereinsrechtlicher Basis be-
gründet, wobei stets organisatorische 
Änderungen bei den Trägern auch ver-
bandsseitig auf freiwilliger Basis mit 
einhergehenden Satzungsänderungen 
voll zogen wurden, soweit das Vereins-
recht mit dem Selbstverwaltungsrecht 
der Sozialversicherung ver einbar war. 
Die Satzung aus dem Jahre 1954 wurde 
durch die Neufassung vom 13. Okto-
ber 1993 und diese wiederum durch die 
am 22. November 2002 beschlossene 
Neufassung ersetzt.

In der Mitgliederversammlung des 
BLB wurden die Rechte und Pflichten 
der LBGen durch Delegierte wahrge-
nommen; es gab somit keine persönli-
che Mitgliedschaft in der Mitgliederver-
sammlung. Die Delegierten setzten sich 
aus dem Kreis der Vorstandsmitglie-
der der LBGen zusammen. Jede LBG 
entsandte je einen Vertreter aus der 
Gruppe der versicherten Arbeitnehmer, 
der Gruppe der Arbeitgeber und der 
Gruppe der Selbständigen ohne fremde 
Arbeitskräfte in die Mitgliederversamm-
lung. Die Zahl der Delegierten betrug 
entsprechend dem Bestand der LBGen 
zwischen 27 und 60 Personen. Die Be-
schlüsse in der Mitgliederversammlung 
des BLB wurden ab dem 1. August 2001 
mit der Mehrheit der gewichteten Stim-
men nach der in § 14 der Verbands-
satzung bestimmten Schlüsselzahl ge-
fasst.38

dahin stattgefundenen Zusammenkünf-
te der Teilnehmer. Aus den Konferenzen 
entwickelte sich der Verbandstag und 
aus der erstmals 1893 einberufenen 
Kommission wurde der Ständige Aus-
schuss, der sich schwerpunktmäßig mit 
der Aufstellung und Weiterentwicklung 
der land- und forstwirtschaftlichen Un-
fallverhütungsvorschriften befasste.

Die ungewisse politische Lage und die 
Veränderung in den Staatsämtern nach 
dem Ende des Ersten Weltkrieges führ-
ten am 14. Oktober 1919 in Goslar zur 
Bildung eines auf Satzung beruhen-
den „Ver bandes der Deutschen land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten“. Anlässlich des 75-jährigen Grün-
dungsjubiläums des Verbandes der 
Deutschen landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften wurde vom Bun-
desverband der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften (BLB) eine 
Festschrift herausgegeben, in der die 
Entwicklung und der Ausbau der Dach-
organisation der LBGen ausführlich dar-
gelegt sind. Die in diesem Abschnitt auf-
geführten Ausführungen sind insoweit 
eine Zusammenfas sung der wesentli-
chen Fakten.35

Organe des Verbandes waren der Stän-
dige Ausschuss und der Verbandstag, 
die wir heute als Vor stand und Mitglie-
derversammlung kennen. In der Folge-
zeit entwickelte sich der Verband weiter 
und seine Aufgaben nahmen zu. Es 
folgten Satzungsänderungen und Sat-
zungsneufassungen, einherge hend 
mit Namensänderungen des Verban-
des, die schließlich nach Wiedereinfüh-
rung der Selbstver waltung36 im BLB in 
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die neun Träger der LUV. Das Vermö-
gen sowie die Rechte und Pflichten des 
BLB gingen als Ganzes auf den LSV-
SpV über.39 

Die sich annähernd über neun Jahrzehn-
te erstreckenden erfolgreichen Tätigkei-
ten des BLB und dessen drei Rechtsvor-
gängern vom 14. Oktober 1919 endeten 
mit Ablauf des 31. Dezember 2008. Die 
beantragte Löschung im Vereinsregister 
des seit dem 18. Februar 1957 als ein-
getragenen Verein geführten BLB er-
folgte durch das Amtsgericht Kassel am 
22. April 2009 und wurde im Staatsan-
zeiger für das Land Hessen Nr. 20/09 
vom 11. Mai 2009 veröffentlicht. Die im 
Grundbuch von Kassel-Wahlershausen 
auf den Namen des BLB eingetragenen 
Immobilien – Weißensteinstraße 70-72, 
34131 Kassel – sind gemäß Grund-
buchauszug vom 18. Mai 2009 auf den 
LSV-SpV übertragen worden.40

Artikel 7 § 6 LSVMG als Übergangsre-
gelung bis zu den Sozialversicherungs-
wahlen im Jahr 2011 bestimmte die Mit-
glieder der Vertreterversammlungen 
des Bundesverbandes der landwirt-
schaftlichen Krankenklassen (BLK) und 
des Gesamtverbandes der landwirt-
schaftlichen Alterskassen (GLA) – somit 
die Vertreter aus der Gruppe der Arbeit-
geber und der Gruppe der Selbstständi-
gen ohne fremde Arbeits kräfte – zu den 
Mitgliedern der Vertreterversammlung 
des LSV-SpV. Diese Transformation 
war inso fern einfach, da in allen Ämtern 
der Vertreterversammlungen des GLA 
und BLK eine Personalunion bestan-
den hatte. Die Ergänzung der Vertre-
terversammlung um die neun Vertreter 

Neben der Mitgliederversammlung 
hat te der Verband als weiteres Organ 
nach dem Vereinsrecht sat zungsmäßig 
einen aus neun Personen bestehenden 
Vorstand, von denen je drei der Gruppe 
der versicherten Arbeitnehmer, der 
Gruppe der Arbeitgeber und der Gruppe 
der Selbständigen ohne fremde Arbeits-
kräfte angehörten. Die Mitglieder des 
Vorstandes wurden von der Mitglieder-
versammlung aus dem Kreise der Vor-
standsmitglieder der LBGen getrennt 
für jede Gruppe auf Vorschlag der an-
wesenden Gruppenvertreter der LBGen 
gewählt. Mitglieder des Verbandsvor-
standes konnten nach dem Vereinsrecht 
zugleich als Delegierte ihrer LBG in der 
Mitgliederversammlung des BLB mitwir-
ken. Dem Vorstand gehörte der Haupt-
geschäftsführer des BLB mit beratender 
Stimme an, der die laufenden Verwal-
tungsgeschäfte führte und insoweit den 
BLB gerichtlich oder außergerichtlich 
vertrat und die Stellung eines besonde-
ren Vertreters im Sinne des § 30 BGB 
hatte. Zur Erlangung der Rechtsfähig-
keit wurde der BLB am 18. Februar 1957 
in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Kassel eingetragen.

3.2 Gegenwärtiger Stand
Der BLB wurde nach Artikel 6 § 2 des 
Gesetzes zur Modernisierung des 
Rechts der landwirtschaftli chen Sozi-
alversicherung (LSVMG) vom 18.  De-
zember 2007 in den am 1. Januar 2009 
errichteten Spitzenverband der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung (LSV-
SpV) eingegliedert. Mitglieder des LSV-
SpV sind die LSV-Träger der neun Ver-
waltungsgemeinschaften – somit auch 
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SpV seit dem 1. Januar 2009 in gleicher 
Weise fort.

Bei der Bestimmung der Mitglieder der 
Vertreterversammlung des LSV-SpV ist 
der Gesetzgeber beim Vorstand in den 
Übergangsvorschriften des LSVMG ent-
sprechend vorgegangen. Jedoch wurde 
hier auf den Vorstand des BLB zurück-
gegriffen. Das bedeutet, dass die Mit-
glieder des Vorstandes des BLB seit 
der Errichtung des LSV-SpV dessen 
Vorstandsmitglieder nach Artikel 7 § 7 
Abs. 1 LSVMG bis zum Ablauf der 10. 
Wahlperiode der Selbstverwaltung sind. 
Nach gegenwärtigem Terminstand wird 
damit die Amtsdauer der Mitglieder und 
der Selbstverwaltungsorgane des LSV-
SpV am 2. De zember 2011 enden. Für 
die stellvertretenden Mitglieder gilt je-
weils Gleiches.

Zudem ist in Artikel 7 § 7 Abs. 2 be-
stimmt, dass jede Verwaltungsgemein-
schaft der LSV-Träger im Vorstand des 
LSV-SpV vertreten sein soll. In nähe-
rer Ausgestaltung ist hierzu in § 17a der 
Satzung des LSV-SpV geregelt, dass 
jede Verwaltungsgemeinschaft der LSV-
Träger im Vorstand des LSV-SpV vertre-
ten ist. Insoweit waren in der konstituie-
renden Sitzung der Vertreterversamm-
lung des LSV-SpV am 28. Januar 2009 
unter Berücksichtigung der Drittelparität 
drei weitere Mitglieder aus der Mitte der 
Vertreterversammlung im Rahmen einer 
Ergänzung zu wählen. Der somit aus 12 
Mitgliedern be stehende Vorstand ist, 
da die LSV-Träger einer Verwaltungs-
gemeinschaft in Angelegenheiten der 
Alterssicherung der Landwirte und der 
landwirtschaftlichen Krankenversiche-

aus der Gruppe der versicherten Arbeit-
nehmer erfolgte durch die bis Anfang 
Dezember 2008 durchgeführten Er-
gänzungswahlen je eines Mitglieds aus 
dem Kreis der Vorstandsmitglieder der 
neun LBGen. Für die stellvertretenden 
Mitglieder der Vertreterversammlung 
galt Gleiches. Die Vertreterversamm-
lung des LSV-SpV setzt sich somit aus 
je neun Vertretern der Gruppe der ver-
sicherten Arbeitnehmer, der Gruppe der 
Arbeitgeber und der Gruppe der Selbst-
ständigen ohne fremde Arbeitskräfte 
– somit aus 27 Mitgliedern – zusammen. 
Als Mitwirkungsvoraussetzung muss ein 
Mitglied der Vertreterversammlung des 
LSV-SpV zudem Mitglied eines Vorstan-
des der LSV-Träger und als Vertreter 
der Gruppe der versicherten Arbeitneh-
mer nach dem SGB VII bzw. als Vertre-
ter aus der Gruppe der Arbeitgeber und 
der Gruppe der Selbständigen ohne 
fremde Arbeitskräfte nach dem SGB 
VII, dem ALG und KVLG 1989 versichert 
sein oder zu den Beauftragten nach § 51 
Abs. 4 SGBIV gehören.

Ab Wirksamkeit des LSVOrgG gehör-
ten das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) den Selbstverwal-
tungsorganen des GLA und BLK und 
das Bundesmi nisterium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) den Selbstverwal-
tungsorganen des GLA mit beratender 
Stimme an; für das BMAS galt das nicht, 
soweit ausschließlich Fragen der land-
wirtschaftlichen Kran kenversicherung 
berührt wurden. Diese Mitwirkungsrech-
te des BMELV und BMAS gelten in den 
Selbstverwaltungsorganen des LSV-
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muss zudem durch ein Mitglied im Ver-
bandsvorstand vertreten sein. Da dann 
drei Verwaltungsgemeinschaften der 
LSV-Träger in Angelegenheiten der Al-
terssicherung der Landwirte und der 
landwirtschaftlichen Krankenversiche-
rung nicht durch einen Vertreter aus den 
beiden Unternehmergruppen vertreten 
sein werden, haben die Vorstände der 
betroffenen Verwaltungsgemeinschaf-
ten der LSV-Träger aus dem Kreis ihrer 
Mitglieder entweder je einen Vertreter 
aus der Gruppe der Arbeitgeber oder 
der Gruppe der Selbstständigen ohne 
fremde Arbeitskräfte im Wege einer Er-
gänzung in den Verbandsvorstand zu 
wählen; die Wahl je eines Stellvertreters 
ist für diese drei Mitglieder in der Sat-
zung nicht bestimmt.

rung nicht durch ein Mit glied im Vor-
stand des LSV-SpV vertreten sind, 
durch ein Mitglied aus der Gruppe der 
Arbeitgeber für diese Angelegenhei-
ten von den Vorständen der betroffenen 
Verwaltungsgemeinschaft der LSV-Trä-
ger ergänzt worden.

Der Vorstand des LSV-SpV wird sich 
künftig – also ab Beginn der 11. Wahlpe-
riode der Selbstverwal tung – aus je drei 
Vertretern der Gruppe der versicherten 
Arbeitnehmer, der Gruppe der Arbeitge-
ber und der Gruppe der Selbstständigen 
ohne fremde Arbeitskräfte zusammen-
setzen, die aus dem Kreis der Mitglieder 
der Vertreterversammlung zu wählen 
sind. Für jedes Mitglied ist in gleicher 
Weise ein persönlicher Stellvertreter zu 
wählen. Jede Verwaltungsgemeinschaft 

Mitglieder der Selbstverwaltung versammeln sich im Januar 2009 zum Fototermin.
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Wirkung zum 31. Dezem ber 1993 aufge-
hoben.

Mehrere einschneidende Änderun-
gen enthielt das Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Selbstverwal tungsrechts 
und zur Vereinfachung des Wahlver-
fahrens (Achtes Gesetz zur Änderung 
des Selbstver waltungsgesetzes) vom 7. 
August 1973.43 Danach wurde bei der 
Gartenbau-BG die Drittelparität (versi-
cherte Arbeitnehmer, Arbeitgeber und 
Selbstständige ohne fremde Arbeits-
kräfte) durch die paritätische Zusam-
mensetzung von Vertretern aus der 
Gruppe der versicherten Arbeitnehmer 
und der Gruppe der Arbeitgeber er-
setzt. Bei den übrigen LBGen ist seit-
dem bei der Wahl des Geschäftsführers 
und seines Stellvertreters und in ande-

4. Die Selbstverwaltung  
in der LUV

4.1 Die Wiedereinführung der  
Selbstverwaltung nach  
dem Zweiten Weltkrieg
Die seit Einführung der LUV bestehende 
ehrenamtliche Mitwirkung der land wirt-
schaftlichen Unter nehmer in den Orga-
nen der LBGen erfuhr durch das Selbst-
verwaltungsgesetz in der Fassung vom 
13. August 1952 mit der Einführung der 
Drittelparität in der LUV in Ausgestal-
tung der zusätzlichen Gruppe der ver-
sicherten Arbeitnehmer eine wesentli-
che Änderung, die sich bis zum heuti-
gen Tage bewährt hat. Für den Bereich 
der LUV waren zwei Änderungsgesetze 
zum Selbstverwaltungsgesetz von her-
ausragender Bedeutung. So wurden 
nach Artikel 3 § 1 des Siebenten Ge-
setzes zur Änderung des Selbstverwal-
tungsgesetzes vom 3. August 196741 die 
Wahlen zu den Vertreterversammlungen 
der LBGen so lange ohne Wahlhand-
lung durchgeführt, bis die Wahlberech-
tigten in ihrer Gruppenzugehö rigkeit hin-
reichend erfasst und mit Wahlauswei-
sen versehen werden können. Dieses 
sogenannte Be rufungsverfahren durch 
den Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten bei den bun-
desunmittelbaren LBGen und den Auf-
sichten der landesunmittelbaren LBGen 
wurde durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Einführung des passiven Wahlrechts für 
Ausländer bei den Sozialversicherungs-
wahlen und zur Änderung weiterer Vor-
schriften (Zweites Wahlrechtsverbesse-
rungsgesetz) vom 10. August 199242 mit 

Eine Besonderheit in der Selbstverwal-
tung der LUV: die Gruppe der Selbst-
ständigen ohne fremde Arbeitskräfte
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dem Ausscheiden aus der versicherten 
Tätigkeit ange hört haben. Zur Gruppe 
der Arbeitgeber gehören bei den Trä-
gern der Unfallversicherung auch die 
versicherten Selbständigen und ihre 
versicherten Ehegatten und die Renten-
bezieher, die der Gruppe der Arbeitge-
ber unmittelbar vor dem Ausscheiden 
aus der versicherten Tätigkeit angehört 
haben.

Eine Besonderheit bildet die in § 47 Abs. 
3 SGB IV bestimmte Gruppe der Selbst-
ständigen ohne fremde Arbeitskräfte, 
zu der mit Ausnahme der Gartenbau-
BG die versicherten Selbstständigen 
ohne fremde Arbeitskräfte und ihre ver-
sicherten Ehegatten gehören, soweit sie 
in den letzten zwölf Monaten nicht 26 
Wochen als Arbeitnehmer in der Land- 
und Forstwirtschaft unfallversichert 
waren, und des Weite ren die Rentenbe-
zieher, die der Gruppe der Selbstständi-
gen ohne fremde Arbeitskräfte unmittel-
bar vor dem Ausscheiden aus der ver-
sicherten Tätigkeit angehört haben. Als 
fremde Arbeitskräfte werden die versi-
cherungsrechtlich Beschäftigten einge-
stuft, die zu den Unternehmern nicht in 
einem Angehörig keitsverhältnis stehen. 
Die bei einem landwirtschaftlichen Un-
ternehmer beschäftigten eigenen Ange-
hörigen, die bei derselben LBG ver-
sicherungspflichtig sind, schließt die 
Zurechnung zur Gruppe der Selbststän-
digen ohne fremde Arbeitskräfte damit 
nicht aus.47 § 2 Abs. 4 SGB VII be-
stimmt diesen Kreis der Familienange-
hörigen. Obwohl eine Unterscheidung 
der beschäftigten Arbeitskräfte für die 
Grup penzuordnung der Selbständigen 
ohne fremde Arbeitskräfte und der Ar-

ren wichtigen Fragen eine getrennte Ab-
stimmung und Mehrheit in jeder der drei 
Gruppen erforderlich. Außerdem hat bei 
den LBGen der Vorsitz in den Selbst-
verwaltungsorganen zwischen den ein-
zelnen Gruppen regelmäßig zu wech-
seln.44

Das Selbstverwaltungsgesetz mit sei-
nen zahlreichen Änderungen in der Zeit 
von 1951 bis 1974 wurde ohne wesent-
liche materielle Änderungen durch das 
seit dem 1. Juli 1977 wirksame Vierte 
Buch des Sozialgesetzbuches – Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozial-
versicherung (SGB IV) vom 23. Dezem-
ber 197645 ersetzt.

4.2 Organe der Träger der LUV
Nach § 29 Abs. 2 SGB IV wird die Selbst-
verwaltung durch die Versicherten und 
die Arbeitgeber aus geübt, soweit § 44 
SGB IV nichts Abweichendes bestimmt. 
Bei den Trägern der LUV, mit Ausnahme 
der Gartenbau-BG, setzen sich nach 
§ 44  Abs. 1 Nr. 2 SGB IV die Selbstver-
waltungsorgane zu je einem Drittel aus 
Vertretern der versicherten Arbeitneh-
mer46, der Arbeitgeber und der Selbst-
ständigen ohne fremde Arbeitskräfte 
zusammen. Die Gruppenzugehörigkeit 
dieser Drittelparität wird in § 47 Abs. 1 
Nr. 2 SGB IV konkretisiert, wonach zur 
Gruppe der versicherten Arbeitnehmer 
bei den Trägern der Unfallversicherung 
die versicherten Personen gehören, die 
regelmäßig mindestens 20 Stunden im 
Monat eine die Versicherung begrün-
dende Tätigkeit ausüben und die Ren-
tenbezieher, die der Gruppe der versi-
cherten Arbeitnehmer unmittelbar vor 
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über der Gruppe der Selbstständigen 
ohne fremde Arbeitskräfte.

Die Grundnorm der inneren Organisati-
onsstruktur der Sozialversicherungsträ-
ger regelt § 31 Abs. 1 SGB IV. In Fort-
geltung der dualistischen Organisation 
der Selbstverwaltung sind danach die 
Vertreterversammlung und der Vorstand 
Organe der Selbstverwaltung. Ne ben 
diesen beiden Organen der ehren amt-
lichen Selbstverwaltung gibt es als wei-
teres Organ den Geschäftsführer, der, 
obwohl er dem Vorstand nach § 31 
Abs. 1 Satz 2 SGB IV mit beratender 
Stimme angehört, damit aber nicht zum 
zur Selbstverwaltung zählendem Organ 
wird.49 Die kraft Gesetzes bestimm-
ten Organe der Sozialversicherungsträ-
ger werden durch § 32 SGB IV transfor-
miert, wonach die Organe der LAKen 
und LKKen die Organe der LBGen sind, 
bei denen sie errichtet sind. Die somit bei 
den LBGen gebildeten Organe werden 
kraft Gesetzes im Wege der Organleihe 
zu Organen der LAKen und LKKen. § 46 
Abs. 2 Satz 2 SGB XI bestimmt wieder-
um die Organe der LKKen zu Organen 
der LPKen, wodurch als weiterer Son-
derfall eine Organleihe von Organleihe 
vorliegt. Auf weitere Ausführungen zur 
Organisationsstruktur der Selbstverwal-
tung durch die vorgenannte Konstruktion 
und der damit verbundenen Besonder-
heiten in der LSV wird hier auf die aus-
führlichen Darlegungen in dem Beitrag in 
der Ausgabe 3/2007 dieser Fachschrift 
verwiesen.

Neben den kraft Gesetzes zwingend 
bestehenden Organen sowie den Er-

beitgeber vorgenommen wird, zählen 
sowohl die im Unternehmen beschäf-
tigten familienangehörigen Arbeitskräfte 
als auch die fremden Arbeitskräfte nach 
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV zur Gruppe 
der versicherten Arbeitnehmer, wenn 
sie regelmäßig mindestens 20 Stunden 
im Monat eine die Versicherung begrün-
dende Tätigkeit ausüben. Diese Zuord-
nung ist wiederum wesentliches Kriteri-
um für das Unterschriften-Quorum bei 
den Vorschlagslisten aller drei Gruppen 
in der LUV nach § 48 Abs. 2 SGB IV. 
Ebenso ordneten der Bundeswahlaus-
schuss und die Landeswahlausschüs-
se Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen bei der Bestimmung des Unter-
schriften-Quorums die mitarbeitenden 
Familienangehörigen der Gruppe der 
versicherten Arbeitnehmer im Sinne des 
§ 48 Abs. 2 SGB IV zu.48

Eine weitere Besonderheit der Zuord-
nung der Gruppenzugehörigkeit be-
stimmt § 47 Abs. 4 SGB IV. Erfüllen Per-
sonen gleichzeitig die Voraussetzungen 
der Zugehörigkeit zu den Gruppen der 
versicher ten Arbeitnehmer und der Ar-
beitgeber oder der Selbständigen ohne 
fremde Arbeitskräfte bei einem Träger 
der LUV, so werden sie nach der Ge-
samtsystematik des § 47 SGB IV zu-
nächst der Gruppe der Selbstständigen 
ohne fremde Arbeitskräfte und nach-
rangig der Gruppe der Arbeitgeber und 
letztrangig der Gruppe der versicherten 
Arbeitnehmer zugeordnet. Nur der in 
§ 47 Abs. 3 Nr. 1 SGB IV geregelte und 
bereits genannte Sonderfall durchbricht 
diese Rangfolge zugunsten der Gruppe 
der versicherten Arbeitnehmer gegen-
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ledigungsausschüssen nach § 66 
SGB IV können die LSV-Träger nach 
§ 36a SGB IV für die Wahrnehmung 
be stim mter Aufgaben besondere Aus-
schüsse einrichten. Nach der Satzung 
kann diesen besonderen Ausschüssen 
der Er lass von Widerspruchsbeschei-
den und die Feststellung von UV-Ren-
ten nach § 36a Abs. 1 SGB IV übertra-
gen werden. Die Satzung hat hierzu das 
Nähere zu bestimmen. Die besonde-
ren Ausschüsse handeln aufgrund von 
Rechtsvorschriften in eigener Verant-
wortung und haben rechtlich ebenfalls 
Organeigenschaft. Bei ihnen handelt 
es sich allerdings um Organe minderen 
Rechts, da sie nicht wesentlicher Be-
standteil des Versicherungsträger sind, 
sondern nur kraft fakultativen autono-
men Rechts für den Versicherungsträ-
ger handeln.50

4.3 Minoritätenschutz und  
Vorsitzwechsel bei den  
Trägern der LUV
Die Einführung der Drittelparität in der 
LUV bewirkte ein Kräfteverhältnis in den 
Selbstverwaltungsor ganen der LBGen 
mit Ausnahme der Gartenbau-BG zu-
gunsten der landwirtschaftlichen Un-
ternehmer gegenüber den versicher-
ten Arbeitnehmern. Die zahlenmäßige 
Überlegenheit der landwirtschaftlichen 
Unternehmer in den Selbstverwaltungs-
organen der LBGen verlangte nach 
einer stärkeren Beteiligung der Vertre-
ter aus der Gruppe der versicherten Ar-
beitnehmer in den Selbstverwaltungsor-
ganen. Diese Bestrebungen führten zu 
der „Wilhelmstaler Erklärung“ vom 21. 
Juli 1971.51 Diese Erklärung zielte auf 

Den Wechsel im Vorsitz gibt es seit 1971.

Arnd Spahn, Gruppe Versicherte Arbeit-
nehmer, Vorsitzender des Vorstandes   
vom 2. Dezember 2010 bis Ende der  
Amtsperiode in 2011

Leo Blum, Gruppe Arbeitgeber, 1. stv. 
Vorsitzender des Vorstandes vom 2. De-
zember 2010 bis Ende der Amtsperiode 
in 2011 sowie Vorsitzender des Vorstan-
des in Angelegenheiten der AdL und LKV
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einen in den Satzungen der LBGen ge-
regelten Wechsel im Vorsitz der Selbst-
verwaltungsorgane ab. Da diese Erklä-
rung nicht von allen LBGen in das au-
tonome Recht übernommen wurde, ist 
mit dem Achten Gesetz zur Änderung 
des Selbstverwaltungsgesetzes der 
Vorsitzwechsel der Vertreter der ein-
zelnen Gruppen während der Amtszeit 
zwingend vorgeschrieben. § 62 Abs. 3 
Satz 2 SGB IV be stimmt in Fortschrei-
bung dieser Ausnahmeregelung, dass 
bei den Trägern der LUV mit Ausnah-
me der Gartenbau-BG die Vertreter der 
einzelnen Gruppen während ihrer Amts-
dauer abwechselnd je für min destens 
ein Jahr den Vorsitz zu führen haben; 
Entsprechendes gilt für die Stellver-
tretung. Die Vertre ter von zwei Grup-
pen können vereinbaren, dass für die 
Dauer der auf ihre Vertreter entfallen-
den Vor sitzendentätigkeit einer der Ver-
treter den Vorsitz führt. Die Satzung hat 
das Nähere nach § 62 Abs. 3 Satz 4 
SGB IV zu bestimmen. Durch den ge-
setzlich verordneten Vorsitzwechsel soll 
bei den drittelpa ritätisch zusammenge-
setzten Selbstverwaltungsorganen der 
LBGen die Majorisierung einer Gruppe 
durch zwei andere verhindert werden, 
so dass schließlich keine Gruppe gegen 
ihren Willen vom Vor sitz ausgeschlos-
sen werden kann.52 In dem Muster einer 
Satzung für die LBGen sind in § 7 die 
Varian ten des Vorsitzwechsels alterna-
tiv vorgegeben. Danach ist die Amts-
dauer der einzelnen Vorsitzenden in der 
konstituierenden Sitzung der Vertreter-
versammlung zu Beginn einer Wahlpe-
riode der Selbst verwaltung festzulegen.

Detlev Schewe, Gruppe Versicherte Ar-
beitnehmer, 1. stv. Vorsitzender der Ver-
treterversammlung  vom 28. Januar 
2011 bis Ende der Amtsperiode in 2011

Wolfgang Vogel, Gruppe Arbeitgeber, 
Vorsitzender der Vertreterversamm-
lung vom 28. Januar 2011 bis Ende der 
Amtsperiode in 2011 
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Ein Antrag ist somit abgelehnt, wenn in 
einer der Gruppen nicht die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erzielt wird. 
Über einen abgelehnten Antrag wegen 
fehlender Mehrheit in einer Gruppe ist 
auf Verlangen der Antragsteller die ge-
trennte Abstimmung kurzfristig, inner-
halb von drei Wochen, nach § 65 Abs. 2 
SGB IV zu wiederholen. Die erneute Ab-
stimmung hat in allen drei Gruppen zu 
erfolgen, d. h. auch in den Gruppen, in 
denen dem Antrag bereits bei der ersten 
Abstimmung mehrheitlich zugestimmt 
worden ist.

5. Zusammenfassung  
und Ausblick

Die Träger der LUV, der LSV-SpV und 
seine drei Rechtsvorgänger können auf 
bewegte Zeiten seit der Einführung der 
LUV im Jahr 1886 zurückblicken. Mar-
kante Phasen dieses Weges sind:

 das Deutsche Kaiserreich und der 
Erste Weltkrieg,

 die Zeit der Weimarer Republik mit 
der Hyperinflation in 1923 und die 
Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts,

 die Zeit des Nationalsozialismus mit 
dem Zweiten Weltkrieg,

 die schweren Jahre der Nachkriegs-
zeit und die Währungsreform in 1948,

 die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland in 1949 mit Einführung 
der sozialen Marktwirt schaft,

Die gesetzliche Vorgabe, dass die Ver-
treter von zwei Gruppen Vereinbarun-
gen über die Vorsitzen dentätigkeit tref-
fen können, bedeutet nicht, dass nicht 
auch alle drei Gruppen eine solche 
Vereinba rung eingehen können, nach 
der der Vorsitzwechsel für eine Wahl-
periode der Selbstverwaltungsor gane 
ganz unterbleibt.53 Entsprechende Re-
gelungen und Vereinbarungen des Vor-
sitzes eines Selbst verwaltungsorgans 
erstrecken sich auch auf den ersten 
und zweiten stellvertretenden Vorsitzen-
den eines Selbstverwaltungsorgans der 
LBGen, wobei die Stellvertreter einer je-
weils anderen Gruppe als der Vorsitzen-
de angehören müssen.

Der gesetzlich geregelte Minoritäten-
schutz bei den LBGen für die Wahrneh-
mung der Vorsitzämter der Selbstver-
waltungsorgane erstreckt sich auch auf 
bestimmte Beschlussfassungen – hier 
ist wiederum die Gartenbau-BG ausge-
nommen – nach § 65 SGB IV. Danach 
ist zur Beschlussfassung in den Selbst-
verwaltungsorganen der Träger der LUV 
eine Mehrheit in der Gruppe der ver-
sicherten Arbeit nehmer, der Gruppe 
der Arbeitgeber und der Gruppe der 
Selbstst ändigen ohne fremde Arbeits-
kräfte für die dort abschließend auf-
geführten Angelegenheiten erforder-
lich.54 Für die Beschlussfähigkeit in An-
gelegenheiten des § 65 Abs. 1 SGB IV 
kommt es nach § 64 Abs. 1 SGB IV ge-
nauso wie auch bei anderen Beschlüs-
sen allein darauf an, ob das Selbstver-
waltungsorgan als Ganzes beschlussfä-
hig ist. Für die getrennte Abstimmung in 
den gleich großen Gruppen findet dann 
§ 64 Abs. 2 und 3 SGB IV Anwendung.55 
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fallversicherungs-Neuregelungsgesetz 
vom 30. April 1963, die Überführung 
der Vorschriften des Dritten Buches der 
RVO in das SGB VII zum 1. Januar 1997 
und das Unfallversicherungsmoderni-
sierungsgesetz vom 30. Oktober 2008 
sowie viele weitere Artikelgesetze, wie 
u. a. das LSVOrgG und das LSVMG.

Das gegliederte und gleichwohl „unter 
einem Dach“ vereinte System der LSV 
hat sich in den zurück liegenden Jahr-
zehnten bewährt und bei besonde-
ren Herausforderungen, wie z. B. der 
Wiedervereini gung Deutschlands, in 
hervorragender Weise seine Aufgaben 
erfüllt. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
die Organisation und das Agrarsozial-
recht nicht weiterzuentwickeln wären. 
Die seit Jahrzehnten fort schreitenden 
strukturellen Änderungen der deutschen 
Landwirtschaft haben ihre Auswirkun-
gen auch in der Zahl der Versicherten 
und der veränderten Zusammensetzung 
der einzelnen Solidargemein schaften 
der LSV. Diesen Änderungen sind das 
Agrarsozialrecht in seiner Weiterent-
wicklung und die Verwaltungsstrukturen 
in paralleler Ausrichtung stets gefolgt.

Das Präsidium des Deutschen Bauern-
verbandes hat in Erfurt im Oktober 2010 
einen Beschluss mit der Zielsetzung 
„Errichtung eines bundesweiten LSV-
Trägers und Einführung eines bundes-
weit ein heitlichen Beitragsmaßstabes 
in der LUV auf der Grundlage eines zu 
erstellenden Gutachtens“ ge fasst. Auch 
von der Politik und der Selbstverwal-
tung wird die Notwendigkeit der Wei-
terentwicklung des Agrarsozialrechts 
durch eine abermalige Neuausrichtung 

 die Wiedereinführung der Selbstver-
waltung in der Sozialversicherung in 
1953,

 der Beitritt der Bundesrepublik 
Deutsch land in die Europäische 
Wirtschafts gemeinschaft in 1957,

 der Bau der Berliner Mauer in 1961 
und deren Fall in 1989,

 die Wirtschafts- und Währungs-
union sowie die Wiedervereinigung 
Deutschlands in 1990,

 die Erstreckung des deutschen Sozi-
alrechts auf die neuen Bundesländer 
in 1991 nach dem Eini gungsvertrag 
vom 23.09.1990,

 die Schaffung des Europäischen 
Binnen markts mit der Gründung der 
Europäischen Union in 1993 und 
schließlich

 die Währungsunion in 1999 mit der 
Einführung des Euro in zwölf Staaten 
der Europäischen Union sowie die 
Ablösung der DM durch den Euro als 
Barzahlungsmittel in 2002.

Auch wenn der BLB in der Rechtsform 
als eingetragener Verein keiner Aufsicht 
unterstand, hatte er dennoch seine Auf-
gabenerfüllung in der Unterstützung 
seiner Mitglieder, den LBGen, und damit 
zum Wohle der Versicherten in der 
Land- und Forstwirtschaft und im Gar-
tenbau stets als vorrangiges Ziel gese-
hen. Der BLB war zugleich mit Wegbe-
reiter der Weiterentwicklung des Rechts 
der LUV. Zu benennen sind hier das Un-
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der Organisationsstruktur der LSV mit 
der Zielsetzung des Erhalts der Eigen-
ständigkeit des berufsständischen Si-
cherungssystems gesehen.

Die organisatorische Neuausrich-
tung der Selbstverwaltung eines LSV-
Bundes trägers könnte im Rah men einer 
Übergangsregelung darin münden, dass 
die am 2. Dezember 2011 gewählten 
Selbstver waltungsorgane des LSV-SpV 
kraft Gesetzes die Selbstverwaltungs-
organe des neuen LSV-Bundes trägers 
würden, zumal dann jede Verwaltungs-
gemeinschaft der derzeit bestehenden 
LSV-Träger in der Vertreterversammlung 
des neuen LSV-Bundesträgers durch je 
drei Vertreter und im Vorstand durch je 
einen Vertreter aus dem Kreis ihrer Vor-
standsmitglieder vertreten wäre. Alter-
nativ könnte die Vertreterversammlung 
des neuen LSV-Bundesträgers um die 
drei alternierenden Vorsitzenden der 
Vertreterversammlung des Trägers der 
LUV einer jeden Verwaltungsgemein-
schaft ergänzt werden. Die Vertreter-
versammlung des LSV-Bundes trägers 
würde sich in dieser Ausgestaltung 
dann aus Mitgliedern der beiden Selbst-
verwaltungsorgane der bestehenden 
LSV-Träger und damit aus 54 Mitglie-
dern zusammensetzen.

Leitgedanke und Zielsetzung aller Ver-
antwortlichen in der Politik, im Berufs-
stand und in der Selbst verwaltung sollte 
daher die Arbeit an der Nachhaltig-
keit und das Bewusstsein um die Vor-
züge des eigenständigen agrarsozi-
alen Sicherungssystems und der damit 
einhergehenden Akzeptanz bei den 
Versicherten sein. Zugleich bleibt die 

Einstandspflicht des Bundes für die 
Solidargemeinschaft der Versicherten 
in der LSV aufgrund der strukturpoli-
tischen Änderungen in der Landwirt-
schaft weiterhin bestehen.

Anhang

Nach Wirksamkeit des LSVOrgG zum 
1. August 2001 kam es am 1. Januar 
2002 zur Vereinigung der Hannover-
schen LBG, der Braunschweigischen 
LBG und der LBG Oldenburg-Bremen 
mit Errichtung der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft Niedersachsen-
Bremen mit Sitz in Hannover.

Ebenfalls am 1. Januar 2002 vereinig-
ten sich auf Landesebene die Lippische 
LBG, die Rheinische LBG und die West-
fälische LBG zur Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft Nordrhein-West-
falen mit Sitz in Münster.

Zum 1. Juli 2002 errichteten über Lan-
desgrenzen hinweg die LBG Hessen, 
die LBG Rheinland-Pfalz und die LBG 
für das Saarland durch Zusammen-
schluss die Land- und forstwirtschaft-
liche Berufsge nossenschaft Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland mit Sitz in 
Darmstadt.

Durch das vom Hessischen Landtag 
beschlossene Gesetz zu dem Staats-
vertrag über die Bestim mung auf-
sichtsführender Länder nach Artikel 87 
Abs. 2 Satz 2 GG vom 30. April 1997 
ist nach Artikel 1 Abs. 1 des Staatsver-
trages als aufsichtsführendes Land das 
Land bestimmt, in dem der Sozialversi-



131Organisation und Selbstverwaltung

Die LBG Schleswig-Holstein und Ham-
burg mit Sitz in Kiel und die Garten-
bau-BG mit Sitz in Kassel fusionier-
ten nicht. Die Änderung des vorherigen 
Namens der LBG Schleswig-Holstein 
in Landwirt schaftliche Berufsgenossen-
schaft Schleswig-Holstein und Hamburg 
mit Wirkung vom 1. Januar 2002 ver-
deutlicht die bereits am 1. Januar 1937 
durchgeführte Vereinigung und den ört-
lichen Zuständig keitsbereich.

cherungsträger seinen Sitz hat.56 
Danach führt das Hessische Sozialmi-
nisterium die Aufsicht über die sich auf 
drei Bundesländer erstreckende LBG.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 gingen 
die LBG Niederbayern-Oberpfalz und 
die LBG Schwaben zusammen in die 
Land- und forstwirtschaftliche Berufsge-
nossenschaft Niederbayern/Ober pfalz 
und Schwaben mit Sitz in Landshut.

Schließlich kam es am 1. April 2004 
wieder zur Zusammenführung der Säch-
sischen LBG und der LBG Berlin mit 
der Errichtung der Landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft Mittel- und Ost-
deutschland mit Sitz in Hoppegarten.

Verfasser:

Roland Gelbke 

Spitzenverband der landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung

Weißensteinstraße 70 - 72

34131 Kassel
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Entgeltgruppe 12 oder einer höheren Ent-
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– der Beschluss über den Haushalt,

– die personelle Besetzung von Ausschüs-
sen,

– der Beschluss über die Unfall ver hü tungs-
vorschriften.
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die einem Amt der Besol dungs gruppe A 
12 der Bundes be sol dungsordnung oder 
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– die Einstellung, die Höher grup pierung 
und die Kündigung von Beschäftigten der 
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Entwicklung der   
nationalen und 
 europäischen  
Rahmenbedingungen  
der Prävention in  
der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung

Jens Kramer

1. Einleitung

125 Jahre Geschichte der LUV sind auch 
eine sehr bewegte Geschichte der Prä-
ventionsarbeit in Land- und Forstwirt-
schaft sowie im Gartenbau.

Der Beitrag soll Einblicke in Historie, Be-
weggründe sowie nationale und europä-
ische Rahmenbedingungen der Präven-
tion geben. 

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit des 
Umbruchs und einschneidender histo-
rischer Entwicklungen, die sich spe-
ziell auf die Landbevölkerung ausge-
wirkt haben und auch von ihr mit in Be-
wegung gesetzt wurden. Die durch die 
„Bauernbefreiung“ im 18. und 19. Jahr-
hundert eingeleiteten Agrarreformen 
führ ten zur Beseitigung der Erb unter-
tänig keits verhältnisse. Sie zogen sich in 
ihrer Umsetzung bis in die Mitte des 19. 
Jahr hunderts hinein. Durch die Aufhe-
bung der Leibeigenschaft gewannen die 
Bauern zwar ihre persönliche Freiheit. 
Zugleich verloren sie aber auch – durch 
die Zerstörung der patriarchalischen 

Strukturen ihre zumindest in Grundzü-
gen bestehende soziale Absicherung 
durch den Grund- oder Landesherren in 
Form einer beschränkten Vorsorge bei 
Not, Krankheit und Tod eines Angehö-
rigen. Der Lebensstand ard der Bauern 
und der Landbevölkerung im Allgemei-
nen war vor allem durch Armut und exi-
stenziellen Überlebenskampf gekenn-
zeichnet. Die Land- und Lohnarbeiter 
waren auf ihre Arbeitskraft angewiesen. 
Bei Betriebsunfällen blieben sie mehr 
oder weniger sich selbst überlassen. 
Schadenersatz konnten sie vom Unter-
nehmer nur dann fordern, wenn dieser 
den Unfall persönlich verursacht hatte. 

Schon seit dem Jahr 1900 beraten Tech-
nische Aufsichtsbeamte die landwirt-
schaftlichen Unternehmen.
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12. Historische Einordnung

Um 1800 arbeiteten 75 Prozent der deut-
schen Bevölkerung auf dem Lande und 
in der Landwirtschaft, 1883 42 Prozent, 
1913 25,8 Prozent, 1950 13,5 Prozent.1 
Infolge dieser Entwicklung der Beschäf-
tigtenstruktur stiegen die Anforderungen 
an die Produktivität der Landwirtschaft. 
Immer weniger in der Landwirtschaft 
tätige Personen mussten immer mehr 
Menschen in der Industrie und im Gewer-
be ernähren. Mit technischem Fortschritt 
und dem Einsatz von Maschinen in der 
Landwirtschaft konnte die Produk tivität 
erhöht und dadurch der Lebensstan-

Der Verletzte musste zudem den Beweis 
für dieses Verschulden erbringen. 

Vor diesem Hintergrund ist das im Jahr 
1886 in Kraft getretene Gesetz „betref-
fend die Unfall- und Krankenversiche-
rung der in land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben beschäftigten Personen 
(LUVG)“ als großer sozialer Fortschritt 
zu werten. In dessen Folge entstanden 
48 landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaften. Eine Verpflichtung der Unfall-
versicherungsträger zur Überwachung 
der Unternehmen durch Technische 
Aufsichtsbeamte erfolgte schon im Jahr 
1900. 

Die Hälfte der Bevölkerung lebte und arbeitete Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem 
Land.
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dard für viele verbessert werden. Zog 
die Technisierung als positiven Aspekt 
eine Steigerung der Produktivität nach 
sich, erhöhte sich in gleichem Maße die 
Häufigkeit schwerer Unfälle mit Landma-
schinen und -geräten. Der damalige Si-
cherheitsstandard von Maschinen be-
dingte eine er hebliche Unfallgefährdung. 
Mit dem Erlass von Unfallverhütungsvor-
schriften und deren Kontrollen durch die 
Technischen Aufsichtsdienste der LUV 
sollten diese Gefahren schon im Vorfeld 
abgewendet werden.

3. Einfluss europäischer  
Rahmenbedingungen auf die  
Entwicklung der Präven tion

Bereits zu Beginn der 1950er Jahre 
gründeten sich die ersten europäischen 
Gemeinschaften. Die Europäische Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), 
oft auch Montanunion genannt, ge-
gründet in 1952, war ein europäischer 
Wirtschafts verband und ein Baustein 
auf dem Weg zur Europäischen Union, 
die heute die Rahmenbedingungen der 
Prävention vorgibt.

Mit dem Inkrafttreten der Römischen 
Verträge in 1958 wurden die Europä-
ische Wirt schaftsgemeinschaft (EWG) 
und die Europäische Atomgemeinschaft 
(EURATOM) gegründet. Sie bildeten zu-
sammen in der EGKS die europäischen 
Gemein schaften.

Der Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
sah die schrittweise Verwirklichung 
eines Gemeinsamen Marktes auf der 

Erste Unfallverhütungs-
vorschriften

Eine im Jahr 1893 aus dem Kreis der 
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
sen schaften gebildete Kommission 
hatte den Auftrag, Unfallverhütungs-
vorschriften zu entwickeln. Dass es 
auf diesen Veranstaltungen durch-
aus nicht immer nur ernst zuging, 
veranschaulicht folgende Geschich-
te, die von einem der Konferenzteil-
nehmer überliefert wurde:

Eine der vorgeschlagenen Unfallver-
hütungsvorschrif ten lautete: „Es 
ist verboten, mit einem betrunke-
nen Kutscher zu fahren.“ Daraufhin 
habe einer der Konferenzteilnehmer 
„an die Herren im Osten“ die Frage 
gerichtet, „ob sich einer erinnern 
könne, jemals mit einem nüchter-
nen Kutscher gefahren zu sein, was 
allseitig unter großer Heiterkeit ver-
neint wurde.“2 

Grundlage einer Zollunion vor. Der so 
geschaffene Markt umfasste auch die 
Landwirtschaft.

Der gemeinsame europäische Ansatz 
war nicht nur von ökonomischen Er-
wägungen motiviert. Die wirtschaftli-
che Vernetzung einzelner europäischer 
Staaten diente nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges einem friedlichen Mitein-
ander in Europa. Diese Rahmenbedin-
gungen ermöglichten Wohlstand und 
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Die europäischen Regelungen bewirk-
ten eine Verschiebung der nationa-
len Kompetenzen hin zu europäischen. 
Hierdurch ergab sich für die Prävention 
ein neues Aufgabenfeld außerhalb des 
bis dahin rein nationalen Wirkungskrei-
ses in Form der Mitarbeit in entspre-
chenden europäischen Gremien. 

Mit der Einheitlichen Europäischen 
Akte (EEA) wurde dem europäischen 
Einigungs prozess und damit auch den 
heutigen Rechtsgrundlagen der Präven-
tion eine neue Dynamik gegeben. Die 
Akte änderte die Funktionsweise der 
europäischen Institu tionen und erwei-
terte die Zuständigkeiten der Gemein-
schaft, insbesondere in den Bereichen 
Forschung und Entwicklung, Umwelt 
und gemeinsame Außenpolitik. Die Akte 
ist am 1. Juli 1987 in Kraft getreten.

Die Sozialpolitik war bereits im EWG-
Vertrag geregelt, die Akte führte jedoch 
in die sem Bereich zwei neue Artikel ein 
und überführte den EWG-Vertrag in 
den „Vertrag zur Grün dung der Europä-
ischen Gemeinschaften“ (EG-Vertrag –
mittlerweile in „Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union“ [AEUV] 
umbenannt).

Mit Artikel 100a EG-Vertrag wurden in 
verbind lichen Binnenmarktrichtlinien nun 
grund legende Sicherheitsanforderun-
gen festgelegt (Artikel 114 AEUV).

In der Folge wurden für unterschiedliche 
Produkte wie Maschinen oder Persön-
liche Schutzausrüstung (PSA) Richtlini-
en erlassen, die die einzelnen Mitglieds-
staaten in nationales Recht umzusetzen 

damit auch die Grundlage modernen 
Arbeitsschutzes, welcher sich nur unter 
einem Mindestmaß an Wohlstand eta-
blieren ließ. 

Wesentliche Sicherheitsanforderungen 
an Produkte wurden mit den auf den 
römi schen Verträgen fußenden Richtli-
nien detailliert festgelegt.

Im Wirkungsbereich der LUV soll hier 
die Richtlinie 74/150/EWG, „Richtlinie 
des Rates vom 4. März 1974 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Betriebser-
laubnis für land- oder forstwirtschaft-
liche Zugmaschinen auf Rädern“ er-
wähnt werden, in deren Folge zu land- 
und forstwirtschaftlichen Zugma schinen 
allein 30 Einzelrichtlinien erarbeitet wur-
den. Die Interessenvertretung der land-
wirtschaftlichen Solidar gemeinschaft, 
ins be sondere über Beratung der ein-
zelstaatlichen Vertretung der Bundes-
republik Deutschland, prägte in dieser 
Zeit die Aufgaben des Bundesverban-
des der landwirtschaftlichen Berufge-
nossenschaften (BLB) im Bereich Prä-
vention.

Bereits vor Inkrafttreten der vorgenann-
ten europäischen Verträge und der kon-
kreten Richtlinien war die Regelung von 
Sicherheitsanforderungen an die Land-
technik eine zentrale Auf gabe der Prä-
vention in der LUV, die entsprechen-
de Unfallverhütungsvorschriften erließ 
und gegenüber Herstellern und dem 
versicher ten Unternehmen kommuni-
zierte und kontrollierte. 
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1968 wurde ein nachhaltiger Wandel in 
der Aufgabenwahrnehmung der Präven-
tion einge leitet. Die Prävention stellte 
sich zunehmend Aufgaben, die nicht ex-
plizit im auto nomen Satzungsrecht gere-
gelt waren. So wurde im Jahr 1969 eine 
Prüfstelle für Unfallverhütung beim da-
maligen BLB eingerichtet, die aufgrund 
des GtA die Interessen der Solidarge-
meinschaft gegenüber Landmaschinen-
herstellern vertrat und Baumusterprü-
fungen von Landtechnik durchführte. 
Diese Baumusterprüfungen wurden al-
lerdings noch zum Großteil auf den ma-
teriellen An forderungen der UVVen und 
dem nachgelagerten Regelwerk wie 
den Grundsätzen für die Prüfung der Ar-

hatten. Detaillierte Anfor derungen galt 
es fortan in europäischen Normungs-
projekten zu beschreiben.

Mit diesen Regelungen wurde auch 
die CE-Kennzeichnung als Handels-
zeichen/Reisepass der zu handelnden 
Produkte für den EU-Markt eingeführt.

Der Artikel 118a EG-Vertrag (Artikel 153 
AEUV) ermächtigte den Rat, im Rahmen 
des Verfahrens der Zusammenarbeit mit 
qualifizierter Mehrheit Mindestvorschrif-
ten zu erlassen, um „die Verbesserung 
(…) der Arbeitsumwelt zu fördern“ und 
„die Sicherheit und Gesundheit der Ar-
beitnehmer zu schützen“.

Aufgrund dieses Artikels wurde die „EG-
Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz“ mit 
verschie denen Einzelrichtlinien zu un-
terschiedlichen Belangen des betrieb-
lichen Arbeits schutzes wie Baustellen 
und Arbeitsstätten erlassen, die eben-
falls national umgesetzt werden mus-
sten. 

Mit dem Vertrag von Maastricht grün-
deten die EG-Mitgliedstaaten 1992 die 
Europä ische Union, die nun auch Zu-
ständigkeiten in nichtwirtschaftlichen 
Politikbereichen besitzt. 

4. Nationale Umsetzung  
europäischer Vorgaben und  
Entwicklung der Prävention im 
Bereich der Produktsicherheit

Mit Inkrafttreten des Gesetzes über 
technische Arbeitsmittel (GtA) im Jahr 

1969 – Gründung der Prüfstelle : Sie ga-
rantiert bis zum heutigen Tage die Si-
cherheit von Landmaschinen.
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Eine Erfolgsgeschichte – die Einführung des Umsturzbügels
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Entwicklung der Ackerschlepperumsturzunfälle - 

Tote

Die Entwicklung des Unfall ge-
schehens und Er fah  rungen der 
Schlepperumsturzversuche ver an  -
las sen die landwirtschaftlichen Be -
rufs  ge  nos sen     schaften, die ein schlä-
gi gen Un  fall ver hütungs vor schrif ten 
1968 zu ändern. Da  nach müs sen alle 
ab dem 1. Januar 1970 neu in den 
Verkehr kommenden Acker schlepper 
mit Um sturz  schutz  vor richtungen aus-
gestattet sein. Für die Alt schlep per 
gilt eine Nachrüstfrist bis zum 1. Ja-
nuar 1977.

Die Hauptstelle leistet zusammen mit 
den landwirtschaftlichen Berufs ge-
nos sen schaf ten durch zahlreiche Ak-
tionen wichtige Aufklärungsarbeit.

Das Thema wird den Versicherten 
nicht nur in den Lehrschauen für Un-
fall verhütung bei DLG-Aus stellungen 
näher gebracht. Außerdem werden 
Infor ma tionskampagnen in den Me di en 
gestartet.
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beitssicherheit (PAS) oder Merkblättern 
Arbeitssicherheit (MAS) durchgeführt.

Die Anerkennung der Prüfkompetenz 
erfolgte durch alle Bundesländer, heute 
durch die Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik (ZLS).

Die Prüfstelle stellte – in Abgrenzung 
zu den LSV-Trägern – eine zentral beim 
damali gen Bundesverband der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten angesiedelte Aufgabe der Präven-
tion dar. Die Gründung der Prüfstelle 
war somit ein Schritt zur Er schließung 
neuer Aufgaben. Sie wirkte als Multipli-
kator, indem sie über die Durchsetzung 
arbeitsschutz relevanter Inte res sen über 
die Hersteller direkt auf den Versicher-
ten einwirken konnte. 

Gerätesicherheitsgesetz
Bei der Umsetzung der EG-Richtlinien 
nach Artikel 100a der römischen Ver-
träge in nationales Recht (siehe Ab-
schnitt „Einfluss europäischer Rahmen-
bedingungen auf die Entwicklung der 
Prävention“) bildet das Gerätesicher-
heitsgesetz (GSG), heute Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (GPSG), als 
Nachfolgegesetz des GtA die Basis zur 
Umsetzung. Die einzelnen EG-Richt-
linien wie Niederspannungsrichtlinie, 
Maschinenrichtlinie und PSA-Richtli-
nie wurden im Gerätesicherheitsgesetz 
in einzelnen Verordnungen umgesetzt. 
Diese wenden sich an Hersteller und 
Importeure.

Eine Ratsentschließung zur Umsetzung 
eines neuen Konzeptes wirkt nachhal-

Sicherheitstechnische Prüfungen

Die 1969 beim Bundesverband der 
landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften eingerichtete Prüfstel-
le für Un fall ver  hütung war mit der 
Durchführung von Ar beits sicher-
heits prüfungen – in der Regel Bau-
musterprüfungen von Landtech-
nik – beauftragt. Von 1969 bis 
1998 wurden insgesamt 6.142 Prüf-
bescheinigungen ausgestellt. Die 
erste Prüfbescheinigung wird am 
11. August 1969 an die Firma Kett-
ler ver geben. Das erste GS-Zeichen 
„Geprüfte Sicherheit“ wird 10 Jahre 
später der Firma Klöckner-Hum-
boldt-Deutz verliehen. 

Die Arbeit der Prüfstelle wird bis zum 
heutigen Tage fortgeführt. Während 
das GS-Zeichen ein gesetzlich ge-
regeltes Prüfzeichen ist, wurde das 
Prüfzeichen unten rechts von der im 
Jahr 2009 neu gegründeten Prüf- 
und Zertifizierungsstelle der LSV 
entwickelt. Es bescheinigt, dass die 
Produkte die Anforderungen an die 
Arbeitssicherheit und den Gesund-
heitsschutz erfüllen und dem aktu-
ellen Stand der Sicherheitstechnik 
entsprechen. 

 

geprüfte

Sicherheit

PZ.LSV



142 Jens Kramer

Einfluss der LUV auf die  
europäische Normung 
Die Einhaltung von Normen, die auf eu-
ropäischer Ebene erarbeitet werden 
und unter den Anwendungsbereich 
einer Europäischen Richtlinie fallen (so-
genannter harmoni sierter Bereich), löst 
eine Konformitätsvermutung mit den 
zuvor genannten Richtlinien aus. Die 
europäische Normung hat damit im Be-
reich der Produktsicherheit eine Schlüs-
selfunktion übernommen. 

Die Aufgabe der Produktsicherheit, die 
vom LSV-SpV wahrgenommen wird, 
wur de damit auch zur zentralen Aufga-
be der nationalen und internationalen 
Nor mung. Es galt, die berufsgenossen-
schaftlichen Regeln zur Beschaffen-
heit von Produkten in den europäischen 
Harmonisierungsprozess ein fließen zu 
lassen und auf europäischer Ebene fort-
zuentwickeln. Insgesamt kann man fest-
stellen, dass diese Aufgabe zum Ende 
des letzten Jahrhunderts erfüllt wurde. 
Die europäische Landwirtschaft hat 
von dem hohen deutschen Sicherheits-
niveau in der Landtechnik profitiert. 

Durch die Mitarbeit des Spitzenverban-
des der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung (LSV-SpV) in den relevanten 
Normungsgremien fließen die Spezifi-
ka der Land- und Forstwirtschaft sowie 
des Gartenbaus auch heute in die an-
sonsten herstellergeprägten Normungs-
gremien ein. Eine enge Verzahnung der 
Prävention mit den Sozialpartnern der 
LSV gewährleistet hier sichere und pra-
xisgerechte technische Lösungen, die 
den land-, forst- und gartenbaulichen 
Erfordernissen Rechnung tragen.

tig. Die Binnenmarktrichtlinien nach Ar-
tikel 100a des EG-Vertrages als Fortent-
wicklung zur bereits genannten „Richt-
linie des Rates vom 4. März 1974 zur 
Anglei chung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Betriebserlaub-
nis für land- oder forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen“ und deren Einzelrichtli-
nien umschreiben jetzt nur noch grund-
legende Sicherheitsanforderungen. Die 
Konkretisierung und Beschreibung des 
Standes der Technik wird über techni-
sche Spezifikationen beschrie ben. Den 
europäischen Normungsorganisationen 
(CEN/CENELEC) kommt hierbei eine 
zentrale Aufgabe zu.

Die europäische Landwirtschaft profitiert 
von dem hohen deutschen Sicherheits-
niveau in der Landtechnik.
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Der Vollzug der staatlichen Ämter für Ar-
beitsschutz – Gewerbeaufsichtsämter – 
grün dete sich bis 1996 auf die Gewer-
beordnung, der der Bereich der Urpro-
duktion, also Land und Forstwirtschaft 
sowie Gartenbau, nicht unterlag. Mit 
dem ArbSchG wurde ab 1996 auch die 
Urproduktion in staatliche Vor schriften 
zum betrieblichen Arbeitsschutz ein-
bezogen. Seitdem gibt es auch in der 
Landwirtschaft eine Doppelzuständig-
keit für Arbeitgeberbetriebe: Zustän-
dig sind die Präventionsabteilungen der 
LUV sowie staatliche Vollzugsstellen, 
das sogenannte duale System im Ar-
beitsschutz. Ist die Dualismusdiskussi-
on im Gewerbe so alt wie die Gewer-
beordnung selbst, gibt es diese in der 
Landwirtschaft erst seit Einführung des 
ArbSchG. Für die Betriebe ohne fremde 
Arbeitskräfte gelten diese Regelungen 
nicht.

Von der Unfallverhütung zum 
Arbeits-  und Gesundheitsschutz
Parallel zur Einführung des ArbSchG 
erweitert der Gesetzgeber den gesetz-
lichen Präventionsauftrag der LUV mit 
Einführung des SGB VII in § 1 auf die 
Verhütung von arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren. Hiervon wiederum 
sind alle Betriebe der Land-, Forstwirt-
schaft und des Gartenbaus betroffen.

Diese zwei für die Prävention wesent-
lichen gesetzlichen Änderungen be-
schreiben die Präventionsarbeit und 
die Funktion der Mitarbeiter in den Auf-
sichts  diensten grundsätzlich neu. In 
den Vordergrund der Prävention rückt 
jetzt die ganzheitliche Betrachtung des 

5. Nationale Umsetzung  
europäischer Vorgaben und  
Entwicklung der Prävention  
im Bereich des betrieblichen  
Arbeitsschutzes

Der Aufgabenbereich der Präventi-
on war nie statisch, sondern war und 
ist einer stetigen Wandlung unterwor-
fen. Das berufsständische System der 
Selbstverwaltung hat auch in Bezug auf 
die Prävention seine Flexibilität im Er-
kennen von zukunftsge richteten Aufga-
ben unter Beweis gestellt. Am Bereich 
der Produktsicherheit kann man aller-
dings auch ein Erfordernis zur Konzen-
tration bzw. Koordination der Aufga ben 
der einzelnen Berufsgenossenschaften 
erkennen.

Wachsender europäischer Einfluss
Wie für den Bereich Produktsicherheit 
bereits dargestellt, zeichnet sich auch 
im betrieb lichen Bereich der Prävention 
der wachsende europäische Einfluss ab.

Die Europäische Union stellt in ihren 
zentralen Thesen zur Arbeitsschutzpo-
litik soziale Verantwortung gleichrangig 
neben wirtschaftliche Entwicklung. Das 
europäische Arbeitsschutzrecht setzt 
einen Meilen stein mit der EG-Rahmen-
richtlinie Arbeitsschutz (89/391/EWG) 
des Rates vom 12. Juni 1989, welche 
sich auch in Deutschland mit weitrei-
chenden Änderungen auf das historisch 
gewachsene Arbeitsschutzrecht aus-
wirkt. Zur Umsetzung der EG-Rahmen-
richtlinie Arbeitsschutz wurde 1996 in 
Deutschland das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) eingeführt.
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Arbeitsumfeldes, in dessen Mittelpunkt 
der arbeitende Mensch steht. Es geht 
nicht mehr allein um die Verhütung von 
Arbeitsunfällen. Die Vermeidung von 
Gefähr dungen und eine gesunde Ar-
beitsumwelt sind in den Fokus gerückt. 
Das Rollen verständnis der Aufsichts-
dienste wandelt sich von der Revision 
zur ganzheitlichen Beratung. 

Gefährdungsbeurteilungen als 
Instrument des Arbeitsschutzes
Mit der Gefährdungsbeurteilung, die im 
ArbSchG gefordert wird, setzt der Ge-
setzgeber ein zentrales Instrument in 
die Arbeitswelt, das es den Arbeitge-
bern ermöglicht, auf ihre besonderen 
betrieblichen Situationen zugeschnitte-
ne Verbesserungen im Arbeitsschutz zu 
verwirklichen. Mit der Vorgabe zur Er-
stellung von Gefährdungsbeurteilungen 
übernimmt der Arbeitgeber gleichzeitig 
für die Umsetzung des Arbeitsschutzes 
eine größere Verantwortung.

Für die Prävention ergibt sich das Erfor-
dernis, detaillierte Handlungsanleitun-
gen aufzustellen, die es den Betrieben 
ermöglichen, betriebliche Gefährdun-
gen hinreichend zu ermitteln und gemäß 
dem Stand der Technik adäquat zu be-
urteilen. Die Erarbeitung dieser Hand-
lungsanleitungen ist ein Schwerpunkt in 
der täglichen Präventionsarbeit gewor-
den und wird es wohl auch bleiben.

Die Verordnungen unterhalb des 
ArbSchG, die Betriebssicherheitsverord-
nung, die Arbeitsstättenverordnung, 
die Biostoffverordnung etc. werden 
von staat lichen Ausschüssen mit tech-

Der direkte Kontakt zu den Landwirten 
ermöglicht es, wichtige Themen der Prä-
vention zu erkennen und pragmatische 
Lösungen zu entwickeln. Diese Erkennt-
nisse aus der Praxis fließen durch Mitar-
beit in entsprechenden Ausschüssen in 
staatliche Regeln ein.
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Aufgaben aus dem Gerätesicherheits-
gesetz eingeleiteten Entwicklung. 

Produktsicherheit und  
betrieblicher Arbeitsschutz 
Nicht nur im Bereich der Produktssi-
cherheit werden nunmehr Aufgaben 
aus staat lichen Gesetzen und Verord-
nungen abgeleitet, auch im Bereich des 
betrieblichen Arbeitsschutzes ergeben 
sich konkrete Aufgaben aus der Aufga-
benübertragung, aber auch bei der Aus-
gestaltung des Regelwerks unterhalb 
des ArbSchG und dessen Verordnun-
gen. 

Das Handlungsfeld der Prävention ist 
heute den Anforderungen an die Ar-

nischen Regeln konkretisiert. Zentra-
le Bedeutung kommt der Mitarbeit des 
LSV-SpV in diesen Ausschüssen zu.

Mehrere LSV-Träger haben in einer Ver-
einbarung mit den Bundesländern auf 
Grundlage des § 21 Abs. 4 ArbSchG 
von der Möglichkeit zur Aufgabenüber-
tragung Gebrauch gemacht und über-
nehmen damit staatliche Aufgaben im 
Arbeitsschutz. 

War die Prävention früher begrenzt auf 
ihren autonomen Rechtsbereich der 
UVVen, hat sie heute vielschichtige-
re Aufgaben in einem wesentlich kom-
plexeren Rechtszusammenhang wahr-
zunehmen. Hier schließt sich der Kreis 
der im Jahr 1969 mit Wahrnehmung von 

Wandel in der Prävention: Nicht mehr nur die Verhütung von Arbeitsunfällen steht im 
Fokus des Interesses – auch betriebliche Gesundheitsförderung  ist gefragt. Auf Pla-
katen und im Internet wird hierfür geworben.



146 Jens Kramer

Die Geschichte der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung zeigt, dass die Ver-
ankerung der Präven tion in einem be-
rufsständischen System ein Garant für 
ihre Funktionalität darstellt.

6. Umsetzung europäischer  
und nationaler Regelungen  
in den UVVen

Die oben genannten Entwicklungen 
wirkten sich wesentlich auf die Unfallver-
hütungsvorschriften der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherungsträger aus. 

Mit den UVVen aus dem Jahr 1981 
wurden neben der klassischen Unfall-
verhütung erstmals auch Gesundheits-
schutzanforderungen an den Unterneh-
mer gerichtet. Neu war insbesondere 
die UVV 4.5 „Umgang mit Arbeitsstoffen 
in der Land- und Forstwirtschaft“.

Aus Unfallverhütungsvorschriften 
werden „Vorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz“ 
Der entscheidende Schritt zu moder-
nen „Vorschriften für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz“ (VSGen) wurde auf 
Grundlage des SGB VII im Jahr 2000 
unternommen.

VSG 1.1 „Allgemeine Vorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz“ 
und VSG 1.2 „Sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Betreuung“ 
setzen deut liche Signale für eine künf-
tige ganz heit liche Betrachtung von Si-
cherheit und Gesundheit des arbeiten-

beitsumwelt entsprechend breitgefäch-
ert angelegt.

Eine wesentliche Funktion der berufs-
genossenschaftlichen Präventions-
dienste in der LSV heute besteht in 
dem Wissenstransfer vom Gesetzge-
ber zum Versicherten. Aber auch um-
gekehrt fließen über die Arbeit der tech-
nischen Auf sichts dienste Erkenntnisse 
aus der Pra xis in das Gesetzgebungs- 
und Regelwerk ein. Aufgabe der Prä-
vention ist, über die regionale Präsenz 
in den versicherten Betrieben Schwer-
punkte der Präventionsarbeit zu erken-
nen, Präventionsziele zu stecken sowie 
pragma tische Lösungsansätze für die 
Landwirt schaft zu entwickeln und über 
die Mit arbeit in den entsprechenden 
Ausschüs sen auch in staatlichen Re-
geln zu etablieren. 

In diversen Publikationen informiert die 
LSV ihre Versicherten über Gesund-
heitsgefahren.



147Prävention in der LUV

den Men schen. Nunmehr ist die Um-
setzung des Arbeitssicherheitsgesetzes 
(ASiG) für Betriebe ab einem Arbeit-
nehmer gewähr leis tet und die Gesund-
heitsüberwachung durch eine spezielle 
arbeitsmedizi nische Vorsorge bei be-
sonderer Gesundheitsgefährdung am 
Arbeitsplatz sichergestellt. 

Darüber hinaus leistet die VSG 1.5 „Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung“ als direkte Umsetzung der 
RL 92/58/EWG in autonomes Recht 
einen weiteren Beitrag, Gesundheitsge-
fahren im Betrieb zu vermeiden.

Anforderungen an Bau- und Ausrüstung 
von Maschinen wurden aus den VSGen 
herausgenommen, da sie weitgehend in 
europäischen Normen geregelt werden.

Die Anzahl der Unfallverhütungsvor-
schriften wurde somit auf 21 reduziert 
und stellt in ihrer aktuellen Form die 
Grundlage für die Umsetzung von Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzmaß-
nahmen in den Betrieben dar.

7. Erweiterter Präventionsauftrag

Der moderne Arbeitsschutz stellt, wie 
bereits dargestellt, den Menschen und 
seine Arbeitsumgebung in den Mittel-
punkt der Betrachtung. Mit dem zuvor er-
wähnten erweiterten Präven tionsauftrag 
des SGB VII sind in diese Betrachtung 
nicht nur Unfälle und Berufskrankheiten 
einzubeziehen, sondern auch arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren. 

Die Förderung der Gesundheit durch 
Abwendung arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren ist damit auch Teil des Ar-
beitsschutzes geworden. Welche Ge-
sundheitsgefährdungen sind jedoch von 
den gesundheitlichen Gefährdungen 
der Allgemeinbevölkerung als arbeits-
bedingt abzugrenzen?

Typische arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren können entstehen durch:

 körperliche Belastungen 

 psychische Fehlbelastungen 

 Belastungen aus der Arbeitsumwelt 
wie Lärm, Klima, Vibration, Gefahr-
stoffe, Strahlung 

Hauptbelastungen in der Land-, Forst-
wirtschaft und im Gartenbau sind u. a.:

Heben und Tragen schwerer Lasten 

Schwingungsbelastungen

Arbeiten in Zwangshaltungen, z. B. 
im Knien, Hocken, über Schulterhöhe 
und in verdrehter Körperhaltung 

Auch arbeitsrelevante Einwirkungen wie 
Mängel in der Kooperation und Informa-
tion wer den in diesem Kontext thema-
tisiert. Aus den genannten Beispielen 
wird deutlich, dass arbeitsbedingte Er-
krankungen häufig nicht auf eine, son-
dern auf mehrere Ursachen zurückzu-
führen sind. 

Zusammenarbeit mit den  
landwirtschaftlichen Krankenkassen
Neben dem bereits zitierten Auftrag im 
SGB VII erbringen die Krankenkassen 
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Ein Blick auf die volkswirtschaftlichen 
Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2009 
(s. Tabelle unten) unter streicht die Be-
deutung dieses Präventionsansatzes.

Die Chancen, die sich für die Solidarge-
meinschaft der LSV aus ganzheitlichen 
Prä ventionsansätzen ergeben, sind mit 
vorstehenden Zahlen aufgezeigt. 

Leistungen zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung nach § 20a SGB V und 
werden zur Zusammenarbeit mit dem 
zuständigen Unfallversicherungsträger 
verpflichtet.

Hier wird deutlich, dass der Gedanke 
der LSV „Soziale Absicherung aus einer 
Hand“ sehr zeitgemäß ist und den Er-
fordernissen der Prävention im Sinne 
eines ganzheitlichen Ansatzes gerecht 
wird. 

Diagnosegruppe Arbeitsunfähigkeitstage Produktionsausfall Ausfall an 
Bruttowertschöpfung

Mio. Prozent Mrd. Euro Mrd. Euro

Psychische und-
Verhaltensstörungen

0,2 5,2 0,01 0,01

Krankheiten des  
Kreislaufsystems

0,4 8,5 0,02 0,02

Krankheiten des 
Atmungssystems

0,5 11,2 0,03 0,03

Krankheiten des 
Verdauungssystems

0,3 5,6 0,01 0,01

Krankheiten des Muskel- 
Skelett-Systems und des 
Bindegewebes

1,0 22,8 0,06 0,06

Verletzungen,  
Vergiftungen

0,9 19,2 0,05 0,05

Übrige Krankheiten 1,3 27,5 0,07 0,07

Alle Diagnosegruppen 4,6 100,0 0,25 0,25

 Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  (http://www.baua.de)

Volkswirtschaftliche Ausfälle im Wirtschaftszweig Land-, Forstwirtschaft und Fische-
rei nach Diagnosegruppen 2009 
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senden Schutz des arbeitenden Men-
schen in seiner Arbeits- und Lebens-
welt. 

Durch den Einfluss der LSV in natio-
nalen, aber insbesondere auch euro-
päischen Gremien, ist der Sicherheits-
standard der in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie im Gartenbau eingesetzten 
Maschinen und Geräte auf einem hohen 
Sicherheitsni veau. 

Den Anforderungen moderner Arbeits-
platzgestaltung in der Landwirtschaft 
und den sich durch die hohe Speziali-
sierung ergebenden besonderen Pro-
blemen begegnet die Prävention mit 
ganzheitlichen betrieblichen Lösungen, 
die durch Instrumente wie die Gefähr-
dungsbeurteilung individuelle Betriebs-
situationen berücksichtigen können und 

7. Zusammenfassung  
und Ausblick

Die berufsgenossenschaftliche Un-
fallverhütung hat sich im Laufe ihrer 
125-jährigen Geschichte im Zusammen-
hang mit den betrieblichen Erfordernis-
sen weiterentwickelt und sich vielen 
neuen Herausforderungen gestellt. Sie 
ist durch die Wahrnehmung des erwei-
terten Präventionsauftrages und der 
Verzahnung mit der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung der LKK als „Prä-
vention“ in der Gegenwart angekom-
men. 

Anfangs ganz auf die Abstellung von 
vorwiegend technischen Mängeln mit 
Betriebsrevisionen in den zumeist klein-
strukturierten Betrieben konzentriert, 
ge währ leistet die landwirtschaftliche 
Unfall ver si che rung heute einen umfas-

Ganz wichtig ist die Präsentation auf Messen wie hier die Hautkampagne auf der 
Grünen Woche 2007.
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gleichzeitig Spielraum für praxisnahe 
Lösungen öffnen.

Weitere Herausforderungen werden zu 
bewältigen sein, um die LSV in den sich 
verändernden Strukturen der sozialen 
Sicherungssysteme zukunftsfest zu 
machen. Für die Präventionsarbeit be-
deutet das, ihre prioritären Handlungs-
felder gezielter an den Bedürfnissen in 
den Betrieben auszurichten, aktuelle 
Entwicklungen, die zu neuen Gefähr-
dungen führen, zeitnah aufzugreifen 
und aktiv zu kommunizieren.

Die gemeinsame Nutzung von Res-
sourcen und das Festlegen einheitlicher 
konkreter Präventionsziele sind einige 
Schlagwörter, die die sich bietende 
Chance in einer Um strukturierung der 
Organisationseinheit beschreiben.

Gezielte Qualifizierung des Personals, 
enge Zusammenarbeit mit den Sozi-
alpartnern und der Selbstverwaltung, 
auf regionale Bedürfnisse angepasste 
Fachkompetenz und regionale Nähe 

von Ansprechpartnern der Prävention 
werden Schlüsselwörter erfolgreichen 
Handelns sein. 

Die Geschichte der Prävention in der 
LSV zeigt, dass sich bietende Chancen 
stets erkannt und im Sinne der Sicher-
heit und Erhaltung der Gesundheit der 
Solidar gemeinschaft aufgegriffen und 
genutzt wurden. 

Verfasser:

Jens Kramer

Spitzenverband der landwirtschaftlichen

Sozialversicherung

Weißensteinstr. 70 - 72

34131 Kassel

Literatur:

1 Carl-Hans Hauptmeyer, Dorfentwicklung: 
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2 Über 650 Jahre soziale Sicherheit aus einer 
Hand, (Hrsg.)  Landwirtschaftliche Sozial-
versicherung Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland, Darmstadt o.J., S. 152.
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in Bergwerken, Salinen, Werften und 
Steinbrüchen.

Industriealisierung verändert  
Ar beits  bedin gun gen auch in  
der Land wirt schaft
Die Industriealisierung zu Anfang des 
19. Jahrhunderts führt auch in der Land-
wirtschaft zu gravierenden Veränderun-
gen: Dampfpflüge, Transmissionen und 
Dreschmaschinen sowie die vermehrte 
Verwendung von schneidenden Maschi-
nen und die Erweiterung des Scheunen- 
und Speicherbetriebes stellen die land-
wirtschaftlichen Arbeitnehmer, die den 
Umgang mit Tieren gewohnt waren, vor 
neue Herausforderungen. Die zuneh-

Die Mechanisierung bringt Gefahren durch drehende oder schneidende Maschinen-
teile. Das Foto zeigt einen Dreiradschlepper mit Hinterradlenkung.

6. Juli 1884 
Unfallversicherung für Arbeitnehmer 
in „gefährlichen Betrieben“
Der Reichstag beschließt das Unfall-
versicherungsgesetz, das am 1. Okto-
ber 1885 in Kraft tritt. Versichert sind 
zunächst nur Arbeitnehmer in beson-
ders „gefährlichen Betrieben“ wie z. B. 

125 Jahre  
landwirtschaftliche  
Unfallversicherung – 
Schlaglichter

Dr. Christiane Adam-Wintjen
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derung von Arbeitskräften in die Indu-
strie. Noch um 1800 sind drei Viertel der 
deutschen Bevölkerung in der Landwirt-
schaft beschäftigt.

Versichert sind fortan alle Arbeitneh-
mer in der Land- und Forstwirtschaft 
sowie die „Betriebsbeamten“(z. B. Guts-
verwalter, Molkereimeister, Forstwar-
te), die nicht mehr als 2.000 DM jähr-
lich verdienen (s. auch S. 25 in diesem 
Heft1). Die Versicherung tritt in jedem 
Fall ein, unabhängig von der Schuldfra-
ge, d. h. auch dann wenn der Arbeitneh-
mer den Betriebsunfall verschuldet hat.  
Er erhält vom Beginn der 14. Woche 
nach dem Arbeitsunfall Leistungen für 
die Dauer der Erwerbsunfähigkeit sowie 
die Kosten für das Heilverfahren. In den 

1 Die folgenden Seitenangaben sind als Quer-
verweise in diesem Heft angelegt.

mende Mechanisierung hat eine drama-
tische Zunahme der Unfälle, auch hin-
sichtlich der Schwere der Verletzungen, 
zur Folge.  

 5. Mai 1886
Unfallversicherung für Arbeitnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft 
Am 5. Mai 1886 wird das „Reichsgesetz 
betreffend die Unfall- und Krankenversi-
cherung der in land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben beschäftigten Perso-
nen“ vom Reichstag verabschiedet.

Durch diese Versicherung genießen 
nun die Arbeitnehmer in der Landwirt-
schaft den gleichen sozialen Schutz wie 
die Arbeitnehmer in den „gefährlichen 
Betrieben“ der Industrie. Dies macht die 
Arbeit in der Landwirtschaft attraktiver 
und verlangsamt die drohende Abwan-

Alltag auf dem Feld
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Nahrungsmittel anstelle von Geld
In den ersten beiden Jahrzehnten nach 
Einführung der landwirtschafltichen Un-
fallversicherung werden die Renten 
nicht nur in Geld, sondern auch als Na-
turalleistung gewährt. Diese Art der Ent-
lohnung, in Form von Wohnung, Heiz- 
und Nahrungsmitteln sowie Landnut-
zung ist zu dieser Zeit nicht nur in der 
Landwirtschaft, sondern auch bei ge-
werblichen Arbeitnehmern durchaus üb-
lich. 

1888
Erste Unfallverhütungsvorschriften
Das Gesetz von 1886 verpflichtet die 
Berufsgenossenschaften, Unfallverhü-
tungsvorschriften zu erlassen. Wäh-
rend die gewerblichen Berufsgenos-

ersten dreizehn Wochen wird die Heil-
behandlung von der Krankenversiche-
rung des Arbeitnehmers finanziert (so 
er versichert war).

Zwar sieht das Gesetz vom 5. Mai 1886 
eine gesetzliche Unfallversicherung  der 
Unternehmerfamilie nicht vor, aber  eine 
„freiwillige“ und „satzungsmäßige“ Ver-
sicherung ist möglich, in der Regel aber 
nur für Unternehmer, die unter einem be-
stimmten Jahresarbeitsverdienst liegen.

Finanziert wird die Unfallversicherung 
allein durch die Unternehmer; die Ar-
beiter in der Landwirtschaft müssen 
keine Beiträge zahlen. Die Unternehmer 
werden dafür von ihrer zivilrechtlichen 
Haftung befreit (s. auch S. 54).

Die Praxis – und die Unfallverhütungsvorschrift!
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10. Mai 1889
Erste Konferenz der  
landwirtschaftlichen  
Berufsgenossenschaften in Berlin
In der Zeit vom 1. April 1888 bis Ende 
1889 entstehen 48 landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaften. Schwierigkei-
ten im Beitragswesen, bei der Ren-
tenfestsetzung, bei der Bemessung 
der Entschädigung nach Prozenten, 
 Optimierung der Heilverfahren – all 
dies sind Fragen, die die einzelnen Be-
rufsgenossenschaften lösen müssen 
und die sie vor große Herausforderun-
gen stellen. Zwecks Erörterung dieser 
Fragen und Meinungsaustausch bildet 
man Konferenzen, die fortan jährlich 
stattfinden.

1893
Kommission zur Entwicklung von 
Unfallverhütungsvorschriften
Eine erste Kommission wird aus dem 
Kreis der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften bestellt, mit dem Auf-
trag, Unfallverhütungsvorschriften zu er-
stellen (s. auch S. 118f.).

19. Juli 1911 
Die Reichsversicherungsordnung – 
Einführung der Hinterbliebenenver-
sorgung für Witwen und Waisen
Die seit 1883 geschaffenen Gesetze 
zur Sozialversicherung werden in der 
„Reichsversicherungsordnung“ (RVO) 
kodifiziert. Im Dritten Buch der RVO wird 
die Unfallversicherung mit besonderen 
Bestimmungen für die landwirtschaftli-
che und die See-Unfallversicherung zu-
sammengefasst. Erst am 1. Januar 1997 

senschaften dieser Aufforderung nach-
kommen und die Unfallzahlen in den 
folgenden Jahren merklich senken 
konnten, folgen die landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften nur vereinzelt 
dieser Aufforderung, so z. B. die Spey-
erer Berufsgenossenschaft, die schon 
1888 erste Vorschriften vom Königlich- 
Bayerischen Landesversicherungsamt 
genehmigen ließ (s. auch S. 55). 1901 
hatten erst 18 der damals 48 landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
Unfallverhütungsvorschriften erlassen. 
Als Problem erkennt man auch bald, 
dass die Unfallverhütungsvorschriften 
regional unterschiedlich ausgestaltet 
sind.

Berufsgenossenschaftliche  
Unfallkliniken
Noch zur Zeit des Kaiserreiches ent-
steht ein ganz neuer Typus von Klinik.  
Die Berufsgenossenschaften fördern 
die Errichtung von speziellen Unfall kran-
kenhäusern, die sich auf die Behand-
lung von Arbeitsunfällen spezialisieren. 
Auf diese Weise soll der schnelle Heiler-
folg sichergestellt werden, was sowohl 
im Intersse der Betroffenen als auch 
der Unfallversicherer war. Diese berufs-
genossenschaftlichen Kliniken setzen 
vielfach neue Behandlungsmaßstä be 
und entwickeln sich zu besonders qua-
lifizierten Einrichtungen zur Behandlung 
von Unfallverletzten. 
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Wichtigen Schutz für Familien mit Kindern bringt die Hinterbliebenenrente.

wird es mit dem „Gesetz zur Einordnung 
des Rechts der gesetzlichen Unfallversi-
cherung in das Sozialgesetzbuch“ durch 
das Siebte Buch Sozialgesetzbuch ab-
gelöst (s. auch S. 27).

14. Oktober 1919
Gründung des Verbandes der  
Deutschen landwirtschaftlichen  
Berufsgenossenschaften 
Auf dem ersten, nach dem ersten Welt-
krieg stattfindenden, Verbandstag des 
Konferenzverbandes wird die Bildung 
eines „Verbandes der Deutschen land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-

ten“ einstimmig beschlossen. Die drei 
Jahrzehnte währende Konferenztätig-
keit der landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaften findet in der Verbands-
gründung ihren Abschluss. Der Verband 
hat gemäß der Satzung die Aufgabe, 
eine „Vereinigung für den Meinungsaus-
tausch der Vorstände der Berufsgenos-
senschaften zu bilden, die gemeinsa-
men Angelegenheiten (...) wahrzuneh-
men und die wirtschaftliche Lage der 
(...) versicherten Unternehmer sowie der 
(...) gegen Unfall versicherten Personen 
im Rahmen der gesetzlich gezogen-
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den Grenzen zu fördern“.2 Schon in die-
sem Verband gilt das Prinzip der freien 
Selbstverwaltung. Sein Sitz ist Kassel.

Unfallverhütung und andere wichtige 
Aufgaben der Unfallversicherung wer-
den jetzt beim Verband der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
zentral angesiedelt.

2 75 Jahre Bundesverband der landwirt-

schaftlichen Berufsgenossenschaften,  

S. 44.
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Plakate als Träger von  
Unfallverhütungsvorschriften
Die Unfallverhütungsvorschriften wer-
den noch gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts vielfach in den Tageszeitungen 
veröffentlicht. Um eine größere Menge 
von Menschen zu erreichen, geht man 
bald dazu über, das Plakat zu nutzen. 
Und so werden die Unfallverhütungs-
vorschriften von den Gemeinden durch 
Plakate bekannt gemacht. 

1921
Enge Zusammenarbeit  
zwischen Krankenkassen und  
Unfallversicherung
Im „Abkommen über die aus der Durch-
führung des Heilverfahrens bei Unfall-
verletzten gemäß § 1513 RVO zwischen  
dem Allgemeinen Verband deutscher 
Landkrankenkassen und den landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
sich ergebenden Beziehungen“ ver-
pflichten sich die Krankenkassen, Un-
fallverletzte an Krankenhäuser und Ärz-
te zu überweisen, die ihnen zuvor von 
den Berufsgenossenschaften genannt 
worden sind. So hat die Berufsgenos-
senschaft frühzeitig Einfluss auf das 
Heilverfahren. Diese Unterstützungs-
pflicht der Krankenkassen gegenüber 
den Trägern der Unfallversicherung gilt 
auch heute noch. 

1925
BG erhält bei Arbeitsunfällen die 
volle und alleinige Verantwortung für 
das Heilverfahren, ohne Wartezeit
Anfänglich hatten die Berufsgenossen-
schaften die Kosten für die Heilbehand-

lung erst ab der 14. Woche zu tragen. 
Damit war es ihnen nicht möglich, früh-
zeitig auf das Heilverfahren Einfluss 
zu nehmen. Deswegen wird das soge-
nannte „berufsgenossenschaftliche 
Heil ver fahren“ eingeführt, mit dem die 
land wirt schaftliche Unfallversicherung 
in schweren Fällen die Heilbehandlung 
bestimmen kann. Bei leichteren Ver-
letzungen sind auch weiterhin grund-
sätzlich die Krankenkassen zuständig. 
Grundlage für diese Verfahrensweise 
war das Gesetz über die Abänderung 
des Krankenversicherungsgesetzes 
vom 10. April 1892. Allerdings waren 
viele Landwirtsfamilien ohnehin nicht 
krankenversichert.

Im Jahre 1925 wird mit dem Zweiten 
Gesetz über Änderungen in der Unfall-
versicherung vom 14. Juli 1925 die drei-
zehnwöchige Wartezeit aufgehoben. 
Nun haben die Berufsgenossenschaf-
ten vom ersten Tage an die volle und al-
leinige Verantwortung für das Heilver-
fahren, eine Regelung, die sich bis zum 
heutigen Tage bewährt hat.

1925
Berufskrankheiten werden in den 
Versicherungsschutz einbezogen
Waren bisher ausschließlich Arbeitsun-
fälle versichert, so erkennt die landwirt-
schaftliche Unfallversicherung nun auch 
Berufskrankheiten als Folge beruflicher 
Tätigkeit an. 

Aufgrund neuer Technologien und der 
zunehmenden Verwendung von che-
mischen Hilfsstoffen in der Arbeitswelt 
wuchsen die gesundheitlichen Belas-
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tungen für die Arbeiter – auch in der 
Landwirtschaft. Für die Weinbaugebie-
te hat dabei die „Erkankung durch Ar-
sen oder seine Verbindungen“ beson-
dere Bedeutung erlangt. Arsenhaltige 
Spritzmittel werden vielfach im Weinbau 
noch bis 1942 gegen die Reblaus einge-
setzt – verbotenerweise sogar noch bis 
in die 60er Jahre. In der Folge erkran-
ken und versterben Tausende von Men-
schen, die in den Weinbaugebieten ar-
beiten, an Arsenvergiftung. 

In der Verordnung vom 12. Mai 1925 
wird eine Liste veröffentlicht, in der die 
Unfallversicherung eine Reihe von Be-
rufskrankheiten anerkennt, die durch 
berufsbedingte Belastungen mit ge-

sundheitsgefährdenden Stoffen wie 
z. B. Blei, Phosphor, Quecksilber, Ar-
sen, Benzol, Schwefelkohlenstoffe, Pa-
raffin, Teer, Anthracen, Pech verursacht 
werden. 

1925
Einführung der Berufshilfe
Neben der Prävention ist die Wiederher-
stellung der Gesundheit und der Erwerbs-
fähigkeit des Verletzten die wich tigste 
Aufgabe der gesetzlichen Un fall ver-
sicherung. Im Unfallversicherungsgesetz 
vom 5. Mai 1886 heißt es hierzu: „Der 
Unfallversicherungsträger hat den durch 
den Versicherungsfall verursachten Ge-
sundheitsschaden mit allen geeigneten 
Mitteln zu beseitigen oder zu bessern, 
seine Verschlimme rung zu verhüten und 
seine Folgen zu mildern.“

Durch das „Zweite Gesetz über Ände-
rungen in der Unfallversicherung“ im 
Jahr 1925 wird die „Berufsfürsorge“, die 
heutige Berufshilfe, eingeführt. Die Be-
rufshilfe dient der beruflichen und sozia-
len Rehabilitation. Menschen, die unter 
schweren Unfallfolgen und Berufskrank-
heiten zu leiden haben, müssen häufig 
ihre bisherige Tätigkeit aufgeben. Die 
Berufsgenossenschaft muss hier Leis-
tungen erbringen, die es den Betroffe-
nen ermöglicht, sich unter Berücksich-
tigung ihres verbleibenden Leistungs-
vermögens wieder ins Berufsleben 
einzugliedern. 

Standen bislang eindeutig Geldleistun-
gen durch die Unfallversicherung im 
Vordergrund, so wird durch dieses Ge-
setz die Aufgabe der Prävention betont. 

Arsenhaltige Spritzmittel wurden noch 
bis in die 40er Jahre des vorigen Jahr-
hunderts im Weinbau gegen die Reb-
laus eingesetzt.
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Das Änderungsgesetz gibt nun der Un-
fallverhütung den ihr gebührenden Stel-
lenwert und führt zur Schaffung der 
Zentralstelle für Unfallverhütung beim 
damaligen Reichsverband. 

1925
Errichtung der Zentralstelle für  
landwirtschaftliche Unfallverhütung
Vielfach gleiche Unfall-Erfahrungen der 
verschiedenen Berufsgenossenschaf-
ten lassen es sinnvoll erscheinen, an 
einer Stelle die Erfahrungen des Unfall-
geschehens zu bündeln und von dieser 
Stelle aus die Unfallerfahrungen in Zu-
sammenarbeit mit den Landmaschinen-
Herstellern auszuwerten. Diese Aufgabe 
wird jetzt der Zentralstelle für landwirt-
schaftliche Unfallverhütung übertragen. 
Sie soll neue Unfallverhütungsvorschrif-
ten entwickeln, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen und zudem für das ge-
samte Reichsgebiet gelten. Aufgaben 
der Zentralstelle für landwirtschaftliche 
Unfallverhütung sind auch eine einheitli-
che Her steller beratung sowie die Vorbe-
reitung von Sonderschauen über Unfall-
verhütung.

30er Jahre
Notverordnungen schaffen  
„kleine“ Renten ab
Massenarbeitslosigkeit und Weltwirt-
schaftskrise kennzeichnen die späten 
20er Jahre. Infolge von Brünings Spar-
programm werden öffentliche Gehäl-
ter um 25 Prozent vermindert und die 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe stark ge-
kürzt. Auch im Bereich der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung führt 

die Krise zu Einschnitten im Leistungs-
recht. Durch Notverordnungen von 
1931/32 werden die so genannten „klei-
nen“ Renten abgeschafft. Renten bei 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von 20 Prozent werden nun nach zwei 
Jahren eingestellt. Diese Regelung gilt 
bis in das Jahr 1963 fort. 

1939
Ausweitung des versicherten  
Personenkreises 
Das Fünfte Gesetz über die Änderungen 
in der Unfallversicherung vom 17. Fe-
bruar 1939 bringt die unmittelbare und 
reichsgesetzlich einheitliche Pflichtver-
sicherung für alle landwirtschaftlichen 
Unternehmer und ihre Ehegatten.  Bis 

Seit 1939 sind auch Unternehmer und 
ihre Ehegatten pflichtversichert in der 
landwirtschafltichen Unfallversicherung.
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zu die sem Zeitpunkt bieten viele Berufs-
genossenschaften dem Unternehmer 
die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Ba-
sis zu versichern (s. auch S. 25 f.). Versi-
chert ist erstmals auch die häusliche Tä-
tigkeit des Landwirts bzw. dessen Gat-
ten, beschrieben als  „betriebsdienliche 
Haushaltsführung“.  

1942 
Erneute Ausweitung des 
versicherten Personenkreises
Mit dem sechsten Gesetz über Änderun-
gen in der Unfallversicherung werden 

die Binnenfischerei, die Imkerei und die 
Jagden dem Schutz der landwirtschaft-
lichen Unfallversicherung unterstellt. 
Diese Regelung gilt auch heute noch.

22. Februar 1951
Wiedereinführung der Selbstverwal-
tung nach dem Zweiten Weltkrieg
Die im Dritten Reich abgeschaffte 
Selbstverwaltung in der Sozialversiche-
rung wird per „Gesetz über die Selbst-
verwaltung“ wiederhergestellt.

Auch in der Ausbildung ist das Thema Unfallverhütung von Bedeutung.
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13. August 1952 
Einführung der Drittelparität in der 
Selbstverwaltung
Das „Gesetz zur Änderung und Ergän-
zung von Vorschriften auf dem Gebiet 
der Selbstverwaltung“ führt die Drittel-
parität in der Selbstverwaltung ein. Die 
Selbstverwaltungsorgane „Vertreterver-
sammlung“ und „Vorstand“ setzen sich 
nunmehr zu je einem Drittel aus versi-
cherten Arbeitnehmern, Selbstständi-
gen ohne fremde Arbeitskräfte und Ar-
beitgebern zusammen (s. auch S. 123).

1961
Liste der Berufskrankheiten  
erweitert
Die Berufskrankheitenverordnung wird 
fortgeschrieben. Bis zu diesem Zeit-
punkt sind die Berufskrankheiten im Be-

reich der landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung vom Gesetzgeber nicht sehr 
ernst genommen worden. Die Sechste 
Verordnung über die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf Berufskrankhei-
ten vom 28. April 1961 bezieht verschie-
dene Berufskrankheiten ein, die spezi-
ell im landwirtschaftlichen Bereich von 
Bedeutung waren, so z. B. spezifische 
Atemwegserkrankungen durch Stäube 
und chemische Stoffe, von Tieren auf 
Menschen übertragbare Krankheiten 
sowie Lärmschwerhörigkeit durch Mo-
torsägenarbeit.

1963 
Zuschüsse vom Bund
Der Bund stellt erstmals Zuschüsse zur 
Senkung der Mitglieder-Beiträge zur 

Sicherheitshinweise an Maschinen müssen beachtet werden.
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Verfügung, die im Beitragsjahr 1964 
wirksam werden (s. auch S. 72ff.).

Gute Ausbildung vermindert Unfälle
Das Unfallversicherungs-Neuregelungs-
gesetz (UVNG) vom 30. April 1963 bringt 
eine weitere Stärkung des Präventions-
ge dankens. Unfallverhütung wird aus-
drücklich als vordringlichste Auf ga be 
der gesetzlichen Unfallversicherung an-
gesehen, was in einer regen Gesetzge-
bungsaktivität zum Ausdruck kommt, 
z. B. Gerätesicherheitsgesetz, Gesetz 
über die Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit. In Folge dieser Gesetze 
wird auch die Schulung des Personals 

im Bereich der Unfallverhütung verstärkt 
(s. auch S. 141).

1963  
Dynamisierung der Unfallrenten
Im Bereich der Leistungen bringt das 
UVNG für die Arbeitnehmer in der LUV 
die Dynamisierung der Unfallrenten, die 
zuvor nur für die gesetzliche Rentenver-
sicherung galt. Bis zu diesem Zeitpunkt 
mussten die Anpassungen an das allge-
meine Lohn- und Gehaltsniveau hart er-
kämpft werden, dies geschah fortan au-
tomatisch. 

Der erste Jahrgang der Mitgliederzeit-
schrift „Sicher Leben“  im Jahr 1965

Seit 2009 heißt das Magazin „LSV-kom-
pakt“. 
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1965 
Sicher Leben
Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft 
geben die Träger erstmals das Mittei-
lungsblatt „Sicher Leben“ heraus. Bis 
zum Jahr 2008 informiert das Blatt alle 
zwei Monate die Landwirte und deren 
Familien über Wissenswertes aus der 
landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung. Einen besonderen Schwerpunkt 
der Darstellung bilden von Anfang an 
Themen der Unfallverhü tung. Im Jahr 
2009 geht das Mitteilungsblatt in dem 
Magazin „LSV kompakt“ auf.

1972
Betriebs- und Haushaltshilfe
Mit fortschreitendem Strukturwandel in 
der Landwirtschaft nimmt die Zahl der 
Arbeitskräfte in den Betrieben rapide 
ab. Infolgedessen ist im Falle einer Er-
krankung oder eines Unfalls des Be-
triebsleiters oder seines Ehegatten eine 
Weiterbewirtschaftung zunehmend nur 
mit Hilfe von Ersatzkräften möglich. 

1965 bewilligt das Bundeslandwirt-
schaftsministerium den Berufsgenos-
senschaften erstmals einen Zuschuss 
von einer Million Mark für den Einsatz 
von Betriebshelfern. Aber erst mit der 
Einführung des Gesetzes über die Kran-
kenversicherung der Landwirte im Jah-
re 1972 wird eine gesetzliche Grundla-
ge für die Gewährung der Betriebs- und 
Haushaltshilfe in der landwirtschaftli-
chen Unfallversicherung geschaffen.

Heute erhält der landwirtschaftliche 
Unternehmer regelmäßig Betriebshil-

fe während einer stationären Behand-
lung, wenn die Weiterführung des Un-
ternehmens wegen dieser Behandlung 
nicht möglich ist und keine ständig be-
schäftigten Arbeitnehmer oder mitarbei-
tenden Familienangehörigen vorhanden 
sind. 

Die Betriebshilfe ist eine besondere 
Leistung der landwirtschaftlichen Sozi-
alversicherung, die weder in der priva-
ten noch sonst in der gesetzlichen Sozi-
alversicherung angeboten wird. 

Im Notfall eine wichtige Stütze für den 
Landwirt – die Betriebs- und Haushalts-
hilfe der LUV
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1990
Wiedervereinigung und ihre  
Auswirkungen auf die LUV
Das Einigungsvertragsgesetz setzt das 
Recht der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung ab 1. Januar 1991 auch in 
den neuen Bundesländern in Kraft. Die 
Einbeziehung der neuen Länder in die 
LUV hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Struktur der LUV. Die andersartigen 
Betriebsstrukturen in den neuen Län-
dern hin zu größeren Unternehmen ha-
ben zur Folge, dass der Anteil der Ar-
beitnehmer erheblich ansteigt (s. auch 
S. 115).

1993  
Erweiterung der  
Berufskrankheiten-Verordnung
Die Zweite Verordnung zur Änderung 
der Berufskrankheiten-Verordnung hat 
die Aufnahme der Erkrankungen der 
Wirbelsäule zur Folge. Dies führt an-
fangs zu einer wahren Flut von Berufs-
krankheitenanzeigen. Die Anerken-
nungsquote ist aber gering.

Strukturprobleme der LUV 
Strukturprobleme in der LUV werden 
trotz Einheit immer deutlicher sichtbar:  
Die Zahl beitragspflichtiger Unterneh-
mer sinkt kontinuierlich (s. auch S. 85ff., 
S. 103ff.).

1996
Von der Reichsversicherungsord-
nung zum SGB VII
1996 folgt nach der Kranken-, Renten- 
und Pflegeversicherung nun auch die 

Einordnung der Unfallversicherung in 
das SGB als eigenständiges siebtes 
Buch (SGB VII) und ersetzt damit die  
Reichsversicherungsordnung (RVO) (s. 
auch S. 27).

Das Unfallversicherungseinordnungs-
gesetz (UVNG) aus dem Jahr 1996 be-
dingt u.a. den weiteren Ausbau des Prä-
ventionsgedankens im SGB VII: Der 
Präventionsauftrag der Berufsgenos-
senschaften wird über die weiterhin 
sehr eng gefassten Berufskrankheiten 
hinaus auf alle arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren er wei tert.

1999
Von den Unfallverhütungs vor-
schriften zu den Vorschriften für  
Sicherheit und Gesundheitsschutz
Die Unfallverhütungsvorschriften müs-
sen im Hinblick auf europarechtliche 
Vorgaben sowie das neue Unfallversi-
cherungsrecht grundlegend überarbei-
tet bzw. ergänzt werden. Die neue Be-
zeichnung “Vorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz“ wird dem er-
weiterten Präventionsauftrag gerecht.  

Die Unfallverhütungsvorschrift VSG 1.2 
zur sicherheitstechnischen und arbeits-
medizinischen Betreuung entsteht.

1999 werden die neuen Vorschriften für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz von 
den Vertreterversammlungen der land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten beschlosssen.
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2000
Organisationsreform
Anfang Februar 2000 wird ein Gesetz-
entwurf zur Organisationsreform in der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
(LSVOrgG) auf den parlamentarischen 
Weg gebracht. Kernpunkte sind die 
Neugestaltung der regionalen Organi-
sationsstrukturen und eine Straffung der 
Verwaltungsabläufe. Dies soll Kosten-
einsparungen bewirken.  Die Anzahl der 
Träger von 17 soll auf neun verringert 
werden (s. auch S. 117f, S. 130f.).

2007 
Gesetz zur Modernisierung des 
Rechts der landwirtschaftlichen  
Sozialversicherung (LSVMG)
Durch das Gesetz zur Modernisierung 
des Rechts der landwirtschaftlichen So-
zialversicherung (BGBl. I 2007 S. 2984) 
wird dem Ziel Rechnung getragen, die 
landwirtschaftliche Sozialversicherung 
als eigenständiges, auf die Bedürfnis-
se der selbständigen Landwirte zuge-
schnittenes System der sozialen Siche-
rung zukunftsfähig zu gestalten und es 
für die Landwirte bezahlbar zu halten. Im 
Bereich der Organisation der gesamten 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
werden zum 1. Januar 2009 Maßnah-
men wirksam, um die Wirtschaftlichkeit 
und Effektivität zu steigern; Kernpunkt 
ist die Errichtung eines gemeinsamen 
Spitzenverbandes für die gesamte land-
wirtschaftliche Sozialversicherung als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
(s. auch S. 120). Zwecks Verschlan-
kung der Verwaltungsstrukturen werden 
Grundsatz- und Querschnittsaufgaben 
beim neu errichteten Spitzenverband 

der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung konzentriert (Näheres s. auch S. 
87ff, S. 55ff., S. 120f.).

Um die Beiträge stabil zu halten, werden 
auch im Leistungsrecht Änderungen voll-
zogen, so z. B. die Heraufsetzung der 
Grenze für die Gewährung einer Verletz-
tenrente wegen Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von 20 Prozent auf 30 Prozent 
für land- und forstwirtschaftliche Unter-
nehmer, ihre Ehegatten und Lebenspart-
ner sowie Einführung einer obligatori-
schen Selbstbeteiligung bei der Erbrin-
gung von Betriebs- und Haushaltshilfe.

Verfasser:

Dr. Christiane Adam-Wintjen

Spitzenverband der landwirtschaftlichen

Sozialversicherung

Weißensteinstr. 70 - 72

34131 Kassel
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